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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Außerordentliche So m m ersitz u ng.

Kreisschreiben
an

stimmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Herr Großrakh I

Infolge an den Unterzeichneten gestellten Begehrens des

RegierungSrathcS soll der Große Rath ans den 30. Juli nächst«

künftig zu einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten.
Nach Vorschrift des F. 33 der Staalsverfassung ladet daher
der Unterzeichnete die sämmtlichen Mitglieder des Großen Rathes
ein, an diesem Tage, Morgens 10 Uhr, auf dem Rathhause in
Bern sich einzusinken, um an den Sitzungen dieses und der

folgenden Tage Theil zu nehmen.
Die Verhandlungsgegenstände, welche entweder noch von

den frühern Sitzungen her rückständig find oder neu dem Großen

Rathe werden vorgelegt werden sind die hienach bezeichneten.

Auf den Wunsch des RegierungsralheS werden dieselben

abweichend von der bisherigen Uebung in derjenigen Reihenfolge

aufgezählt, in welcher sie im Großen Rathe zur Verhandlung

kommen, ohne jedoch damit die Möglichkeit auszuschließen

bei der reglementarischen Feststellung der jeweiligen
Tagesordnungen für einzelne Gegenstände von der allgeme «
bestimmten Reihenfolge abgehen zu können. DaS dabei zu
Grunde liegende Bestreben besteht darin, vorab je die dringenden

und wichtigern Gegeustände zu erledigen und mit den

weniger dringenden fortzufahren, bis entweder dieselben
erschöpft oder der Große Rath sich wieder auflösen und vertagen
wird.

Verhaudliingsgegenstäude.

â. Gesetzgebmistskommisfêozz.
1) Definitive Redaktion der ersten Berathung dcS Gesetzbuches

über daS Verfahren in Strafrechlssachen.

2) Die Revision des Gesetzbuches über die Schuldbetreibungen

unter der Voraussetzung, daß das Projekt Ihnen
rechtzeitig zur Kenntniß gebracht werden kann.

W- Megierungsrath.
3) Geschesentwmf über die Militärsteuer und ihre

Ausdehnung auf niedergelassene Fremde.

1) Dekretsentwurs über die Steuerausschrcibung für 1319
und die Revision der Ginkommenssteuerschatzurigen.

5) Zweite Berathung des Gcsetzcsentwurses über einige
Abändirungen in der Hypothekargesetzgebuug.

Tagblatt dcS Großen Rathes 184S.

6) Zweite Berathung deS Gesetzesentwurfes über das Büd«
get und die Rechnungslegung deS Staates.

7) Zweite Berathung des Gesetz-sentwurfeS über die
Verwaltung und Gewährleistung deS Scaalsvermögens.

8) Zweite Berathung des Gesetzesentwurfes über die
Organisation der Justiz- und Polizeidirektion.

9) Zweite Berathung des GesetzcsentwurfeS über den Loskauf

von Baum- und Screuerechlen.

10) Nachkredirgesuche von L. 1000 für Umänderung alter
Tschakkos, und von L- 1000 für Rechlskosten des Staates.

11) Vortrüge über Srrafnachlaßgesuche und ein
Naturalisationsgesuch.

12) Verkaufsantrag über die Pfrundgüter zu Lenk.

13) Vorschlag eineS Chefs der Artillerie.
11) Bericht, betreffend die noch in der gegenwärtigen

AmtSperiode zu erledigenden Arbeiten.
15) Entlassungsgesuch des Herrn Majors v. Grandvillers.
10) Gesuch der Gemeinde Bangerten um Ertheilung deS

Expropriationsrechtes.
17) AehnlicheS Gesuch der Gemeinde Zollikofen.
18) Gesuch der Gemeinde Koppigen, um Gestattung, sich

von der übrigen Kirchgemeinde zu trennen.
19) Zweite Berathung deS Gesetzeöentwurss über das

Gewerbswesen.
20) Zweite Berathung deS Jmpfgesetzesentwurfs.
21) Zweite Berathung des Gesetzesentwurfs über Beseitigung

abgestandener Thiere.
22) Wahl eines Gerichtspräsidenten von Aarberg.

Für die erste Sitzung wird an die Tagesordnung gesetzt:
Nr. 11, Vortrage über Strafnachlaßgesuche und ein Naturali-
satiousgesuch, und dann zu Nr. 1, definitive Redaktion der
ersten Berathung deS Gesetzbuches über das Verfahren in
SlraftechlSsachen (Gesetzgebungskommission), übergegangen. Für
die folgenden Sitzungslage werden die Beralhungsgcgenstände
der Reihe nach, wie sie in obigem Verzeichniß aufgezählt find,
behandelt werden.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 1. Juli 1819.

Der Präsident deS Großen Rathes.
AuS Auftrag für denselben,

Der Staatsschreiber:

A Weyermtttln
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Nachträgliche Traktande«
für die am 3V. Juii 1849 beginnende Großraths»

Session.

1) Bericht über die politischen Flüchtlinge.
2) Vortrag über daS EinquarlirungSwesen.
Z) Vortrag, betreffend ein Kredirbegehren von Fr. 49,999

und evenluell für Fr. 89.999 für militärische Anschaffungen,
welche durch das gegenwärtige große Truppenaufgebot veranlaßt

worden.

4) Ein Kreditgesuch der Finanzdircklion von Fr. 1^8.539
zu Leistung des von dem BundeSrathe verlangten ganzen Geld-
kontingenrS.

5) Dekretsentwurf, betreffend den Bezug einer
außerordentlichen Vermögens- und Einkommensteuer für das Jahr
1849.

6) Vortrag, betreffend den Kantonnementsvertrag über
die Rechtsamewaldungen von Wierezwyl, Amtsbezirks Aarberg.

7) Vortrag über die Vorstellung der Herren Dekane der
reformirten Geistlichkeit gegen die Veräußerung der Pfruns-
güter.

8) Vortrag über die Wünsche der Volksvereinssektion von
Fcaudrunnen, für Errichtung von Armenanstalten, und für
Verkauf der Pfrundgüter ie.

9) Vortrag, betreffend die Beschwerde einer Anzahl deutsch«
reformirter Einwohner deS Jura, daß über ihre dasigen
kirchlichen Angelegenheiten noch kein Entscheid gefaßt worden sei.

49) Vortrag über die Wünsche der Einwohncrgemeinde
von Retchenbach wegen deS StaalsbeilragS an die
Schullehrerbesoldungen.

11) Vortrag über die Bcsoldungssache der Einwohnerze-
meinderakhspräfibenten.

12) Vertrag, betreffend die obligatorische Uebernahme der
Massaverwalcerstellen durch Staatsbürger.

13) Vortrag über eine Vorstellung mehrerer Einwohner
Von Ober- und Niederbipp wegen Aufhebung der Privatrechte
auf Kicchenstühlen.

14) Vortrag über die Militärkapitulation mit Neapel.
15) Vortrag über den Anzug der Herren Großräthe Cünier

und Verdat wegen Anstellung von Stenographen.

13) Vortrag, enthaltend Wihlvorschläge zu Majoren.
17) Vortrag, betreffend das Gesuch deS Herrn Immer, um

Entlassung von der Stelle eines Regierungsstatthalters von
Neuenstadr.

18) Gesetzesentwurf, betreffend die Rückerstattung von
Kadastervorschüssen.

19) Vortrag über eine Vorstellung der Gemeinde
Zweifimmen, betreffend die Veräußerung der Pfarrgüter.

29) Vortrag über das Gesuch der Gemeinde Walperswyl
um eine nachträgliche Steuer an die Karrainkorrektion.

21) Wahl eines Regierungsstatthalters von Neuenstadt.

22) Wahl eines RegierungSstalthalters von Frutigen.

Erste Sitzung.

Mcntag, den 39. Juli 184S.

Morgens um 19 Uhr.

Präsident: Herr Niggeler.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Antoine, Begert, Beu?ler, Bircher, Blösch, Boivin,
Carlin, Frole, Funk, Ganguillet, Geiser Oberst, Gyger,
Hirsbrunner Kommandant, Hobel, Hublee, Jngold, Karle»
von Diemligen, Kehrli Fürsprecher, Kummer, Kurz, Lehmann,
Roth Arlilleriemajor, Roth Negotiant, Schmid, Schneeberge,
Notar, und Teuscher; ohne Entschuldigung: die Herren Af-
folter, beide Anderegg, Batschelct, Belrichard, Borrer, Brüg-
ger, Brunner, Bürki, Carrel, Choparb, Christen, Dähler
zu SteffiSburg, Dähler Amtsrichter, Docourt, Dünki, ,Eggi-
mann, v. Erlach, Fcnninger, Flemy, Friedli, Garnier, Gautier,
Geiser Wetzger» beide Gnber, Gieller, Girardin, Gouvernon,
Greppin, Grimaitre, Grosjean, Gygar, Habegger, Hirsbrunner

Elsennegotiant, Hofer zu HaSle, Hofer im Sand, Jm-
obersteg, Jiidermühle, Juillard, Kanziger, Känel, Kernen
Amtsrichter, Kilcher, Kötschet, Kröpf, Küng zu Häutligeu,
Locher, Lülhi, Marti, Moreau, Müller zu Nidau, Mützenberg»
Neuhaus, Probst, Prü on, Reber, Rebmann, Ritschard za

Aarmühle, Röthlisberger zu Laupersnyl, Rubin, Salzmann,
Schaff-er, Sckerz, Schàgger, Schild, Schneeberger im
Schweikhof, Schneeberger Thürarzt, beide Schneider, beide

Schüppach, Schürch, v. Steiger, Sieiner, Sterchi, Stettler,
Stocker, Streit zu Zimmerwald, Streit zu Köniz, Stnder,
Stucki, Tieche, Thonen, Tichiffeli, Vallat, Verdat, Vielle,
Waber, Wälri, Walzer und Wirth.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgen-
den Worten:

Meine Herren i

Schon in der letzten Sitzung deS Großen RalhcS hat
man vorausgesehen, daß wir in kurzer Zeit wi der zusammen-
kommen müssen, um einige wichtige und dringende Geschäft«

zu berathen und zu erledigen. Nachdem der Große Rath
auseinander gegangen, stellte sich die Nothwendigkeit eines baldigen

WiederzusammentritlS desselben noch dringender heraus.
Obwohl nämlich die Zwischenzeit bloß eine sehr kurze war, so

find doch während derselben in einem unserer Nachbarlände»
sehr wichtige Ereignisse eingetreten, welche nicht ohne
Nachwirkung auf unser eigenes Vaterland bleiben konnten. Dr«
Freiheitsbestrebungen in Deutschland haben plötzlich, und wenn
auch nicht unerwarteter Weise, doch schneller, alS man erwartet

hatte, einen blutigen Ausgang genommen Die Sache de,
Demokratie ist dort unterlegen und infolge davon find auch de»

Schweiz bedeutende Lasten aufgefallen, indem eine g oße Meng»
Flüchtlinge genöthigt waren, zu ihrer Rettung auf das schweizerisch«

Gebier überzutreten. Die Schweiz, getreu ihrem Prinzip,

verfolgten Unglücklichen ein Asyl zu gewähren, hat auch
diese aufgenommen. Dieses war natürlich ohne Opfer fü»
unS nicht möglich; allein die Ehre und die Würde der Schweiz
und die von ihr bisher befolgten Grundsätze erfordern, daß
wir dieselben tragen. Zudem drohen unS noch andere, wenu
auch nicht so nahe Verlegenheiten infolge jener unglücklichen
Ereignisse; ja eS scheint selbst, als ob es auf die Unabhängigkeit

der Schweiz und ihre demokratischen Institutionen
abgesehen wäre. Ueberall an der Grenze zeigen sich starke Trup.
pcnanhäufungen, wodurch sich die Bundesbehörden bereits ge-
nöthigt gesehen haben, Gegenmaßregeln zu ergreifen und b«.
deutende Truppen aufzubieten, deren Unterhalt ebenfalls Opfer
erfordert. Wir dürfen indeß nicht verzagen. Wenn wir einig



sind, so sind wir auch stark; stark gìcnuz, um im Vertrauen
auf unser Recht jede» auswärtigen Feind zurückzuweisen- —
Was die innern Anglcgenhciren unseres Karuoas betrifft, so

find die Behörden, obgleich seil dem Ende der letzten Session
bis jetzt bloß eine kleine Frist verflossen ist, nicht unthätig
gewesen. Namentlich find im Fache der Gesetzgebung nicht
unwichtige Fortschritte gemacht worden. Der Entwurf deS

Kriminalprozeßgesetzbuches ist in Gemäßheit der bei der ersten
Berathung erheblich erklärten Anträge umgearbeitet worden,
und die endliche Redaktion desselben kann Ihnen noch in dieser
Sitzung vorgelegt werden. Auch die gänzliche Umarbeitung
des BerrelbungSprozesseS ist nun zu Stande gekommen. Man
ist in dieser Beziehung endlich nach vielen ernstlichen
Berathungen, wie ich wenigstens glaube und auch die Kommission
darüber einig ist, zu einem entschiedenen Resultate gelangt,
und die Anstände, welche sich bisher durch die Verschiedenheit
der Rechlsansichten und der Institutionen beider Landestheile
erHoden, find zur Zufriedenheit beider ausgeführt worden.
Da indessen die daherigen Berathungen sich bedeutend in die
Länge zogen, so wird es unmöglich sein, noch in gegenwärri-
zzer Sitzung diese Sache zu behandeln. Die Gesetzgebungskommission

hat deßhalb beschlossen, die neue Umarbeitung die-
seS Gesetzes drucken lassen und den Mitgliedern der Behörde
auszutheilen, damit eS ihnen möglich su, sich mit demselben
bekannt zu machen, und bann jedenfalls in der nächsten Siz-
»ung ,ine umfassende und gründliche Berathung stattfinden
könne. Auch der Regierungsrakh hat im Fache der Verwaltung
verschiedene Neuerungen getroffen, über welche Ihnen noch
Bericht wird erstattet werden. Ich eikläre demnach die Sitzung
deS Großen Rathes als eröffnet.

Der Herr Präsident zeigt an, daß nach des Versendung

d-S ersten Traktandenzirkulars, namentlich durch die

Gestaltung der politischen Verhältnisse im Auslande noch ein

zweites nothwendig geworden sei, welches nicht nur den

anwesenden, sondern aach den fehlenden Mitgliedern nachträglich
noch Mitgetheilt werden solle.

Folgende AuStrittSerklärungen werden

vorgelesen und zur Anordnung von neuen Wahlen dem Regie-

rnngsralhe überwiesen: A. Laulerburg, Rosseiet, Spitateinzieher,
und P.ofessor Dr. Ka'l Herzog.

Ali neu eintretende Mitglieder werden beeidigt: die HH.
1) V. Graffcnried von Bern.
2) Rudolf Schärer, Arzt, von Bern.
S) Wiedmer, Smtsnotar zu Rohrbach.
5) Frieden, alt-Regierungsstar.halcer zu Aarberg.

Verlesen werden:

1) Ein Schreiben deS Herrn P. v. Käncl, bisherigem
Gerichtspräsidenten zu Aarderg, mit der Anzeige, daß er seine

Wchl als Regierungsstatthalter desselben Amtsbezirks ange-
»iommen h.be.

2) Ein Schreiben der VolksvereinSstklion des Amtsbezirks
Kono fiigen, worin der wärmste Dank für die Beschlüsse des

Großen RahS in Betreff der Mililärkapitulationsläche und
die in der letzten Satzung getroffenen Wahlen ausgesprochen

wird.
3) Sin Schreiben, mit welchem sich Herr Regierungsrath

j)>. Schneider wegen U'Häßlichkeit für sein Ausbleiben auS

den nächsten Sitzungen cutschuldigk.

Tagesordnung.
Herr Justizdirektor. Sie haben unter dem 2. Juni

letzthin die Vcrbannungöstrase deS Bcndicht Sieber von Die-
terSwyl in Eingrenzung in seine Heimathgemeinde
umgewandelt. DwseS ist nun ein Geschenk, w-lcheS dieser Siebn:
nicht annehmen will und um das er eigentlich auch nicht
nachgesucht hat. Sein Vogt Eggli hatte um gänzlichen Nachlaß
nachgesucht. AU-in so weit glaubte man nicht gehen zu sollen
und verwandelte deßhalb seine Strafe in Gemeindeeingrenzung.
Der RegierungScatp hat gefunden, da nicht der Betreffende selbst
um die Strafumwandlung nachgesucht, so könne man ihm
dieselbe auch nicht aufdringen und giebt Ihnen hiemit von diesem
Faktum Kenntniß. Wenn der Große Nach die Sache nicht
anders anficht, so wird eS dabei wohl sein Bewenden haben.

DurchS Handmehr genehmigt.

Herr Justizdirektor. Ein Strafnachlaßgesuch d«S

Jvh. J'gtt von der Lenk lag schon in der vorigen Sitzung
vor und die Strafzeit des Petentcn ist mittlerweile abgelaufen.
Allein er kann sich deßhalb nicht beklagen, weil wegen seiner
schlechten Aufführung vhnedieß auf Abweisung angelragen worden

wäre.

Bußnachlaß-, StrafumwandlungS- und Siraf-
nachlaßbegehren.

a) Entsprochen:

1) Jiaak Kaufmann, Johannes Sohn, von Rütsche-
len, vom Obergerichl am 29. Mai 1847 wegen Falschmünzerei
reinlich zu 3 Jahren und 9 Monaten Zuchthaus verurlhcilr.
Der RegierungSralh trägt auf Abweisung an.

Bützb erger. Ich bin so frei den Antrag zu stellen,
daß man dem 2ien Theil« dieses StrasnachlaßgesuchcS (aus den

Nachlaß des letzten DrülheileS der Strafe gerichtet) entspreche.
Der Betreffende war, wie bereits der schrittliche Vortrag sagt,
21 Aahre alt, alS er das Verbrechen beging. Vorher hatte er
sich keine strafbaren Handlungen zu Schulden kommen lassen,
wie dieS auS den Zeugnissen des Pfarrers, des Schullehrers
und des Präsidenten der Gemeinde hervorgehl. Er hat ferner
daS Falschmünzen nicht als Gewerbe getrieben, sondern bloß
auS Neugierde und Muthwillen 2 oder 3 Stücke gemacht und
ausgegeben. Der Schaben ist somit ganz unbedeutend und ich

glaube» mir den 2»/« Jahren Zuchthausstrafe, die der Betreffende

bereits ausgehalten, sei sein Vergehen hinlänglich
gesühnt.

Herr Justizdirektor. Ich bin im Fall, den Antrag
des Regierungsrathes zu unterstützen. Wie Sie aus dem schriftlichen

Rapporte gesehen haben, hat man Alles angeführt, waS

zu den Gunsten des Pelenlen spricht. Indessen ist doch das
Begehren um den Nachlaß der Strafe bis auf einen Drircheil
jedenfalls zu groß. Der Betreff nde wird erst am 8. Oktober
diesen Theil seiner Strafe antreten. Wenn wir nun schon 3

Monate zum Voraus ihm denselben schenken, so wird dieß bloß
viele andere Strafnachlaßbegehren hervorrufen. Wahrscheinlich
wird der Große Rath noch vor dem 8. Oktober im Falle sein,

zusammen zu treten und wenn bis dahin der Petent in seinem

guten Betragen fortfährt, so wird man ihm dann noch immer
entsprechen können. Allein jetzt wäre es noch zu früh.

Abstimmung durch Ballotirung.
Für Abschlag 3l Stimmen.
Für Willfahr 54 „
2) Johannes Vontobel, von Grüning, KantonS Zwick,

welcher unterm 12. Jänner 1848 obergerichllich wegen Dieb-
stubls peinlich zu 2 Jahren Ketten und nachherigcr
lebenslänglicher Verweisung auS dem Kanton verurtheilt word n.
wird der Rest seiner Eathallungsstcafe in Kantonvverwc! ung
«mge rändelt.

81*



3) Christian Schiffmann, Von Homberg, welcher am
25. Juli 1846 vom Obergericht wegen PserdeditbstahlS zu 4

Jahren Kelten verurtheilt worden;
4) Christian Reiß, von SumiSwald, welcher am 29. Mai

1347 vom Obergericht wegen Diebstählen zu 3 Jahren Zuchthaus

verurthiilt worden, und

5) Jakob HoriSberger, von Auswyl, welcher am 19.

Juni 1847 vom Obergericht wegen DiebstahlS zu 5 Jahren
Zuchthaus verurrheilt worden,

wird der letzte Biertheil ihrer Strafe nachgelassen.

6) David Her rig, von Sggiwyl, welcher am 19. August
1846 vom Obergericht wegen Diebstählen zu 16 Monaten
ZuchlhauS —

7) Christian Steffen, von Trüb, welcher am 11. No-
vember 1343 vom Obergericht wegen Unterschlagungen peinlich

zu einem Jahre Zuchthaus —
8) Christian Werthmüller, von Niederösch, welcher

am 4. November 1848 vom Obergericht wegen Diebstahls
peinlich zu 19 Monaten Zuchthaus —

9) Ulrich Mosimann, von Lauperswyl, welcher am
12. Jänner 1848 vom Obergericht wegen Diebstahlen zu 2

Jahren Zuchthaus — und

10) Bernhard Feuchter, Heimathloser der Gemeinde

Sarmenstorf im Kanron Aargau, welcher am 9. Jänner 1847

vom Obergericht wegen Diebstahlen peinlich zu 3 Jahren
Zuchthaus verurrheilt worden,

wird der letzte Achttheil ihrer Strafe erlassen.

b) Abgewiesen:

11) Johannes Kurz, von Wattenwyl, den 13. April
1346 vom Obergericht wegen DiebstahlS peinlich zu 4 Jahren
Kelten verurihcilt;

12) Johannes Berger, von Wengi, welcher unterm 5.

Jänner 1848 vom Obergericht wegen DiebstahlS peinlich zu
3 Jahren Zuchthaus verurrheilt worden;

13) Margaritha Amstuz, von SigriSwyl, welche unterm
13. D«zember 1847 vom Obergericht wegen Diebstahlen peinlich
zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt worden;

14) Christen Pauli, von Wahlern, welcher unterm 1.

April 1848 vom Obergericht wegen Diebstahlen peinlich zu
13 Monaten Zuchthaus verurtheilt worden;

15) Rudolf Bangerter, von Lyß, welches unterm 8.
Jänner 1843 vom Obergericht wegen Betrügereien peinlich zu
2 Jahren Zuchthausstrafe verurtheilt worden;

16) Friedrich Roder, von Bern. Ingenieur, wohnhaft
in Brienz, welcher durch obergerichlicheS Polizeiurtheil vom
26. März d. I. wegen Nichterfüllung seiner Verpflichtungen
gegenüber seiner Familie zu 19 Tagen verschärfter Gefangenschaft

verurtheilt worden;
17) Friedrich Spring, Christians sel. Sohn, von Belp-

berg, welcher den 25. September 1841 durch obergerichtltches
Urtheil wegen DiebstahlS peinlich zu 8 Jahren Schellenwe,k-
strafe vîrurihnlt worden;

13) Christian Mischler, von Schwarzenburg, unterm
9. Ap-il d. I. obergerichtlich zu einer Kantonsverweisung von
6 Monaten verurtheilt sim Fall von Krankheit des verur-
thcilren Mischler ist der Vollzug der Strafe zu verschieben);

19) Andreas Stahl, von Migstätten, Königreich
Wurtemberg, welcher den 26. Dezember 1846 wegen Diebstählen
zu 4 Jahren Ketten und nachheriger lebenslänglicher Kantons-
verweisung verurtheilt worden;

26) Rudolf Martin Füri, von JnS, welcher den 21.
November 1846 wegen Versuchs einer Gesundheitsbeschäbigung
mittelst Beibringung von giftigen Substanzen zum Nachtheil
seiner Ehefrau peinlich zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilt
worden;

21) Bendicht Baumgartner, von Bangerten, welcher
den 8. April 1848 wegen DiebstahlS peinlich zu 2 Jahren
Zuchthaus verurtheilt worden;

22) Christian Wüthrich, von Trub, welcher den 24.
Juli 1847 wegen Diebstahls zu 3 Jahren Zuchthausstrafe
obecgerichtlich verurtheilt worden;

23) Jakob S i e b er, von Büren zum Hof, welcher den
3. Juli 18i7 wegen Diebstahlen pîinlich zu 4 Jahren Ketten
verurtheilt worden;

24) Johann Jakob Caillet, von Alle, welcher unterm
26. März dieses Jahres vom Obergericht wegen Mißhandlung
zu 15 Monaten Zuchthaus verurtheilt worden;

25) Gilgian Rösti, Speisewirth im Kmdersteg zu Fru-
tigen, welcher wegen Ueberschreitung seiner Wirlhschaftöberech-
tigung zu 10 Franken Buße verurtheilt worden;

26) Celestin Steulet, Maurer, zu St. Corban, wurde
unterm 19. Februar dieses Jahres vom Obergericht wegc»
Todtschlags zu 2 Jahren Gefängniß verurtheilt;

27) Gottlieb Immer, Schweinmetzger; Friedrich Her-
tig, Johannsen; Ulrich Ritschard, Ulrichs des Trüll-
meisters; Johann Otziger, Christians; Christian Immer;
Jakob Frutig er, beim See; Johann Rupp, Kirchmeier;
Christian Berg er, Fuhrmann; Johann Ritschard, alt
Obmann; alle zu Oöerhofen; und Johann Winkler, jünger,
zu Hiltersingen, wurden durch Urtheil des Gerichtspräsidenten
von Thun, vom 7. November 1848 wegen rechtswidriger und
gewaltsamer Oeffnung der Schleusen über die Aare zu Thun,
jeder zu 4 Fr. Buße und alle in solillum zu 24 Fr. 40 Rp.,
sowie zu 34 Fr. 65 Rp. Schadenersatz verfällt.

Ritschard von Obechofen. Ich kann nicht umhin,
über diesen Gegenstand, den ich gut kenne, das Wort zu er-
g-cifen. Es ist zwar in der Vorstellung deutlich gesagt, daß
die Schuld nicht einzig auf Seite der Perenten liege. Allein
wenn ich als Zeuge angerufen worden wäre, so hätte iH
bezeugen können, und noch andere Zeugen hätten sich daiüc
aufbringen lassen, daß der Sch-vellenmeister, als er die Schleuß.«
öffnen sollte, gar nicht da war und überhaupt aus bösem Willen
nicht Hand bieten wollte. Ich bin in dieser Sache von dem
Rechte der Pekenten überzeugt und stelle deßhalb den Antrag,
daß ihrem Gesuche entsprochen werde.

A m stutz von Gunten. JedeS Unrecht, sei eS nun groß
oder klein, schmerzt denjenigen, welchem man eS anthut. So
ist eS auch in der vorliegenden Angelegenheit. Es ist
zugegeben, daß der Schwellenmeister seine Pflicht nicht erfüllt habe,
und daß schon im vorigen Jahre diese Leute durch daS Be-
nehmen des schw'llenmeisters an ihren Ländereien in bedeutenden

Schaden gekommen find. Ich glaube, fle haben recht
daran gehandelt, daß sie die Schleußet, geöffnet haben.

Ritschard von Oöerhofen. Bloß noch eine Bemerkung.

Die Gem-inde Oberhofen ist nicht unthätig gewesen,
um den Beschädigungen des Wassers vorzubeugen. Sie hat
nämlich bedeutende Ausgrabungen am Ufer vornehmen lassen.
Allein was nützen diese, wenn der Schwcllenmeister die Schleußet,

nicht öffnet?

Bü ch ler, Amtsrichter. Ich kann auch nicht ander?, als
das Gesuch empfehlen, und muß bezeuge«, daß dasjenige, waS
man angebracht hat, Thatsache ist. Wenn die Petenten die
Schleusen nicht geöffnet hätten, so wäre durch den SchwelltN-
meistes ihr Verlust bedeutend größer geworden.

Herr Justizdirektor. Ich möchte eS den Betreffenden

ganz gut gönnen, wenn sie beweisen könnten, daß da?
Recht aus ihrer Seite sei. Allein eS heißt in ihrem Urtheil:
„wegen rechtswidriger und gewaltsamer Oeffnung der Schleußet"

Die Betreffenden kamen zu diesem Zwecke von Oberhofe«

nach Thun und öffneten daselbst gewaltsamer Weise die
Schleusten. Auch schon der bloßen Konsequenz halber möchte
ich der Versammlung nicht rathen, einzutreten. SS handelt
sich hier für den Einzelnen bloß um den Betrag von Fr. 4,
und wenn Sie so geringe Bußen nachlassen, so werden Sie
sich bald mit nichts Anderem als mit Bußnachlassen zu be-



schästigen haben. Wir haben schon vorhin ei» Bußnachlaßgesuch

von 10 Fr. behandelt, sind aber in dasselbe nicht
eingetreten so wenig als der RegierungSrath. Unsere Zeit,
welche unS ohnedieß kurz zugemessen ist, wird zu sehr in
Anspruch genommen, wenn wir unS auf so geringe Geschäfte
einlassen. Ich trage hauptsächlich der Konsequenz wegen auf
Abweisung deö G-suchcS an.

Abstimmung durch Ballotirung.
Für Abschlag 58 Stimmen.
Für Willfahr 30

vortrag der Justizdirektion, dahin gehend,
cS möge ein außerordentliches Gericht auS der Zahl der

Gerichtspräsidenten deS KantonS nach 8, 10 P. zum Zwecke des

Entscheids über die Kassation deS sbcrgerichtlichen Urtheils
vom 27. Oktober 1818 in Sache der Wittwe des Hrn. Dr.
Beat Schnell von Bern gegen Jungfer G;isel auS Neuenburg
»ingesetzt worden.

Herr I u st i z d i r e k t o r, als Berichterstatter. Herr
Präsident! Meine Herren! In gleichem Geschäft zwischen
der Jungfer Grisel und der Wittwe des verstorbenen Herrn
Schnell, in welchem Sie am 9. März l. I. ein außerordentliches

Gericht zur Entscheidung des Nekusationsgrundes
ernannt haben, sollen Sie jetzt, nachdem die Frage zu Gunsten
der Jungfer Grisel entschieden worden ist, «in zweites
außerordentliches Gericht zur Beurtheilung der Nich.'igkeitsfrage selbst

ernennen. Dem vorliegenden Rapporte habe ich Nichts beizufügen

; ich bemerke bloß, daß die Wahl dieses außerordentlichen
Gerichtes nicht heute stattfinden muß. sondern auf einen andern
Tag verschoben werden kann; indessen wünsche ich, daß der
Große Rath noch heute beschließe, eS solle dem Begehren um
Nicdersetzung eines außerordentlichen Gerichtes entsprochen
werden.

Diesem wird durchS Handmehr beigepflichtet.

Der Herr Präsident zeigt die eingelangten Ge'uche und
Entwurfsdckret« an. Die letztern werden an die Staats,
wirlhschaftskommisflon überwiesen, um von derselben begutachtet
zu werden.

Herr Regierungsrath Ia g gi zeigt durch Schreiben die
Riederlcgung seiner Stelle als RegierungSrath an. Dies«
Erklärung wird dem Regierungörathe zur Untersuchung und
Berichterstattung überwiesen.

Herr Präsident. Die Zeit ist ziemlich vorgerückt. Wir
werden daher mit der Redaktion des Gesetzbuches über daS

Verfahren in Strasprozeßsachen morgen beginnen und dann
mit dem Gesetzesenlwnrfe über die Abänderungen im Hyps-
lbekarwesen fortfahren. Künftigen Freitag werden die vom
Großen Rathe zu treffenden Wahlen (Regierungsstallhalter
und allfällig andere) vorgenommen werden. Nun fragt es sich,

um welche Zeit man die Sitzungen beginnen wolle. Ich
glaube, es wäre am zweckmäßigsten, Morgens um 7 Uhr.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Ich
bin allerdings auch der Anficht, daß der Große Rath um 7

Uhr Sitzung halten solle. Es ist Ihnen jedoch bekannt, daß
Mittwochs die Bundesversammlung zusammentritt und die

meisten Mitglieder des RegierungsrathcS so wie auch Mitglie-
der des Großen Rathes im Nationalrathe oder im Ständerathe
sitzen. SS wäre wünschenswerth, wenn man die Sitzungen so

einrichten könnte, daß die Mitglieder ihre Pflichten wo möglich
an beiden Orten erfüllen könnten. Dieß wäre möglich, wenn
man die Sitzungen vormittags von 7—10 und Nachmittags

von 3—6 oder von 4—7 Uhr hielte. Für die Mitglieder deS

Regierungsrathes wäre dieß sehr wünschenswerth, namentlich
für solche, welche hier Bericht zu erstatten haben. Ich will
jedoch Ihren Entscheid gewärtigen.

M a t t h y S. Weil die Bundesversammlung voraussichtlich

nicht lange versammelt sein wird, so stimme ich diesem

Antrage bei. Würde dieselbe die ganze Woche fitzen, so müßte
ich den Amrag bekämpfen. Ich glaubt aber, fie werde nicht
mehr alS 2—3 Sitzungen halten.

Durchs Handmehr wird beschlossen, daß die Sitzungen
des Großen NatheS während der Zeit, wo zugleich auch die

Bundesversammlung Sitzungen Halle, Vormittags von 7—10
Uhr und Nachmittags von 3-6 Uhr stattfinden sollen.

Verzeichniß der seit der letzten Session eingegangenen
Bittschriften u. dgl.

1) Bußnachlaßgesuch des Jean Henri Voumard und Suianna
Blanepain zu Courtelary, deS Christian Marti zu
Wahlern.

2) Gesuch der Burgergemeinde Koppigen um Nicdersetzung
eines außerordentlichen Gerichtes in ihrem WaldauS-
scheidungSgeschäft, sowie eine Beschwerde gegen daS

Obergericht, das nämliche Geschäft betreffend.

3) Gesuch der Kapitelsversammlung von Burgdorf und der
Klasse Lzngenthal um Wiedereinführung der Sidesunter-
weisung.

Schluß der Sitzung «m 1 Uhr.

Kür die Redaktion:

K. Schär er.
B r i n g olf

Zweite Sitzung

Dienstag, den 31. Juli 1819.

MorgenS um 7 Uhr.

Präsident: Herr N i g geler.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
Antzine, Begert, Beuller, Bircher, Vlösch, Boivin, Carlin,
Christen Amtsnotar, Frote, Funk, Ganguillet, Gesser Oberst,
Gyzer, beide Hirsbrunner, Hubler, Jmobersteg, Kanziger,
Karlen Dragonerhauptmann, Kehrli Fürsprecher, Kölscher,
Kurz, Lehmann, Neuhaus, Roth Artilleriemajor, Roth Notar,
Schmid- Schneeberger Notar, Stucki, Teuscher; ohne
Entschuldigung: Auderegg, Balschelet, Belrichard, Borter, Brun-
ner, Dähler zu Steffisburg, Dähler zu Seftigen, Dorourt,
Eggimann» Fenninger, Fleury, Friedli, Fueter, Garnier,
Gautier, Geiser Metzger, Gerber zu Signau, Gfeller, Gi-
rardin, Gouvernon, Grimaitre, Grosjean, Gygar, Habeg-
ger, Hodel, Hofer im Sand» Jndermühle, Zuillard, beide

Kernen, Kilcher, Küng zu Häutligen, Moreau, Probst, Prü-
don, Rebmann, Ritschard AmtSverweser, Röthlisberger Wirth,
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Salzmann, Schalter, Schild, Schnecbergcr Thierarzt, bcive
Schneider, Schüpbach Amtsrichter, Steiger, Stocker, Streit
Wirth, Sluder, Tieche, Ballal, verdat, Bielle, Wàlft, Wal-
z-r, Wirrh.

Das Protokoll der gestngen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Tagesordnung.
Entlich? Redaktion der ersten Berathung des Slraipro-

zeßgcsetzbuchcs.

Die beiden Titel, die Von der Gerichtsbarkeit und dem
Gerichtsstand?» sowie von den Einwohnergcmeindrathspräsi-
denken und den Regierungsstatrhaliern handeln, werden den
Mitgliedern liihographirt in einer neuen Bearbeitung
vorgelegt.

M o s cd a r d, Mitglied der Gesctzgebungskommission,
ochs Berichterstatter. Herr Piäsident, meine Hencn! Ich er-
tnche Sie, mich zu entschuldigen, wenn ich mich heule in fran-
zösischcr Sprache ausdrücke; ich bin jedoch dazu genöthigt, da
das deutsche Eremplar dcS GesctzprojeklS mir noch nicht
zugekommen ist ; den französischen Tcrl vor Klugen habend, wird
?S mir leichter sein mich der französi eben Sprache zu bedienen.

Da «S vi Ueicht sûr m-hrere Mitglieder dieser Versamm-
Inng, welche die definitive Redaktion noch nicht erhalten ha-
den, wünschcnswerlh sein könnte, jeden Paragraphen gründlich

zu kennen, so will ich dieselben ablesen, sowie auch die
von der Gesetzzbungskommission getroffenen Abänderungen;
sobald ich den deutschen Tcrl erhallen haben werde, so werde
ich auch in deutscher Sprache Bericht erstatten.

Die Redaktion von Titel I der ersten BucheS wird ohne
Diskussion in der vom Berichterstatter vorgetragenen Form
genehmigt.

Titelll.
Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine

Herren! Im ersten Artikel dieses Titels ist der Grundsatz
aufgestellt, daß nur solche strafbare Handlungen bestrast werden

weláe im Staatsgebiete begangen worden. Die
Ausnahmen find in den zwei folgenden Artikeln enthalten. Einige
Mitglieder dieser hohen Behörde wollten nock weiter gehen,
als die vorliegenden Aitkel, und nach dem Beispiele der
Gesetzgebung von Zürich alle Hantlungen, welche im Auslande
begangen, und von unserer Gesetzgebung alS peinlich bestraft
werden, bei ter Ankunft des Angeschuldigten oder des ver-
breche,s in unserm Kanton bestrafen. Allein cS intercssirl
unsern Staat wenig, ob sich zwei OestreiÄcr im Auslanbe
injurircn, oder sonstige strafbare Handlungen begehen. Man
glaubte, nur den Schweizerbürger beschützen zu müssen. Der
Art. 15 beruht auf der Ansicht, daß Kontumazialurtpeile nicht
zuvcrläßig seien, deßhalb stellte man den Grundsatz auf, daß
dieselben, insofern sie im Auslande gefällt Worten sind, die
Verfolgungen in unserm Kanton nicht hemmen soll n. In
Bezug auf den Gerichtsstand geht man vom Grundsatz aus,
daß der ordentliche Gerichtsstand für die Untersuchung und
Beurtheilung einer strafbaren Handlung derjenige des OrlS
der Begehung sei. Dieser Grundsatz erleidet aber Ausnahmen,
die im Art. 17 enthalten sind. Die folgenden Artikel haben
wenige Modifikationen erlitten. Ich trage darauf an, Sie
möchten den neuen Abschnitt in der vorliegenden Form g«.
rehmigen.

v. Tillier. Ich nehme die Freiheit, einige Bedenken
gegen die B.stimmung dcS Art. 14 zu äußern. Dieselbe»
mögen in »resi oder abstracto sehr zweckmäßig sein; allein
wegen der Schwierigkeit, sie in Prari auszuführen, muß ich
mich derselben beute widersetzen, wie ich dieß auch schon srü-
h r gethan babe. Wenn wir es dem Richter zur Pflicht
machten, auch auf diejenigen Verbreche» zu viMen, welch»

von Schw-izerbürgern im Auslande begangen werden, so legen
wir ihm clwaS auf, was eigentlich nicht in seiner Macht steht.
Wenn z. B. ein Unvermöglicher die Anzeige macht, daß an
einem Schwcizerbürger in Frankreich» England oder Amerika
ein verbrechen begangen worden sei, dessen Herstellung die

Anhörung einer Menge Zeugen oder Milangeschuldigten
erfordert, soll man diese hicher kommen lassen? oder wer steht

für die ungeheuren Kosten ein? Diese Fragen sind nicht
immer durch Konkordate geregelt. Ich halte das Prinzip der

Territorialität für das zweckmäßigere. Ich möchte all» voa dem

im Art. 11 ausgesprochenen Grundsatz- abstrahiren.

T s ch a r n e r. Beim Art. 13 drängt sich die Frage
auf, welcher Sraat ist gemeint? Wenn man den Artikel im
Zusammenhange auffaßt, so versteht sich zwar von selbst, daß
die Rede nur vom Kanton Bern sein könne. Ich wünschte,
daß dieß ausdrücklich gesagt würde.

S tâm p fli, Rcgiecungsp.'äsivent. WaS die letztere
Bemerkung betrifft, so hat der Artikel offenbar den Sinn, daß

bloß ein verbrechen in dem hiesigen Smat gemeint sei; es
sollte daher auch ausdcück.ich hinzugefügt werden „gegen den

hiesigen Staat." Wis die Bemerkung des Herrn Tillier
betriff., so könnte ich ihm nicht ganz beistimmen. Ich glaubt,
Vor Allem sollte man vom Grundsatze ausgehen, daß man den

eigenen Bürgern Schutz gewähre, seldst wenn sie sich im Auslande

b.finden. Wenn ein hiesiger Bürger im Auslande verletzt

wird, und di-ses ihm nicht Recht verschaffen will, so soll

er es hier erlangen. Wenn ein Bern-r in der Türkei von
eiuem Türken in seinen Rechten gekränkt und der Türke hie»
betreten wird, so soll dieser vom hiesigen Richter beurtheilt
werden. Es ist dann nicht gesagt, daß man von der Türkei
her Z-uqen kommen lassen müsse, im Gegentheil, man erläßt
Requisitionen Der Artikel wirb nur in höchst sellenen Fälle»
Anwendung finden; allein der darin enthaltene Grundsatz ist

sehr richtig.

R u b r y. Der Z. 13 der neuen Rcd .k ion, der von
den verbrechen gegen die Sicherheit des Staates Handell,
setzt offenbar voraus, daß der Verbrecher verhaftet sei;
denn um seine Auslieferung von einem fremden Staat«
zu verlangen, häkle man viele Schritte zu thun, die
bedeutende Kosten nach sich ziehen würden, was nickt de»

Fall wäre, wenn dieser Paragraph statt der Verfolgung
zur Pflicht zu machen, sie wie der 5 11 nur facuftativ lassen
würde. In schwierigen Fällen könnte auf diese Weis« der
Staat sich der Verfolgung entheben, da diese Verfolgung ihm
frei stünde. Ich verlange demnach, daß der 8- 13 s» abge-
ändert werde, daß der S aal nur das Recht aber nicht die
Pflicht habe, die in Frage liegenden Verbrecher zu verfolgen.

Bützbergec. Ich bin so frei, ein paar Worte zu«
Unterstützung der Ansicht d.s Herrn Tillier anzuführen. Ich
glaube nämlich den Grundsatz festhalten zu müssen, daß nu»
die im Staatsgebiete selber sich aufhaltenden Personen geschützt
werden sollen, indem der Staat nicht die Macht hat, Personen
zu schützen, welche anderwärts wohnen. Jeder Staat wird
seine Strafgefttze den Sitten deS Volkes anpissen. Wie nun,
wenn in einem fremden, entfernten Staate zwei Schweizer in
irgend einem Zwiespalt liegen, wenn sie sich Handlungen zu
Schulden kommen ließen, welche nach den Gesetzen dcS Aus-
landcö nicht strafbar sich, z. B Injurien? Bekanntlich sind

dicft nicht in der grnz-u Welt gleich aigeftheu An dem
einen Oct betrachtet man eine Ge'oerde alS sehe verletzend, in
dem andern nicht. W.ll nun der Nichter das Berner Strafgesetz

anwenden, weil sich der Birner Gesetzgeber herauSge-
uommeu hat, jene Handlung als strafbar zu qu>l fiziren
Man zerstört hier einen Grundsatz, der in der Rechtspflege fest-

gehalten werden muß. Ein gemeines v.rbeechm, das in de»

ganzen Welt als solches angesehen wird, wie z. B. der Mord,
oder Todtschlag, wird auch ande swo best ast werden. A r. 11

nützt nach meiner Ansicht gar nichcS.

E c l a ch. Ich h»be die von den H-rreu Tillier und
B^tz e gw g äußcrt n G.ü.de ganz gut begriff n; allein b,id»



stille» sich Fäll- vor, welche sich in entfernten Ländern
zutragen. Herr Tillier fprichc von Amerika, Herr Bützberger
von der Türkei. Ich mache darauf aufmerksam, daß auch die

benachbarten Staaten bcrücksichligt weiden müssen. ES kann

z, B. sehr leicht der Fall sein, daß «in an der Grenze
wohnender Berner einem Badenscr unbelicbig ist. daß dieser ihm
aufpaßt und ihn beim Ueberschretten der Grenze durchprügelt.
In einem sslchen Falle sollte man den Fremden strafen können»

wenn die ander» Behörden nicht einschreiten wollten. Der
ganze Artikel ist übrigens facalrativ gestellt, so daß die
Behörden nicht schuldig find einzuschreiten; wenn sich ihnen
Schwierigkeilen entgegcn stellen, so wird der Betreffende nicht in An-

^lagezustand versetzt werden. Im Interesse der Grenzbewohner
ìochte ich also den Artikel unterstützen. Vielleicht kann man
dm Begriff von Ausland auf die benachbarten Staaten
beschränken. Man muß nur nicht glauben, daß alles immer
regelmäßig zugeht, wie es sollte. Wenn im Auslande ein
Verbrechen an einem Schweizer begangen wird, so ist es mehr
alS wahrscheinlich, daß man gegen den Betreffenden nur in
den dringendsten Fällen einschreiten, daß man ihn aber meistens
laufen lassen wird und fich über die dem Schweizer widerfahrene
Beleidigung noch freut.

Aubry. Herr Präsident, meine Herren! Ich erlaube
mir noch eine Bemerkung, die ich vorhin Übergängen habe;
ich wünschte, es würden im §. 14 nach den Worten „als
Verbrechen betrachtete strafbare Handlung" noch beigefügt
„oder cil» Vergehen", damit, wenn im Auslande einem Berner
Unrecht geschehen sollte, ihm bei der ersten Gelegenheit
Gerechtigkeit widerfahre, welches das vom Fremden begangene
Verbrewen oder Vergehen sein mag. — Aber, meine Herren,
Wie wollt Ihr, daß wir die Abänderungsvorschläge bringen und
gehörige Bemerkungen zu den einzelnen Paragraphen einreichen,
w nn man nicht einmal Zeit hat, den Tert durchzulesen, der eine

Viertelstunde vorher ausgetheilt worden; ich sage eS ojftn,
«eine Herren, eS ist unpassend, Gesetze so zu berathen, wie
man eS hier thut. Im Galopp abstimmen und Gesetze
ausarbeiten, wie man eS mir dem vorliegenden Gesetze beabsichtigt,

heißt schlechte Gesetze erlassen; eS wäre besser, gar kein
Gesetz zu machen. Zur Bekräftigung dessen, waS ich behaupte,
brauche ich nur das Bollziehungsoerfahren in Schuldsachen
anzuführen, welches so viele Beschwerden veranlaßt und große
Unzufriedenheit im ganzen Volk« verursacht hat.

Präsident N i g g e l « r. Bloß eine Bemerkung in Be-
zug auf daS, was Herr Aubry gesagt hat (Aubry: Ich habe

gar keinen Antrag gestellt), bloß eine Bemerkung! Herr Aubry
scheint im Jrthum bedangen zu sein. Es handelt sich heute
bloß um die Festsetzung der Redaktion, wie sie auS der ersten
Berathung hervorgehen soll. Wie der auS der ersten Berathung
hecvsrgegangene Entwurf endlich reSizirt sein wird» so wirb
er dem Großen Rathe mitgetheilt und erst nachher berathen
«erden. Man kann also nicht von Uebereilung sprech-n. Die
endliche Redaktion ist bisher bet keinem Gesetz ausgetheilt
word.n; um so weniger ist Mittheilung hier nöthig, weil
immerhin noch eine AuStheilung stattfinden muß.

Stâm p fli, Regierungspräsident. Bloß eine Bemerkung

im Interesse der Abkürzung unserer V-rhandlungen.
Wenn man unsern Standpunkt richtig auffaßt, so haben wir
in daS Materielle gar nicht einzutreten, sondern bloß die
vorgeschlagene Redaktion zu genehmigen oder zu verwerfen. Der
materiellen Behandlung unterliegen vielleicht bloß diejenigen Titel,
welche der Gesetzgebungskommissisn zur western Umarbeitung
übergeben worden sind.

Herr Präsident. Ich bin mit dieser Bemerkung ganz
einverstanden. Hier handelt es sich aber gerade um einen
Titel, der zurückgewiesen worden, so daß die Diskussion
allerdings zulässig ist.

Herr B e r i ch t e r st a t r e r. Herr Präsident! Meine
Herren! Es wäre z» wünschen, daß daS ganze Proj kc von
neuem gedruckt und 14 Tage oder einen Monat vor der heu¬

tigen Behandlung den Mitgliedern mitgetheilt worden wäre.
Man kann aber nicht immer machen, wie man will, und dann
muß man machen, wie man kann. Vielleicht ein Durcheil
oder ein Vertheil deS Gesetzbuches ist sowohl in Hinsicht der
Redaktion alS der Materie abgeändert worden. Ein neuer
Druck hätte viele, wohl unnütze Kosten verursacht. ES handelt

fih jetzt, wie s-ton bemerkt, bloß um die Foun, m l
Ausnahme iolchcr Artikel, welche an die Gesetzgebungskommission

zurück gewiesen, oder solcher Anträge, w.lche erheblich
erklärt und später von der Gesetzgebuilzzskommission ange-
nommeu worden find. ES ist Schade, d.ß die AuStheilung
der von der Kommission vorgeschlagenen RedaklionSenrwürfe
erst heule stattgefunden hat. Allein die verspätete AuStheilung
ist nicht so gefährlich, wie Herr Aubry meint. Er hat den
Civilprozeß angeführt. ES ist wahr, daß ei«sec rasch berathen
worden ist. Allein mit dem vorliegenden Strafprozeß verhält
es fich nicht gleich. Jetzt sind wir mit der endlichen Redaktion
der ersten Berathung desselben beschäftigt, aber erü nach 3
Monaten soll die zweite Berathung desselben stattfinden, bei

welcher Gelegenheit man beliebige Anträge stellen kann. Der
Borwurf der Uebereilung ist also hier nicht gegründet. WaS
die Sache selbst htriffr, so hat Herr Tscharner bei Art.
kleine Bemerkung gemacht, der man offenbar Rechnung tragen
muß. Ich schlage folgende Redaktion vor: „Wer sich außerhalb

des KamonsgebieteS eines Verbrechens gegen die Sicher-
heil deS KanconS u. s. w." „der Eidgenossenschaft" könnte
man nicht sagen, weil diese selbst ein Gesetz über Vergehen
und Verbrechen erlassen wird, und man nicht vorgreifen soll.
Herr Aubry hat gewünscht, daß man den Art. 13 facultati's
aufstellte. DieseS kann ich als erheblich empfehlen. Herr v.
Erlach möchte wissen, waS man unter Ausland verstehe.
Unter diesem versteht die Gesetzgebungskommission alle Länder,
welche nicht Inland sino. (Erlach: Sie scheinen mich nicht
recht veistand-n zu haben.) So habe ich Sie aufgefaßt. Herr
Aub.y wünscht, man möchte im Art. 14 nicht nur von
Verbrechen, sondern auch von Vergehen sprechen. Ich kann
zugeben, daß man s tze: „Verbrechen und schwerere Vergeben".
(Aubry: nun gut.) Von so unbedeutenden Vergehen sollt«
nicht die Rede sein. Wenn sich Herr Aubry damit begnügt,
(Aubry: ja.) und die Versammlung damit einverstrnden ist,
so wäre dieß abgethan. Die Herren Bützberger und Tivier möchten
den Artikel ganz streichen. Ich bemerk« nur, daß der Grundsatz
der Eistreckuog d-r Gerichrsbarkett auch aus die im Auslande
begangenen Verbrechen schon bei der ersten Berathung ange,
nommer, worden ist. Man kann also jetzt, wo eS fich bloß um
die Redaktion handelt, von dem'elbcn nicht zurückkommen.
Schon aus diesem Grunde könnte ich dem Antrag aus Streichung

nicht beirreten. Aber auch noch aus einem ander«
Grunde nicht. Herr Bützberger behauptete, der Art. 14 wider-
steile der Wissenschaft und den allgemeinen Strafgesetzen.
Dieß ist wahr, wenn man nur die allen Ges-tze inâ
Auge faßt. Allein eS ist nicht gesagt, daß man absolut bei
dem Bisherigen bleiben müsse, denn so wäre ja gar kein Fort-
schritt möglich. Die französische, die sartinische und anSrre
Gesetzgebungen haben den im Art. 14 enthaltenen Grundsatz
angenommen. Es ist also nicht wahr, daß derselbe gegen
Sttafrechtswisscnschaft streite uns nirgends adoxrin sei Nun
sagen aber di« Opponenten, der Grundsatz wäre für den

Staat sehr kostspielig. Dieß wäre wahr, wenn man in alle»
Fällen einschreiten müßte. Aber Sie müfftn nicht außer Ackr
lassen, daß im Art. 14 die Verfolgung der Verbrechen nur
fakultativ und nicht obligatorisch ist. Die Behörden deS Kau-
tonS Bern haben also jederzeit rie Wahl, ob sie einschreiten
wollen oder nicht Wenn sie sehen, daß man die Zeugen nicht
im Lande s-lbst oder im Auslande abhören lassen kann, so

werden sie sagen» die Umstände erlauben nicht, daß man
einschreite. Unter Srheblichkeitserklärung der von mir zugege-
bc^en Bemerkungen lrage ich demnach auf Annahme dieses

TirelS an.
Abstimmung

1) Für Annahme deS Titels große Mehrheit.
2) Dagegen 3 Glimmen.



Der Titel M deS I. BucheS und Titel I deS II. BucheS
werden ohne Diskussion in der von der Gesetzgebungskommisston,

resp., dem Berichterstatter vorgeschlagenen Form durchS
Handwehr genehmigt.

Titel II.

Bon den Angestellten der Gemeinds- und Staatspolizei.

Der Herr Berichterstatter verliest die §8. 44 u. ff.;
nach der Borlesung deS F. 53 ergreift Herr Aubry das
Wort: Es scheint mir, sagte er, eS habe so eben der Herr
Berichterstatter von durch die Regierungsstatrhalter zu führenden

Untersuchungen gesprochen; wenn ich mich nicht irre, so

wurde bei der ersten Berathung des Projekts beschlossen, daß
die Regierungsstatthalter sich mit Untersuchungen nie näher zu
befassen haben würden ; dafür war der Große Nach einstimmig ;
und nun ungeachtet dieses Beschlusses verliest unS der Herr
Berichterstatter einen Paragraphen, welcher festsetzt, daß die
Regierungsstatthalrer mit den Untersuchungen beauftragt sind.
Der Große Rath hatte eS für zweckmäßig erachtet, den Re-
gierungSstaithaltern nicht zu große Befugnisse einzuräumen,
indem dieselben nur Polizeibeamten sein sollten. Heut« ermächtigt

die Gesetzgebungskommission die Regierungsstatthalrer,
Untersuchungen zu führen, Hausdurchsuchungen vorzunehmen
u. s. w und zwar dieß Alles entgegen dem durch den Großen
Rath mit starker Mehrheit gefaßten Beschlusse. Ich will
jedoch eher glauben, ich sei im Irrthum, was nicht geschehen
würde, wenn wir einen Terc vor Aug n hätten, der uns in
den Stand setzen würde, die Paragraphen, welche verlesen
werden, selbst zu studiren. Ich ersuche den Herrn Berichterstatter,

mich darüber zu belehren, ob ich ihn falsch verstanden
habe, in welchem Falle ich die Versammlung nicht länger auf-
hallen werde.

M o scha rd, Berichterstatter. Der Herr Präopinant ist
im Irrthum, was ihm jedoch zu verleihen ist. Er lese nur
die diesen Morgen berathenen Paragraphen durch, und er wird
sich überzeugen, daß keiner dieser Paragraphen, noch auch die
darauf bezüglichen sich auf die Eiuwohnergemeinderalhspcäsideuten
oder Regierungsstatthalrer beziehen, welche in ihrer Eigenschaft
als Polizeibeamte Hausdurchsuchungen zur Entdeckung von
Verbrechen vorzunehmen haben; dieß heißt aber nicht eine
Untersuchung führen. Wenn ein RegiecungSstalthalter Polizei-
beamle ermächtigt, eine Hausdurchsuchung vorzunehmen oder
sie dabei begleitet, so nimmt er nur eine einem Polizeibeamlen
zukommende Handlung vor. Eine andere Sache ist es, einem
Vergehen nachzuforschen und zur Untersuchung zu schreiten.
Da Herr Aubry mich also unrichtig verstanden zu haben
scheint, so hoffe ich, er werde sich in Folge dieser Erklärungen
zufrieden stellen.

Hebler. Ich möchte nur den Herrn Berichterstatter
fragen, warum man von Seilen der Redaktion die Urkundspersonen

fallen ließ, die, wie ich glaube, vom Großen Rathe
als nothwendig erachtet worden sind. Ich glaube, eS sei eine
freisinnige Bestimmung wenn man den Bürger zur Kontro-
lirung deS Beamten herbeizieht. Wenn mich mein Gedächtniß
nicht trügt, so ist im Art. 51 noch eine Ziffer 3 erheblich
erklärt worden: „wenn er in Bezug auf die Strafe nicht Sicherheit

zu leisten im Stande ist." Wenn nun aber der
Angeschuldigte sogleich Sicherheit hinterlegt, so hat der Staat gewiß
kein Interesse, ihn in Hatt zu behalten.

Herr Berichterstatter. Was die allgemeinen Be-
merkungen der Herren Hcbler und Aubry betrifft, dahin gehend,
warum dieses oder jenes nicht vorkomme, da eS doch im Großen

Rathe erheblich erklärt worden sei, so erwidere ich l - ß

schon oft ein Anzug erheblich erklärt, derselbe aber damit noch
nicht angenommen worden. Wenn die Gefttzgebungkommission
findet, daß man beim Projekt bleiben müsse, oder den betreffenden

Anzug nicht annehmen solle, so bringt sie ihre Anträge.
Hier hat sie gefunden, daß man den erheblich erklärten Anzug
nicht berücksichtigen, sondern beim Art. 51 bleiben solle. Was

die Bemerkung betrifft, daß die 2 Urkundspersonen, oder Zeugen,

welche bei jeder Hausdurchsuchung gegenwärtig sein mußten»

hier weggelassen worden seien, so befindet sich Herr Heblev
im Irrthum. Der Art. 57 sagt: „Bei der Anordnung und
Vollziehung der in den Art. 63 bis und mit 66 angeordnete»
Maßregeln sind stberdieß die Vorschriften deS Art. 131 u. ff.
und 147 u. ff zu beobachten; doch soll sich der Einwohner-
gemeinderathêpràsident, wenn er nicht in Gegenwart des Re-

gierungsstatthalterS handelt, von 2 Zeugen begleiten lassen."
Also ist in diesem Artikel gesagt, daß man die Förmlichkeiten
beobachten soll, welche in den Artikeln 131 und 147
vorgeschrieben sind. In diesen Artikeln heißt es gerade, daß sich

der R.-gierungßstatthalter von 2 Zeugen begleiten lassen solU.
ES ist also dem Anzüge Rechnung getragen worden, und iF
glaube» Herr Hebler könne sich damit befriedigt fühle«. /

Hebler. Ich bin durchaus befriedigt. /
Die vom Berichterstatter vorgetragene Redaftià/wird

durchö Handmehr genehmigt.

Titel III.

Von den Einwohnergemeinderathspräsidente» und den Regle-
rungsstatthallern.

Herr Berichterstatter. Wir komme^àl zu
einem Abschnitt, der ganz an die Kommission zurückgewiesen

worden ist, und es find hier neue Vorschläge» welche
die Kommission bringt. Wir befinden uns, was diesen

Abschnitt betrifft, auf gleichem Boden, wie im Monat März. ES
können Abänderungsanträge und nicht bloß Redaklionsanträg»
gestellt werben. Die Gesetzgebungkommissiou gieng von der
Ansicht aus, daß der Regierpngsstalthafter als Chef der Polizei
deS Amtsbezirkes und der Gemeinderathspräsivenr als Chef der
Polizei der Gemeinde keine Funktionen in der gerichtlichen
Polizei haben sollen. Einige Mitglieder wünschten, daß die-
s lden gar keine gerichtlichen Vorkehren sollen treffen kön-
neu, sondern daß man die Klage gleich beim Untersuchungsrichter

anbringen solle. Die GesetzgebungSkommtssion fand jedoch,
der Regierungsstatthalrer solle von Allem Kenntniß haben, waS
in diesem Fache geschehe; derselbe solle alle Klagen an den
Untersuchungsrichter weisen. Was dieses Attribut betrifft, so

ging man von der Ansicht aus, daß die RegierungsstatthalteZ
und Einwohnecgemeinderathspräsidenlen keine andere Funktionen
haben soll n, a s Vergehen und Verbrechen zu erforschen; wie
sie sich dabei zu benehmen und welche Förmlichkeiten sie dabei
zu beobachten haben, sagen die spätern Artikel.

Ts ch a r ner. Der Herr Berichterstatter hat bereits
gesagt, daß dieser Titel einer der wichtigsten sei. Es handelt
sich nämlich um das Recht der Verhaftung. Man braucht daS
Wort nur auszusprechen, um anzudeuten, daß man bei der

Behandlung deS Titels vorsichtig sein müsse. WaS den Grundsatz

betrifft, daß der Regierungsstatthalter und der Einwohner-
gemeinderathêpràsident keine eigentlichen Untersuchungshand-
lungeu vornehmen sollen, so muß man zugeben, daß ihm die

GesctzgebungSkommission ziemlich Rechnung getragen hat. Dieß
ist eine große Eroberung, indem dadurch die langwierigen und
kostspieligen Voruntersuchungen größttntheilS wegfallen werden.
Ein anderer Punkt muß hier berührt werden. ES wird nämlich

in diesem Titel dem Negicrungsstatthaltsr und theilweise
auch dem Gemeindrakhspräfieenten das Recht der Verhaftung,
oder wenigstens daS Recht der „Verwahrung" im Untersuchungsgefängnisse

eingeräumt. Die Verhaftung ist eine so wichtige
Materie, daß es hinsichtlich der persönlichen Freiheit, so wie
der Deutlichkeit und Wahrheit des Gesetzes sehr wünschcns-
werrh wäre, wenn die Bedingungen, unter denen allein eine

Verhaftung stattfinden kann, zusammengestellt würden, so daß
man nur einen Blick auf das Gesetz zu werfen brauchte, um
alle einschlagenden Artikel des Gesetzes gleich zu finden. ES
sollte in diesem Gesetzbuche wie in andern, z. B. in demjeni-
gen des KanionS Sololhurn, ein eigentlicher Abschnitt über



die Verhaftung gerade da aufgenommen werden, wo zuerst von
Verhaftung die Rede ist. ES würde vielleicht ein Titel mehr
entstehen, aber daS Unangenehme aufgehoben werden, daß man
die Grundsätze der Verhaftung erst zusammen lesen muß. WaS
einzelne Bemerkungen anbelangt, so möcht« ich den Herrn
Berichterstatter fragen, ob im Art. 62 nicht auch von Ge-
weinderalhSPräsidenten die Rede sein sollte. Der Regierungs-
statthalter ist oft vom Orte der begangenen That entfernt,
während der Einwohnergemeinderathspräfident in der Nähe ist.
vielleicht hat man Gründe, diesen wegzulassen, sehe sie aber
nichr ein; will mich jedoch belehren lassm. Zm Art, 62 des

vorliegenden Entwurfes ist die Rede von Art. 147 u. ff.
Wenn man im I. Buche nachsieht, so spielt es nicht zusammen.
Sollte eS ein bloßer Schreibfehler sein, so sollte man vermei-
den, daß der Irrthum ins Gesetzbuch übergeht. Der Art. 63
gewährt große Garantie; allein hätte man die Fälle der Dringlichkeit

nicht spezifiziren können? Der RegierungSftalthalter und
der Einwohnergemeinderathspräsident oder die Polizeiangestellten

werden alle Fälle für dringlich erachten. Wenn es möglich

wäre, die Fälle näher zu bezeichnen, so müßte die sehr
verdankenswerthe Garantie noch vermehrt werden. Eine kleine
Bemerkung, die ich dem Herrn Berichterstarrer zur Würdigung
überlassen kann, betrifft die nicht ganz deutliche Redaktion deS

Art. 72. Es sollte vielleicht der Satz: „wenn er nicht selbst

u. s. w. zuständig ist", anderswo gesetzt werden.

Hebler. Ich habe die neue Redaktion deS Art. 49
nicht in Händen, kann also über denselben nicht mit Bestimmtheit

sprechen. Ich möchte deßhalb den Herrn Berichterstatter
fragen, ob die Redaktion deö Art. 49 so geändert ist, daß dessen

Anführung im Art 67 nicht nothwendig ist.

Herr Berichterstatter. Es versteht sich, daß der
Art. 49 angeführt werden muß. Derselbe lautet jetzt: „Bei
Feld- und Waldfreveln verfolgen die Polizeiangestellten unter
Beobachtung der im Art. 53 enthaltenen Vorschriften und
unter Begleitung deS Einwohnergemeinderathspräfidenten w."
Im Art. 53 werden dann die Förmlichkeiten näher bestimmt.

Hebler. Da scheint es mir doch, die Anführung deS

Art. 49 im Art. 67 sei nothwendig, weil der Letztere die Schutz-
bestimmungen für den Fall enthält, wo ein Beamter in
Wohnungen eindringen will. Wenn die Schutzbestimmungen sich

nicht auf Art. 49 beziehen, so könnte in ein HauS in den
weitesten Formen eingedrungen werden, was aber gewiß nicht
stattfinden soll.

Herr Berichterstatter. Den letztern Antrag deS

Herrn Hebler kann ich sehr gut zugeben, indem er zur Deut-
lichkeit des Gesetzbuches beiträgt. Ein Hauptantrag ist von
Herrn Tscharner gestellt worden; er möchte, wie auch die Ge-
s-tzgebungskommission, in Bezug auf Hausdurchsuchung und
Arrestationen so viele Garantien geben, als nur immer möglich

find. Aber er möchte weiter gehen, alS möglich ist. Wie
wäre eS z. B. möglich, diejenigen Fälle aufzuzählen, in welchen

eine Arrestation stattfinden kann, und diejenigen Fälle zu
spezifiziren, wo Dringlichkeit vorhanden ist? Wenn sich ein
RegierungSstatlhalter gerade nicht im betreffenden Falle befindet

aber ganz nahe dabei, soll er denn gar nichts machen?
Auch dann nicht, wenn der Gesetzgeber vielleicht ein Wörtchen
vergessen hat? Würden Sie den Antrag deS Herrn Tscharner,
der übrigens schon bei der ersten Berathung gestellt worden
ist, annehmen, so wäre es voraussichtlich einem RegierungS.
statthalter unmöglich, eine Arrestation vorzunehmen. Herr
Tscharner wünschte serner, daß man wo möglich einen Titel
über Verhaftung überhaupt aufstelle. Dieser Titel aber eri-
stirt; im Art. 149 u. ff. ist gesagt, unter welchen Umständen
eine Verhaftung stattfinden könne. Ich will die Freiheit
nehmen, Ihnen diese Artikel vorzulesen. (Der Redner liest vom
Art. 149 bis zum Art. 151.) Mehr spezifiziren als hier, kann
man unmöglich, sofern man den Untersuchungsrichter nicht in
den Fall setzen will, niemals eine Verhaftung vorzunehmen.
Daß man diese Artikel im vorliegenden Titel anführte, ist
wahr, allein solche Citationen kann man in einem Gesetzbuche
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nicht vermeiden, wenn man nicht jeden Augenblick
Wiederholungen machen will. Hätte man hier, wo Verhaftungen
nur ausnahmsweise stattfinden sollen, alle Grundsätze über
Verhaftungen aufnehmen sollen, die sonst Regel find? WaS
die Redaktionsverbesserung im Art. 72 betrifft, so scheint «S

mir selbst, daß die vorliegende Redaktion nicht ganz gut sei.
Der im Artikel enthaltene Gedanke ist jedoch richtig ; denn Sie
wissen, daß früher gesagt worden, es solle bei jedem
Regierungsstarthalter geklagt werden können. Ist eine Klage bei
irgend einem Regierungsstatthalter anhängig geworden, so soll
er die Sache an den kompetenten zurückweisen. Ich gebe zu,
daß dieß deutlicher gesagt werde. Die Auslassung des Wortes

„Einwohnergemeinderathkpräfident" im Art. 62 ist ein
Druckfehler. Unter ErheblichkeiiSelklärung der von mir
gegebenen Modifikation trage ich auf Annahme des vorliegenden
Titels an.

Abstimmung.
Für den Antrag deS Berichterstatters Mehrheit.
Dagegen 7 Stimmen.

Titel IV, von den Untersuchungsrichtern, und Titel V,
Von der Staatsanwaltschaft, werden in der vom Berichterstatter
bezeichneten Redaktion ohne wettere Erörterung durchS Handmehr

genehm'-^.

Titel VI.
Von der Boruntersuchung.

Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen.

Herr Berichterstatter. Der Art. 102 wurde darin

abgeändert und verbessert, daß der Untersuchungsrichter
alle Personen, gegen welche Indizien ihrer Theilnahme
vorliegen, in Untersuchung ziehen soll, auch wenn dieselben in der
Klage oder Anzeige nicht alS angeschuldigt bezeichnet worden
sind. Ich trage darauf an, es möchte diese« Kapitel unter
Erheblichkeitscrklärung dieser einzigen Modifikation angenommen

werden.

Tscharner. Ich weiß nicht, ob man nicht allfällig
sagen sollte: „von der Untersuchung" statt „Voruntersuchung";
denn dieser Ausdruck deutet auf einen Gegensatz.

Herr Berichterstatter. Man muß sagen, „von
der Voruntersuchung" ; denn die eigentliche Debatte nennt man
nicht mehr Voruntersuchung.

DurchS Handmehr wird das Kapitel I in der vom Berichterstatter

vorgeschlagenen Form genehmigt.

Kapitel II und Kapitel III werden ohne Berichterstattung
in der neuen Redaktion genehmigt. Bei Kapitel IV führt
Herr Tscharner zur Rechtfertigung seiner frühern Bemerkung
an, daß nun hier von der Verhaftung d«S Angeschuldigten
die Rede sei, während derselbe doch schon lange in Haft fitze.
Es würde daher gewiß gut sein, die ganze Materie über die
Verhaftung zusammen zu stellen. Auch dieses Kapitel wird,
modifizirt durch die neue Redaktion, genehmigt. Zm Abschnitt I
des V. Kapitels find keine Abänderungen getroffen worden.
Die im Abschnitt II vorgenommene Redaktion wird ohne
Diskussion genehmigt.

Abschnitt III.

Hebler. Im Art. 234 dieses Abschnittes ist ein Ausdruck

gerügt worden, der mir nicht ohne Wichtigkeit zu sein
scheint- Es heiß nämlich daselbst: „ Weigert sich ein Zeuge
auf befriegende Weise zu antworten u. f. w." Ich
habe viele Kriminaluntersuchungen gelesen, und in den meisten
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Fällen bemerkte ick, daß der Untersuchungsrichter eine Antwort

als nicht befriedigend ansah, weil sie nicht die Schuld drS

Angeklagten unterstützte. Ich fand, der Ausdruck „auf
befriedigende Weise" sei für den Zeugen etwas gefährlich, und der

Untersuchungsrichter könnte denselben sogleich einschließen, wenn
er nicht alsbald den Angeklagten alS „schuldig" befände.

Art. 235 enthält einen ähnlichen Ausdruck; obgleich weniger
wichtig, wäre derselbe dennoch zu ändern: „beträgt sich der Zeuge

auf tadelns werthe Weis e." Dieser Ausdruck ist sehr

unbestimmt, und ertheilt dem Untersuchungsrichter eine
Gewalt, die er nicht haben sollte. Wenn man weiß, welche Stellung

der Untersuchungsrichter gegenüber dem Zeugen hat »
so

muß man diesen nicht in die Hand des Richters stellen. Man
könnte sagen: „wenn sich der Zeug« auf eine nicht der Achtung
des Richters konvenirende Weise ausspricht," oder so etwas.

Nig g eler. Ich möchte diese Bemeikunz unterstützen;
eS wäre zweckmäßig, wenn man sich der Ausdrücke deS Art.
213 bediente wo eS heißt: „Erlaubt sich der Angeschuldigte
Beschimpfungen, Drohungen oder geringfügige Thätlichkeiten."
(H e bler: ja das ist es.) Bei Art. 231 könnte man die

Worte „auf unbefriedigende Weise" streichen. (Hebler: ja
damit harmonire ich ganz

Herr Berichterstatter. Im Art. 231 des
französischen Tertis heißt es: «ll'uns manière complète». (H
edler: daS ist etwas Anderes Es müßte also im deutschen
Texte gesagt werden: „verweigert der Zeuge eine vollständige
Antwort." Ich bin damit einverstanden, die Worte des Art.
213 in den Art. 236 aufzunehmen.

H e b l e r. Am Platze der Worte „auf befriedigend-
Weise" könnte man» wie Herr Niggeler vorgeschlagen hat, die
Worte gebrauchen: „weigert sich der Z'Uge, auf die an ihn
gerichteten Fragen zu antworten."

Dieser Abschnitt wird in der vom Berichterstatter
zugegebenen Redaktion genehmigt.

Abschnitt 4., Titel Vll., 3. Buch, Tit.l l. werden ohne
Diskussion mit der neuen Redaktion genehmigt.

Titel U.

Herr Berichterstatter. ES ist im Großen Rathe
darauf angelragen worden, daß für die Eivilpartei das Armen-
recht könnte gefordert werden. Die GesetzgebungSkomm sswn
hat diesen Antrag zugegeben uns angenommen und schlägt
Ihnen jetzt zwei Redaktionen vor. Dieß ist daS erste Mal,
daß sie eS so macht, allein wie kam es? An einem Tag
adoptiere sie gewisse Grundsätze, an einem folgenden war ein
Mitglied nicht anwesend; man kam auf die Sache zurück; die
Mehrheit änderte sich, wollte aber doch der frühern Rechnung
tragen. Die eine Ansicht geht nun dahin, eS solle der StaatS-
anwalt die Interessen der das Armenrecht genießenden Partei
von Amtswegen besorgen; die andere will ihr einen besondern
Anwalt b,stellen.

M a t t h y s. In dem Prozeß ist festgestellt, daß diejenige

Partei, welche durch das Verbrechen verletzt worden, ihre
Civilklage beim Strafgericht anhängig machen könne, daS
alsdann über den civilrechtlichen Anspruch, zu entscheiden habe.
Nun wird der Antrag gestellt, einer vermögenslosen Partei
zur Wahrung ihrer Civilinteressen, gleichwie im Civilprozesse
das Armenrecht zu gestalten. Dieser Antrag ist von der
Gesetzgebungskommission einstimmig angenommen worden; nur
über die Ausführung ist man, wie Sie gehört haben,
verschiedener Ansicht. In der Kommission wurde der Antrag
gestellt, daß der Staatsanwalt, der die Rechte deS Staates zu
wahren hat, gleichzeitig auch die Rechte der daS Armenrecht
genießenden Civilpartei wahren solle; der andere Antrag ging

dahin,der Civilpartei gl ichwie im Civilprozeß einen besondern
Anwalt zu bestellen. I» nun halte dafür, Sie sollen den ersten
Antrag annehmen. Die Bestimmung, daß der Staatsanwalt
auch die Interessen der Eivilpartei ex olkicia zu wahren habe,
ist auch im eidgenössischen Gesetzbuch enthalten; es hat sich

bisher bei der Anwendung dieses Gesetzbuches nicht gezeigt,
daß jene Bestimmung fiu den Staat oder die Interessen der
Cioilpartei nachteilig sei; im Gegentheil, sie hat sich st-tK
als gut bewährt. Ich glaube nicht, daß diejenige Partei,
welche da» Armenrecht genießt, sich bekagen könne, wenn te»
Gesetzgeber feststellt, baß der Staatsanwalt ihre Interessen ex
ockicio zu wahren habe. Wenn Sie einen besondern Anwalt
zulassen, so werden 1) die pateniirten Advokaren unmäßig
belastet, und 2) der Angeschuldigte, der Entschädigung leisten
muß, in die Lag- versetzt, größere Kosten zu bezahlen, ohn»
daß der das Armenrechr genießenden Partei dadurch »in Vortheil

erwächst. Ich nehme an » bei der Wahl der KantonS-
prokuraloren werde man vorsichtig zu Werke gehen und zu
dieser Stelle nur solche Männer wählen, welche im Stand»
find, sowohl die Interessen des Staates als der Privaten zn
wahren. Ist dieß der Fall, so ist eS nicht nöthig, noch besondere

Advokaten zuzulassen.

Herr Berichterstatter. Die von Herrn MatthyS
soeben und auch schon in ver Gesetzgebungskommission geäußert«
Ansicht stützt sich auf einen Irrthum, nämlich den, daß die
Staatsanwaltschaft verpflichtet fei, auch den Ctvilpankc zu
behandeln. Ich glaube dieß nicht. Im Gesetz von 1817 übe»
die GerichtSorganisation wird man finden, daß die StaakSaia-
avaltschasc die Pflicht habe, in Strafsachen die Gescllschafrsin-
teressen zu wahren, als Vertheidiger des Staates aufzutreten;
entweder schließt sie auf Freisprechung oder auf Aussprechung
einer Strafe, in beiden Fällen im Interesse des Staates. ES
ist daher nicht möglich, daß der Staatsanwalt in der gleichen
Verhandlung auch Vertheidiger einer Privatperson sei, denn
so käme er in Widerspruch mit sich selbst. Ich glaube, Si»
sollen ihm nicht zur Pflicht machen, bald für, bald gegen z»
sprechen. Sie werden jedoch entscheiden, welchem Vorschlag
Sie den Vorzug geben wollen Ich muß dahin schließen, den
einen oder den andern anzunehmen. WaS mich betrifft, so

schließe ich mich demjenigen an, daß der Partei ein besonderer
Anwalt bezeichnet werde.

M a t t h y s. Ich halte dafür, dieser Widerspruch der
Interessen» von dem der Herr Berichterstatter spricht, könn»
in Wirklichkeit nicht vorkomme». Das Einwiîknngsrcchl de»

Cioilpartei hat man grundsätzlich von vornherein ausgeschlossen.

Haben aber die Richter einmal erklärt, der Betreffend,
sei des angeschuldigten Verbrechens oder Vergehens wegen zu
bestrafen oder nicht, so ist damit dem Grundsätze nach «uch
der mögliche Civilanspruch festgestellt. Erst wenn das „Schul-
dig" ausgesprochen ist, so steht es der Civilpartei frei, ihr«
.Civilinteress n zu wahren. Hiezu ist der Staatsanwalt ebenso
gut, als ein besonderer Advokat.

Herr Berichterstatter. Ich habe hierübe: nichkS
beizufügen; meine Meinung habe ich bereits ausgesprochen.

Abstimmung.
1) Für den Antrag, daß der zum Armenrechl zugelassenen

Partei der Staatsanwalt als Vertheidiger ihrer Int»,
ressen beigeordnet werde 20 Stimmen.

2) Für die andere Ansicht Große Mehrheit.

Im Uebrigcn wird der Titel in der vom Berichterstatter
Vorgeschlagenen Redaktion durch? Handmehr genehmigt.

Titel III des III. Buches bis zu Ende wird ohne Diskussion
nach den Anträgen d:S Berichterstatters durchs Handmehr
genehmigt.
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T s ch a r n e r. In Bezug auf den zweiten Druck dcS

gegenwärtigen Strafprozesse» mochte ich den Wunsch äußern»
daß Nandüberschrifreu gemacht würden. Es ist dieß auch beim

Strafgesetz und beim Ciollprozeß der Fall und jedenfalls in
der Prar.s bei den mündlichen Verhandlungen sehr zweckmäßig»
indem man alSSann die betreffenden Artikel nicht erst lauge
suchen muß.

Herr Berichterstatter. Ich finde auch» cS sei sehr

angenehm» am Rande zu sehen, um was es fich handelt. Ich
woll e schon bei der ersten Bera hung den gleichen Vorschlag
machen; jetzt werde ich denselben sehr gerne unterstützen.

Die gemachte Bemerkung wird erheblich «klärt.

M a t t h y s. Der Herr Staatt schreiber bemerkt, es sei

noch eine bedeutende Zahl von Eremplaren dieses ersten
Entwurfes vorräthig; eine neue Auflage veranlaßt bedeutende

Kosten. Es wäre daher zweckmäßig, nur die besondern
Abändern! gen drucken zn lassen.

Zahler. Ich könnte dem Antrage nicht beistimmen,
wenn das Gesetz bleibend sein sollte.

Herr Präsident. Es handelt sich nicht um den
Druck eines bleibenden Gesetze», denn taö vorliegende wird
noch einmal berathen. Ick denke, es sei am zweckmäßigsten,
diesen Gegenstand an den Regierungsrath zu weisen und dessen

Gutachten einzuholen.

E r l a ch. Ich möchte es dem Regierungsrathe
überlassen, daS Zweckmäßigste anzuordnen.

Dieß wird turchs Handmehr genehmigt.

Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 1. August 18-19.

Morgens um 7 Uhr im großen Kafinosaale.

Präsident: Herr Nig geler.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Antoine, Begert, Beutlcr, Bücher, Blösch, Boi->
vin, Carlin, Christen, Egger, Frole, Funk, Ganguillet» Geiser

Ooerst, beiee HirSvruuner, Hudlcr, Jmoberstcg, Kanziger,
Karlen zuDiemNgen, Kehrli Fürsprecher, Kummer, Lehmann,
Reuhaus, Roth Negotiant, Schmid, Schneeberger zu Herzo-
genbuchsee, v. Steiger, Slucki und Teuscher; ohne Entschuldigung:

die Herren Aebersolv, Anderegg zu Meiringen, Bel-
rtcharb, Borter, Brunncc, Bühlmann, Dahler zu Oppligcn,
Dähler Amtsrichter, Eggimann, Von Erlach, Fenninger,
Fieury, Friedli, Fueter, Garnier, Gautier, Geiser Metzger,
beide Gerber, Grrardin, Gouvcrnon» Grimailre, GroSjean,
Gygar, Habegger, Herren, Hermann, Hodel, Hofer zu Hasle,
Hofer im Sand, Jenni, Indermüyle, Juillard, von Känel,
Kehr, beide Kernen, Kilchcr, Kölschet, Krebs zu Nüeggisberg,
Kûng zu Hunziken, Lanz, Locher, Moreau, Probst, Prüdon,
Rebmann, Rilschard zu Aarmühle, Rorhacher, RöthliSberger
zu Lauperswyl, Salzmann, Schaffter, Schneeberger zu Lan-
genthal, beide Schneider, Stocker, Streit zu Zimmerwald,
Streit zu Köniz, Sruder, Tieche, Vallat, Verdat, Vielle,
Wälti, Walzer und Wiedmer zu Heimiswyl.

Herr Berichterstatter. Ich möchte nur noch fragen,
wie cS fich mit dem Promulgalionödekeet dieses Gesetzbuches
verhalte? Soll dasselbe auch zweimal berathen werden?
Wenn das der F^ll ist, so müßte ich trachten, es Ihnen schon

morgen oder übermorgen vorzulegen. Die Frage ist insofern
wichtig, als man bei der zweiten Berathung des Gesetzbuches
sagen könnte, man habe das PromulgalionSdekrel nicht g-habt,
müßte also noch 3 Monace warten.

T i l l i e r. Ich habe hierüber eine entschiedene Ansicht.
Ich glaube, das Promulgationsdckret könne nicht eher entworfen
werden, als bis das Gesetz berathen ist. So war es auch früher.
Der H-rr Berichterstatter that wohl, dieß zur Sprache zu
bringen; allein es ergibt sich aus der Natur der Sache, daß
das Dekret bloß einmal berathen werde.

H rr B e r i ch t e r st a t t e r. Ich bin ganz der Ansicht,
ich wollte bloß die Meinung des Großen Rathes kennen.

Die Versammlung genehmigt die Ansicht des Herrn Tillier.

Herr Präsident. Die Zeit ist zu weit vorgerückt,
um den zweiten Gegenstand der Tagesordnung zu behandeln.
Zudem wünscht die Gcsetzgebungskommission, denselben noch
cmmal in Berathung zu ziehen. ES frägt fich also, was wir
ipun wollen.

Die Versammlung beschließt, die Sitzung für heute
aufzuheben.

Schluß der Sitzung um 11V« Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schär er.
B r i u g o l f.

DaS Protokoll wird verlesen und ohne Bemerkung durch
das Han'mehr genehmigt.

Tagesordnung.
Berathung des Gesetzesenlwurfes über einige Abänderungen in

der Hypolhck«rgesetzgchung.

M a t t h y S, als Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Der Regierungsralh und die Gesctzgebungskommiss on
haben Ihnen in der letzten Maisitzung einen Gesetzescntwurf
über einige Abänderungen in der Hypolhekargesetzgebung vor-
gelegt. Man bezweckte damit, den Bürgern die Aufnahme
und daS Ausleihen von Geldern zu erleichtern. Nachdem Sie
diesen Gesetzcsenlwuif beraihen haben, wurde er gedruckt dem
Volke mitgetheilt unv dasselbe eingeladen, allfällige Bemerkungen

dagegen bei den Behörden einzureichen. Bis zur
heutigen Stunde ist bloß eine einzige Bemerkung eingelangt. Der
Einwohnergemeinderaib von Bern hat nämlich dem Regie-
rungsralhe eine vom 27. Juni 1849 hatirte Vorstellung
eingereicht und in erster Linie darin den Antrag gestellt, man

.möge von der Grlassuug des fraglichen Gesetzes abstrahiren.
Aus d-n Fall hin, daß von den Behörden diesem Begehren
nicht entsprochen werde, sind eventuell vom EinwohnergemeintS-
rath Bemerkungen gegen einzelne Vorschläge gemacht worden.
Die Gesetzgcbungèkommission hat sich noch letzten Abend
Versammelt, rte Vorstellung geprüft und gesund.n, es könne dem

Antrage, daß man von der Erl.ssung deS Gesetzes abstrahire,
nicht entsprochen werden. Sie stellt vielmehr den Antrag,
Sie möchten in die Berathung des vorliegenden Gesetzes ein-
treten, und zwar die arlikelweise Berathung desselben

beschließen. Die Gesetzgebungskommission bringt, in Würdigung
der Bemerkungen, die vom Emwohnergemeinderath von Bern
ge^en dieftn Gesetzesvorschlag gemacht word-n find, bei

einzelnen Artikeln Abänderungsvorschläge. Diese sollen indessen,

wie ich glaube» erst am betreffenden Orte berührt werden, nachdem

der Große Rath die arikclw.ise Behandlung beschlossen

haven wird.
82»



Str a u t. Ich muß mir eine Frage erlauben. Nach
unserer Verfassung soll jedeS wichtige Gesetz, drei Monat«
bevor eS zur zweiten Berathung kommt, dem Volke vorgelegt
werden. Seit der ersten Berathung im Mai bis jetzt ist diese

gesetzlich vorgeschriebene Frist noch nicht verflossen. Der
Umstand daß man in dem bekannt gemachten Entwurf von der
Garantie der Gemeinden nicht« gesagt hat, hat verschiedene
Meinungen hervorgebracht. Ich weiß ganz bestimmt, daß noch von
mehreren Gemeinden Reklamationen einlangen würden, wenn dieß
in der kurzen Zeit auf dem gesetzlichen Wege stattfinden könnte.
Wenn mir nicht etwa der Herr Berichterstatter sagen kann,
warum man hier eine Ausnahme machen woll« von einer
deutlichen Verfassungsbestimmung, so möcht« ich den Antrag
stellen, daß derselben nachgekommen werde. Man sagt zwar,
da« Gesetz sei bloß ein provisorische«, all-in dieß könnte man
bei jedem Gesetz sagen, um so die Verfassung zu umgehen.

Herr Präsident. Wenn man nicht schon in der
letzten Sitzung allgemein darüber einverstanden gewesen wäre,
daß der vorliegende Gesetzesentwurf nicht unter die Bestimmung

der Verfassung falle, von welcher der verehrte Redner
spricht, und wenn nicht sogar ein Beschluß darüber vorhanden
wäre, so könnte man die Bemerkung des Herrn Sträub
begründet finden. Allein man ging schon in der letzten Sitzung
von der Anficht au«, e« handle sich bloß um einige Abänderungen

in der Hypothekargesetzgebung, und für diese« glaubte
man, sei e« nicht nothwendig, daß man einen Zeitraum von
drei Monaten zwischen den zwei Berathungen verfließen lasse.

Zahler. Ich muß den Herrn Oberst Sträub bedeutend
unterstützen. Man wird zwar durch da« vorliegende Gesetz zu
bedeutenden Kosten geführt. Allein dieß ist nicht der Punkt,
an welchem man Anstoß nimmt, sondern dieser besteht
vielmehr in der Garantie. den die Gemeinden zu leisten haben.
Ich habe in der jüngsten Zeit Erfahrungen gemacht, daß
bisweilen die Grundpsänder nicht den Werth hatten, den man
ihnen beigelegt, und daß man sich au» denselben nicht bezahlt
machen konnte. Weil der Kredit überall wankt, so könnten
auf diese Weise die Gemeinden leicht in den Fall kommen,
bezahlen zu müssen. Ohne gerade ein Prophet zu sein, glaube
ich doch voraussagen zu können, e« werde infolge diese«
Gesetzes manche Gemeinde Geldstag machen müssen. Ich möchte
wegen der großen Wichtigkeit de« Gesetzes nicht in dasselbe

eintreten, bi« die gesetzliche Frist der drei Monate
abgelaufen ist.

Herr Berichterstatter. Der Z. 30 der StaatS-
verfassang schreibt folgende« vor: „Jeder Gesetzesentwurf soll
vor seiner endlichen Berathung zu rechter Zeit dem Volke
bekannt gemacht werden. Das Gesetz wurde die Form dieser
Bekanntmachung bestimmen." Auf Grundlage dieser
Verfassungsbestimmung wurde der vorliegende Gesetzesentwurf dem
bernischen Volke gedruckt ausgetheilt, damit ihm die Möglichkeit

gegeben w-rde. seine Bemerkungen über dasselbe
einzureichen. Der §. 30 schreibt ferner vor: „Jeder Entwurf eines
bleibenden Gesetzes soll überdicß einer zweimaligen Berathung
durch den Großen Rath unterworfen werden, und zwar so,

daß die letzte Berathung wenigsten« drei Monate nach der
erste« stattfindet." In der Maisitzung hat nun der Große
Rath beschlossen, e« solle dieser Gesetzesentwurf zwar einer
zweimaligen Berathung unterworfen werden, weil der ursprüngliche

Entwurf den Mitgliedern erst ziemlich spät ausgetheilt
worden war. Allein der Große Rath hat gleichzeitig beschlossen,

die zweite Bestimmung de«'§. 30 der Verfassung finde
auf das vorliegende Gesetz keine Anwendung, und zwar
deßhalb, weil eS nicht ein bleibendes Gesetz sei, sondern nach
Art. 4 desselben bloß so lange in Kraft bleiben solle, bis
die projektirte neue Hyp>tthekargesctzg«bung in Kraft getreten
sei. Sie haben somit, Herr Präsident, meine Herren! die

Frage, welche von den Herren Srraub und Zahler angeregt
worden ist, bereit« entschieden, und ich glaube, es wäre das
Zweckmäßigste, wenn Sie an der dießfallsigen Beschlußuahme
festhalten und heute die artikelweise Berathung beschließen
würden.

Abstimmung.
Für da« Eintreten in die artikelweist Bera¬

thung Große Mehrheit.
Dagegen 14 Stimmen.

Art. 1.

Herr Berichterstatter. Ueber den Art. 1, wie
er vorliegt, find keine Bemerkungen «ingelangt. Der Ein-
wohnergemeindrath von Bern hat in seiner Vorstellung
bemerkt, e« dürfte zweckmäßig sein, im Art. 1 bloß zu bestimmen,
daß bet Gültbriefen der Zinsfuß beliebig festgestellt werden
könne und ein Verfallstag des Kapital« eingeräumt werde.
Dieser Antrag wurde vom Einwohnergemeindrath von Bern
in der Voraussetzung gestellt, daß im Uebrigen vom Gesetzes-
entwurf abstrahier werde. Da Sie aber nun bereit« beschlossen

haben, in denselben einzutreten, so fällt dieser Antrag
von selbst dahin. Ich trage darauf an, daß dieser Artikel
unverändert angenommen werde.

Durch« Handmehr unverändert angenommen.

Art. 2. lütt. a.

S i e g e n t h a l e r. Ich bin so frei, hier den Antrag
zu stellen, daß nach den Worten: „bleiben unverändert"
eingeschaltet werde, daß die Ziffer 3 der Satzung 450 Personenrecht

aufgehoben werde, die lautet: „Wenn der Schuldner die
Pfandsache ohne Einwilligung de« Gläubiger« vertheilt hat."
E« wurde bisher ein Fehler darin begangen, daß große Güte«
zu wenig vertheilt wurden. Ich glaube » der gemachte
Vorschlag wäre ein Mittel dazu, daß der Grundbesitz in mehr
Hänve komme. E« wären bi« dahin viele Liegenschaften
mehr vertheilt worden, wenn nicht die Bestimmung bestanden
wäre, daß e« dem GültbriesSgläubiger frei stehe, zu kündigen,
wenn der Schuldner einen Theil der Liegenschaft ohne
Einwilligung de« Gläubiger« verkauft.

V Tillier. Ich kann diese Anficht unmöglich theilen
und glaube im Gegentheil, der Vorschlag de« Präopinanlen
würde dem Kredit de« Landes bedeutend schaden. Wenn man
«ine größere Summe Gelde« auf ein Unterpfand auSleiht, so

ist es für den Gläubiger durchaus nicht gleichgültig, ob
dasselbe ohne seine Einwilligung verkauft oder vertheilt werde.
Ich glaube, vom nämlichen Augenblick an, wo man diese

Bestimmung aufheben würde, würde man auch zu gleicher Zeit
die ganze Gültbriefordnung umstürzen.

Herr P r â s i d e n t de« Regierungsrathes. Ich könnte
auch unmöglich zu diesem Antrage stimmen und zwar schon
deßhalb, weil daS vorliegende Gesetz bloß ein provisorisches
ist, durch welches am materiellen Gesetz so wenig als möglich
geändert werden sollte. Auch wäre es ein zu harter Schlag
für den Kapisalisten, wenn man ihm auf diese Weise plötzlich
ein Recht entziehen wollte, das ihm bisher zugestanden; das
Recht nämlich, den Schuldner zu der Ablösung der Gültbrief-
schulv anzuhalten, wenn er die Pfandsache ohne Einwilligung
deS Gläubigers vertheilt hat. Wenn einmal eine bleibende
Hypothekarordnung ins Leben gerufen worden ist, so ist eS

dann Sache deS Großen Rathes, zu sehen, auf welche Weise
daS bestehende Gulrbriefinstitut am besten liquidirt werden
könne, ohne daß dadurch für den Gläubiger Nachtheile
entstehen. Ich bin sonst auch der Meinung daß jede gesetzgebende

Bestimmung, welche die Bertheilung von Liegenschaften
hindert, nachrheilig wirke, allein eS ist nicht jetzt, sondern

bei der allgemeinen Hypothekarordnung der Zeilpunkt, in
welchem solche Maßregeln getroffen werden können.

Stettler. Der Eingang dieses Artikels lautet:
„Die dermal in Kraft bestehenden Vorschriften über die Gülr-
uns Schadlosbriefe bleiben unverändert." Mit diesem Grundsatz

bin ich im Allgemeinen durchaus einverstanden; hingegen



möchte ich doch einen Zusatz vorschlagen, von welchem ich
glaube, er würde sich im Lause der Zeit als zweckmäßig
herausstellen. Ich habe die fest« Ueberzeugung. daß von der
Stunde an, wo die Pfandobligationen eingeführt werden, die
Gültbriefe in Abgang kommen. Der Güllbriefgläubiger wild
von seinem Gültbriefe Nichts mehr wollen, weil ihm «ine
Pfandobligation viel größere Bortheile bringen würde, nämlich

die Auskündbarkeil deS Titels und di« Garantie von Seile
der Gemeinde. Was wird die Folge davon sein? daß di«

Gläubiger alles Mögliche thun werden, um sich der Gültbriefe
zu entledigen und daß sie jeden gesetzlichen Grund ergreifen
werden, um dem Gläubiger die Güllbriefschuld aufzukünden.
Er wird, wenn 3 Zinse verfallen find, mit aller Strenge die
Betreibung anheben. Man mache sich nun eine Idee, waS
die Folgen sind, wenn bei so viel Millionen, auf die sich der
Werth der Gültbrief« belaufen mag, die Gläubiger zu betreiben

anfangen. Wenn sich der Schuldner betlagt » so wird
ihm der Gläubiger erwiedern, es wäre ihm ganz Recht, das
Kapital in seinen Händen zu lassen, allein «r wünsche dafür
eine Pfandobligation zu errichten. Nach dem Gesetze wird
dieses aber nicht erlaubt sein, sondern der Schuldner wird
vorher daS Kapital ganz abbezahlen müssen. Um diese Jn-
konvenienz zu heben und zu verhindern, daß in einem solchen
Falle das Gültbriefkapital ganz abbezahlt werden müsse,
wünsche ich, daß im Art. 2 eine Bestimmung aufgenommen
werde, daß durch Uebereinkunfl zwischen Gläubiger und Schuldner

ein Gültbcief in eine Pfandobligation umgeändert werden
könne. Ich wiederhole noch einmal, daß der Grund, welcher
mich zu diesem Antrage bestimmt, der ist, daß ich die
Ueberzeugung habe, der Schuldner werde auf diese Weise ohne
Plackereien zu seinem Ziele gelangen. Ich nehme, gestützt auf
diesen Grund, die Freiheit, darauf anzutragen, daß Art. 2
dem Grundsatze nach stehen bleib«, daß aber die Bestimmung
aufgenommen werde, es könne durch allfällige Uebereinkunft
zwischen Gläubiger, Schuldner und Grundpfandbefitzer der
Güllbrief in eine Pfandobligation umgewandelt werden.

Bützberger. Ich glaube, man solle diesen Borschlag
nicht annehmen. Herr Stettler bringt in Erinnerung, wie
fatal und unangenehm «S für den Schuldner sei, wenn das
Streben des Gläubigers eintrete, den Gültbrief in eine Pfand-
obligarion umzuwandeln. Ich stimme diesem zum Theil bei,
allein gerade, weil dieses für den Schuldner höchst fatal ist,
wollen wir die Möglichkeit, daß dieses geschehen könne, nicht
ooch erleichtern. Wenn der Gültbriefschuldner nach den
bisherigen gesetzlichen Bestimmungen vor der Aufkündigung
gesichert ist, so lange er die Pfandsache nicht etwa vertheilt oder
verschlechtern läßt, so ist für ihn gar keine Gefahr vorhanden.
Diese beginnt erst, wenn er ein nachläßiger Schuldner wird.
Dagegen finde ich eS doch bedenklich, dem Gläubiger daS
Recht einzuräumen, den Gültbrief aufzuheben. Ich fürchte,
gerade dadurch mache man die Gefahr möglich, welche Herr
Stettler vermeiden will. Ich möchte vielmehr durch einen
neuen Artikel die Verfügung treffen, daß diejenigen
Bestimmungen welche wir hier über die Pfandobligarionen
aufgenommen haben, auch bei den SchadloSbriefen Anwendung
finden. Die Schadlosbriefe kommen in bedeutender Zahl vor,
namentlich zwischen dem Ehemann und der Ehefrau bei der
Sicherstellung deS Weiberguts. Wenn wir die Möglichkeit
geben, SchadloSbriefe in der Weise von Pfandobligationen
zu errichten, so wird man gewiß nicht mehr so oft seine
Zuflucht zu der Abtretung des GureS an die Ehefrau nehmen.

v. Graffenried. Ich muß mir eine Bemerkung
erlauben. So wie ich den Herrn Stettler verstanden habe,
möchte er durch seinen Borschlag gerade für den Schuldner
eine Erleichterung eintreten lassen, und ich bin deßhalb ebenfalls

der Anficht, man solle diesen Artikel an die Gesetzge-
bungskommiffion zurückweisen. So viel ich auS den Berhand-
lungsblättern deS Großen Raths ersehen habe, beabsichtigt man
durch diesen Gesetzesentwurf, den Kredit zu heben. Eine
Kautel deS Kredites besteht nun gerade darin, daß man nicht
auf einmal die Gültbriefe entwerthe. Ich glaube, eS sei billig
und gerecht, daß man dem Gläubiger Mittel an die Hand

gebe, ohne den Schuldner zu bedrängen, bei seinen Rechten

zu bleiben, und dieses kann man ganz gut dadurch erreichen,
daß man den Artikel zu einer Abänderung im Sinne deS Herrn
Stettler an die Gesetzzebungskommission zurückweist.

Sträub. Ich weiß nicht, ob ich den Antrag des

Herrn Stettler recht verstanden habe. Allein, wenn ich nicht
irre, so hat er gesagt, er wünsche, daß der Gültbrief in eine

Pfandobligation umgewendet werden könne „mit gegenseitiger
Einwilligung des Gläubigers und des Schuldners." Wenn
Sie nun diesen Zusatz auch nicht aufnehmen» so werden doch
die Gültbriefe in Pfandobligationen umgewandelt werden»
Mir thut eS leid, daß daS Institut der Gültbriefe wegfällt,
indem der Landmann durch dasselbe vor der Auskündigung
geschützt war, so lange er den Zins gehörig entrichtete und
das Pfand nicht in Abgang kommen ließ. Jetzt wird eS bei
den Pfandobligationen anders kommen. Es könnten kritische
Momente eintreten, wo man das Pfand um jeden PreiS
losschlagen müßte. Dafür haben wir in der letzten Zeit
Beispiele genug. Deßhalb möchte ich daS Institut der Gültbrief«
beibehalten und eS so befestigen, wie eS früher war. Ich will
Euch nun sagen, wie man den Gültbriefen abkommen und
zu den Pfandobligationen übergehen wird, wenn wir es hier
schon nicht wollen. Alle Gülibri fe sind zu So/o stipulirt;
der Gläubiger wird dem Schuldner sagen, er verlange bloß
4o/o, und dann muß der Gülibrief umgeändert werden. Dieses
wollte Herr Stettler vermeiden, wie ich glaube. Da wo der
Schuldner nicht will, soll er bei seinen alten Rechten bleiben
können Ich möchte deßhalb den Antrag des Herrn Stettler,
so wie ich ihn aufgefaßt habe, unterstützen.

Stettler erklärt, daß sein Antrag ganz mit demjenigen

übereinstimmt, was Herr Sträub bemerkt hat.

Herr Präsident deS RegierunzSratheS. Ich muß
mich gegen den Antrag des Herrn Stettler erklären, so

gut auch seine Absicht dabei sein mag. SS würde dadurch der

Charakter der Gültbriefe geändert, und zwar durch ein bloß
provisorisches Gefttz, indem ihre UnablöSlichkeit aufgehoben
würde. So wenig als ich dem Gläubiger Recht« entziehen
möchte, welche er nach dem jetzigen Gültbriefeninstitut hat,
ebensowenig möchte ich ihm neue Rechte einräumen. Nach der
Satz. 945 ist eine Uebereinkunft deS Gläubigers mit dem
Schuldner über einen andern Zinsfuß als zu 5 von einhundert,
rechtlich ungültig. Es darf demnach auf diesem Wege ein
Gültbrief nicht in eine Pfandobligation umgeändert werden.
Herr Stettler glaubt freilich, man werde die Gültbriefe
aufkündigen, um das Kapital dann in Form von Pfandobli-
galionen wieder anzulegen. Allein solche Ablösungen werden
nicht so häufig vorkommen. Die Fälle, in welchen fie vorge-
nommen werben dürfen, find in der Satz. 950 deS Gesetzbuches

bestimmt, nämlich 1) wenn der Schuldner einen oder
mehrere verfallene Zinse nicht binnen der Nothfrist eines Monats
bezahlt, von dem Tage an zu zählen, wo ihn der Gläubiger
rechtlich dafür gemahnt. Allein wenn der Schuldner merkt,
daß er mit einem schwierigen Gläubiger zu thun hat, so wirb
er sich für diesen Fall schon vorsehen; 2) wenn der Schuldner
3 Zinse hat auflausen lassen, dieß wird auch selten eintreten;
3) wenn der Schuldner die Pfandsache ohne Einwilligung deS

Gläubigers vertheilt hat. Dieser Fall möchte allerdings häufiger

vorkomme«« ; endlich 4) wenn die Sicherheit des Gläubigers

durch die Verminderung deS Werthes der Pfandsache
sehr geschwächt worden ist. Da muß jedenfalls der Gläubiger,
bevor er auskündigen kann, den Schuldner auffordern, die
Sicherheit zu vermehren. Ich glaube daher, die Fälle, welche
Herr Stettler vermeiden will, werden nicht so häufig eintreten,
und möchte vor der Annahme seines Antrages warnen. ES
wird später Sache der Hypothekarordnung sein, zu bestimmen,
wie mau die Gültbriefe liquidiren, d. h. wie man ihnen den

Charakter der UnablöSlichkeit nehmen wolle. Wenn Herr
Sträub bemerkt, die Gültbriefe seien namentlich durch die letzte
Gesetzgebung in Mißkredit gekommen, so bemerke ich, daß
dieses nicht richtig ist. Nicht bloß im Kanton Bern ist
Geldmangel, sondern seit der Periode von 45 und 46 finden Sie
die nämliche Krisis in sehr hohem Maße in den übrigen Schweizer-



kantonen und in allen andern Ländern. Die Behauptung ist
ferner deßhalb unrichtig, weil nach meiner Ansicht hauptsächlich
durch ein Gesetz vom Jahr 1836, also aus der Periode der
vorigen Gesetzgebung, verderbt wurde. Man stellte damals
fest, baß der Zinsfuß auch unter 5 «/„ gesetzt werden dürfe.
Gegen diese Bestimmung ließe sich zwar nicht viel sagen, allein
durch eine andere Bestimmung, welche man damals aufnahm,
wurde dem Schuldner daS Recht in die Hand gegeben, dem

Gläubiger jeden guten Titel aus den Händen zu 'pielen. Auf
diese Weise wurde das Institut der Gültbriese so Verändert,
daß eS den jetzigen Ansichten nicht entspricht. Man muß beiden
Theilen, dem Gläubiger und dem Schuldner, die Möglichkeit
geben, über die Kapitalien verfügen zu können, jedoch Uuter
Maßregeln, nach denen der Schuldner nicht überstürzt werden
kaun. Es liegt daher der Grund der Kredirlosigkeit nicht in
der jüngsten Gesetzgebung, sondern in der Entwicklung der
Gesetzgebung schon seit langer Zeit, und nameiuUch in dem
Gesetz vom Jahr 1836 und in den allgenuinen Verhältnissen.

Mützenberg. Ich glaube, das vorliegende Gesetz
enthalte, obgleich es nur ein provisorisches sei, doch andere,
eben so wichtige Bestimmungen, als der Vorschlag deS Herrn
Stettler ist. Es wäre um so nothwendiger, daß man diese

Bestimmung aufnimmt, da für Niemanden daraus ein Nachtheil

entstehen kann. Diejenigen, welche nicht wollen, daß ihre
Gülibriefe umgewandelt werden, werden eine solche Ueberein-
kunft nicht eingehen. Herr Präsident, meine Herren! wer
wird darunter leiden, wenn diese Bestimmung nicht aufgenommen
wird? Die schwierigen Schuldner und überhaupt die ärmere
Klasse. Gerade dieser sollte man die Möglichkeit geben» ihre
Gültbriefe umzuwandeln, wenn sie aufgekündet werden. Man
sagt freilich, der Fall werde nicht so oft vorkommen, all an
wer mit den Verhältnissen auf dem Lande bekannt ist, wird
darüber anderer Ansicht sein. Wir wissen alle, wie es mit
dem Kredit in der letzten Zeit stund. Es wurde eine große
Anzahl Gültbriefe aufgekündigt, und man soll deßhalb die

Gläubiger in den Fall setzen, die Rechte zu erlangen, welche
in Zukauft die Pfandobligationen gewähren. Ich möchte
deßhalb im Interesse unseres Landvolkes diesen Vorschlag
unterstützen. Nachtheile können dabei keine entstehen, während die

Wohlthat derselben sehr groß ist.

H e b l e r. Ich will bloß über die Ansicht deS Herrn
Negicrungsrath Siämpfii mir ein Wort erlauben. Er Hai
bemerkt, man würde mit dem Antrage des Herrn Stettler dem
Gläubiger ein neues Recht in die Hand geben. Das glaube
ich nicht. Man würde vielmehr dem Gläubiger sowohl als dem
Schuldner in ihrer Vereinigung ein neueS Recht geben. Der
Schuldner muß zur Umwandlung seines Güllbriefes in eine
Psandobligation seine Einwilligung geben, was eine Haupt-
sache ist. Er wirb natürlich nur bann einwilligen, wenn ihm
noch etwas Fataleres droht, nämlich dann, wenn der Gläubiger

wirklich abkündigen kann und auch abkündigen wird.
Wenn solche Fälle einteeren und der Schuldner dem Gläubiger
sagt, er möchte eS wohl leiden, daß eine Psandobligation aus
dem Gültbrief gemacht werde, er könne jetzt nicht bezahlen w,,
so wird der Gläubiger genöthigt sein, ihm zu antworten, eS

sei ihm nicht möglich, diese Anerbiclung anzunehmen, denn der
Titel lasse sich nicht umwandeln. Der Schuldner ist so

genöthigt, das Kapital abzubezahlen und zu gewärtigen, ob ihm
der Gläubiger das gleiche Kapital auch unter dem Titel einer
Pfandobligation anvertrauen wolle. Wenn der Gläubiger
Zutrauen hat zum Schuldner, aber nicht zum Institut der
Gültbriese, so wird er, wenn der Antrag des Herrn Stettler
angenommen und, dem Schuldner in den Gültbrief bloß ein Um-
wancluiigtverbal schreiben, welches keine weilern Kosten
verursacht ; wird aber dec Antrag nicht angenommen, so muß der
Gültbrief vernichtet und mit bedeutenden Kosten ein neuer
Titel errichtet werden. Ich stimme in erster Linie zur Annahme
des Vorschlags des Herrn Steriler. Wenn man aber glaubt,
denselben jetzt nicht annehmen zu können, so möchte ich den
Antrag stellen, den Borschlag deS Herrn Stettler an die Ge-
setzg-bnngskommilsion zurückzuweisen, damit sie denselben noch
besser prüfe.

I n g o l d. Ich muß durchaus dasjenige unterstützen,
waS von Herrn Bützdcrgec gesagt worden ist. Wenn es sich

um die Frage handelt: wie sott für den Kredit geso gl werden?
so muß allerdings geantwortet werden, daß man Einrichtungen
zu treffen hcke, welche dem Gläubiger und dem Schuldner
gleiche Garantie darbieten. Wenn es sich aber fragt: was soll
mit den bisherigen Institutionen geschehen? so glaube ich,
man müsse antworten, die>elben unverändert betbehalten.
Man sagt freilich, die Umwandlung dcs Titels sei Sache freier
Uebercinkunst, und diese solle man nicht hemmen. Allein man
muß auch bedenken, daß so dem Gläubiger die Möglichkeil
gegeben würde, den Schuldner moralisch zur Umwandlung deS

Titels zu nöthigen und daß er leicht auf diese Weise eine«
Man» ruiniren kann, den er vielleicht aus polirischen oder
andern Gründen nickt liebt. Das soll nicht geschehen können.
Sobald der Gläubiger gehörige Garantie hat, so soll er den
Schul ner bei seinem Rechte bleiben lassen. Ich glaube, man
solle bei den Güllbriefen, welche noch bestehen und gehörige
Garantie geben, nicht Maßregeln treffen, durch welche
Familienväter ruinirt werden können.

Zahler. Die Frage ist eigentlich die, ob die Gültbricfe
bloß zu 5 o/g verzinser werden sollen, oder auch zu einem
andern Zinsfuß. Darunter leidet g-rade der Schuldner, und der
Gläubiger wird zu einer Art von Grau>awkcit getrieben.
Warum will man in dieser Beziehung nicht dem Gläubiger
und dem Schuldner freie Hand lassen. Allerdings ist im Ci-
vilgcketz eine Satzung vorhanden, die den Schuldner vor der
Aufkündigung schützt. Allein es könnte dem Gläubiger
vielleicht erwünscht sein, seinen Titel anders zu stipuliren. Daß
der Geldmangel nicht bloß im Kanton Been herrsche, wie der

Herr Präsident des Regierungtrathes bemerkt hat, ist ganz
richtig. Ich hebe gestern in einer Zeitung gelesen, daß in
England in letzter Zeit viele Millionen neu angelegt worden
leien. Woher mag dies kommen? daher, daß in England
Ordnung und Ruhe h rrscht. Ich stimme im Uebrigen zudem
Antrage dcS He>rn Stelle?.

Wiedyler von Rohrbach. Ich habe oft Gelegenheit,
über die Weitläufigkeit und Kost'pieligkcit der Schreibereien
klagen zu hören. Nach dem vorliegenden Entwurf soll daS

SchatzungSzeugniß den Namen, die Kulkurarl w. :c. der zu
schätzenden Liegenschaft enthalten. Nach meinem Dafürhalten
könnte man dieses wohl um die Hälfte kürzer machen, wenn
die Schätz r mit dem Ecwerbungstitel in der Hand den
verpfändeten Gegenstand schätzen. Sie würden dann, wenn sie

sich davon übe»zeugt hätten, daß das Grundstück daö nämliche
sei, sagen, sie finden den Pfandbrief in allen Theilen richtig,
und schätzen daS betreffende Grundstück so und so viel. Auch
der Amisschreiber könnte sein Zeugniß kürzer fassen. Diese»
Titel würde dann auch den Verptändungsvectrag enthalten
und als Pfandobligation gelten. Nach dem vorliegenden Entwurf

müssen die Schätzer ein Zeugniß machen, das gerade so

lang und so groß ist, wie der Titel selbst, und das Zeugniß
deS AmlSschreibers eben so lang. Es werden dadurch bloß
Schreibereien mit überflüssigen Kosten verursacht.

N i g g eler. Ich maß zum Antrag des Herrn Stettler
stimmen, und kann Von demselben keineswegs die nachtheilige»
Folgen befürchten, von denen man gesprochen hat. W-nn ein

Gläubiger einen Gültbrief besitzt, an dessen Stelle er liebe»
eine Pfandobligution errichten woll.e »

so wird er nach einem
Grunde suchen, um den Gültbrief aufzukündigen. Wenn er
wirklich einen solchen gesunden hat, so bleibt dem Schuldner
keine andere Wahl als zu bezahlen. Wenn dann der Gläubi-
gec daS nämliche Kapital beim gleichen Schuldner in Form
e.ner Pfandobligation anlegen will, so kann dieß nur m t be-
deuteuten Kosten gesch-hen. W.nn mau dagegen einfach auf
den Titel schreibt, daß dessen Bczahlungs- und AblolungSbe-
dingungen geändert worden seien, so fallen diese Kosten all«
weg. Man glaubt, durch den Vorschlag werde der Gläubige»
veranlaßt, den Schuldner zu drängen. Allein dieses glaub«
ich nicht. Denn so lange der Gläubige: den Schuldner nicht
ganz so in den Händen hat, daß er ihm den Güllbruf auf-



kündigen kann, so wird ihm der Schuldner, wenn er eine Pfand-
obligation verlangt, antworten, er bcfinte sich ganz wohl mit
einem Güllbrief und wünsche denselben keineswegs in eine
Pfandobligalion umzuändern, mit der man ihm morgen sein

Kapital aufkündigen könne. Die Umwandlung würde daher
jedenfalls nicht eher eintreten, als bis der Gültdrief aufkündbar
ist. Und wer hätte denn da bei der Umwandlung die Koste»
und den Schaden zu tragen? Niemand anders als der Schuldner.

Ich stimme daher dahin, daß der Antrag des Herrn
Stettler erheblich erklärt und an die Gesetzgebungskommission
gewiesen werde, welche darüber noch nähere Berichte zu erstatten

hätte.

M ô s ch i n g. In der Hauptsache bin ich mit Herrn
Fürsprech StettlerS Antrag auch einverstanden; tie Vortheile
desselben sind mir einleuchtend, wie sie bereits von einer Seite
aufgezählt worden sind, auf die ich mich beziehe; sicher wird
dadurch nach meinem Dafürhalten der bedrängten Klasse der
Schuldner am meisten gedient. Allein um diese desto mehr in
den Kosten zu erleichtern, möchte ich dann die von Herrn Stettler
gestellte Bedingung, daß man die vorgeschlagene Uebcreinkunft
zwischen Gläubiger und Schuldner bezüglich auf die AblöS-
barkeit, der Fertigung und der Einschreibung in die Grundbücher

unterlegt werde, fallen lasse. Diese Förmlichkeit schiene

mir überflüssig, denn es wird einfach ein Verhältniß zwischen
den Parteien reglirt, nämlich die Art der Rückzahlung, das
im Uebrigen weder die Fertigungsbehörde noch den Grundbnch-
führer berührt. Al o zum Zwecke der Vereinfachung und
Kostenschonung möchte ich jene Bedingung nicht aufnehmen. Meines
ErachtenS genügt eine nachträgliche Aufnahme in den
betreffenden Titel.

Mützenberg. Bloß eine kleine Berichtigung. Es ist
gesagt worden, eine Pfandobligalion könne auS einem Gültdrief

errichtet werden. wenn der Gültdrief zuerst abgelooSt
werbe. Allein zu diesem Zweck wird der Pfandschuldner, wenn
er nicht im Stande ist, die Schuldrestanz zu tilgen, genöthigt
sein, sein Grundstück zu veräußern, was nicht zu geschehen
brauchte, wenn man den Gültbrief nicht vertilgen müßte,
sondern ihn bloß umwandeln könnte.

Siegenthaler erklärt sich durchaus gegen die
beantragte Umwandlung, wenn dadurch die Granlie vergrößert
würde, welche die Gemeinden zu leisten haben.

Herr Berichterstatter. Herr Siegenthaler hat den

Antrag gestellt, daß die Ziffer 3 der Satz. 950 6 aufgehoben
werden möchte, daß somit der Gültbriessgläubiger nicht mehr
berechtigt sein solle, den Schuldner zu der Ablösung der
Gültbriefsschuld in dem Falle anzuhalten, wenn dieser die Pfandsache

ohne Einwilligung des Gläubigers vertheilt hat. Ich
glaube, man solle diesen Antrag nicht annehmen, und zwar
aus dem Grunde, weil daS Gesetz bloß ein provisorisches ist
und deßhalb an der Gültbriefordnung so wenig als möglich
abändern soll. ES kann, Herr Präsident, meine Herren, dem

Gläubiger zuverläßig nicht gleichgültig sein, ob er bei amtlichen
Güterverzeichnissen 2 oder 3, bis 10 Personen zu beaufsichtigen
habe, oder aber bloß eine. Ich glaube, man solle von diesem

Antrage auch schon deßhalb abstrahiren, weil dadurch dem

Gültbriefsgläubiger Rechte entzogen würden, die ihm bei der
Errichtung des GüllbriefeS eingeräumt worden waren. Herr
Stettler stellt den Antrag, es möchte ein Zusatzariikel in dem
Sinne ausgenommen werden, daß eine Umwandlung der Gült-
briefe in Pfaniobligastonm durch Uebereinkunft zwischen Gläubiger

und Schuldner gestellt werde. Ich finde diesen Antrag
werth, daß er von der Gesetzgebungskommission untersucht
werde, und gebe daher dessen Erheblichkeit zu. Herr Bützberger
hat den Antrag gestellt, daß die Schadlosbriefe den nämlichen
Bestimmungen unterworfen werden, wie die Pfandobligakionen,
mit andern Worten, daß weniger Formalitäten bei denselben
eintreten, als bis dahin, waS ich zugebe. Was den Antrag deö

Herrn Wiedmer betrifft, so glaube ich, derselbe komme unter
là ä zur Besprechung.

Herr Siegenthaler zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für Annahme der là a mit Erheblicher¬

klärung der zugegebenen Anträge Große Mehrheit.
Auch andern Anträgen Rechnung zu tragen Niemand.

là b, s und cl werten ohne Bemerkungen durch daS
Handmehr angenommen.

l.it. s.

Herr Berichterstalter. ES muß hier eine Ergänzung
statifiaden. Nach là d ist nämlich ein Befinden der Schätzer
nur dann nöthig, wenn der Gläubiger ausdrücklich eine Schätzung
verlangt. Nun ist ober hier kerne Vorschrift enthalten, wie
eS dann gehalten werden solle » wenn der Gläubiger auf die
Schätzung verneblet hat. In diesen Fällen soll der Einwoh-
nergemeinderalh ebenfalls ein Zeugniß über die in den Ziffern
1, 2 und 3 enihal enen Punkte ausstellen, und zu diesem Zwecke
muß demselben die Möglichkeit gegeben werden, die Sache zu
prüfen. Daher stellt tie Gesetzgebungskommission den Antrag,
daß 1) folgender Brisatz aufgenommen werde: d«r Verpfänder
stellt das Befinden der Schätzer „oder im Falle der là l>

eine nach Int. ä abgefaßte Liegenschaflsbeschreibung" :e. ; und
2) unter Ziffer 2 in d.r zweiten Zeile zwischen die Worte
„Schätzer nach" eingeschoben werde: „oder in der Beschreibung
derselben."

Heb ler. Es scheint mir, eS sei in der Redaktion dnser

là eine Undeutlichkeit eingeflossen. ES he>ßc daselbst, der
Emwohnergemeindeealh habe Zeugnisse über diekS und jenes
auszufertigen; allein es ist nicht gesagt, welcher Gemeinderath.
Es sollte deßhalb beigefügt werden: „in dessen Bezirk die zu
verpfändende Sache gelegen ist." Im 2ten Alinea heißt eS:
„ist der Verpfändn nicht in dem Einwohnergemeindebezii ke

angesessen." Ich möchte dafür lieber sagen: „im bezeichneten
EinwohnergemeindSbezirk."

Mützenbeiq. Ich hätte in Bezug auf die Form der
SchatzungSzeugnisse einen andern Vorschlag zu bringen, insofern
es nicht alltällig wegen Annahme eineS frühern darauf bezüglichen

Paragraphen zu spät ist. Diele Form wäre diejenige,
welche gegenwärtig zu Aufsrüchen Von Gültbriefskapilalien
und für Ausfertigungen im Allgemeinen beobachtet werden
muß, nach welcher die Betreffenden ein Gesuch zu stellen und
darin die Liegenschaften mit Rechten und Dienstdaikeiten genau
zu beschreiben haben. wodurch dann auch der Zweck erreicht
würde, daß die Schätzer sich zum Voraus einen richtigen
Begriff von dem betreffenden Gegenstand verschaffen können.
Wer in di ser Sache Erfahrungen gemacht hat, wird w ssen,

daß es eigentlich höchst selten die Schätzer sind, welche die
Zeugnisse abfassen, sondern solche durch sachkundige Personen
verfertigen lassen, weil zu Verfertigung von solchen Aktenstücken
das Studium der Erwerbsucel erforderlich ist. Ueberdieß darf
den Schätzern auch nicht zugemulhel werden, daß sie die
gesetzlich vorgeschriebenen Formen, mit denen man nur durch
besondere Einstudirung näher vertraut wird, kennen sollen.
Um nun dem Publikum viele unnütze und weitläufige Schrei-
bereien und die nicht selten deßwegen doppelt entstehenden
Kosten zu ersparen, sowie auch einen schnelleren Geschäftsgang
zu erzwecken, stelle ich den Antrag, es solle für Gcldaufbrüche
die Form festgestellt werden: daß der Ausbrecher die fraglichen
Grundstücke in seinem Gesuche zu beschreiben habe.

Herr Berichterstatter. ES find zwei verschiedene

Anträge gestellt worden, der eine von Herrn Hebler, dahin
gehend, eS möchte den Worten: „der VerPfänder st.lll das
Befinden der Schätzer dem GinwohnergemeinSerarhe zu"
beigefügt werden: „in dessen Bezirk die zu verpfändende Sacbe
gelegen ist." Diesen Antrag gebe ich als erheblich zu, und das

Nämliche wird im zweiten'Alinea der Ziffer 1 zu berücksichri-



gen sein. Herr Mützenberg stellt den Antrag, eS möge die

Vorschrift ausgenommen werden, daß der Schuldner an den

Gemeinderach ein Ansuchen zu erlassen habe, worin die zu
verpfändende Liegenschaft beschrieben werde, und daß der Ge-
meinderach auf diese Liegenschaftsbeschreibung hin daS Zeugniß
auszustellen und die Schätzer einfach die Schätzung der
Liegenschaften vorzunehmen und somit einfach die Schätzungssumme
zu bezeichnen haben. Ich gebe die Erheblichkeit dieses Antrages
zu, indem ich glaube, eS dürfte daS ganze Verfahren auf diese

Weise abgekürzt werden, indem dadurch sowohl für den Fall
gesorgt wird, wo der Gläubiger eine Schätzung verlangt, als
auch für den Fall, wo er darauf verzichtet hat.

Mit den erheblich erklärten Anträgen durch das Handmehr
angenommen.

I.m. s.

Herr Berichterstarter. Der Einwohnergemcind-
rath von Bern hat zu dieser litt, den Antrag gestellt, es solle
ausdrücklich beigefügt werden, daß die Ehefrau für die
Erklärung über das zugebrachte Gut keiner Ermächtigung, weder
durch die Verwandt-q noch durch die Vormundschaftsbehörde
brauche. Die G.setzgebungskommisfion hat gefunden, diese

Bestimmung sei überflüssig, weil in dem SmanzipationSgesetz
und einem besondern Beschluss- des Großen Rathes die
Borschrift enthalten ist, daß diese Ermächtigung nicht nothwendig
sei. Die allgemeine Gesetzgebung genügt hier.

S i e g e n t h a l e r. Ich finde mich veranlaßt, den Antrag

zu stellen, daß die Worte „mit der Abänderung jedoch, daß
die Erklärung statt vor dem Untergerichte vor dem Amt?»
schreibe? oder vor einem Amrsnotar stattfinden muß" gestrichen
werden. Ich finde, eS sei so zweckmäßiger, wie eS bis dahin
gemacht wurde, nämlich daß die Ehefrau die Erklärung einfach
vor dem EinwohnergemeinderathSpräsidenlen abgibt, statt zu
einem AmtSnotar laufen zu müssen und mit Kosten den Akt
auszustellen. Vor dem EinwohnergemeindcrathSpräfidenten
kostet dieses Nichts, und überdieß enthält die Bestimmung eine
Abänderung des CivilgesetzcS.

M ô s ch t n g. Bei litt. 5 könnte vielleicht die Abficht deS

Herrn Siezenthaler, nämlich Kostenverminderung, auf eine
andere Weise erreicht werden, als auf die durch ihn vorge-
schlagcne. Ich glaube, eS wäre zweckmäßig, eine Vorschrift
am betreffenden Orte in dem Sinne aufzunehmen, daß die Ehefrau

oder die Stelloertreter der Kinder des Verpfänders, zu
Verzichtleistung auf das Vorrecht für die Hälfte des einge
kehrten Weiber« oder Muttergute« auch über die Pfandobligation
an den Amtsnotar anzugeloben und darin die geeignete Erklärung
abzugeben hätten. Auf diese Weise stellten sich deßhalb keine
weiteren Kosten heraus, als die gewöhnlichen Gebühren deS

Pfandbriefes. Auf keinen Fall möchte ich die Ehefrau veranlassen,

vor Gemeindrath erscheinen zu müssen; um so weniger
da da« in Berathung liegende Gesetz bezweckt, bei Titeln dieser
Art die Wirkung des Pfandrechtes, durch die Eintragung in
die öffentlichen Bücher, eintreten zu lassen, waS in einem der
nachfolgende!! Artikel grundsätzlich ausgesprochen ist. Ich will
indessen gern die Berichterstattung darüber gewärtigen.

Mützenberg. Ich un erstütze den Antrag des Hercn
Siegenthalcr. Bekanntlich ist es die Vormuneschaftsbehörde,
welche über solches die Aufficht führen und namentlich bei
leichtsinnigen Familienvätern das Interesse der Familie wahren
soll. Nnn ist es ganz richtig, daß, wenn eine Ehefrau vor der
Ortsbehörde erscheinen muß, dieselbe viel vorsichtiger zu Werke
gehen wird. Dieses ist der eine Grund. Auch kommen dann
die Gebühren nicht den Notarien zu, sondern fallen in den
Sack deS Gemeindschreibers.

Sträub unterstützt ebenfalls den Antrag des Herrn
Siegenthaler.

Herr Berichterstatter. ES ist der Antrag gestellt
worden, daß die Ehefrau die Erklärung über den Belauf des

zugebrachten GuteS oder über die Verzichtleistung auf daS Vorrecht

für die Hälfte desselben statt vor dem Amtsschreiber, vor
dem Einwohnergemeindralh abzugeben habe. Ich halte dafür,
dieser Antrag sei insofern zweckmäßig, als er eS bei der
allgemeinen Civilgesetzgebung bewenden läßt und keine Spezial-
vorschrift aufstellt. Ich kann ihn deßhalb zugeben.

läit. k wird mit Erheblichkeitserklärung deS zugegeben«
Antrags angenommen.

Die litt, g, K und î werden ohn« Bemerkung durchS
Handmehr angenommen.

lätt. lc.

Herr Berichterstatter. In Berücksichtigung einer
Bemerkung deS EinwohnergemeinderalpeS von Bern trägt die
Gcsetzgebungskommission darauf an, 1) unter Ziff. 2 statt
„Angabe deS Betrages deS Darlehens" zu sagen „Angabe des
Verpflichtungsgrundes", und 2) unker Ziff. 4 statt „die
Anzeige der Pfandrechte" zu setzen „Angabe der dinglichen Rechte".
Der Verpflichtungsgrund kann nämlich auch in etwas Anderem
bestehen als in einem Darleihen, z. B. in der Umwandlung
einer bisherigen Zinsschrift.

Herr Regierungspräsident. Ich möchte so

viel als möglich hier die Redaktion beibehalten, welche di«
Satz 94t c Hal. Die litt. 5 dieser Satzung könnte ganz
wegfallen, indem sie nach der neuen Gesetzgebung von keiner
Bedeutung mehr ist.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag z«.

là. k wird mit den beiden Anträgen der GesetzgebungS-
kommission durch das Handmehr genehmigt und der zugegebene
Antrag erheblich erklärt.

là. I.

Herr Berichterstatter. Der Einwohnergemeindralh

von Bern hat in seiner Vorstellung bemerkt, die
Bestimmung unter Alinea 2, wonach die Satzungen 752 und
753 tä für die Pfandobligationen aufgehoben werden, sei
deßhalb nicht zweckmäßig, weil, wenn diese Schätzungen ihr«
Anwendung nicht mehr finden, Wuchergeschäften und
Betrügereien aller Art Vorschub geleistet werde. Diese Satzungen
bestimmen nämlich, daß wenn der Schuldner, der in der
Schrift, welche er über ein Darleben ausgestellt, den
Smpfang von baarem Gelde alS VerpflichtungSgrund angegeben,
nachher beweisen könne, daß ihm der Gläubiger anstatt deS
baaren Geldes ganz oder zum Theil andere Effekten gegeben, e«

sich durch die Zurückgabe der empfangenen Effekten, und wenn
eS verbrauchbare Sachen find, durch die Wiedererstattung von
gleich viel Sachen von gleicher Art und von gleicher Güte
von seiner Verbindlichkeit enthebe. Die Satz. 753 bestimmt dann,
daß wenn Jemand eine Schuldschrift für ein Gelddarlehen
ausgestellt, daS ihm nie oder nicht vollständig ausgeliefert
worden, er dieselbe von dem Inhaber zurückverlangen, oder
der Einforderung der Schuld die Schutzbehauptung des
Richtempfangs entgegensetzen könne. Die Satz. 755 bestimmt
dann, daß diese Einwendungen, die in den Satzungen 752
und 753 vorgesehen werden, nie gegen Schuldschriften geltend
gemacht werden können, deren Richtigkeit der Schuldner vor dem

Ilulergerichle anerkannt hat, und die in den öffentlichen
Büchern eingetragen worden, z. B. also nicht gegen gültbriefliche

Forderungen. Die Gesetzgebungskommission hat nun
gefunden man solle in Gemäßheir dieser Bestimmungen unter
litt. I. ausdrücklich bestimmen, daß gegen Pfandobligationen,
die infolge von Darleihnngsverträgen entstanden und mit den
vorgeschriebenen Förmlichkeiten ausgefertigt sind, diesen Einspruch
ebenfalls nicht solle gemacht werden können.

Durchs Handmehr genehmigt.



lätt n».

Her? Berichterstatter. Bezüglich dies.r lin. bat
der Einwohnergemeinderaip von Bern die Bemerkung
gemacht man möchte dem stipulirenden Notar die Veipflichrung
auferlegen, den Pfandbrief innert 14 Tagen dem Grundbuchführer

zum Zwecke d,r Eintragung desselben einsenden. Eine
derartige Borschrift ist auch im L. 7 deS Gesetze» vom 24.
Dezember 1846 über die Aufhebung der Untergerichle embal«
ten. Die Gesetzgebungskommission hat gefunden, die
Einwendung sei erheblich, und stellt daher den Antrag, denselben
anzunehmen.

M ô s ch i n g. In ìin, m möchte ich eine Einschaltung
beantragen. ES heißt nämlich darin unter Andern, : „die Gü-
terabtrelung des VerpiänderS hindert die Eintragung des Pfandbriefe»

nicht." Diese Bestimmung ist ganz zweckmäßig, dennZ,st
einmal daS Geld geliefert worden, >o ist'S recht, daß der Akt
zur Vollständigkeit gelange. Allein eS wäre wünichenSwerlh,
voch andere Fälle darin begriffen zu wissen, nämlich wenn der
Gläubiger oder Schuldner nach stattgcfundener Beglovung.
jedoch vor Eintragung deü ÄkteS, stirbt, so sollte dieser auf
gleiche Weise verbindlich bleiben. D-mnach wird der Antrag
gestellt: „Die Gülerabtreiung deö VerpfändcrS, der Tob
desselben oder deS Gläubigers hindern die Eintragung deS Pfand-
lrieikS nichi." In ähnlichen Fällen haben sich bereits Zweifel
erhoben, und ich möchte solche beseitigt wissen.

Sträub. Ich finde, mau sollte auch eine Zeit fest-
setzen, binnen welcher der ÜmlSschreibec die Eintragung in
die öffentlichen Bücher zu machen hat. Ich habe oft lagen
hören, eS gehe nicht selten sehr lang, bis dieses geschieht.

Herr Präsident deS RegiervngsratheS. Ich halte
diese Bemerkung sowohl alS diej-nige des Einwohnecgemeinde«
rathe» von Bern für ganz überflüssig, indem bereit» in dem

jetzig-n Emolumenrstarif für das erste eine Frist von 4 Wochen

sesigest-Ur ist, sowie auch, wenn ich mich nicht irre, nue
Frist, Hennen weicher der AmtSschreibet diesen Akt in die
öffentlichen Bücher einschreiben soll. Indessen könnte doch die

GescßgebungSkommissä dieses noch näher uittersUchcli.

Herr Berichterstatter. Die Bestimmung deS

KmolumententarifS rückflchilich der Frist, innerhalb welcher
eroe öffentliche Urkunde durch ben AmtSschreiber in die Grundbücher

eingetragen werden soll» ist mir nicht gegenwärtig.
Eristirt wirklich eine solche Borschrift, so sollte man es bei
derselben bewenden lassen und hier keine spezielle Vorschrift
ausstellen. Der AmtSschreiber soll die Akte, welche er bezüglich

von Eigenthums-, Dienstbarkeils- und Pfandrechten er«

bälr, der Zeit nach in chronologischer Ordnung in die Grundbücher

eintragen. Wurde man nun für die Eintragung der

Pfandobligationen eine kürzere Frist bestimmen, alS die in der
allgemeinen Gesetzgebung festgesetzte, so könnte der AmtSschreiber

seiner Pflicht durchaus nicht nachkommen. Ich möchte
daher vom Antrage deS Herrn Strand abftrahiren und an
demjenigen der GesctzgevungSkommission festhalten. Was
endlich den Antrag de» Herrn Mösching betrifft, so glaube ich,
derselbe verstehe sich von selbst, indessen kann man ihn eben-
fall» erheblich erklären.

Sträub zieht seinen Antrag zurück.

Mit Srheblichkeitserklärung der zugegebenen Anträge durch
daS Handmehr a: genommen.

lätt. n.

Herr Berichterstatter Der TinwohnergemeindS-
rath von Bern hat bezüglich dieser litt, gesunden, eS wäre am
Platz, die Vorschrift aufzunehmen, daß daS Pfandrecht Von
dem Tage an anhebt, an welchem der Psandverlrag dem

Grundbuchsührer zum Eintragen in die öffentlichen Bücher
übergeben wird, weil sonst leicht Mißbräuche entstehen könu-
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ten, indem man dem Giundbuchführer gewissermaßen die
Gewalt einräume, einen spätern Pfandbrief zu begünstigen. Die
Ges.tzgebungskommission hat sich durch diese Bemerkung zu
dem Antrage veranlaßt gefunden, eS möge die litt, n dahin
abgeändert werden, daß daS Pfandrecht erworben werte durch
die Abgabe VeS Pfandbriefes an den AmtSschreiber» und daß
dieser den Empfang desselben im gleichen Augenblick zu
bescheinigen habe, wo er ihn erhalte, daß er somit gewissermaßen

eine Empfangsbescheinigung deö Pfandbriefes auSzu-
stellen habe.

Herr Präsident deS RegierungSratheS. Ich könnt«
nicht zur beantragten Veränderung stimmen. Der Grundsatz,
welcher in litt, n über die Erwerbung des Pfandrechts aufgestellt

ist, einspricht demjenigen des Gesetzes über die Hypo-
thckaikafse. Eine zweue ErwerbungSarl deS Pfandrechts findet

sich im allgemeinen Gesetz, nämlich die Erwerbung durch
tie Z ckerligung. Wenn wir nun die Von der Gesetzgebungs-
kommisson vorgeschlagene Redaktion annehmen, so würde noch
eine dritte Srwerbunqsact ausgestellt, nämlich diejenige durch
die Zustellung deö Akcê an dem AmtSschreiber. Ich glaube,
man solle eine so wichtige Aenderung für die kurze Zeit nicht
mehr vornehmen, während welcher dieses Gesetz Gellung hat,
sondern man solle eS bei dem Bisherigen bewenden lassen. Die
in litt, n vorgeschlagene ErwerbungSarl hat wenigstens bei
der Hypoîhekarkasse keine Inkonvenicnzen nach sich geführt.
Eist nachdem die Eintragung erfolgt ist, bezahlt die Hypo-
thekarkasse das Geld au», und so wird es wahrscheinlich auch
bei den Pfandobligationen gehen. Ich möchte daher, wenn eS

nicht absolut nothwendig ist, hier nicht noch eine drille
ErwerbungSarl deS Pfandrechts aufstellen.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, die
Bemerkung deS Herrn RegierungSrath Stämpfli sei erheblich
zu erklären. Meine p-rlönliche Ansicht gehl dahin, die unter
litt, n enthaltene Vorschrift sei zweckmäßiger alS diejenige,
welche auf den Wunsch deö EinwehnergemeinderalhS von Bern
vorgeschlagen worden ist.

Abstimmung.
Für den Antrag der G-setzgebungSkommission 6 Stimmen.
Dagegen Gr. Mehrheit.

I.iit. o und P.

Herr B e r i ch r e r st a t t e r. Herr Präsident, mein«
Herren! Wir sollen nun die litt, o in Berathung ziehen» zn
welcher in den gedruckten Berichtigungen ein Zusatz gemacht
worden ist. Ich vermuthe, daß gegen diese Bestimmung
Bemerkungen erhoben werden. Auch der Einwohnergcmcindsrath
vo» Bern hat gegen diese Bestimmungen Bemerkungen eingereicht.

Er verlangt, baß die Verantwortlichkeit der Einwob-
nergemeindc rückstchtlich der zwei Dritthcile der Schätzungssumme

gestrichen werde. Eventuell stellt er dann den Antrag»
daß diese Garantie sich nie über 1() Jahre hinaus erstrecken
sollte. Die Gesetzgebungskommission hat gefunden, man solle
daran festhalten, daß die Sinwohnergemeinden für zwei Dril-
theile der eingetragenen Schätzung Garantie zu geben haben.
Ich stelle daher den Antrag, daß die litt, o unverändert
angenommen werde.

Sträub. ES geht mit diesem Gesetz, wie eS mit
manchen andern schon gegangen ist. Man hat bei frühern
Gesetzen mehr oder weniger die Gläubiger schroten wollen;
jetzt will man ihnen zu viele Rechte geben. Ich hätte aber
lieber damit anfangen wollen, diejenigen Gesetze abzuändern,
welche seit den Iahren 1845 und 1816 gemacht worden sind,
die unsern Kredit gerüttelt haben. Ich stelle den Antrag, die

beiden Buchstaben o und z> in der berichtigten Form zu streichen.

Ich habe dafür mehrere Gründe. Vor allem aus kenne ich
kein anderes Land, daS von den Gemeinden eine solche Ga-
ranrie fordert, wie daS vorliegende Gesetz. ES find wohl einige
Kantone, die etwas AehnlicheS haben, allein doch nicht indem-

LS



selben Maaße. Die bessern Gesetzgebungen wissen NichtS davon.
Ich kann nicht begreifen, warum man brüte Per onen für
Schulden wird Garantie leisten lassen, die sie gar NichlS
angeben. Warum will man es nicht zwischen dem Gläubigerund
dem Schuldner ausmachen lassen, die gehörige Sicherheit zu
leisten. Ich finde eS äußerst unbillig, daß man die Gemeinden
noch dazu zwingen will. Fast jeteS neue Gesetz legt ihnen
neue V rpflichtungen au.f, und jetzt will man ihnen noch die

Veipsftchrungen auflegen, für die Schulden anderer Leute zu
garanriren. Man sagt freilich, es sei di dem Hypsthekarwesen
auch so. Allein da ist es ebenfalls nicht billig, obgleich sich

da noch Etwas dafür sagen ließe, weil es Geid deS Staates
ist, daS ausgegeben wird. Wir haben überhaupt gar nicht
nöthig» daß man eine neue Schätzung mache. Wir haben ja
eine Schätzung, die, wenn fie noch nicht ganz fertig ist, doch
nächstens fertig werden wird, und dieses ist die Kadasterschatzung.
Warum noch andere Schätzungen vornehmen, wenn wir diese

Schätzung haben? Wir haben einen Kantons hcil, nämlich
den Zura, und Nachvarkantone, wo viel Krezft ist, und dort
weiß man von keiner andern Schätzung, a's von der
Kadasterschatzung. Es wäre noch ein anderer Grund, um bei den
Kadasterschatzungen zu bleiben. Wir würden dadurch eine viel
geregeltere Schätzung durch den ganzen Kanton bekommen;
eS wird in Jedermanns Interesse sein, den Werth der Grundstücke

gleichmäßig zu schätzen. Man hat mir zwar schon früher
eingeworfen» die Grundsteuerschatzung sei von der Kadasterschatzung

verschieden. Ich glaube aber, wenn man bei diesen
beiden ehrlich sein wolle, so werden sie auf das gleiche
herauskommen. Es ist oft ein Grundstück weit mehr werth, alS
die Klasse mit sich bringt, in der ei ist. Wenn z. B. ein
Grundstück den Werth von 700 Franken hat, so paßt es weder
in die Klasse von 000, noch in diejenige von 800 Frank-n.
Auch ist vielleicht ein Stück Land wen'ger werth, als die letzte
Klasse voraussetzt. Sie sehen, daß eine Ausgleichung
stattfinden sollte. Was werden die Folgen sein, wenn Sie die
Garantie der Gemeinden ans prechen? Vorerst wird die
Gemeinde, welche eine gute Ausficht haben will, mit einer ganzen
Menge von Schreibereien überhäuft. Man muß ihr auch ein
Auffichrsrecht über alle Schuldner einräumen, welche neue
Pfandobligationen errichten. Die Gemeinden bekommen eine
große Verantwortlichkeit, und vielleicht gibt eS wegen deS

NückgrtffsrechtS auf die Schätzer noch Anlaß zu vielen
Prozessen. ES muß also eine Kontrolle geführt werden über jeden,
der eine Pfanbobligalion errichtet. Bei dieser Schreiberei wird
es aber nicht bleiben, sondern die Gemeinde muß das Grundpfand

auch stetS im Auge behalten, um zu sehen, ob sich nicht
sein Werth vermindere. Aber lassen wir alles dieses bei Seite
und nehmen wir an, es g-he bei der Schätzung Alles redlich
und brav her und eS werde von den Schätzern kein Gefährde
getrieben. Das Grundpfand wird um 30,000 Franken
geschätzt und die Gemeinde ist somit für 20,000 Franken
verantwortlich. Das Grundpfand kommt nun zwar nicht in
Abgang allein der Schuldner entrichtet den Zins nicht
regelmäßig. DaS Grundstück wird an eine Gantsteigerung
gebracht und findet keine Liebhaber, sondern gilt vielleicht
bloß 16,000 Franken. Man glaubt vielleicht, dieß sei

unmöglich, allein ich könnte Ihnen ein solches Beispiel auS
der Nähe der Stadt anführen. Was soll in einem solchen
Fall die Gemeinde machen? Soll fie bezahlen? Aber und
wenn fie dann kein Geld hat? Man bedenke wohl, welche
Folgen dieß für die Einwohnergemeinden nach sich ziehen kann,
die ohnedteß schon mit allem Möglichen belästiget find. Man
sagt freilich, sie haben daS Rückgriffsrecht; allein daS ist eine

gar kurtose Sache. Wenn z. B. ein Einwohnerqemeindsralh
stirbt, wird es da wohl Jemanden in den Sinn kommen, deß-
wegen dem Inventarium seine Verwahrung einzugeben? Das
würde eine Menge Prozesse herbeiführen und von Allem diesem
möchte ich lieber NichlS wissen. Der Schuldner und der
Gläubiger sollen lieber die Sache unter sich ausmachen. Bei
Güllbriefen ist es zwar freilich oft mit der Schätzung
merkwürdig helgegangen. Der VerPfänder sagte etwa den
Schätzern, wie viel Geld er nöthig habe, und diese richteten
dann die Schätzung darnach ein. Die Kadasterschatzung dagegen,
Welche die Norm bilden soll, steht unter der Aufsicht der Re¬

gierung. Wenn Sie aber endlich auch beschließen, die
Gemeinden sollen für 2/z der Schätzung verantwortlich sein, was
werden da die klügern Gemeinten machen? Sie werden
Schätzer ernennen» welche nicht nach Kadast-ipreiftn, sonder«
viel wohlfeiler schätzen; und derjenige » welcher Geld nöthig
hat, wird eine so niedrige Schätzung eihalten, daß ihm damit
gar nicht mehr geholfen wird. Streichen wir daher liebe«
diesen Artikel und überlassen wir eS dem Gläubiger und dem

Schuldner, Sicherheit zu suchen.

Herr Präsident des RegierungsrathS. Ich bin so

frei, ganz kurz die Motive näher auseinandezusetzen, warum
ich glaube, es müsse von den Gemeinden eine Garantie
gefordert werden. Warum gibt Niemand m-hr aus die
bestehende Pfandrechtsform Geld her? Zierst, weil ter Gläubiger

nicht mehr sein Geld gern auf eine solche Weise hergibt,
die es ihm unmöglich macht, in Zukunft darüber zu verfügen.
Dieses ist ein Umstand, und wegen diesem hören Sie von den
Gâltbriefglâubigern vor Allem auS den Wunsch äußern, daß
die Gültbriefe ablooSbar gemacht werden möl ten. Diesem
U'belstanv wird nun abgeholfen, indem in Zukunft gestattet
wird, auch auf ablösliche Weise Geld auf G undstücke
aufzunehmen. Eine zweite Klage bestehr aber darin, daß di»

Schätzungen, wie fie bisher bei Verpfändungen stattfanden,
nicht diejenige Sicherheit gewährten, um den Gläubiger gegen
Schaden zu schützen. Man könnte es zwar auch dem Gläubiger

und dem Schuldner überlassen, für die Sicherheit zu
sorgen. Allein wie geht cS gewöhnlich her, wenn man Geld auf
eine Liegenschaft nöthig hat? Der Schuldner meldet sich bei
einem Manne, von welchem er glaubt, Geld erhalten zn
können. Entweder kennt nun dieser zukünftige Gläubiger das
Unterpfand persönlich, in welchem Falle er nicht nöthig hat,
dasselbe schätzen zu lassen; oder aber, er kennt eS nicht, und
dann ist es an ihm, sich nach demselben zu erkundigen. In
Frankreich find auch keine amtlichen Schätzungen; dafür gibt
es daselbst Hypolhekarbüreaur, in denen freiwillige Geschäftsmänner

sich eine Aufgabe daraus machen, far Leute, welch«
Geld anzulegen haben, Hypotheken zu suchen. In allen
Fällen, wo der Gläubiger dort den Schuldner nicht kennt»
muß er sich an einen Geschäftsagenten wenden und sich aus
denselben verlassen Dabei hat er aber keine Grramie. Wi»
haben nun zwar allerding« die G undsteuerschatzung und ich
bin überzeugt, daß wenn sich dieselbe einmal ausgebildet hat,
sie eine ganz sichere Garantie darbieten würde. Jaressen muß
ich darauf aufmerksam machen, daß die Kadaster. und
Steuerschatzungen noch nicht in dem Maße ausgebildet find, daß sie

die Regel machen könnten. Auch wirb im vorliegenden Gesetz

nur festgesetzt, daß „je nach Verlangen" eine Schätzung
startfinden könne. Wenn der Gläubiger nicht traut, so soll dem
Schuldner im Interesse des Kredits ein Mittel an die Hand
gegeben werden, wonach er den Gläubiger von dem Werthe
des GrundpfanbeS überzeugen kann. Bis dahin hatten wi»
dazu bloß die Spezialschatzungen, bei welchen dann, wie
bereits bemerkt worden ist, der Nachtheil eintrat, daß der Schätze«
den Schuldner fragte, wie viel Geld er nöthig habe, und auf
dieses hin seine Schätzung einrichtete. Dieses geschah dajv
gerade zur Zeit, als die Uitergerichle noch eristirlen. Ich
könnte Ihnen ein Beispiel anführen, daß ein Gut zu L. 80,000
geschätzt wurde und der Schuldner L. 50.000 auf daSselb»
erhielt. Bei der Versteigerung zeigte eS sich vann, daß daS
Gut nicht einmal L. 50.000 werth war, obgleich die Schätzung
unter amtlicher Aufsicht vorgenommen worden war. DieseS
ist der zweite Grund » warum man unter der gegenwärtigen
Pfandrechlsfocm nicht gern Geld gibt. Um diesem abzuhelfen,
muß man eine Art von Schätzung einführen, welche Sicherheil

gewährt. Wenn Herr Sträub sagt. an andern Orten
finde sich diese Einrichtung nicht, so bemerke ich ihm, daß di»
Kantone Sololhurn und Baftllanv dieselbe besitzen. Dort
besitzt man großen Kredit» und namentlich die retchen Herren
Von Basel geben ihr Geld gerne auf die Landschaft. Her»
Sträub fragt, warum dritte Personen für das Interesse eines
Gläubigers einstehen sollen, d>r si- Nichts angeht. Ich
antworte ihm hierauf, daß eS viele Verhältnisse gibt, wo di»
Gesellschaft für die Verhältnisse deS Einzelnen einstehe« muß.



Warum legt man z. B. den Vormundschaftsbehörden die

Verpflichtung auf, für Nachläßigkeitm am V-rmögen deS Be-
vormundelcn einzustehen? Die Vormundschaflsbthörde muß
hier auch für die Interessen eines Drillen einstehen und zwar
warum? Weil ^ die Gesetzgebung der Gesellschaft Garantien
geben muß. Die Gesetzgebung hat dazu hier so gut daS Recht,
alS beim VormundschaflSwesen. Man hat gesagt, es entstehe

für die Gemeinden eine allzugroße Gefahr. Dieses glaube
ich nicht und berufe mich dabei auf die Erfahrungen, welche
ich seit dem Jahre 18l6 beim Hypothekargesetz gemacht habe.
Beim Hypolhckargesetz find die Gemeinden für die volle
Schätzung verantwortlich, während hier die Garantie sich auf
»/« der Schatzungssumme beschränkt, worin schon eine wesentliche

Erleichterung li'gt. Bei der Hypolhekarkasse ist noch
keine Gemeinde genöthigt gewesen, für ihre Angehörigen
einzustehen, mir Ausnahme eines einzigen Falles, wo infolge einer
wirklich unverantwortlichen Nachläßigkeit der Gemeinde selbst

diese dann auch angehalten wurde, fur ihre Schätzer einzustehen.

Wer hatte da die groß e Schuld? Wohl die Gemeinde
selbst, welche gew ssenlose Schätzer ernannte. Die Schätzer
können, wenn die Verantwortlichkeit auSgssprochen wird, nie
vergessen, daß sie auch mitverantwortlich find. Dagegen hac

mau vie fach die schlagende Erfahrung gemacht, daß die

Schätzungen jetzt viel größere Sicherheit geben, als eS früher
bei den Gülrbriefen der Fall war, indem jetzt die Schätzer
wissen, daß ihre Gemeinde Haf en und nöthigen Falls auf sie

zurückgreifen wird. Daher läßt fich die Erscheinung erklären,
daß im ganzen Kanton die Schätzungen für die Hypothekar-
kasse ganz zuverläßig gemacht weiden. Es wird nun die
Frage entstehen, ob man diese Garantie auf unbestimmte Zeit
oder bloß für eine bestimmte gelten lassen wolle. Ich mache
hier auf den Unterschied aufmerksam, daß bei der Hypothekarkasse

daS Kapital von Jahr zu Jahr abnimmt, so daß die

unbestimmte Dauer der Garantie der Gemeinten dorr noch
eher zu entschuldigen wäre, während bei den Pfandobligationen
eine solche allmälige Verminderung deS Kapitals nicht
stattfindet. Dieses könnte einen Grund bilden, die Garantie bloß
auf 10 Jahre zu beschränken. Der Zweck der Garantie würde
dabei gleichwohl erreicht. Eine Garantie ist aber jedenfalls
erforderlich wenn man den Zweck der Pfandobligationen
wirklich erreichen will. Wenn später die allgemeine
Hypothekarordnung ins Leben getreten sein wird, so wird eS dann
uns;e Aufgabe sein, zu untersuchen, ob man schlechtweg die
Steuerschatzung zur Grundlage der daherigen Schätzungen
machen, oder ob man die Spezialschatzungen beibehalten will.

Tscharner von Kehrsatz. Wenn ich bei Geldanwendungen

um Rath gefragt worden bin, so warnte ich immer,
daß man fich nicht auf die Schätzungen auf dem Lande verlasse.
Allein ich bin doch nicht einverstanden, daß der jetzt
vorgeschlagene SchatznngSmoduS ein beffsrer sei, sondern ich sehe

in demselben noch mehr Nachtheile, als im früheren. Bloß
die Schreiber und Aovokaten haben dabei ihren Profit, indem
eine Menge Händel daraus emftehen werden. Der Nachtheil,
welcher für die Gemeinden entsteht, liegt darin, daß in einer
Gemeinde, in welcher habhafte Leute wohnen, kein solcher sich

zu einer Stelle im Gemeindsrath wird brauchen lassen, wenn
nicht Zwangsmaßrcgetn eingeführt werden; ebenso wird man
Mühe haben, Schätzer zu finden. Wenn man aber zuletzt auch
durch Zwangsmzß egeln Leute als Schätz-r herbeibringt, so

werden sie die Schätzungen so niedrig stellen, daß den Schuldnern

nicht mehr damit gedient wird, und daß sie völlig erdrückt
werden. ES giebt gewiß noch andere Mittel, um das
Interesse deS Gläubigers zu wahren, und ich wüßte nicht, warum
er nicht selbst zu seinen Sachen sehen könnte. Die Gläubiger
sollen selbst Verstand haben, wenn fie ihr Geld anlegen wollen.

Schärz, Vizepräsident. Ich habe darauf aufmerksam

zu machen, daß nach dem letzthin gefaßten Beschluß die Sitzung
um 10 Uhr aufgehoben und um 3 Uhr wieder beginnen soll.
Da nun 10 Uhr bereits vorüber ist, so hebe ich somit die

Sitzung auf.
Die Sitzung wird abgebrochen.

Fortsetzung der dritte« Sitzung.
Nachmittags um 3 Uhr.

Vorsitzender: Herr Vizep äsidmt Schärz.

Fortsetzung der Diskussion über einige Abänderungen tu
der Hyporhekargesetzgebung.

Zahler. Herr Präsident, meine Herren. Ich glaube,
eS werde am Orte sein, zuerst über den Grundsatz zu
entscheiden, ob man die Garantie der Gemeinden wolle oder nicht,
und dann erst nachher die andern Einreden und Einwürfe
b,sonderS behandeln. Ich ergreife daS Wort, um den Antrag

des Herrn Gerichtspräsidenten Slraub zu unterstützen.
Ich gehöre zu denjenigen, welche von der Garantie der Ge-
meindsrälhe nichrS wollen. Im täglichen Leben treten bei der
Abschließung eines VerlrageS gewöhnlich zwei Parrleien
zusammen; die eine giebt, die andere nimmt. Im vorliegenden
Falle findet ein Vertrag zwischen Gläubiger und Schuldner
sta t; sie allein sind zuerst berheiligt; jeder wird auf dasjenige
achten, was in seinem Interesse liegt. Eine Partei hinzuziehen
und sie verantwortlich machen, vbschon sie beim Abschluss^ deS

Vertrage« nichts zu sagen hat, verstößt nach meiner Ansicht
gegen die Grundsätze unserer G setze. ES ließe sich allerdings
ein Fall denken, wo man ausnahmsweise eine Verantwortlichkeit

der Gemeinden festsetzen könnt«; wenn z. B die Schätzer
über die allgemeine Hypochekarschätzung hinausgingen. Würd«
die Garan ie beliebt, so fände ich für Recht, daß dieselbe nur
dann eintreten sollte, wenn die Schätzung von den Betreffenden
nicht gebilligt oder die Schätzer sie hinter ihrem Rücken
veranstaltet hätten. Früher hat man bei Gültbriefen, wenigstens
bei uns, den G-brauch beobachtet, daß die von den Schätzern
ausgegangene Schätzung noch vor den Gemcinderalh gebracht
wurde, der sie dann genehmigte oder verwarf. Ich weiß zwar
wohl, daß die Schätzer ehrliche Personen sind; aber oft
verstehen sie die Sache nicht. Gerade wegen der mir dem Geschäft
verbundenen Verantwortlichkeit treten die ältern Lenke zurück
uns solche ein, w ichs nicht immer Garantie vavbi-len. Herr
Präsident, meine Herren! Herr Regierungspräsident Slämpfli
hat uns heute Morgen gesagt, eS sei ihm ein einziger Fall
bekannt, wo der Hypo.'hekarverwalter der Gemeinde die Sache
angeboten habe. Ich kenne «inen zweiten Fall- Diese
Beispiele werden sich wiederholen; denn eS steht jetzt nicht in Aussicht,

daß das V>eh oder Käse ve>, kamt werden können;
wenn diese Gegenstände auch noch Werth haben, so hat man
kein Geld, um sie zu bezahlen. Man hat di-sen Morg-n
gesagt man wolle diese Garantie nur 10 Jahre lang gelten
lassen. WaS ist natürlicher, alS daß derjenige, der für jetzt
einen Titel in Händen hat, sagt: diese 10 Jahre will ich nicht
vorübergehen lassen, denn nach denselben ist mir die Gemeinde
nicht mehr garant; ich will daher die Sache auskünden und
eintreiben. Es ist also nicht vorauszusehen, daß durch diesen

Vorschlag der Schuldner und die Gläubiger besser gestellt
werden. Ich stimme daher in erster Linie dahin, die Garantie
der Einwohnergemeinden durchaus nicht eintreten zu lassen.
Wollte man aber weiter gehen, so müßte ich darauf aufmerksam

machen, daß eS heißt: vie Einwohnergemeinden härtendem
Gläubiger nur einen ZinS und diejenigen Zinse zu vergüten,
welche während der Eintreibung der Schuld aufgelaufen find.
ES setzt diese« voraus, daß selbst mehrere Zinsen auflaufen
können. Dieß will jedoch der Gesetzgeber nicht. Ich möchte
höchstens zwei Zinse vergüten lassen. Hier besteht ein Verhältniß

zwischen ganz fremden Personen, die den Staat gar Nicht?
angehen ; ziehe man in dasselbe nicht unschuldige Männer als
Driltmänner hinein.

Jngold. Ich stimme ebenfalls für die Anträge deS Herrn
Strand. Ich halte die hier aufgestellten Bestimmungen für
ungerecht, unausführbar, unzweckmäßig und überdieß unnöihig.
Ungec«cht, weil KorporationSperione» verantwortlich gemacht
werben, welche dem zwischen Gläubiger und Schuldner
bestehenden Verhältnisse ganz fremd sind. Der Grundsatz der
Verantwortlichkeit kann nur dann geltend gemacht werden,

öS-



wen» wirklich Garantie vorliegt. Der Staat soll sich zwischen

Gläubiger und Schuldner, die in einem reinen Civilverhältniß
stehen» sich nur insofern einmischen, als sein Interesse, alS
solches, dieß absolut erfordert. Dieß ist aber hier nicht der

Fall. Wenn der Gläubiger eine andere Schätzung für noih-
wendig erachtet, als di-jenige des Katasters, so mag er sie

Veranstalten. Ebenso der Schuldner. Dieß ist ihre Sache.
HerrSlämpfli hat gesagt: die Verantwortlichkeit sei ja bereits
ausgesprochen, und zwar bei den VormundschaftSrechuungen.
Wenn die Interessen der Mindeizährigen verletzt werden, so

werde man auch verantwortlich gemacht. Allein das Interesse

der Bevormundeten muß jedenfalls von Scaatswegen
gewahrt werden, weil dabei die ganze Gesellschaft betheiligt ist.
DaS angeführte Beispiel ist jedenfalls nicht zureichend. Ich
finde also die Bestimmung, daß die Einwohnergemeinden
verantwortlich gemacht werden sollen, ungerecht; aber auch
unausführbar. Vorerst ist von Herrn Sträub richtig bemerkt worden,

daß der Grundsatz deS Rückgnffcechres eigentlich illusorisch
ski. Man muß sich einen Begriff davon machen, wie es auf
dem Lande mir dem Kontrolliren geht. So weit ist daS Landvolk

noch nicht fortgeschritten, daß eine io strenge Kontrolle,
wie man sie vorauszusetzen scheint, möglich wäre. Wenn man
auch eine solche Kontrolle einführen wollte, vermöge welcher
der Grundsitz der Verantwortlichkeit durchgeführt würde, so

würde eS böseS Blut machen, und viel Kosten verursachen.
Herr Sträub hat auch ganz richtig bemerkt, daß die Gemeinden

einen eigenen Kontrolleur anstellen müßten, um zu wissen,
ob jemand Schätzer gewesen sei oder nicht. Es würden sich

die frühern Schätzer nicht immer herausstellen, weil auch
Suppleanten von Schätzern eintreten. Der Grundsatz der
Verantwortlichkeit ist auch insofern unausführbar, als die

meisten Ortschaften des Kantons keine Mittel besitzen. Sollen
sie die Kosten durch Teilen bestcei en? Da müßte ja auch der
Unbelheiligr« hasten, und die Verantwortlichkeit träfe nicht
eigentlich die Gemeinden, sondern diejenigen, welche Teilen
bezahlen mußten. Der G.undsatz ist aber auch unzweckmäßig.
Es wird z. B. auf ein Gut viel verwendet; der Eigenthümer
nimmt ein Kapital auf, um dasselbe erträglich zu machen; er
entrichtet den Zins zur Zeit; der Gläubiger hat also keinen
Grund» ihm aufzukünden. Nach 10 Jahren Verwender er weniger

auf das Gut, so daß dasselbe viel wenicer werth wäre,
wenn man es jetzt schätzte. Will man nun die Einwohnergemeinden

dafür verantwortlich machen, daß daS Grundstück nicht
gut bearbeitet wurde. Die» wäre gewiß ungerecht. Gerade
auS Furcht, ein Gut könnte in 10 oder 20 Jahren durch
schlechte Bearbeitung weniger Werth haben, würden die
Einwohnergemeinden und Schätzer unter die Katasterschatzung
gehen. Wäre damit den Geldbedüritigen geholfen? Ich glaube
nicht. Der hier aufgestellte Grundsatz ist aber auch unnöthig.
Mir den vielen Spezialbestimmungen und VeramwortlichkeitS-
erklärungen u. s. w. wie sie namentlich hier in den Zusätzen
Vorgeschlagen werden, bezweckt man nichlS als Verwirrung.
Lasse mau eS beim Civilgesetz bewenden, das Grundsätze über
Schadenersatz, Gefährde u. s. w- emhätt. Weil ich fi ide, daß
die Bestimmungen ungerecht, unausführbar, unzweckmäßig und
unnölhig seien, so bin ich gegen den Vorschlag. Ziele man
auf Vereinfachung hin, und lasse eS bei der Katasterschatzung
bewenden. Genügt diese dem Gläubiger oder Schuldner nicht,
so stelle man eS ihnen anheim, Schätzungen von sich aus
vorzunehmen.

Bützberger. H-rr Präsident, meine Herren! Ich bin
so frei, sür den Fall, daß ver Entwurf angenommen würde,
auf einige darin enthaltene Undeutlichkeil-n auimecksam zu
machen. Ich erkläre zwar von vornen herein, daß ich gegen
den Vorschlag und für den Antrag des Herrn Sträub bin.
Im ersten Absatz hecht es: wenn daS Grundpfand versteigert
werde, so könne der Gläubiger nach Abtretung seiner Rechte
Vergütung verlangen. Wenn nun dieser Absatz allein stünde,
so könnte der Gläubiger nach demselben vollständige Zahlung
(Zinse, Belreibungskosten, Kapital ic fordern; allein der
zweite Absatz enthält eine Modifikation. Nach demselben häiie
er nur auf »/z des SchatzungswcrlheS Anspruch. Run frage
ich, waS das Richtigere ser? Jedenfalls ist ein Widerspruch

Vorhände». Ich bin der Ansicht, man solle dem Gläubige,
nur »/z einräume». In Bezug auf da» drille Alinea muß ich

fragen: soll man »/, de» Kapitals und dazu noch die v-rfal-
lenen Zinse und Betriebskosten bezahlen? Eine solche Berechnung

könnte höher kommen, als eine Schätzung. Also hie?
weiß man nicht, woran man ist. Ich stelle daher den Antrag,
diese drei Punkte möchten erläutert werden. Was den Artikel
selber betrifft, so stimme ich, wie schon gesagt, für Streichung
desselben. Was wollte man eigentlich? den Gläubiger sichern-

Der Vorschlag erreicht diesen Zweck nicht; denn weichet Gläubiger

läßt sich mit V, abspeisen? wenn man ihm sagt: gebt
mir Geld; Ihr habt jedenfalls nicht mehr alS '/s zu verliere»,
so würde er sich bedanken. Wollte min dem Schuldner ein«
Wohlthat einräumen und machen, daß er leichter zu Gel»
komme? Dann finde ich: man habe ihm einen schlechten D »nst
erwiesen. Wäre er genöthigt, in jedem Falle eine Schätzung
zu machen, so würbe daraas folgen, daß er die daherigeu
Kosten vergüten müßte. Dazu käme noch, daß sowohl di,
Schätzer als die Gemeinden dahin streben würden, die Schätzung
so niedrig als möglich zu stellen. So wurden Sie demjenigkn,
der in seinen Liegenschaften Hinreicheade Sicherheit besitzt, dit
Mittel zum Gcldenllehnen nehmen. Es gilt allgemein de»

Grundsatz, daß nur derjenige den Schaden zu ersetzen habe,
der denselben verhindern iolire, nicht aber derjenige, der
denselben nicht verhindern konnte. Herr Slämxsii hat gelag«,
man wolle nicht wesentliche Grundsätze abändern; das Gesetz
sei nur provisorisch. Aber gerade da stößt man einen Grundsatz

um.

Mützenberg. Herr Präsident, meine Herren î Ich bi»
schon bei der ersten Berathung gegen den Gesetzesvorschlag
aufgetreten, und ich zweifle nicht, daß die Mehrheit denselben
verwerfen werde. Seitdem habe ich mich, da ich unter dem
Volke lebe, überzeugt, dessen Ansicht gehe einstimmig dahin,
man möchte diese gefährlichen Vorschriften beseitigen. Die meisten

Abgeordneten sind vom Lande, und sollte» dessen Stiav-
mang kennen. Wenn man oen Grundsatz der Verantwortlichkeit

auSspräche, so würde dieß Sensation erregen. Man
sagt zwar, die Gesellschaft sei dabei belheiligt, und führte di»
Vormundschaft an. Allein diese Ansicht wurde Von einer
andern Seite widerlegt. Man wendet ein, die Grundsteuerschatzung
sei wegen der Klassifikation nicht immer richtig; allein diese,

Einwand fällt weg, weil nach dem jetzigen Grundsteuergesetz«
die Klassifikation wegfällt. Möchten auch die Schätzungen
gewissenhaft gemacht werden, so könnte dennoch der Fall
eintreten daß die Gemeinden einstehen müßien. Es ist schon

Vorhin das Beispiel eincS nachläßigen LandwirlheS angeführt
worden. Hat die Gemeinde im Falle der vernachläßigten Bo«
wirihschaflung das R-chr einzuschreiten? Gar nicht. Die
Gemeinde hat bei der Schätzung kein Wort zu sagen. Will ma»
aber Jemanden für etwas verantwortlich machen, wozu er g>,
nichts zu sagen hat? Ich frage auf der andern Seite: haben
die Kapitalisten jemals den Wunsch geäußert, man möchte in
dieser Angelegenheit etwas thun So ferne man ihnen frne Hans
läßt, so sind fie schon zufrieden. In der Regel wissen sie ih»
Interesse ohne Einwirkung des Staate» zu wahren Der
Kreditor hat ja einen Anhaltepunkt an der Grundsteuerschatzung,
und hat gewiß vertraute Männer. durch welche er daS Pfand
besichtigen lassen kann. So wie ich auf der einen Seite dafü»
bin, daß der Kredit gehoben werde, so bin ich auf verändern
dafür, daß man die Möglichkeit des Geldcrhedens nicht allzo-
leicht mache. Ich verweise auf die Kanronaldank, wo diese,
Grundsatz auch angenommen ist. Man hat den Grundsatz tv»
Verantwortlichkeit beim Hypölhekargesetz angenommen; aber
hier ist die ganze Gesellschaft inleressirt. Die Hypothekarkass«
befindet sich in einer schwierigern Lage; sie har hundert und
hundert Schuldner; wenn sie alle beaufsichtigen müßte, so hält»
sie mir zu vrlen Schwierigkeiten zu kämpfen. Hat aber ein
Gläubiger 10 o"er 15 Schuldner, so bac er immer noch
Gelegenheit zu wissen, wie die Unterpfänder besorgt werden. Ich
muß also im Interesse deS LandeS und in Berücksichtigung ve,
Wünsche deS Volkes aufs lebhaftest, den Antrag des Herrn
Sträub unterstützen.



W id mer. Ich bin «bensallS der Anficht, daß die
Gemeinden nicht verantwo>tlich gemacht werten sollen. Dieselben
Sud shnedicß mit großen Armenlasten und Vormuudschafls-
«rbeiten überhäuft. Durch den hier auSg-iprochenen Grundsatz

würden fie noch mehr belästigt, und mir mehr Schwierigkeiten

zu kämpfen haben. Viele Prozesse würden vermieden
und die Geschäfte vereinsacht werden, wenn «ine solche Verani-
«ortlichkut nicht angenommen würbe.

St ertler. Im Allgemeinen bin ich auch für den
Grundsatz der Verantwortlichkeit. Im gegebenen Falle möchte
ich denselben nur dann eintreten lassen, wo ein Grundstück weil
unter dem Werth der Grundstcucrschatzung geschätzt worden ist.
Solche Fälle giebt es. In gewissen Amtsbezirke» hat man
kaum die Hälfte deS Werthes angenommen. So lange wir im
Provisorium sind, ist dieß nicht zu vermeiden. Ich nehme den

Fall an, ein Sckuldner lasse behufS eines Darlehens eine

Schätzung vornehmen, und diese komme auf 5000 Fr. zu stehen,
wählend die Grun! steuerschatzung nur 2000 Fr. bctiügc.
Der Kapitalist würde in diesem Falle den Schätzern nicht
glauben, sondern die Gruntstenersch tzung als Reg-l annehmen
«ollen. Hier wäre eS nichts als zweckmäßig, die Schätzer,
die über die Grundsteuerschatzung hinausgegangen sind, haftbar
zu machen. In d r Regel werden die Schätzer sagen, wir
halten uns an die Grundsteuerschatzung; also werden sie nicht
Verantwortlich werden; wo sie aber üver dieselbe binausgehen
«nd der Gläubiger, auf ihre Angaben vertrauend, mehr Geld
gegeben hat, als er wollte, und der Gemeinderath die Richtigkeit

bestätigt hat, so soll dieser hasten. Dieß ist gewiß ein
Grundsatz deS Rechte« und der Billigkeit. Ich stelle also den

Antrag, daß die Veranlworlichkeil der Gemeinde nicht ganz
aufgehoben werde, sondern in dem Falle eintreten soll, wo die
Schätzung höher geht, als die Grundsteuerschatzung.

Tscharner zuKebrsatz. (Der etwa? undeutlich gesprochenen
Rede kurzer Sinn.) Die Verantwortlichkeit des Einwohnerge-
meinderathes würde den Begriffen einer rechtlichen Gesetzgebung
«od dem allgemeinen Wohl-deS Landes widerstreiten. Der Herr
Präopinant kennt vielleicht das Land weniger alS wir, die
während deS ganzen LebenS daselbst zugebracht und mir dcm
Volke im Verkehr waren. Einzelne alS Garanten herbeiziehen

ist etwas anders, als einen ganzen Gemcindcralh
vorantworllich machen.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! ES find in Bezug auf diese luttera drei Anträge
gestellt worden; der erste geht dahin, man möchte die
Verantwortlichkeit der Gemeinderäthe nicht aussprechen; der zweite,
man möchte die Verantwortlichkeit auf 10 Jahre beschränken;
her dritte, man möchte die Verantwortlichkeit nur dann
eintreten lassen, wo die Schätzer höher geschätzt haben, als die

Grundsteuerschatzung beträgt. Herr Präsident, meine Herren!
AH habe die Aufgabe, den Vorschlag der Gesetzgebungskommission

zu verfechten. Ich kann es mit innigster Ueberzeugung
thun. Man wirst die Frag« aus, woher der Staat daS Recht
uehme, zu bestimmen, daß die Einwohnergemeindräthe für Vs
der Summe, die durch die Schätzer festgestellt worden, haften
sollen. Herr Präsident, meine Herren! Woher nimmt der
Staat das Recht, dem Bürger vorzuschreiben, daß er sein
Kind unmittelbar nach der Geburt taufen lasse? Woher
nimmt er das Recht, dem Bürger vorzuschreiben, baß er sein
Kind zum Schulbesuch anhalte? Woher nimmt er das Recht,
Vorzuschreiben, daß dem Bürger, der durch physische oder
geistige Gebrechen außer Stand ist, sein Vermögen selbst zu
verwalten, ein Curator gegeben werde und daß jedes Glied
eineS Bürgervereins verpflichtet sei, diese Stelle zu übernehmen?

Woher nimmt er daS Recht, dem Bürger tie
Verpflichtung aufzulegen, im Falle der Gefahr deS Vaterlandes
Weib und Kind, Haus und Hof zu verlassen, und die Waffen
zur Hand zu nehmen? Woher nimmt «r das Recht, jeden

Bürger zu verpflichten, im betreffenden Bürgerverein Aemter
zu bekleiden, wie z. B. die Stelle eines Gemeinderaths. Hrr
Prästdent, meine Herren! Bet all diesen Fragen dürfen Sie
im Rathe nicht mit her Gerichlssatzung unter dem Arme

erscheinen. Hier entscheiden allein die Grundsätze der
Zweckmäßigkeit. Der Staat hat die Aufgabe, eS jedem Bürger
möglich zu machen, daß er hier die Zwecke, welche ihm alS
Menschen gesetzt sind, erreichen könne; der Reich« und der Arme
in seiner Ernsten; gesichert sei. Ich halte nun dafür, daß
auch hier Gründe der Zweckmäßigkeit für den Vorschlag der
Gcsetzgcbungskommission sprechen; denn ist nicht jeder
Bürger deS SlaalsvcreinS dabei inleressnl, daß jeder daS

Geld, das er zur Besorgung seines Hauswesens nöthig hat,
finde, und zwar ohne gieß.» Kostenaufwand. Ich sage wohl.
Wenn dem Einzelnen die Möglichkeit nicht gegeben wird, sein
HauSwesen gut zu bestllen, dasjenige durch Thätigkeit und
Fleiß zu erwerben, dessen er für sich und sune Familie
nothwendig bedarf, so gchin viele Einzelne zu Grünte, und wenn
Viele einzelne Glieder der Gesellschaft zu Grunde gehen, so

muß dadurch die ganze Gesellschaft oft kränkeln, dem Ruin
entgegen gehen, und am Ende aufgelöst werden. Nun hall»
ich dafür, die Gefahren, welche man bei Aillera o und p
geschildert hat, seien in Wi-klichkeit nicht vorhanden. Was soll
vorgeschrieben werden? Wenn ein Bürger, der einen Darle-
hensvertrag eingeht, dem Gläubiger eine Liegenschaft alS
Pfand einsetzen will, so soll diese geschätzt werden durch
beeidigte Schätzer, welche von wem gewählt werden? Vom Gläubiger

oder vom Staat? Nein, von der Einwobnergemeinde.
Diese soll dann dafür einstehen, daß die betreffende Liegenschaft

wenigstens von der Summe werth sei, welche von
den Schätzern ausgemittell worden ist. Ich will dieß durch
ein Beispiel deutlich machen. Wenn Schätzer eine Liegenschaft
für L 30,000 schätzen, so ist die betreffende Gemeinde für
20,000 verantwortllch. Laufen nun bei gewöhnlichen Zeiten
die Einwohnergemeinden Gefahr, Verlust zu leiden? Rein,
denn ich behaupte, eS wäre eine unerhörte Thatsache, daß im
Kanton Bern in einem Zeitabschnitt« von 20—lOO Jahren
eine Liegenschaft, die nach dem Marktwerts»- L. 30,000 galt,
um 20,000 veräußert worten. Ueberdieß finden die

Einwohnergemeinden eine Garantie in der Bestimmung Nr. 2 und
lutt. p. Wenn in Kriegsbeilen, in Theurungsjahcen :e.
Geldnoch eintritt, und dadurch die Preise der Liegenschaften
sinken, so können die Einwohnergemeinten nicht verantwortlich
gemacht werden. Herr Präsident, meine Herren! Man hat
gellend gemacht, der hier in Vorschlag gebrachte Grundsatz
der Verantwortlichkeit sei nicht ausführbar! Man sagt, die

Einwohnergemeinden können nicht Kontrollen führen, oder

wenn sie diese führen wollen, so veranlaßt dieß bedeutende
Kosten. Herr Präsident, meine Herren Die meisten Bürger
d.s Kantons können schreiben, und jede Einwohnergemcinde
hat einen Sekre-är. So gut dieser Gemeinsmanuale führen
kann» ebensogut kann er alltällig eine Conr-olle über diejenigen

Personen führen, welche Mitglieder des Einwohnerge-
meindralhs waren, und über diejenigen, welche als Schätzer
sunktionirten. Der von Herr Ingolv gemachte Einwand ist
also nicht stichhaltig. Er bemerkt ferner, ein Schultner könne

„hudlen", durch Nachläßigkcil seine Liegenschaften nach und
nach verderben lassen. Herr Präsident meine Herren Wenu
in einer gegebenen Gemeinde ein Bürger aus sein Vermögen
nicht die gehörige Sorgsalt Verwender, so ist der betreffende
Gemeindrarh nach den jetzt schon bestehenden Gesetzen berechtigt,

auf die Bevogtung eines solchen LürgerS anzutragen.
Ich halte also dafür, auch dieß sei kein Grund, den Vorschlag
zu verwerfen. Man wendet ferner ein, wenn für die Anga-
den der Schätzer tie Verantwortlichkeit der Gemeinden
ausgesprochen werde, so werde der letzteren und der Schätzer Bestreben

in der Regel darauf gerichtet sein, tie Schätzung unlrr
den wahren Werth zu stellen. Herr Präsident, meine Herren!
Ich habe vom Berner Volke und denjenigen Männern, welche
»ach Ve.fassung und Gesetz daS Nklivbürgerrecht genießen und

zur Uebernahme von Gemeindeämtern verpflichtet find, eine

gute Meinung. Ich glaube, die Berner, und insbesondere die

«krivbürger, seien rechtliche Männer. Wenn jemand zu Gott
geschworen hat, er wolle seine Pflichten erfüllen, so wird er,
von der Gemeinde zum Schätzer gewählt, diesen Schwur auch
im konkreten Falle halten, und nur den wahren Werth aus-
Mitteln. Ist dieß der Fall — und ich soll nicht vom Prinzip
deS Lösen ausgehen, so haben die Einwohnergemeinden mchiS



zu befürchten. Au« diesen Gründen halte ich dafür, Sie sollen

den Gesetzesvorschlag im Prinzip annehmen. Was nun den

zweiten,von Hrn.R'glerungspräfisenlenSlämpfli gesteUlenAntrag
betrifft, daß nämlich die Garantie auf 1«) Jahre beschränkt

werde, so spreche ich auS folgenden Gründen für dessen

Verwerfung. Der gleiche Antrag ist auch vom Gemeinderath zu
Bern gestellt worden. Die Ges-tzgebungskommission hat ge-
funden» eS würde sich an die Annahme dieses Vorschlages die

Folge knüpfen, daß der Gläubiger, der eine Pfandobligalion
in Händen habe, das Geld während 8 oder 9 Jahren im
Ausstand lassen würde. Sowie aber das 1i)ce Jahr des

Darlehens vor der Thür wäre, so würde er die Obligation
aufkünden und die Ausstellung einer neuen Obligation bewirken,

um die Garantie deS GemeiàraiheS für fernere 10 Jahre
zu erhalten. Ick glaube daher, man sollte von diesem Antrage
abstrahiren. WaS den drillen Antrag, den deS Herrn Sletller,
betrifft, so halte ich dafür, wir sollen grundsätzlich zu Werke

gehen. Sind Sie damit einverstanden, daß die Einwohnergemeinden

für die Schätzung der Schätzer verantwortlich sein

sollen, so sollen dieselben in allen Fällen verantwortlich sein.

Sind Sie dagegen der Anficht, die Verantwortlichkeit könne

auö Gründen der Gerechtigkeit nicht gerechtfertigt werben, so

sollen sie dieselbe auch dann nicht aussprechen, wenn beeidigte

Schätzer bei Eidespflicht bezeugen, daß eine Liegenschaft mehr

Werth hat, als ihr bei der Grundsteuerschatzung beigelegt worden

ist. Herr Präsident, meine Herren, es ist von Herrn Sträub
noch daraus aufmerksam gemacht worden, daß in Zukunft bei

Gelddarlehen die Kitasterschatzung Regel machen soll. Ich bin
mit dieser Ansicht vollkommen einverstanden und habe dieselbe

bereits in der Maisitzung ausgesprochen. Allein Sie dürfen

nicht vergessen, daß wir gegenwärtig, wie schon Herr Stämpfli
bemerkt hat, im alten KantonStheil noch keinen vollständigen
Kataster haben, und die BermögmSichatzung noch nicht
denjenigen Grad von Vollkommenheit erlangt hat, der zu wünschen

ist. Ich glaube daher, Sie sollen bei diesem UebergangSgesetz

eine besondere Schätzung annehmen, und dann bloß in der

zukünftigen Hypothekarordnung bestimmen, baß die Kataster-
odec die BermogenSsteuerschatzung Regel machen soll. Von
Herrn Fürsprech Bützberger find für den Fall, daß der vor-
schlag grundsätzlich angenommen würde, einige Bemerkungen

gegen die Redaktion gefallen. Ich halte dafür, dieselben seien

im Allgemeinen nicht begründet. Der Nachsatz, der vom Ausfall

handelt, kann sich jedenfalls nur auf 2/z beziehen.

Abstimmung.
1) Dem Grundsatze nach die Gemeinden verantwortlich zu

machen 4 Stimmen.
S) Dagegen Große Mehrheit.

Herr Berichterstatter. Es käme nun die lütt, o deS

Gesetze« zur Berathung. ES ist darin gesagt: „Der dem Gesetz

über rie Hypothekarkasse vom 1. Nov. 1846 angehängte
Tarif findet auch für die Errichtung von Pfandobligationsn
seine Anwendung." Der Einwohncrgemeinderarh von Bern hat

iu seiner Vorstellung bemerkt: die in dem angeführten Tarife
ausgesetzten Gebühren seien zu niedrig und es solle eine

zweckmäßige Erhöhung derselben eintreten. Die Gesetzgebungskom-

mission hat in ihrer Mehrheit diesen Einwurf für unbegründet
gefunden, und ich muß in meiner Stellung als Berichterstatter
darauf antragen, daß lütt. o unverändert angenommen werde.

Durchs Handmehr genehmigt.

meindcrath von Bern und eine anonyme Vorstellung haben sich

gegen diesen Vorschlag erklärt. Die GesetzgebungSkommissiou
hat den Art. 3 einer nähern Prüfung unterworfen und
gefunden, man solle denselben streichen. ES ist nämlich bekannt,
daß viele Bürger aus Sparsamkeit versäumen, die Abzahlung
der Schuld in den Grundbüchern quitliren zu lassen. Wenn
nun der AmtSschreiber die Verpflichtung hat, sämmtliche
Pfandschuldner, die in den Grundbüchern eingeschrieben sind» ins
amtliche Güierveczeichniß aufzunehmen, so erhält die betreffende
Erbschaft nicht immer eine richtige Uebersicht über den Stand
des Vermögens d-S Erblassers. Wenn die betreffenden Erben
ehrlich sind, so knüpfen sich hieran keine großen Nachtheile,
indem z. B. ein großjähriger Sohn wissen wird, ob der Vater
die fragliche Schuld verzinset habe oder nicht. Wären aber
nur Minderjährige vorhanden, so könnte die vormundschafl«-
behörbe in die größte Verlegenheit versetzt werden. SS kann
der Fall sein, daß nach dem Grundbuch und dem amtlichen
Güterverzcichniß eine Masse Schulden vorhanden sind. Di,
Vormundschaftsbehörde wud daS amtliche Güterverzcichniß
berücksichtigen und annehmen, die Schulden er,flirren. Um sich

nun vor dem Konkurs zu sichern» wicd sie die Erbschaft
ausschlagen, obschou der Erblasser vielleicht ein bedeutendes
Vermögen hinterlassen hat. Aus diesen Gründen stellt hie Gesetz-
gedungskommission einen verwerfungöantrag.

Dieser Artikel wird durchs Handmehr verworfen.

Art. 1.

H-r Berichterstatter hat hier Nichts zu bemerken.

C u n i e r. Ich mache eine kurze Bemerkung, um Sie
zu bitten, Sie möchten den Art. 4 vom Anfang bis zu den
Worten „bis zur Revision der Hypoihekargesetzgebung" streichen,

denn diese Phrase ist gar nicht nothwendig.

Herr B e r i ch t e r st a l t e r. Art. 4, und zwar die Worte :

„Dieses Gesetz tritt für den Landestheil, weicher unter der
bernischen Gesetzgebung steht, vom Tage seiner Bekanntmachung
an biS zur Revision der Hypothekacgesetzgebung in Kraft,"
sind ausgenommen worden, um dem Lande von vornenherein
zu zeigen, daß durch dieses Gesetz die Bestimmung der Slaats-
verfassung, nach der eine Hypothekarordnung erlassen wertem
soll, nicht erfüllt worden, und um zugleich zu zeigen, daß
daS Gesetz bloß provisorisch sei. Mm wollte damit auch den
Zweck erreichen, daß man dieses Gesetz nicht, wie sonst dir
Staalsverfassung verlangt, einer zweimaligen Berathung
unterwerfen und zwischen d:r ersten und zweiten Berathung ein«
Frist von 3 Monaten eintreten lass n müsse. Ich trag« auf
unveränderte Annahme dieses Artikels an.

Abstimmung.
1) Für unveränderte Annahme Große Mehrheit.
2) Dagegen S Stimmen.

Umfrage über Zusätze.
Herr Berichterstatter. Ich stelle den Antrag, daß

die einzelnen Abtheilungen deS Art. 2 in mehrere Artikel
gefaßt werden; ich glaube, daS Gesetz würde dadurch deutlicher.

DurchS Handmehr wird dieser Antrag genehmigt.

^ ""-'"-"à- ...q.
uissm der Pfandgläubiger keine besondern Güterverzeichnisse Handmehr e nve >

zu machen habe, sondern der Amtsschreiber verpflichtet sei, die-

jenigen Pfandschulden, welche sich beim Nachschlagen der Grund-
dücher ergeben, ohne Eingabe der betreffenden Gläubiger in»
amtliche Güterverzcichniß aufzunehmen. Der Siuwohnerge-



vorträge dei RegierungSrathes.
Der Regierungsrath berichtet über die in der Militärka«

pitulationSfrage eingegangenen Vorstellungen, d, h. erzeigt an,
daß dieselben durch den jüngsthin gefaßten Hauptbeschluß ihre
Erledigung gesunden.

Cnklassungsbegehren dcS Herrn Grandvillers.

Herr Militärdirektor, alS Berichte'statter. Herr
Präsident, meine Herren Herr Grandv>lle»S ist keiner Zeit zum
Major befördert norden; scdon damals und unmittelbar nach
der Wahl kam er um Entlassung ein, sich auf ein ärztliches
Zeugniß stützend. Dies.s lautere aber in Bezug auf seinen
Gesundheitszustand und seine körperlichen Gebrechen sehr
unbestimmt ; der Miliiärdirektor hat deßhalb bei dem RegierungS-
rathe und dem Großen Rathe auf Tagesordnung angetragen.
Seither hat sich der GesundveiiSjustand des Herr GrandvillerS
Verschlimmert, und der Arzt spricht sich in einem neuen Zeugniß
Über den Gesundheitszustand und insbesondere die körperlichen
Gebrechen, welche daS Reiten unmöglich machen sollen, deutlicher

aus. So wie dasselbe lautet, hat die Militäidirektion
kein Bedenken gelragen, beim Regierungsraihe den Antrag zu
stellen, baß Herr GrandvtllecS von der Am ahme der Majors-
stclle dispenfirt weiden möch e. In diesem Sinne empfehle ich
Zhncn, den Antrag zum Besaluß zu erheben.

Durchs Handmehr genehmigt.

Tntlassungsbegehren des Herrn Major Nik. Slämpflt.
Herr Militärdirektor» als Berichterstatter, Herr

Präsident, meine Herren! In der letzten Session des Großen
RalheS wurde Herr Srämpfl, zum Major erwählt; er nahm
die Wahl an und leitete seitdem als Major Dienste, und zwar
zur Zufriedenheit. Nan kommt er mit dem Eiitlassungsgesuch
vor den Kroßen Rath, in welchem er anführt, er glaube seine

Miliiä'Pflicht besser als Haup mann erfüllen zu können. Dieser

Grund kann jedoch das Geiuch nicht rechtfertigen; in meiner

Stellung als Milirärdirekror loll ich im Gegentheil
bezeugen, daß Herr Stämpfli während der letzthin stattgefunde-
ven Wiederholungskursen bewiesen hat, dan er sich zum Major

durchaus eignet. ES wird daher vom Regierungsraihe in
Uebereinstimmung mit der Milirärdirektiou auf Abweisung deS

eingegebenen Gesuches angelragen.

Durch» Handmehr genehmigt.

für die zweite Stelle:
Herr Hauptmann I. König zu Bern.

In der allgemeinen Umfrage wird noch in Borschlag
gebracht : Herr Hauplmann Rupp zu Trachselwald.

Sin Mitglied fragt, ob die Militärdirektion gerade

zwei Vorschläge machen müsse, oder ob der Borschlag eineS

einzigen genüge? und bemerkt: die Militärdirektion könne am
Besten wissen, wer am fähigsten sei, es müßte die Ossiziere

kränken, sich von derselben zurückgesetzt zu sehen; hier
Borschläge zu machen, sei leicht.

Herr Präsident bemerkt in Bezug auf die Form der

Verhandlung» daß ihm kein Gesetz bekannt sei, nach welcher
die Militärdirektion einen Dopp-lvorschlag machen müßte; es

sei aber bisher immer gebräuchlich gewesen, daß ein solcher

Doppclvorschlag gemacht worden sei. E« stehe jedem Mitgliede
frei, Borschläge zu machen, und der Versammlung, zu wählen

wen sie wolle.

I ste Stelle. Bon 83 St. erhalten im Isten Skrut., im Lten Skrut.
Herr Scheurer, Hauptmann 38 43

,» Nupp „ 3? 36
Könia » 4 1

Mithin ist Herr Hauptmann Scheurer zum Major
gewählt.

2te Stelle. Bon 84 Stimmen erhalten im ersten Skrut. :

Herr Rupp, Hauplmann 51

„ König ^ 32

„ Hebler, Fürsprecher 1

„ Renfer, Hauplmann 1

Schluß der Sitzung Abends gegen 6 Uhr.

B «richti g u ng.
Ein irriger Ausdruck auf Seite L33, zweite Spalte, sechste

Linie deS TagblatteS der Verhandlungen des Großen RathcS
wird dahin berichtigt, daß es heißen soll: „mit dem Kröpfe
daS Leben abgetrieben."

Alb. Jaggi.

Für die Redaktion:
SntlassungSbegehren deS Herrn Major Wildbolz.

Herr Militärdirettor, alS Berichterstatter. Her«
Präsident, meine Herren! Herr Wildbolz hat da« gesetzliche K. Schär er.
Alter zurückgelegt; da« Gesuch ist deßhalb begründet. Ich Briogolf.
trage darauf an, Sie möchten sich seinem Antrage anschließen.

DurchS Handmehr genehmigt.

Wahlen.
Herr Militärdirektor. Ich möchte Sie bitten,

diese Wahlen vorzunehmen. Dieselben betreffen den AuSzug.
Sollten noch mehr Bataillone ausgeboren werden, so wären
dieselben unvollständig. Nur eine Bemeikung. ES erscheint
im Wahlvorschlage Herr Hauplmann Renfer; derselbe ist aber
seitdem in die Reserve versetzt worden, so daß der Vorschlag
in Bezug auf ihn wegfällt.

vorgeschlagen werden vom RegierungSrathe für die erst»
Stelle:

Herr Hauptmann Scheurer in Aarberg;



Entwurf eines Gesetzes
über

die Ausdehnung der Milirärsteucrpflicht auf niedergelassene

Fremde und einige andere Ergänzungen der
Gesetze über die Militärstener.

Der Große Rath des Kautons Bern,
auf denVortrag der Finanzdirektion und des Regurungt-

rathc«,
beschließt:

8 t.
Die nichtschweizerischen männlichen Einwohner deS Kan-

tonS, die seil einem Jahre oder länger den Kanton bewohnen,
haben als Ersatz für vie persönliche Milirärdicnstleistung vom
angetretenen einundzwanzigsten bis zum zurückgelegten
neununddreißigsten Sllersjahre die nämliche Steuer zu bezahlen, welcher
nach den Bestimmungen der Miliiärorganisation die vom
persönlichen Militärdienste ausgenommenen Schweizerbürger
unterworfen find.

Vorbehalten sind die Bürger derjenigen Staaten, mit
welchen der hiesige Kanton darüber in besondern Bertragsver-
hältnisscn steht.

8. 2.

Jeder der Militärsteuerpflicht Unterworfene bezahlt jähr-
lich mindestens zwei Franken. Im Uebrigcn gilt der Bcsteu-
rungSmaßstab, welcher in den 80 und 8l der
Militärorganisation vorgeschrieben ist.

Nur die Besteuerten find, so lange die Bcsteurung dauert,
von jeder Bezahlung befreit.

Geisteskranke und arbeitsunfähige körperlich Gebrechliche
bezahlen die Militärsteuer, solern sie ein Vermögen von mehr
als Fr. 5000 oder ein dieser Summe entsprechendes Einkommen

besitzen.

§. 3.

Zur Entscheidung von Beschwerden, welche die Finanz-
direklion gegen die Texalion cineS oder mehrerer Bezirke im
Ganzen sowohl als wegen einzelner Personen einzulegen
berechtigt ist, kann der Regierungsralh durch eine oder mehrere
von ihm frei zu ernennende Kommissionen die Schätzung der
betreffenden Bezirke revidiren und nölhigenfalls eine Schatzungs-
auSgleichung für den ganzen Kanton anordnen.

8- 4.

Militärsteuerpflichtige, welche an dem zur Taxation an-
gesetzten Tage weder persönlich noch durch einen Vertreter
erscheinen, werden angeschen, al« haben sie auf das Beschwerde-
recht gegen die sie betreffende Taxation verzichtet.

8 5.

Militärsteuerpflichtige, welche sich der Militärsteuerpflicht
für ein oder mehrere Jahre zu entziehen wußten, haben die
rückständige Gebühr, vermehrt durch einen Zuschlag im Betrage
der Hälfte des Rückstandes nachzubezahlen.

8 0.

Dieses Gesetz tritt in Kraft.
Gegeben in Bern rc. te.

RamenS deS Großen RatheS:
»e.

Vom RegierungSrathe genehmigt und mit Empfehlung
vor den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 24. Juli ISlg.
Namen» deS RegierungSrathe«:

Der Präsident,
Stcimpfli.

Der S t a a r S s ch r » i b e r,
A. Weyermaua.

Vierte Sitzung

Donnerstag, den 2. August 184S.

Morgens um 7 Uhr im großen Casinosaale.

Präsident: Herr Nig geler.

Beim Namensaufruf sind abwesend mit Entschuldigimg:
die Herren Antoine, Begert, Beuiler, Bircher, Blösch, Boivin,
Carlin, Egger, Frote, Funk, Ganguillet, Geiser Oberst,
beide Hirsbrunner, Hablev, Kanzigec, Karlen von Diemtigen,
v. Känel, Kehrli Fürsprecher, Krebs zu Rüggisberg, Kummer,
Kurz, Lehmann, Neuhaus, Roth Notar, Schmid, Schnee-
berger zu Herzogenbuchsee, von Steiger, und Teuscher; ohn«
Entschuldigung: die Herren Aeberold, Amstuß in Thun,
Anderegg ,u Meiringen, Belrichard, Boiter, Brunner, Dähle?
zu Oppliqcn, Dählec zu Sestigcn, Douconrl, Eggimarm, p.
Erlach, Fenr.inger, Flcv y, Friedli, Garnier, beide Gerber,
Girardin, Gouvcrnou. Grimailre, Grvsjeau, Gygax, Heil-
mann, Hure», Hodel, Hofer zu Hasle, Hsfer im Sand,
Jndermühle, Jngold, Juillard, Kehr, Keller, Kerne« Für-
iprecher, Kilcher, Kölscher, Küng zu Häurligen, Lariz, Locher,
Maurer, Moreau, Müller zu Nidau, Probst. Prüdon, Rilichard
zu Aarmühle, Röthlis berger zu Lauperswyl, Salzinann, Schaffler,
Schärer. Scherz, Schmu,, Schneider zu Fruligen, Streit zu
Zimmerwald, Streit zu Könitz, Stuver, T:èch-, Vallat, Verbat,

Vielle, Waber, Wälli und Walzer.

DaS Protokoll wird verlesen und ohne Bemerkung genehmig».

Tagesordnung
Entwurf eines Gesetze« über die Ausdehnung der Militâ?-

steuerpflicht auf niedergelassene Fremde und einige ander»
Ergänzungen der Gesetze über die Militälsteuer.

Herr Präsident deS RegierunzsrathcS, als Bericht-
erstatler. Die äußere Veranlassung zu diesem Gesetz ist et«
Beschluß deS Großen RatheS, der bei Anlaß der Berathung
deS letzten Budgets gefaßt wurde. Die SlaarswirrhschaftS-
kommission hatte damals folgenden Antrag gemacht: „ES
möchte der Regieningsrach beauftragt werden, ein besonderes
Gesetz über die Milirärstmer ausarbeiten zu lassen und dem
Großen Rathe beförderlich vorzulegen. Dem Erlasse eine»
Gesetzes solle jedoch eine Untersuchung vorangehen, ob und
inwiefern auS den Militärsteuern eine größere Einnahmsqucll«
gemacht werden könnte." — Dazu wurde noch der Antrag
tiueS Mitgliedes erheblich erklärt: „Es möchten bet A flegung
der Militärstener die Fremden besonders in« Auge gesaßt
weiden." Dieser Antrag wurde erheblich eiklärt. Eine zwei«,
äußere Veranlassung ist ein Anzug, welcher von einigen
Mitgliedern deS Großen RatheS gestellt wurde, dahin gehend, daß
die Militärstener auch auf im Kanton niedergelassene Fremd«
ausgedehnt werde, welche nach der neuen Milirätverfassuug



keine Steuer zu bezahlen brauchten. Was die innere Reran,
lassung zu dem vorliegenden Gesetzentwürfe betrifft, so find dieß
einige Lücken, welche noch in dem bisherigen Milikärsteuersystem
lagen. Ich will so frei sein, die Grundsätze, welche im gegen-
wânigen Entwurf neu aufgestellt find, zu durchgehen. Im
Art. 1 ist der Grundsatz ausgesprochen, daß die fremden
Einwohner des Kantons, die seil einem Jahre oder länger den
Kanton bewohnen, völlig der nämlichen Milirärsteuer
unterworfen find, wie die einheimischen. Di-ser Grundsatz lag schon
in der Mililärorganisation von 1835, findet fich aber nicht in
derjenigen vom Jahr 1847. Diese letztere sagt, der Militärpflicht

werde ein Genüge geleistet 1) durch die Erfüllung der
Waffinpflicht, oder 2) durch Dienstleistung in der militärischen
Instruktion oder Administration, oder 3) durch Bezahlung
einer Mllilärsteuer. Da nur die Schweizerbürger dem
Militärdienst unterworfen find, so folgt von selbst, daß von den
Fremden keine dieser drei Arten der Militärpflicht verlangt
werden kann, wenn nicht die Militärverfassung in diesem
Sinne ergänzt wird. Was die Frage anbelangt, ob die Fremden

mit einer solchen Steuer belegt werden können und auch
zu belegen seien, so glaube ich, man werde darüber bald im
Reinen sein. Die Fremden genießen den ganz gleichen Schutz
unfirer Gesetze und der Administration, wie die Einheimischen,
und da diese entweder in eigener Person inS Feld ziehen oder
die Militärstmer bezahlen müssen, so ist eS ganz gerecht, daß
auch die Fremden Etwas dafür bezahlen. Auch die Verfassung
sagt, bloß jeder im Staatsgebiet wohnende Schwcizerbürger
sei nach seinen Kräften zum Militärdienst verpflichtet, sagt also
von den Fremden Nichts. Allein auch die Verfassung von
1831 sagt das Nämliche, und doch waren unter derselben die
Fremden einer Taxation unterworfen. Es bleibt daher ohne
Zweifel, daß auch die Fremden zu einer Leistung angehalten
werden können. Die Militärverfassung von 1835 enthielt
indessen im § 6 eine Modifikation, welche in der jetzigen Militât

organisation nicht enthalten ist. Dieser Paragraph sagt
nämlich : „Die gleiche Tare haben, mit Ausnahme der
Handwerksgesellen und Dienstboten diejenigen Einwohner zu bezahlen,

welche nicht Schweizerbürger find und mit deren heimath-
lichtn Regierungen der Kanton dießfalls nicht in besondern
Verträgen steht." Ausgenommen waren also HaudweikSgesellen
und Dienstboten, welche Ausnahme Sie im vorliegenden Geictzes-
entwurfe nicht finden, weil mit dieser Ausnahme eine Ungleich-
heit in den Leistungen entstehen würde. Ein einheimischer
Dienstbote muß auch entweder Militärdienst leisten oder die
die Steuer bezahlen. Freilich muß gesagt werden, daß solche
Leute wenigstens ein Jahr im Kanton angesessen sein müssen.
Der Entwurf erachtet dieses deßhalb als billig, weil die
einheimischen Handwerksgesellen und Dienstboten der nämlichen
Pflicht unterworfen find. Am Schlüsse des 8 1 ist
ausgesprochen, daß bloß die Bürger derjenigen Staaten ausgenommen
s.ien, mit welchen der hiefige Kanton darüber in besondern
VerlragSverhältnissen stehe. Dieß wurde gemacht mit Rückficht
auf einen Vertrag mit Frankreich vom 29. November 1827,
wonach die Unterthanen und Angehörigen deS einen und deS

andern Landes von den militärischen Gesetzen des Landes, in
in welchem fie wohnen, nicht betroffen werden, sondern den
Gesetzen deS Vaterlandrs unterworfen bleiben. Da läßt fich
freilich die Frage aufwerfen, ob sie vielleicht einer Militärsteuer

unterworfen werden können, und dazu könnte der
Umstand berechtigen, daß namentlich in Algerien die dort
angesessenen Schweizer und Fremden Militärdienst thun müssen.
Dazu ist dort ein solcher Militärdienst nicht leicht. So viel
über den 8 1. Der 8. 2 stellt einen zweiten Grundsatz auf,
nämlich ein Minimum, welches Jeder zu bezahlen hat. Die
Militärverfassung vom Jahre 1847 setzt in dieser Beziehung
im H. 80 fest: „Die Militärpflichtigen, welche nach 8- 5 einer
Militärsteuer unterworfen find, bezahlen alljährlich bis zum
angetretenen 40. Altersjahr je von 10V Fr. ihreS Vermögens
1 Fr., od:r von je 100 Fr. ihres reinen Einkommens 2 Fr.
50 Np." In der Milirärverfassung von 1835 ist ein anderes
System aufgestellt, wonach das Vermögen klassifizirt war. Wer
ein Einkommen von 200 Fr. hatte, bezahlte eine Steuer von
4 Fr. ; von 600 Fr. bezahlte man 8 Fr. ; von 800 Fr. 12 Fr. ;
Von 1000 Fr, 20 Fr. ;c. ES herrschte also dort das Klassensystem
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und wer nicht 200 Fr. oder weniger halte, bezahlte gar Nichts. Im
vorliegenden Gesetzesentwurf erscheint die wesentliche Aenderung,
daß ein Minimum von Fr. 2 von Jedermann bezahlt werden
muß. Eine Ausnahme tritt bloß für die Besteuerten ein, so

lange die Besteurung dauert, und für die Geisteskranken. Man
kann als sicher annehmen, daß Jeder, welcher zur Instruktion
einrücken muß, mit den verschiedenen Anschaffungen, z. B.
Habersack, kleine Ausrüstung, Aernulweste :e., eine Ausgabe von
15—20 Fr. hat. Wenn man zu dieser Ausgabe selbst den
ärmsten Mann anhält, B. einen Knecht, der Nichts anderes
hat, als seinen geringen Lohn, so ist es ganz billig, daß auch
jeder andere Knecht, der zu Hause bleibt, seine 2 Fr. bezahlt.
Und wenn man bedenkt, daß man nicht nur im ersten Jahre
der Garnison Auslagen bar, sondern auch in den folgenden»
jedesmal wenn man einrücken muß, Kosten verursacht werden,
so ist es recht und billig, daß auch die Milirärsteuer nicht nur ein
Jahr, sondern auch in den folgenden Jahren gefordert werde;
denn jeder Soldat verliert bei seinem Einrücken zum allerwenigsten

dasjenige, was er während dieser Zeit zu Hause
verdienen könnte. Es sollen also Alle, die nicht besteuert werden,
als Minimum eine Milirärsteuer von Btz. 20 bezahlen. Der
Regierungsrath hat sich zu diesem Antrage um so mehr
bewogen gesehen, als der Große Rath ihn beauftragt hat, zu
untersuchen, ob nicht ein größerer Ertrag auS der Militär-
tare gezogen werden könne. Es ist konstatirt, daß von etwa
20,000 zu Tarnenden ungefähr 11 —12,000 leer ausgehen.
Man wird somit in Zukunft eine um mehr als Fr. 20,000
größere Einnahme machen. Auch in andern Kantonen find in
dieser Beziehung gesetzliche Bestimmungen. So hat z. B. der
Kanton Thurgau das Minimum auf 2 fl 42 kr. gesetzt, welch»
Summe noch vermehrt werden kann, je nach dem Betrag der
jeweilen zu bezahlenden Vermögens - und Einkommenssteuer.
Dort herrscht also der gleiche Grundsatz wie hier. Im Kanton
Baselland sind verschiedene Klassen gemacht, und von der
Bezahlung bloß die einer direkten Armensteuer Genössigen und
einige andere ausgenommen. Im Kanton St. Gallen ist daS
Minimum auf 5 fl. gestellt, und ebenfalls bloß die Ar-
mensteuergenössigen ausgenommen. Im Kanton Zürich beträgt
das Minimum, wenn ich nicht irre, ebenfalls Fr. 2. Wie
«S in den übrigen Kantonen gehalten ist, weiß ich nicht.
Einige Kantone haben gar keine Militärsteuer, aber eine desto
höhere Niederlassungsgebühr. Im 8- 2 ist noch ein Zusatz,
welcher bestimmt, daß Geisteskranke und arbeitsunfähige,
körperlich Gebrechliche die Milirärsteuer nur insofern bezahlen, alS
fie ein Vermögen von mehr als Fr. 5000 oder ein dieser Summe
entsprechende« Einkommen besitzen. Nach 8. 2 der Militärverfassung

von 1847 sind nämlich vom Militärdienst befreit 1) die
Geisteskranken, und 2) diearbeitsunfähigen, körperlich Gebrechlichen.

ES hat fich gefragt, ob man denjenigen, welche schon
von der Natur vernachläßigt find, auch noch eine Militärsteuer
auferlegen wolle, und die Antwort auf diese Frage ging
dahin, daß dieses allerdings geschehen solle, wenn solche Leute
ein Vermögen von mehr als Fr. 5000 oder ein dieser Summe
entsprechendes Einkommen besitzen. Dieses läßt sich namentlich

dadurch rechtfertigen, daß der Staat dem Vermögen dieser
Leute den gleichen Schutz «»gedeihen läßt, wie demjenigen der
Uebrigen. Ich komme nun zum §. 3. Dieser enthält einen
Grundsatz über daS Verfahren von Beschwerden gegen die
Taxation. Es ist darüber ein Gesetz von 1843 vorhanden.
Dasselbe stellte eine Kommission auf, bestehend auS dem
Regierungsstalthalter, dem Amlsschaffner und dem AmtSschreiber
alS Aktuar, und je demjenigen Einwohnergemeindspräfidenten,
in dessen Gemeinde der zu schätzende Militärpflichtige wohnt.
Dieses Gesetz bestimmt im 8- 0: „Wenn von Seite der Fi-
nanzdirekrion von der Minderheit der durch den 8. 1 hievov
aufgestellten Tarationskommission oder von dem Tarirten
selbst gegen die Taxation Beschwerde erhoben wird, so ist
dieselbe dem Regierungsrathe zum Entscheid vorzulegen."
ES ist also schon gegen den jetzt bestehenden TaralionS--
moduS ein Beschwerderecht eingeräumt. Für die Finanzdirektion

selbst hat dieses Beschwerderecht keine große Bedeutung,
indem es ihr, wenn sie bloß über einzelne Personen und Fälle
zu entscheiden hat, unmöglich ist, zu entscheiden, ob in diesem
oder in jenem Amtsbezilk eine Person zu hoch oder zu niedriA
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tarirt sei. Die Finanzdirektion hat deßhalb von ihrem Rechte
auch nie Gebrauch gemacht. Dagegen glaubt sie, eS wäre
zweckmäßig, daß wenn gegen ganze Bezirke Beschwerde erhoben
wire, der Regie-ungSraih durch eine oder mehrere von ihm srei
zu ernennende Kommissionen die Schätzung der betreffenden
Bezirke revidüen und nöthigenfalls erne SchatzungSausglei-
chung für den ganzen Kamon anordnen könne. Bei der letzten

Tara >on waren «nnsbezirke, in denen 99 von 100 tarirt
wurden, und andere Amtsbezirke, wo bloß 10 oder 50 von 100
bezahln mußten. Wo sich eine solche Erscheinung zeigt, da
ist es ein Beweis, daß ungleich zu Werke gegangen worden
ist. ES muß e nach dem vorliegenden Gesetz« je nach der Natur

der Beschwerde die betreffende Kommission organisier werden.

Im Art. 1 ist der Grundsatz aufgestellt, d. ß Militär-
steuerpflichtige, welche an dem zur Tararion angesetzten Tage
weder persönlich noch durch einen Vertreter erscheinen, an-
geseh n we> den, als haben sie auf das Beschwerderecht gegen die sie

betreffende Tararion ve zichret. Der RegierungSrath hat nämlich
die Erfahrung gemacht, daß die zu Tarirenden oft unfleißig
erscheinen und dann, wenn man nachher die Bezahlung Von
ihnen fordert, Beschwerde führten. Um solchen Beschwerden,
welche bloß m der Säumniß der Betreffenden ihren Grund
haben, den Faden abzuschneiden, wurde diese Bestimmung in
8 1. uufgestell. Der 8 5. endlich enthält die Bestimmung,
daß Milirärsteuerpflichtige, welche sich der Militärsteueipflicht
für ein oder mehrere Jahre zu entziehen wußten, die rückständige

Gebühr nachzubezahlen haben; dieses versteht sich eigentlich

schon von selbst und dieser Grundsatz war wenigstens theilweise
schon in der Militärverfassunz von 1835 enthalten. Allein er
konnte deßhalb seine Wrkung nicht ganz erreichen, weil diese
Leute sich bet der Taxation nicht stellten. Wenn sie dann
nachbezahlen mußten, so verloren sie bioß dasjenige, waS sie

ohnedies hätten bezahlen müssen. Deßhalb st hier der Zusatz
aufgenommen, daß sie nicht nur die rückständige Gebühr,
sondern überdies noch eilen Zuschlag im Betrag der Hälfte
deS Rückstandes zu bezahlen haben. So viel, Herr Präsident,
meine Herrm, habe ich über die Grundsätze zu bemerken,
welche dieser Gefetzcscnlwurf als mehr oder weniger neue
enthält. Ich will bloß im Allgem inen noch anführen, daß der
Entwicklungsgang deS M lilärsteuexwesens ein ziemlich
interessanter ist. Bis zum Jahr 1793 eristiiten bekanntlich die
soge annren Reisgelder, welches Prästationen der Gemeinden
waren far jeden Soldaten, den sie zu stellen hatten. Wenn
ein allgemeines Aufgebot statt fand, so wurden diese
Reisgelder zur Deckung der Kosten verwendet. Eine persönlich«
Militärsteuer, welche als Ersatz für den Militärdienst geliefert
wird, existiere vor dem Jahr 1798 nicht. Auch im Jahr 1801
wurde noch keine eingeführt. Dagegen wurde als Ersatz des
ehemaligen ReisgeldeS eingeführt das sogenannte Auszügerund

Dragonerg-ld. Jede Gemeinde mußte nämlich füc jeden
Mann, den sie auszurüsten hatte, 8 Fr. bezahlen. DieseS war
«ine Abgabe; eine andere bestund darin, baß jeder, welchen
das LooS zum Militärdienst traf, einen Ersatzmann stellen
konnte, wenn er Fc. 200 in die Milirärkassa bezahlte. Bis
zum Jahr 1801 hatte nämlich der Stand Bern bloß 5500
Mann zu stellen, welche man theils aus Freiwilligen, theils
durch das LooS zusammenbrachte Wer sich aber vertreten
lasse» wollte, mußte ein LoSkausSgelV bezahlen. Ferner konnte
Jeder, welcher das Olfiziersbrever erhielt, dasselbe ablehnen,
wenn er Fr. 200 bezahlte. Die Gemeinden fanden diese
Militärabgaben sehr lästig, und um sie zu besänftigen, führte
man das bekannte Ohmgeld ein, wonach jede Gemeinde n»b«n
dem allgemeinen Ohmgeld noch ein besonderes Ohmgeld für
dasjenige Getränk erheben konnte, daS in ihre Gemeinde
geführt wurde. Der Staat fand sich jedoch noch im gleichen
Jahre veranlaßt, das Dragoner- und Mililäraelo bis auf
die Hälfte herunterzusetzen. Erst im Jahr 1818 wurden
wesentliche Abänderungen getroffen, indem an den Platz der
bisherigen Abgabe die erste persönliche Militärsteuer eingeführt
wurde. ES wurden verschiedene Klassen gebildet, die je nach
ihrem Alter eine größere oder geringere Abqabe entrichteten.
Diese Einrichtung trat mir dem Jahre 1820 in Kratt und
dauerte bis zum Jahr 1835, wo bekanntlich die neue M-litä-
Verfassung erschien, welche die in der frühern Verfassung ent¬

haltene Militärsteuer weiter ausbildete. Ich habe bloß noch

zu bemcrken, daß schon im Jahr 1011 oder 1812 von der
abgetretenen Verwaltung ein Versuch gemacht wurde, an dieser
Militärsteuer Aenderungen zu treffen. Man besprach nämlich
damals Ersparnisse und wollte zugleich mehr Ausnahmen von
der Militärpfllchlihk.it gestarren, als die Milirärorganisatiou
Von 1835 erlaubt«. Man wollte nämlich da» Kontingent Von
Bern nicht größer machen als es sein mußte, um der Eidge-
genossenschasr zu genügen. Das Maximum sollte höher gestellt
und ein Minimum von Fr. 1 festgesetzt werden. Die Folg«
wäre gewesen, daß weniger Leute persönlichen Militärdienst
Härten leisten müssen, daß dagegen mehr bezahlt worden wäre.
Der Vorlrag blieb indessen vor den Behörden und wurde ni«
ausgeführt. Dieses, Herr Präsident, meine Herrn, ist eS, WaS

ich über den Entwurf, über seine Motive und seinen Inhalt
zu bemerken habe. Der Entwurf wird jedenfalls einer
zweimaligen Berathung unterliegen müssen, indem er ein bleibende«

Gesetz ist. Indessen glaube ich, eS werde noch im Jahr
1849 in's Leben treten können, indem im Oktober die zweit«
Berathung stattfinden wird. Ich trage darauf an, daß man
daS Eintreten in glolac, beschließe, obgleich ich mich auch
einer artikelweiscn Berathung nicht widersetzen werde.

H e b l e r. Ich begrüße dieses Gesetz mit Freuden,
indem eS nach meiner Ueberzeugung wenigstens zum Theil «ine
Unbilligkeit wieder gut macht, die unsere Land.sangehörigen
gegenüber den Fremden traf und diese in großen Nachtheil
Versetzte. Zwar verkenne ich nicht, baß der persönliche Militärdienst

bei weitem nachtheiliger und lästiger ist, als die Bezahlung

einer kleinen Steuer, und daß der Fremve gegen die Un-
srigen auch so im Vortheil ist. Jndess n wird er doch mit
demjenigen Schweizer, welcher nicht persönlichen Militärdienst
leistet, sondern die Steuer bezahlt, auf gleichem Fuße stehen.
Doch sehe ich auch bei diesem Gesetze noch eine kleine Lücke.
Es ist b-kannt, daß besonders für den unvcrmöglichern Theil
der Mannschaft der Militärdienst die nachiheilige Folge hak,
daß, wenn sie längere Zeit von Hause abwesend sind, sehr oft
Fremde an ihrer Stelle eintreten, waS auf den Geist der
Truppen einen bedeutenden Einfluß hat, indem sie nicht wissen^
wohin sie gehen sollen, wenn ihr Ko>ps wieder entlassen ist.
Diejenigen, welche ihre Piätze ausgefüllt haben, sind gerad«
solche, ans welche der F. 1 k-ine Anwendung findet,
nämlich die fremden jungen Leute. Diele Er'cheinung sehen

wir noch gegenwärtig. Ich bem-rke dieses übrigens durchaus
nicht, um etwa den Flüchtlingen, mit denen ich wirklich
Bedauern habe, zu schaden. Allein daS ist bekannt, daß wenn
z. B. Gesellen auf längere Zeit in den Dienst ireien müssen,
die Meister solche Fremde, die sich bloß vorübergehend hie»
aufhallen und die vielleicht mit einem geringern Lohn zufrieden
sind, in Dienst nehmen. Ich schließe dahin, daß man in den
GesetzeSenlwnif eintrete und ihn iu glubo behandle. Ich
möchte aber gern die Ansicht des Herrn Berichterstatters üb««
den von wir angeregten Punkt hören.

E b « r s old von Bern. Ich muß ebenfalls mir einig«
Bemerkungen erlauben. Ich theile die Ansicht deS Herrn
Präopinanlen. Indessen möchte ich doch nicht solche Arbeiter,
die sich bloß vorübergehend hier aushalten, durch diese Maßregel

treffen lassen. Wenn ich mich z. B al« Gesell in einem
fremden Staate aufhalle, der seine Bürger zu den Waffen
ruft, so wäre ich dort im nämlichen Falle, in welchem ein
fremder Handwerksgesell sich nach diesem Gesetze auch hier
befindet. Ich möchte deßhalb die Maßregel nicht so weit aus-
dehnen, d,ß jeder Fremde, welcher hier an den Platz eines
solchen eintritt, der in den Militärdienst berufen wird, ein
Eqnvalent zu bezahln hätte, das den Auslagen desjenigen
pleich kommt, welcher in den Dienst berufen worden ist.
Hingegen ist mir der letzte Satz des §, 1 nicht ganz klar.
Ausgenommen vom Militärdienst waren bisher bloß diejenigen,
wiche ärztlich bescheinigt««, baß sie zum Militärdienst untauglich

seien, ferner diejenigen, welche Armenzeugniffe brachten,
so wie die Schullehrer und einige andere Angestellte. dagegen
stunden diejenigen Fremden, welche hier auf eigene R cknuug
ein Gewerbe treiben, in einem sehr unbilligen Verhältniß z«



den einheimischen Gewerbstreibenden, die vielleicht mehrere
Familienmitglieder inS Feld schicken und deßhalb ihre Arbeiten
nicht besorgen konnten. Ich stelle deßhalb den Antrag, eS

solle ein« Steuer bezahlt werden, welche zu den Leistungen der
gewöhnlichen Militärpflicht in einem gleichmäßigen V-rhältniß
steht. Sonst würde der Fremde bloß einige Franken bezahlen,
und wäre damit der Militärpflicht enthoben. Nach meinem
Borschlag dagegen würde daS Equivalent billiger ausfallen.

Herr Präsident. Ich habe dem verehrten Redner
bloß zu bemerken, baß eS sich hier noch nicht um das Einzelne,
sondern bloß um das Eintreten handelt.

V. T i l l i e r. Da ich das Ende der Sitzung nicht
abwarten kann, weil ich mich in den Nationalrath werde
verfügen muffen, so sehe ich mich genöthigt, jetzt das Wort zu
ergreifen und vor Allem aus zu bemerken, daß ich das Gesetz
nicht mit derjenigen Freude begrüße, wie Herr Hebler es
gethan hat. Ich finde nämlich das Gesetz nicht ganz republikanisch

indem ick dafür halte, man solle das Recht, sein
Baterland zu vertheidigen, nicht alS eine Last, sondern viel-
mehr alS eme Ehre betrachten. DaS ist.eben der Unterschied
zwischen den Schweiz-rn und den Fremden, daß letztere nicht
bei unS einheimisch find. Die hiesigen Schweizer nehmen an
allen politischen Rechten des Kantons Theil. Ein Anderes
dagegen ist eS mit den Fremden. Diese genießen nicht die
gleichen Rechte und sollen aus diesem Grunde auch nicht die

gleichen Lasten tragen- Ich glaube aus dem angegebenen
Grunde, daS ganze Gesetz beruhe aus keinem völkerrechtlichen
Grundsatz und es seien überhaupt diejenigen Giundsätze die
richtigen, welche in dem Vertrage zwischen Frankreich und der
Schweiz enthalten find. Ich gebe zu bedenken, daß die

Einführung einer solchen Milirärsteuer «den nicht geeignet ist, die
Niederlassung von reichen Ausländern in der Schweiz zu
befördern. Ich kenne einen vermöglichen Ausländer, welcher
fich lange Zeit in der Schweiz aufhielt und der auf der Stelle
abreiste, als man daS Einsaßengeld abforderte. Ich finde
also, daß eS den republikanischen Grnndsätzcn zuwider sei,

diejenigen zur Bezahlung von Steuern anzusprechen, welche
nicht die gleichen Rechte besitzen wie wir. Ich will mich aus
dem angeführten Grunde dem vorliegenden Gesetzesentwurf
nicht unbedingt widersetzen, möchte aber mit demseldeu die

Fremden so wenig alS möglich treffen.

C ü n i e r. Es ist nach meiner Anficht nicht sehr
republikanisch den in der Schweiz niedergelass-nen Ftemdcn
eine Steuer aufzulegen. Irrig ist es zu behaupten, eS sei

der in Paris sich aushaltende Fremde in der Nakionalgarde zu
dienen verpflichtet; dieser Dienst ist für die Feinden nur
fakultativ u-d diejenigen, die fich weigern, genießen doch all«
dem Staatsbürger zukommenden Rechte. Die in Paris
wohnenden Schweizer werden vom Militärdienste dispenfirt, wenn
fie sich als Schweizer ausweisen können. Darum finde ich,
es nicht gerecht, in daS vorliegende Gesetz einzutreten. Sollt«
eS jedoch zu? Behandlung kommen» so hätte ich über den § l,
der dem nicht schweizerischen männlichen Einwohner des Kan-
tons Verpflichtungen auferlegt, eine Bemerkung zu machen.
Nach meinem Dafürhalten ist es unbillig, alle Einwohner d-S
Kmtons Bern zur Bezahlung einer Steuer anzuhalten; diese

Steuer sollte nur denen auferlegt werten, die in dem Kanton
irgend ein Gewerb ausüben; diejenigen aber, die, wie z. B.
ein Kapitalist, fich zum Vergnügen in der Schweiz aufhalten
und viel ausgeben, sollten davon enthoben sein. Wenn Ihr
von ihm eine Steuer verlangt, so wird er lachen und sagen,
ich bin nur hier, um mein Geld zu verzehren; eher wird er
das Land verlassen, alS eine ungerechte Steuer bezahlen. Jeden

dieser Steuer zu unterwerfen, sogar diejenigen, welche sich

in die Schweiz begeben, nur um sie zu sehen, heißt weder
freisinnig noch republikanisch handeln. Ich trag« demnach darauf

an, daß der Kapitalist, sowie auch diejenigen, die weder
ein Gewerbe noch ein Handwerk ausüben, davon enthoben
werden.

A u b r y. Das unS vorgelegte Gesetz hat nach meiner
Anficht bloß den Zweck, von den in der Schweiz niedergelas¬

senen Fremden Geld zu erhalten, um das in der Staatskasse
fich befindende Deficit zu decken. Ich weiß, daß unser« finanzielle

Lage eine außerorv niliche Auflage nöthig macht; allein
das Deficit dadurch zu decken, daß man die Fremden einer
Steuer unrerwnsr, finde ich unpassend. Wenn Ihr auch das

Gesetz mit allen Förmlichkeiten aneschmückc und alle möglichen

ErwägungSgründe an die Spitze stellt, so werden
diejenigen, welche von demselben berroff n werden, es doch ungerecht

finden. ES scheint mir, man iolle, will man Geld
bekommen, dem Gesetze eine Bafis zum Grund legen, der Jeder
unterworfen ist. Ein anderes Mittel wäre noch, wenn man,
statt daS Geld, wie es bis jetzt geschehen ist, zu verschleudern,
Ersparnisse machen würde; durch dieses Verschwenden wird
nur der Ruin des Staates und der ganzen Schweiz herbeigeführt.

Ich stimme gegen das Eintreten, w,it ich vorausseht,
daß das Gesetz dem im Auslande niedergelassenen Schweizer
noch größern Nachtheil bringen wird, als den Fremden, die
in der Schweiz fich aufhalten, und die Zahl derjenigen, welche
die Schweiz verlassen hab n, und noch jetzt ausziehen, ist sehr
groß. Vor Kurzem laS ich in einer Relsebesckrcibung » daß
ein Reisender, der sozusagen tie Relie um die Well gemacht,
eine Insel besuchie, die er für öde hielt, daß aber aufgefundene

Spuren ihm bald zu erkennen gaben, daß die Insel be-
wohnt sei; indem er nun diesen nachgegangen, sei er einem
Schweizer begegnet. Ich befürchte, baß, wenn andere Staaten

von dem vorliegenden Gesetze Kenntniß bekommen, fie
darin einen Grund finden werden, um Repressalien auszuüben,

und dieß besonders, wenn sie die durch einen französischen

Vaudevilletichrer sehr geistreich ausgedrückten Maximen
in Anwendung dringen; dieser Dichter sagte nämlich: eS

hätten die Forlschrille die Gleichheil im Elende, die Bruderliebe

des Cain und die Freiheit, vor Hunger zu sterben, zur
Folge. Statt solche Gesetze vorzuschlagen, wäre eS besser,
Ersparnisse zu machen; man sollte sparsamer sein, sage ich,
und die Smalsgelder nicht gleichsam zum Fenster hinauswerfen.

ShemalS galt der Kanton Bern, im Verhältniß zu seiner

Bevölkerung, für das reichste Land Europa'S. Heutzutage
ist er seinem Ruin nahe; und fahren wir in dieser Weis«
fort, so werden wir bald an den Bettelstab kommen. Ich
wiederhole es, ich stimme gegen das Eintreten. Hat die Regierung
Geld nöthig, so lege fie uns ein Gesetz vor, welches Jeden
beschlägt und nicht nur ausschließlich die Fremden; ich bin
um so eher gegen das Eintreten, als ich nicht we-fi. wie viel
dieß Gesetz eintragen wird. Man spricht von 20,000 Franken

; was find aber 2V,WO Franken, wenn durch dieß Gesetz
ollgemeine Unzufriedenheit verursacht werden soll? Ich sehe,

daß man irgend ein Mittel sucht, um sich aus der Verlegenheit
zu ziehen, sei dasselbe gerecht oder nicht. AuS diesen Gründen
also widersetze ich mich dem Eintreten.

E b e r s old von Bern. Herr v. Tillier und di« letzten
Redner sehen die Sacke nicht gl-ich an wie ich. Sie sagen,
die Fremden, welch« hier ihre Gelder verbrauchen, werden fich
bedanken, eine Militärsteuer bezahlen zu müssen. Ich möchte
aber nicht solche Fremde belästigen, welche für einige Zeit mit
Familie zu ihrem Vergnügen hier ihren Aufenthall nehmen,
sondern diejenigen, welche hicher kommen, um unserer gewerb-
treibmden Klasse Konkurrenz zu machen. Einer der letzten
Redner hat gesagt, unsere Leute seien im Auslande nicht ge.
halten, Militärdienste zu thun. Ja wohl freilich müssen st«

dieseS. Wenn ich mich als Arbeiter in Frankreich oder in
Deutschland etabliren will, so werde ich ebenfalls zum Dienst«
angehallen. (Eine Stimme sagt: nein.) Ja wohl, und daS
weiß ich aus Erfahrung Wenn ich im Uebrigen eine Mili-
tärst.uer für Fremde einführen will, so versteht eS sich von
selbst, daß ich bloß solche Fremd« darunter verstehe, welch«
unsern Leuten Konkurrenz machen.

Herr B a u d i r e k l sì Meine Ansichten über den
Liberalismus und RepublikaniSmus weichen von denjenigen einiger
Präopinanten einigermaßen ab. Von wirklich freisinnigen und
republikanischen Grundsätzen kann nur da die Rede sein, wo
alle Bürger gleich behandelt werten und wo sie alle die
nämlichen Lasten tragen, welchem Lande fie auch angehören. Im
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Kanton Bern nun find die Militärlasten nicht gleichmäßig
vertheilt. Die Schweizer allein find denselben bis zum
zurückgelegten 39. Jahre unterworfen, die Fremden aber sind davon

befreit; die Schweizer haben einen persönlichen Dienst zu leisten
oder eine Steuer zu bezahlen. Wenn nun die Fremden keinen

persönlichen Dienst leisten können oder sollen, warum soll-
ten sie in Betreff der Militärsteuer den Bürgern nicht gleich

gestellt werden Nach meinem Dafürhalten wurde bis jetzt dadurch,
daß man dieß nicht that, ungerecht gehandelt und die Gleichheit

keineswegs beobachtet. Man hat behauptet, eS sei der

Militärdienst eine Ehre, von der die Fremden ausgeschlossen

sein sollten. Allerdings gereicht er einem Jeden zur Ehre,
allein er ist auch eine Last; Gcoßrath zu sein ist auch eine

Ehre, und doch wird ein Mitglied dieser Behröde honorirt,
weil er zugleich bedeutende Last-n übernimmt. So verhält eS

fich auch mit der Ehre, seinem Va'erlande unter den Fahnen
zu dienen; man ist genöthigt, seine Familie und seine Gnchäfte

zu verlassen, abgesehen davon, daß man noch viele Ausgaben
hat. Zur Ausgleichung dieser Opfer nun wird von denen, die

davon enthoben sind, eine viel geringere Steuer verlangt, alS
die Verluste find, welche die Militärs zu ertragen haben.
Warum sollten demnach die Fremden von dieser Steuer
ausgenommen werden? Die Behauptung, eS seien die in so großer
Zahl in andern Ländern niedergelassenen Schw.izer keiner
Militärsteuer unterworfen, ist irrig; sie bezahlen allerdings keine

direkte Steuer, aber indirekt sind sie viel mehr belastet, als eS

die Fremden bei uns sein werden- In Frankreich z. B., wo
die Gesetze über die Fremden sehr freisinnig find, kommen die

Armee und die Marine nebst dem schwelgerischen Generalstab
jährlich über 10 Fr. auf eine Seele zu stehen; die in Frankreich
niedergelassenen Schweizer bezahlen 10 Fr. per Kopf, sei es

unter dieser oder unter jener Form, sei eS durch direkte oder
indirekte Steuer. Bei unS Hinzegen beträgt das Militärbudget
nur ungefähr 10 Btz. auf eine Seele, und diejenigen, welche
eine MilitärdispensacionSgebühr zu entrichten haben werden,
werden nicht einmal so belastet sein, wie eS in Frankreich der

Fall ist. WaS den persönlichen Dienst anbetrifft, so glaubt
man nicht, daß die Fremden, also die Schweizer, in ganz
Frankreich und den dazu gehörenden Ländern davon enthoben
seien. In den Kolonien und namentlich in Algier sind sie

gehalten, bei der sogenannten inländischen Miliz zu dienen, sich

selbst zu bewaffnen und auszurüsten, um sogar den Krieg gegen
die Araber mitzumachen. Dieß ist gewiß weit belästigender
als die Steuer, die man bei uns verlangen wird. Man hat
bemerkt, es würden die fremden Staaten, wenn sie von diesem

Gesetz Kenntniß erhalten hätten, den in ihren Gebieten
niedergelassenen Schweizern gegenüber die Reeiprozitär geltend machen
und sie ebenfalls zur Bezahlung einer Milüärsteuer anHallen.
Wenn auch dieß stattfinden sollte, so bildet es nach meiner
Anficht doch keinen Grund, um uns abzuhalten; die Schweizer,
die ihre Heimath verlassen, haben unsere öffentlichen Lasten
nicht zu tragen; sie müssen sich also unterziehen und sich alle
Lasten, die ihnen anderwärts auferlegt werden, gefallen lassen.
AuS diesen Gründen unterstütze ich den vorliegenden Gesetzes-
entwurf, mittelst dessen eine bis jetzt im Kanton vorkommende
Ungleichheit beseitigt werden sott, welche die Fremden in eine

vorthciihafcere Lage als die Schweizer setsst versetzte. Dadurch
nun, daß man die Militärsteuer unter Jeden gleichmäßig v.r-
lheilt, kann diese Last erleichtert werden. Jede Ausnahme,
wodurch eine Klasse begünstigt wird, bringt den andern Klassen
Nachtheil. Auf die leidenschaftlichen Anschuldigungen eineS

der Präopinantcn, der behauptet hat, wir hätten die Finanzen
unseres Kantons zu Grunde gerichtet und wir werden es mit den

eidgenössischen Finanzen ebenso machen, will ich NichlS
erwiedern. Da diese letztern nicht in unsern Händen sind, so

find wir nur als Minorität, als Mitglieder der Bundesversammlung

dabei becheiiigt. In Betreff der Finanzen unseres
Kantons, so käme» dieselben allerdings dald dahin, wenn wir
Viele Engesiraßen und Tiefenaubrü^en zu bauen hätten.

S i e g e n t h a l e r. Ich könnte nicht einsehen, daß
es irgendwie etwas Ungerechtes und Unzweckmäßiges wäce,
für die Fremden eine Militärstemr einzuführen. Für was ist
überhaupt der Militärdienst da? Um unser Vaterland zu

schützen und unsere Institutionen aufrecht zu erhalten. Die
Fremden genießen dieselben eben so gut als die Schweizerbür-
ger. Wenn übrigens bisweilen aucb ein Fremder deßwegen
fortgeht, so ist das noch kein großeS Uncchück, denn was bringen

uns die Fremden oft? Lurus und Ueb.rmmh, und auch
die Mädchen können oft davon erzählen, was sie ihnen
zurücklassen.

Herr Berichterstatter. Es find sowohl allgemeine
alS auch einige spezielle Bemerkungen über den vorliegenden
Entwurf gemacht worden. Ich werde auch die letzter» kurz
berühren» obgleich sie eigentlich nicht zur Einlretenssrage
gehören. Es wurde zunächst bemerkt, daS Gesetz sei ungerecht
und unrepublikanisch. Was zuerst den Vorwurf betrifft, daß
eS nicht republikanisch sei, so könnte man höchstens geltend
machen, daß eS nicht als großmüthig erscheine, auch Fremde
die Staatskosten mitbezahlen zu lassen. Wenn man die Sache
bloß vom Standpunkt des GroßmuthS aus betrachten wollte,
so könnte man auch sagen, der Kanton Bern und die Schweiz
seien reich genug, um die Fremden gratis leben zu lassen.
Einen solchen Grundsatz hätte min höchstens zur Zeit geltend
machen können » als noch Regierung gegen R gierung und
Aristokratie gegen Aristokratie stund. Allein wenn Völker
Bö-kern gegenüberstehen, so wird fich nach und nach der Grundsatz

der gleichen Rechte und der gleichen Lasten geltend machen.
Man wird, wenn einmal die Demokratie die siegende Partei
ist, die bisherige Furcht vor den Fremden verlieren. So lang«
dieß aber nicht ist, werden wir zurückhaltend verbleiben müssen.
Was insbesondere die Lasten anbetrifft, so wollen wir Gleich,
heil derselben mit den Fremden einführen, denn auch die Frem-
den genießen unsere Einrichtungen, unsere Schulen und den

Staarsschutz. Die andere Frage, welche wichtiger ist, ist die,
ob das Gesetz gerecht sei. Ich glaube, wenn man ganz
konsequent sein wolle, so müsse man allerdings sagen, es sei

ungerecht. Allein andernfalls müßte man den Dienst so einrich-
ten, daß Jeder, welcher dem Staate Militärdienst leistet, so

bezahlt wird, daß er NichlS verliert. So bald dieses durchgeführt

wäre, könnte man eS bei den allgemeinen Steuern
bewenden lassen. Allein das können wir einstweilen noch nicht durch
führen. Der Militärdienst wird immer, wenn auch auf der einen
Seile eine Ehre, in Wirklichkeit doch eine Last sein, und so lange
er eine Last ist, soll sie von allen getragen werden, welche den
Schutz der Gesetze genießen. Es wird übrigens bei andern
Steuern auf das Gleiche herauskommen. Derjenige, welcher
z. B. zu seinem nothwendigen Lebensbedürfniß Wein haben
muß, bezahlt die Abgabe so gut als der Reiche. Jede
Abgabe, w-lche nicht vom Vermögen und Einkommen erhoben
wird, wäre demnach ungerecht. Auch habe ich die Anficht,
daß nach und nach alle Staaten diesem Systeme huldigen
werten. Es wttd noch so weit kommen, daß Jeder im Volke
sagen wird, die direki« Steuer sei die einzig gerechte. So lange
aber nicht jetermann im Volke diese Ueberzeugung ha', so

muß man sich helfen, wie es etwa möglich ist, nämlich das
bestehende Finanzsystem so weit ausbilden, als eS mit der
Volksanficht verträglich ist. Und wie das Bolk in alttn Be-
ziehungen immer fortschreitet, so wird es endlich auch über
seine finanziellen Interessen zu der Anficht kommen, daß bloß
diejenige Steuer gerecht ist, welche Jeder nach seinem Vermögen

und seinem Einkommen zu entrichten hat. Das kommend«
Jahrhundert wird vielleicht über diese Sache anders urtheilen
als jetzt darüber geurtheilt wird. Allein wenn eine Mtlitär-
steuer aus Fremde jetzt ungerecht ist, warum war sie denn uach
der Milirärverfassung von 1835 gerecht? Ich komme nun auf
den Einwurs des Herrn Cünier, welcher behauptet, eS sei nicht
recht, daß ein Fremder, welcher fich nur zu seinem Vergnügen
in der Schweiz aufhalte und hier sein Geld verzehre, eine
Militärsteuer bezahle. Allein wenn Jemand länger als ein Iahe
da ist, so wird er wahrscheinlich nicht einzig seines Vergnügens
halber da sein, und wenn er ein Jahr lang mit seinen
Kapitalien den Schutz b-s Staates genießt, so soll er auch seine
Lasten tragen helfen. Der größte Theil der anwesenden Fremden

fällt unter diejenigen, welche uns durch ihr Gewerbe
Konkurrenz machen, diejenigen aber, welche hier bloß ihre Renten

verzehren, solle» ganz gleich bezahlen, wie die einheimischen



Rentiers. Ich weiß ganz gut, daß die Engländer einen
besondern Nationalstolz haben, und daß sie überall glauben,
fle brauchen sich den Gesetzen des auswärtigen SlaauS, in
welchem sie sich befinden, nicht zu unterziehen. England hat»
Vermöge seiner Weltherrschaft — denn so kann man es wohl
nennen — überall sich Vortheile zu verschaffen gewußt, und
deßhalb mögen wohl die Engländer glauben, sie sollen auch hier
ausnahmsweise Vortheile genießen. Allein dies wäre gewiß
nicht recht. Was die speziellen Bemerkungen anbetrifft, so ist
vor Allem aus von Herrn Großrath Hebler bemerkt worden,
eS sei in dem Sinne eine Lücke im Gesetz, daß wenn ein
Schweizerbürger in Dienstsachen abwesend sein müsse, und ein
Fremder an seinen Platz trete, dieser eine Abgabe bezahlen
solle. Allein es wäre schwierig, dieses durchzuführen, und
vielleicht auch nicht immer ganz gerecht. Wenn man findet,
der Besteurungsmaßstab sei zu klein, so nehme man 2»/„g statt
1°/oo. Der Vorschlag des Herrn Hebler würde in der
Ausführung eine ungeheure Verwirrung und Verwicklung geben.
Der Regierungsralh wird den Antrag wachen» daß die außer,
ordentlichen Steuern auch auf die Milirärsteuer ausgedehnt
werden, weil in einem solchen Jahre, wo eine außerordentliche
Steuer erhoben werden muß, auch mehr Dienst als gewöhn«
lich gethan wird. So wird wenigstens zum Theil der Absicht
deS Herrn Hebler entsprochen. Herr Ebcrsold sagt, man solle im
Z. 1 deutlicher auösprechen, was eigentlich die Fremden zu
bezahlen haben, und welche Schweizerbürger vom persönlichen
Dienste ausgenommen seien. Bisher seien eS bloß solche ge«
Wesen, welche ärztliche Zeugnisse vorgewsisen haben. Ich glaube,
die Militärverfassung sei ganz deutlich. Sie unterscheidet zwei
Perioden, nämlich die Uebergangsperiode der alten Militär-
Verfassung in die neue, und die Periode, in welcher sie durch«
geführt sein wird. Der 8. 5 der Militärverfassung enthält
die Ausnahme vom Waffendienste für die Periode, in welcher
die Militärverfassung durchgeführt sein wird. Da sind näm«
lich aufgezählt gewisse Beamte, Aerzte, Schwächliche:c. :c.
Diese müssen dafür bezahlen. Für die Uebergangsperiode da«

gegen bezeichnet der §. 135 die Ausnahmen, indem er sagt:
»Alle militärpflichtigen Schweizerbürgec vom angetretenen 2t.
bis zum zurückgelegten 39. Altersjahre, die weder im Auszuge,
uoch in der Landwehr (ehemalige Reserve) dienen, noch in
ihrem Berufe oder in der Militärinstruktion oder Administration
verwendet find, be.ahlcn die Militärsteuer." Bisher halte man im
KantonBern 14 Auszüger« und 14 Neservebataillone,worunter noch
lange nicht alle Mannschaft begriffen ist, die nach der neuen
Militärverfassung waffenpflichlig wäre. Es blieben wenigstens
noch 20,900 Mann, die nicht darunter gehören. Diese 20,000
Mann wollte man nicht sogleich in die Landwehr eintheilen,
sondern bloß die betreffenden Rekruten werden jährlich zur
Bildung sowohl der AuSzüger- als der Landwehrbataillone
einberufen. Diejenige Mannschaft, welche über das Rekruten,
alter hinaus und nicht im Auszuge eingetheilt ist, bleibt zurück
und muß die Militärsteuer bezahlen, wenn nicht etwa
außerordentliche Verhältnisse eintreten, die ihre Einberufung veranlassen

könnten. Von diesem Augenblicke an würden sie ebenfalls

keine Militärsteuer bezahlen. ES ist somit in der
Militärverfassung ganz deutlich gesagt, wer Dienst thun und wer
bezahlen müsse. Ferners sagt Herr Ebersold, es solle von
den fremden, hier niedergelassenen Arbeitern eine Steuer
bezahlt werden, welche den Leistungen zu entsprechen habe,
welche die Schweizer selbst machen müssen. Dieser Vorschlag
wäre aber eben so schwierig durchzuführen als derjenige deS

Herrn Hebler. WaS Herr Aubry bemerkt hat, habe ich bereits
berührt; bloß auf seine Bemerkung, daß daS Staatsvermögen
dilapidire, habe ich zu antworten, daß, wenn man sich auf einen
gewissen Standpunkt stellt, man so urtheilen kann. Es geht
in der Schweiz, wie eS jetzt in allen Staaten geht. Es gibt
nämlich einen Standpunkt der Mehrheit und einen der Minderheit,

und zwar in der Schweiz cince sehr gehässigen Minderheit,
welche sich auf dem Standpunkt der Reaktion befindet. Diese
meint, Alles, waS seit dem Jahre 1831 und im KantonBern
speziell seit dem Jahre 1346 geschehen ist, sei schlecht, wühlerisch w.
In Frankreich ist dieses Verhältniß umgekehrt. Dort ist die
Reaktion Meister und macht der Republik den Vorwurf, die
Finanzen ruiuirt zu haben. Herr Aubry mag vielleicht finden,

eS sei das Staatsvermögen verschleudert, wenn man einen
Sonderbundsfeldzug mache oder die.Grenze besetze, und nicht
die Reaktion hell auflodern lasse. Ein solcher Vo:wurf Angesichts

deS Bundes, eS lei Dilapidation der Finanzen, wenn
man zur Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz Truppen
ausstellt, sollte gerade im Kanton Bern am wenigsten gehört
werden. Allerdings hatten die bernischen Finanzen früher eine gute
Reputation, allein wer hat diese begründet, etwa die Verwaltung,

in welcher Herr Aubry mitwirkte? Nein, diese hat sie

bloß genossen und sie danke Gott, daß sie nicht noch 2 Jahre
am Ruder geblieben ist, denn dann wäre auch eingetreten,
waS jetzt eingetreten ist, nämlich daß durch die successiven
Reformen daS Vermögen vermindert wurde. Ich will auch
der Aristokratie keine Lorbeeren streuen, weil sie gute Finanzen
zurückgelassen hat. Wenn sie Feudalabgaben aller Art he tte und von
den Gemeinten Reisgelder und alles Mögliche beziehen konnte, auf
der andern Seite aber keine Arögabcn hatte für Straßen und
Schulen, so ist dieß ganz erklärlich. Die Stadt Bern gab
jährlich für ihre Schulen 5000 Kronen aus, für das Land
hingegen belief sich diese Ausgabe kaum auf 1000. Ich glaube,
es sei kein Demokrat im ganzen Kamon, welcher ,in solches

System zurück wünscht. Ich schließe dahin, daß man in daS
Gesetz eintrete und es in globo behandle.

Abstimmung.
Für das Eintreten Gr. Mch-.heit.
Dagegen 3 Stimmen.
Das Gesetz in glolic, zu behandeln Mehrheit.

Herr Berichterstatter. Ich habe nichts mehr
beizufügen. Es ist jetzt an den Mitgliedern, welche mit den

einzelnen Bestimmungen nicht einverstanden find oder
Ergänzungen wünschen, dieselben anzubringen.

Ebersold. Ich glaube, man könne den F. 1 doch so

redigiren, wie ich vorgeschlagen habe. Ich weiß, daß der
Paragraph für die gewerbstreibende Klasse so verständlicher wäre.

Weingart. Ich möchte dagegen von der Annahme
eines solchen Zusatzes warnen. Es ist freilich möglich, daß es

dem Herrn Präopinantcn und auch dem Volk so klarer und
deutlickcr wäre. Allein was schlägt Herr Ebersold eigentlich
vor? Es solle von den Fremden eine Militärtare bezahlt werden,

die demjenigen entspreche, was die Militärleistung
überhaupt beträgt. Man darf aber den Grundsatz der Rczipro-
zilät nie aus dem Auge verlieren. Was sind die

Militärleistungen in andern Ländern? Dort muß man an einigen
Orten 10 Jahre lang persönlichen Militärdienst thun und zwar
ununterbrochen. Wollen wir denn die Schweizer, die unser
Vaterland verlassen, auch der Gefahr aussetzen, daß sie

entweder an der Konskription daS LooS ziehen und vielleicht 10

Jahre lang dienen, oder aber daß fle eine Prästation in Geld
leisten müssen, die diesem gleich kommt. Das wollen wir ganz
gewiß nicht, denn sonst wäre es jedem Schweizer unmöglich,
sich im Auslande nieder zu lassen. Ich finde, der Entwurf sei

deutlich genug und die darin festgesetzte Taxation stehe in einem
Viel richtigern Verhältnisse als eine solche Bestimmung, die uns
ins Unabsehbare führen würde.

C ü n i e r. Ich möchte den Antrag stellen, statt
„die nichrschweizerischen männlichen Einwohner deS

Kantons" zu sagen: „die Fremden". Es würde so eine

ganze Linie erspart. Ferner möchte ich nach dem Worte
„beiwohnen" beifügen „und irgend einen Erwerb betreiben".

Ich glaube nämlich, eS sei nicht gerecht, daß von einem Fremden

der sich hier aufhält und bloß sein Geld verzehrt, eine

Militärsteuer erhoben werde, und glaube auch nicht, baß dieß

dem Kantone nützen werde.

Hebler. Wenn wir nunmehr den Grundsatz anerkannt
haben, daß Fremde ein Equivalent sûr Militärlasim tragen
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soll«», so ist «S gewiß auch dem Grundsatze angemessen, diese

Lasten aus Alle fallen zu lassen. Dazu haben wir ohne Zwei-
fel daS Reche, aber nicht lu Pflicht, und ich glaube, wenn
unser Interesse eS erfordere, daß wir dieses Recht nicht in
seinem ganzen Umfange geltend machen, so können wir eS thun.
Ich glaube, man solle zwischen den Fremden unterscheiden, die
unS bloß Vortheile gewähren, und zwischen denjenigen, welche
uns wenig oder nichlS bringen, sondern hier bloß ersparen und
unser Geld aus dem Lande tragen. Ich kann dazu stimmen,
daß man diejenigen Fremden, welche hier nichlS erwerben,
sondern unS zum Erwerben Anlaß geben, von jeder Steuer
frei spreche, und zwar nicht, weil wir müssen, sondern weil
wir können, und weil eS so für unS vortheilhafter ist. WaS
mich zu diesem Vorschlage bcstimmt, ist die ärmere Einwohnerschaft

des Kantons, für welche der Miliärdtenst eine große
Last ist- Man muß hauptsächlich im Auge haben, daß diese

ihr Brod sollen verdienen können» Ich möchte das Eintreten
solcher reichen Fremden, welche diesen Armen keine Konkurrenz
machen, sondern ihnen noch zu verdienen geben, bloß begun-
stigen- Ganz anders ist das Verhältniß unserer ârmern Klasse
zu den gcwerbstreibenden Fremden. Diese machen den Unseligen

oft eine Konkurrenz» die sehr lästig ist, und dies«
Konkurrenz können wir dadurch wieder gut machen, daß wir jene
auf die gleiche Stufe stellen, wie die Unsrigcn.

Tschif feli. Ich finde nicht billig, daß die Fremden
in gleichem Maßstabe besteuert werden, wie die Unsrigen. Ich
finde es schon nicht billig, daß man völlig nach dem Verhältnisse

des Vermögens bezahlen müsse, indem der Dienst eine
persönliche Leistung ist, wobei freilich zu bemerken ist, daß fleh
der R«iche denselben leichler machen kann. Da die Fremden
nicht persönlichen Dienst leisten können » so ist es auch nicht
billig, fie zu einem Ersatz desselben anzuhalten. Ein fremder,
hier angesessener Millionär müßte nach diesem Gesetz Fr. lWl)
Militärsteuer bezahlen, obgleich er vielleicht schon zu Hause
eine Steuer der Art bezahlen muß.

Herr Präsident. Ich bemerke bloß, daß sämmtliche
Artik l, nicht b oß der Art. 1 in Frage stehen, und daß über
alle die Diskussion eröffnet ist.

M a t t b y s. Bloß zwei kurze Bemerkungen. Ich
möchte im Art. 2 das Minimum von Fr. 2 auf Fr. 4
erhöhen. Es könnte ferner daS 3re Alinea des Art. 2
mißverstanden werden. Es könnte nämlich zweifelhaft sein, ob
Geistetkranke und arbeitêunsàhige körperlich Gebrechliche, die
mehr als Fr. SVV0 besitzen, bloß von demjenigen Vermögen
Steuer bezahlen, das öWll Fr. übersteigt, oder aber von ihrem
ganzen Vermögen. Da der Paragraph wahrscheinlich diesen

letztem Sinn hat, so möchte ich als Zusatz zu demselben
aufnehmen : „in diesem Falle bezahlen sie daS Verhältnißmäßige
von einem ganzen Vermögen ocer Einkommen".

Herr Berichterstatter. Was zunächst den Antrag
deS Herrn Ebersold betrifft, so wünscht er, es solle von den
Fremden eine Steuer bezahlt weiden, welche zu den Le-stungen
der gewöhnlichen Miliräipflichl in einem gleichmäßigen
Verhältnisse steht Ich bemerke gegen diesen Antrag, daß wenn er
dahin gehl, daß die Fremden, welche in gleichen Dienstverhältnissen

wie die Schweizer stehen, auch gleich gehalten sein
sollen, wie diese, die Redaktion des vorliegenden
Paragraphen in diesem Sinne ganz deutlich ist. Wenn aber der
Sinn des Antrages dahin geht, daß in jedem einzelnen Falle
untersucht werde, wie viel in einem Jahr die Militärlasten deS

Einzelnen betragen und darnach dann auch die Mililärsteuer
des Fremden eingerichtet werde, so bemerke ich, daß dieses
unmöglich» ist. Ick kann den Antrag bloß in dem Sinne
zugeben, daß wenn bei allgemeinen Trvppenaufgeboten eine
außerordentliche Vermögens, und Einkommcnssteuer bezogen werden
müßte, im nämlichen Verhältniß auch die Militärsteuer zu
erhöhen s.i- (Eber sold. So habe ich eS gemeint.) —
Here Cünier wünscht zunächst, daß man statt „die nicht-
schweizerischen männlichen Einwohner deS KantonS" sage
„die Fremden". Ich muß hier auf den gesetzgeberische«

Sprachgebrauch aufmerksam machen, nach welchem unter dem
Ausdruck „Fremder" jeder Nichckantonsbärger verstanden wird.
So lange daS Gesetz unter dem Ausdruck „Fremder" dieses
Versteht, ist der hier gewävlre AuSdruck besser. Was den
andern Antrag deS Herrn Aubry betrifft, start „den Kanton
bewohnen", zu sagen : „im Kantone niedergelassen sind", so
bemerke ich, daß das Gesetz von 18l6 zwischen Niederlassung
und Aufenthalt unterscheidet. Unter Niedergelassenen versteht
daS Gesetz alle diejenigen, welche fich durch Niederlassung oder
Erwerbung von Grundeigenthum :c. ansäßig machen. Dies«
bedürfen einer sogenannten NiederlassungSbewilligung und
bezahlen auch mehr als di-jenigen, welche fich d er bloß
„aufhalten". Unter diesen Letzter» versteht daS Gesetz diejenigen,
welche hier bloß in Kondition eincS Andern stehen. Im Fall
man den Ausdruck „niedergelassen" im vorliegenden Gesetze
braucht, so würden Alle diese, die in Kondition eineS Ander«
stehen, >. B. die Handwerksgesellen, von der Steuer
ausgenommen sein. Allein, wenn diese ein Jahr oder länger hier
bleiben, so ist es gegenüber einem Schweizer» welcher sich in
der nämlichen Lage befindet, ganz billig, daß sie auch etwaS
bezahlen. WaS endlich den letzten Punkt anbetrifft, der von
Herrn Aubry ist angeregt worven, nämlich, daß es nicht billig
sei, daß die eigentlichen Reisenden «ine Steuer bezahlen, so
bemerke ich, daß solche sich nicht länger alS trei Monate hier
mit einem Passe aushalten dürfen» sonst brauchen sie eine Auf-
enthaltSbewilligung. Wenn sie dann länger als ein Jahr da
bleiben, so find sie gewiß nicht bloß da, um eine Reise za
machen. Wenn sie sich aber bloß zu ihrem Vergnügen, längere
Zeit aufhallen und sich im Grunde ansäßig machen, so glaube
ich, sei eö ganz billig, daß sie bezahlen, indem sie auch den
Schutz des Staates genießen. Man glaubt, Reisende werden
dadurch vertrieben. Diese Ansicht theile ich nicht. Wenn aber
bisweilen ein sccupulösec Engländer deßhalb weggehen wollte,
so kann sich die Gesetzgebung nicht um ihn bekümmern. Ich
möchte die Msti-ärsteuer nicht bloß vom Gesichtspunkt t^r
Ausgleichung d>r Konkurrenz auffassen, sondern vielmehr als ein»

Vergütung für eine Angedeihung deS Schutzes ansehen, welchen
solche Leute hier genießen. So kommt man zu einem andern
R sultate, als Herr Hebler, welcher die Militärsteuer bloß alS
ein Equivalent der Konkurrenz ansiehr, welche die Fremden
den Unsrigen machen. Herr Tschiffeli wünscht, eS möge ein
Maximum der Militärsteuw aufgestellt werden, weil ein Fremder

nicht die Wahl hade zwischen dem persönlichen Militärdienst
oder der Bezahlunassteuer. Ich bemerke ihm vorläufig, daß
nach dem Steuerregister kein einziger Millionär im ganze»
Kanton ist, und daß überhaupt die Fremden fich sslien so

benehmen werden, daß man sie alS Millionäre tariren könnte.
Wie ich für die Inländer kein Maximum verlange, so Verlange
ich auch keines für die Fremden. Herr Matthys möchte daS
Minimum auf Fr. 4 stellen. Diesem könnte ich nicht beistimmen,

obgleich eS dem Verhältniß der Kosten, die Jeder, selbst
der Arme, für den Militärdienst hat, angemessener wäre. Den«
ich huldige dem Grundsätze, die Armen nicht mehr zu belasten,
alS durchaus nothwendig ist. Herr ManbyS hat noch di«
Frage angeregt, wie die Militärsteuer der Geisteskranken re.,
welche ein Vermögen von mehr als Fr. 5(M) besitzen, gemeint
sei. Ich bemerke darauf, daß dieser PassuS jedenfalls den
Sinn hat, welchen Herr Matihys demselven durch den
vorgeschlagenen Zusatz geben will. Ich trage daraus an. daß daS
Gesetz mir Echeblicherkläcung der zugegebenen Anträge ang«-
nommen werde.

Abstimmung.
Für Annahme deS Entwurfs mit oder ohne

Abänderung Mehrheit.
Die Militärsteuer im Verhältniß einer

außerordentlichen Vermögens- und Einkommens-
fteuer jeweilen zu erhöhen Handmehr.

Statt „nicht schweizerische männliche Einwohner"

zu setzen: „Fremde". 12 Stimmen.
Dagegen Gr. Mehrheit.
Statt „den Kanton bewohnen" zu setzen: »im

Kantone niedergelassen find" 4 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.
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Nach dem Worte „beiwohne«" einzuschalten
„und irgend einen Erwerb betreiben" 21 Slimmm.

Hagegen Mehrheit.
DaS Minimum der Militärsteuer Von Fr. 2

aus Fr. 4 zu erhöhen 3 Stimmen.
Dagegen Gr. Mehrheit.
Als Zusatz zum §, 2 aufzunehmen: „in diesem

Falle bezahlen sie daS verhältnißmaßige von
ihrem ganzen Vermögen oder Einkommen Handmehr.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehluag vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 27. Juli ISIS.

Namens deS Regierungsrathes:
Der Präsident.

Stampft».
Der RaihSschreiber:

M. v. Stürler.

Herr Präsident. Da eS bereits 10 Uhr ist so wird
die Sitzung hiemit aufgehoben und Nachmittags um 3 Uhr
fortgesetzt zu werben. Fortsetzung der vierte» Sitzung.

Entwurf eines Dekrets
über

die Erhebung der ordentlichen Steuer für 1849.

Der Große Rath des Kantons Bern,
zvr Bestreitung der orten lichen Staaisausgaben für daS

Jahr 1819, g stützt auf den H. 80 der staarsversassung und
das Gesetz über die Vermögens- und Einkommenssteuer,

auf den Vertrag der Fmanzdireklion und des Negierungs-
ralheS,

beschließt:
§. 1.

Die für das Jahr ISìS zu beziehende o:dentliche Steuer
ist bestimmt:

von dem Grundeigenthum auf einS vom Tausend,
von den Kapitalien aus einS vom Tausend,
von dem Einkommen auf zwei und ein halbes vom

Hundert,
«Nes nach den nähern Bestimmungen deS Steuergesetzes.

5 2.

Für den Steuerbezug von den Grundstücken ist die
gegenwärtig in Ausführung begriffene SchatznngSauSgleichung von
Gemeinde zu Gemeinde zu Grunde zu legen (8 18 der
Verordnung des RegierungSralhes vom 6. Juni 1849).

Für die Ausgleichung der Schätzungen für die
Einkommenssteuer hat der RegierungSralh für diesmal je bezirksweise

und dann auch für den ganzen alten KanlonStheil die

nöthigen Auögleichnngskommissionen zu bestellen.

8. 3.

Die Grundsteuer deS neuen KantonstheilS wird für diese?

Jahr auf dem bisherigen Betrage gelassen.

8- 4.

Der RegierungSralh ist mit der Bekanntmachung und
Vollziehung dieses Dekretes beauftragt.

Bern, den

NamenS des Großen RatheS:
»c. ?c.

Also entworfen durch den Regierungspräsidenten den
Z7. Juli 1343.

Nachmittags 3 Uhr.

Präsident: Herr Niggeler.

Es ergeht ein zweiter Namensaufruf, der die beschlußfähige

Zahl der Mitglieder nachweist.

An der Tagesordnung: Entwurf eines Dekrets über die

Erhebung der ordentlichen Steuer für 1819.

Stâm p fli, Finanzdirektor, als Berichtercrstattcr.
Ueber das Eintreten und die Behandlungsweise. Herr
Präsident, meine Herren! Der §. 15 deS S euergesetzeS sagt:
„Der Große Rath wird jäb'lich bei der Berathung deS Budgets

bestimmen, wie viel Zehntelsfranken vom Tausend an
betreffenden Steuern zu erheben find." Im Grunde hätte
also daS hier vorliegende Dekret bei Anlaß der Berathung
des Bridgets für 1849 bebantelc werden müssen. ES wurde
jedoch damals, wie Sie sich erinnern werden, als Hinderniß
der vorläufigen Steuerbestimmung angebracht, baß die Ermittlung

der Grund-und Vermögenssteuer zwischen dem alten und
dem neuen Kantonsrheil noch nicht ausgemacht sei, und die

Schätzungen der Grundsteuer, sowie der Einkommenssteuer
unzweckmäßig oder wenigstens ganz ungleich seien. Sie wer»
den einwenden, laß diese Verhältnisse bis jetzt noch nicht
geregelt seien. Ich will Ihnen aber ganz kurz Auskunft über
den Stand der Verhandlungen geben. WaS die SteuerauS-
schreibung an sich betrifft, so erinnern Sie sich, daß im Budget

alS Ertrag der Steuer vorläufig eine Summe von
Fr. 535,000 angenommen wurde. Im Jahre 1843 u. 18K7

betrug die Steuer circa Fr. 100,000 weniger. Man hat den

höhern Anschlag angenommen in der Voraussetzung einer
Schätzung der Grundsteuer und Einführung des Patentsteuer-
systemS statt deS bisher geltenden Einkommenssteuersystems.
Es ist damals gesagt worden, daß im Falle, wo dieß nicht
stattfinden sollte, oder die letztere S?eucr nicht einen so hohen

Ertrag abwerfen würde, die Summe von Fr. 535,000
angenommen werden solle. Das besondere Dekret, das versprochen
worden ist, lugt nun vor. Es wird dann vorgeschlagen, als
ordentliche Steuer auch nur i°/oo ^ erbeben, wie dieß 1S4S

geschehen ist; aber im Art. 2 wird beigefügt, daß für dm
Steuerbezug von den Grundstücken die gegenwärtig in
Ausführung begriffene Schatzungsausgleichung von Gemeinde zu
Gemeinde zu Grunde zu legen s-i. (8 18 der Verordnung
deS RegierungSralhcS, die unlängst erlassen worden ist.) Wie
Sie wissen, haben Sie in der letzten Sitzung beschlossen, bei

Anlaß ter Hyooihekarschatzung soll auch die Revision der

Steuerschatzung »anfinden. In Vollziehung Ihres Beschlusses

hat der RegierungSrath bereits die Verordnung erlassen, nach
der eine Centialkommission ins Leben getreten ist, welche die

Grundstcuerichatzung im ganzen Kanton Bern von Gemeinde

zu Gemeinde zu vergleichen hat. Die Kommission hat bereits
die Hälfte der Amtsbezirke und Gemeinden ausgenommen und
einige Centralsitzungen gehalten. Sie hat sich in drei Gektio"
neu getheilt, so daß ji fünf Mitglieder in die verschte"
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denen Kreise gehen. Die Erfahrungen, welche fie vorläufig
gemach' Hal, zeigen, daß die Grundsteuerschatzungen,
durchschnittlich genommen, circa 16»/« höher zu stehen kämmen werden

als bis anher. In vielen Bezirken wird fie sich zwar
nicht erhöhen, wohl aber in einzelnen andern, vielleicht bis
auf 30o/o, Zuvenäßige Mittheilungen kann ich Ihnen jedoch
nicht machen. Wenn die Schätzung 10<>/o erhöht wird, so hat
dieß einen Einfluß in der Weise, daß die Grundsteuer circa
Fr. 40,WO mehr als bisher betragen wird. Im Art. 2 ist
gesagt, daß für die Ausgleichung der Steuer der Regierungs-
ra«h Benrkskommissionen und eine Cenlratkommission niedersetzen

könne, jedoch nur für dieleS Jahr. Warum? — Man
kann so ziemlich annehmen, daß auch eine Erhöhung in der
Einkommenssteuer eintreten werde. Die Aufnahme der Ein-
kommensste-rerpslichtigen wird nämlich genauer stattfinden.
Viele, welche auf die Listen hätten gebracht werden sollen,
wurden bisher ausgelassen; so z B. in ländlichen Gemeinden
Schmiede, Zimmerleute u. s. w. Ein weiterer Einfluß besteht

darin, daß die Ausgleichung von Bezirk zu Bezirk und von
Gemeinde zu Gnnnndz stattfinden wird. Schon im Jahre
1348 verminderte sich der Steuercrtrag, weil die Gemeuiden
möglichst heruntergehen wollten, indem andere auch nicht hoch
geschätzt Härten. Dieß wird im kommenden Jahre noch in
einem viel größern Maßstabe staltfinden, denn j>de Gemeinde
würde sich gegenüber d-r andern benachtheiligt finden. Wenn
aber die Ausgleichung von Gemeinde zu Gemeinde stattfindet,
so kann nach meiner Anficht die Einkommenssteuer von
Fr. 60,000 nur 80,000 gebracht werden, ohne den Vorwurf
auf sich zu ziehen, man habe überschätzt oder zu stark belastet.
Nehmen Sie nun einen Mehrertrag der Einkommenssteuer von
Fr. 20,000 an, so haben Sie alS Steuerertrag für 1849
Fr. 495,000 ; also Fr. 40,000 weniger, als daS Budget
voraussieht. Wie soll dieler Ausfall geleckt werden? Wenn
daS Gesetz über die Milirärsteuer angenommen wird, so wird
der Ausfall schon bedeutend vermintert. Auch find einige
Beschlüsse gefaßt worden, welche die Ausgaben beschränken,
z. B. wegen der Uebertragung der Octspolizei an die Stadt-
Auch werden im Lause dieses JahreS noch Ersparnisse gemacht
werden, indem die Finanzverwaltung intenrirt, die Ausgaben,
da wo fie nicht absolut nöthig sind, zu beschränken. Wenn
nicht außerordentliche Ausgaben hinzutreten, so könnte sich
das Deficit ausgleichen. Nun entstehen einige Spezialfragen,
zuerst die: warum mir der Einkommenssteuer nicht sogleich
die Pakentsteuer eingeführt worden lei? Warum daS Verhält
niß der Grundsteuer noch nicht festgestellt worden sei? Beides
sei docb bei Berathung des Budgets in Sussicht gestellt worden.

Gerade dieser letzte Umstand erledigt aber die Frage.
Schon im letzten Herbst wurde vom Regierungsrathe eine
Kom n ssion niedergesetzt, um die Finanzverhältnisse zwischen
dem alcen und neuen Kanronstheil zu regulircn. Dieselbe
besteht aus den Herren alr-Landammann Pequignot, Des-
boeufs, Lobner und Collin. Die Resultate ihrer Berathungen
liegen in drei Anträgen od.r Systemen vor. Ich will zunst
daèjenige der Kommission berühren. Dieselbe glaubte, wenn
man gegenwärtig das System der Grundsteuer festsetzen wolle,
so habe dieß nur für tie Ulbergangsperiode Bedeutung;

denn man sehe voraus, daß man nach dem
Aufhören der Armentellen jedenfalls auf Einheit beider Landes,
theile wirken könne. Für die Berechnung der Grundsteuer
wurde die ganz gleiche Grundlage wie im Jahre 1316
angenommen. Dieselbe blieb bekanntlich bis zur neuen Verfassung.
Unter der al en Verwaltung von 1846 wurde zwar eine
Herabsetzung der Grundsteuer von 160 000 auf 112,000
vorgenommen; allein dieß ist bloß eine Aenderung in der Summe,
nicht in der Grundlage. Nun will die Kommission die Grundlage

beibehalten und die Grunksteucr fernerhin als Gegen-
werth für die im alten Kantonstheile noch bestehenden Zehnt-
und Bodenzinse ansehen, sowie als Repräsentant der Domänen
und als Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuer, die
im alten Kantonstheil neu hinzukam. Von dieser Gesammt-
summe sei abzuziehen, was im alten Kanlonslheil an
Gemeinden alS Beilrag zu Armentellen abgegeben werde. Die
Kommission ging nur biS 1316 zurück, weil man in diesem
Jahre auch nicht in Rechnung gebracht hatte, waS von 1304

an in die Kasse geflossen war. Sie stellte folgende Berechnung

auf:

I. Ertrag der Zehnt- und Grundzins-Loskaufs-Kapitalieu.

a) Loskaufssumme vom 1. Januar 1816 biS zur Liqui¬
dation von 1816 L. 2,266.740

k) Ankauf abgezogen „ 158.847

bleiben L. 2.107.893
c) Ertrag der L quidationökapitalien von 1846 „ 2,082,461

Summa L. 4,190,254
Nbzuziehm:

a) Rückerstattung an frühere Loskaufe

L. 2,053,099
b) Entschädigung an Privat-

berechtigte 864.6l6
Zusammen L. 2,922,715

Bleiben alS Loskaufskapitalien in der Staatskasse L. 1,267,633
Oder gleich einem Zinsertrag zu 4»/« » 50,705

II. Reinertrag der Civil- und Pfrundomänen L. 98,850

In dicier Beziehung ist die Kommission anders zu Werke

gegangen, als die Verwaltung von 18l6; denn dazumal wurden

nur die Verwalrungskosten, welche aus dem Lehcnskom-
missarial entsprungen waren, abgezogen, nicht aber auch die

Unterhaltungskosten der Domänen (für Gebäude, Liegenschaften,

Steuern, Teilen u. s. w.)
III. Ertrag der Domänenverkaufssummen L. 356,9lZ

Gleich einem Zinserlrage von „ 44,276

Dieß wäre der Rest desjenigen, was nach Abzug der

Ankausssumme mir Inbegriff des LoSkaufes der Passevschul-
digkeiten (L 751,518) vorhanden ist.

IV. Ertrag der Vermögens- und Einkommenssteuer laut
Büdget L. 535,000

Summe der Einkünfte deS alten Kantonstheils „ 698,822
von welchen bei der Beibehaltung der Grundlage
von 1816 der Jura >/4 abzutragen hätte. Von dieser
Summe wäre der Beitrag an die Armentellen und
Armenvereine nach dem Büdget „ 235,000

Bleiben noch an Einkünften im alten
Kantonstheile L. 463,832

V. Der vierte Theil jener Summe, die der neue Kan-
tonsiheil zu leisten hätte L. 115,957

Dazu kämen noch:
a) Defizit auf den Domänenverkaufssummen „ 1,933
b) Besoldungen der Gemeinbefö'.ster » 7,500

Zusammen L. 125,390
Nun wird diese Summe gedeckt durch den

a) Reinertrag der Domänen im neuen Kan-
tonStheile „ 2 800

k) Reinertrag der Grundsteuer „ 122,590
Der Faktor deS Tomänenertrages muß in Rechnung

gebracht werden, weil auch der deS alten Kantons in Rechnung
gebracht worden. Dieß die Zahlen, welche die Kommission
aufgestellt hat. Ein zweites System ist von der Finanzdirektion
ausgeführt worden, und dieses würde, sollte eS angenommen
werden, die Sache wesentlich vereinfachen. Indessen ist die
Finanzdirektion, bin ich selbst davon abgekommen. Dieselbe
ging von der Anficht aus, daß die Beibehaltung der Grundlage

von 1816 komptizirle Rechnungen verursachen würde.
Deßhalb schlägt sie vor: die Grundsteuer habe bloß diejenige»
Lasten und Abgaben zu repräsennrcn, welche der alte Kanton
ausnahmsweise trägt. Nach vielem System hätte die Grund-
st-uer Fr. 144 000 betragen müssen. Sie gieng bei der
Berechnung zurück bis auf das Jahr 1804. — DaS dritte System
ist im R-gierungSia he selbst Von Herrn Stockmar
vorgeschlagen worden. Es geht dahin, so schnell als möglich in den
Finanzverhältnissen des alten und neuen Kantons Einheit
herzustellen. Herr Stockmar geht von der Anficht auS, und ich
theile dieselbe in allem, daß die Grundsteuer zuerst ganz gut



auf den neuen Kantoastheil ausgetheilt werden könne, nämlich
dann, wenn die Katastervermessungen auch im alten Kanlons-
Iheilc stattfinden. Dieß setzt jedoch voraus, daß in beiden
Landestheilen eine Schätzung auf gleicher BafiS vorgenommen
werde. Dieß kann geschehen, wenn man will. Gegenwärtig
ist im Jura Grund und Boden auf circa 55,000.000 Fr. geschätzt.

Wenn eS richtig ist, waS man sagt, daß diese Summe nur
a/z des wahren Werthes repräsentier, so würde die Grundsteuer«
schatzunz auf 535,000 Fr. zu stehen kommen, sosern man im
alten ÄantonStheil 1 "/»a erhebt. Indessen kann man annehmen

daß die Grundsteuer bei der Revision nicht mehr im
vollen Betrage geschätzt werde. Eine zweite Frage ist die
Kapitalste»». Viele Jurafier glauben, eS sei nicht möglich,
diese durchzuführen, man solle einfach die Grundsteuer beziehen.
Aber ich glaube, man werde auch im Jura auf das gl-iche
System kommen; namentlich wird die landwirlhschaftliche
Bevölkerung darauf dringen. Eine dritte Frage ist tie
Einkommenssteuer. In dieser Beziehung ist Herr Stockmar der
Ansicht, wenn man das Palentsystem im alten Kantonstheile
durchführe, so könnte man es auch im Jura durchfuhren. Unter
d.-r Voraussetzung der Durchführung dieser Steuer wäre also
tu allen Steuern Einheit möglich. Die einzige Frage ist die,
wann dieß alleS inS Là,, treten soll. Die Patentsteuer
hätte mau schon in diesem Jchre einführen können. Indessen
glaube ich, eS sei gut, über dieselbe ein gründliches Gesetz zu
erlassen, das nicht in einem oder zwei Jahren revidirt werden
muß. Dazu kommt, daß der Zeitpunkt der Ausführung
gemeinschaftlich sein muß. Der Jura hätte sich zu beklagen,
wenn man zu seiner jetzigen Grundsteuer noch eine Patentsteuer

schlüge. Der Zei'punkr der Ausführung könnte
vielleicht der 1- Jan. 1851 sein. Bis dahin kann man leicht für
den ganzen Kanton einen Hypothekarkataster aufnehmen u. f. w.
Der Regierungsrath hat nun das letzlere System einstimmig
adoptirl und zur weiter« Ausführung an die Fnianzdirikcion
gewiesen. In Bezug auf die Arm-ntellen, die bekanntlich dem

Jura nicht zur Last fallen sollen, muß dem neuen Kantonstheil

während ihrer Dauer Rechnung getragen werden. Dieß
glaubte ich anführen zu sotten, um einerseits den Grundsatz
deS DckreîeS zu rechlfertigen, und andererseits die Verwaltung
zu entschuldigen » daß das Patenlsteuersystem noch nicht inS
Leben geführt worden ist. Ich schließe dahin, Sie möchten in
dieses Dekret eintreten und dasselbe in glnbo berathen. Ich
bemerke bloß noch, daß morgen oder übermorgen ein zweites
Dekret über eine außorordentliche Steuer wirdausgeihulkwerden,
bei welcher Gelegenheit ich Auskunft über die auß rordentli-
chen Ausgaben geben werde.

Sträub. Ich will nicht gegen daS Eintreten sprechen

allein daS Gerücht, eS seien noch viele der frühern
Steuern rückständig, veranlaßt mich zu der Frage, wie eS sich

damit verhalte. Ich hoffe, dieses Gerücht sei unbegründet.

Herr Berichterstatter. Es ist dieß die nämliche

Frage, welche schon im letzten und vorl-tzr,n Jahre sozu.
sagen erpreß angwegt wurde, namentlich von Seiren derjeni-
gen, welche den neuern Steuern nicht hold sind Dieß
gereicht indessen nicht zum Vorwurf für das Auskunft verlangende

Mitglied. Die Steuern sind ziemlich vollständig liqni-
tirl. Einzelne können noch im Rückstände sein, nicht aber
Gemeinden oder Bezirke. Vielleicht fehlen von der Steuer
d>S Jahres 1857 keine 500 Franken mehr. Auch für 1858
ist die Steuer, so viel ich weiß, der Masse nach ziemlich
vollständig eingegangen, einz.lne Ausnahmen abgerechnet, über
tie vielleicht Herr Negierungsrath Revel besser Auskunft geben
kann, alS ich. Diese Einzelnen sind in Betreibung, wie es

sich gebührt, wenn die Verwaltung erakr sein will. In
Betreff der Steuern für das Jahr 1358 hat sich die Verwalkung
schon viel weniger zu beklagen, als dieß im Jahre 1857 der

Fall war, wo die Truppenaufgebote hinsichtlich der AuSferli-
gung der Register störend einwirkten.

Revel, N'gt'erungsralh. Für 1817 sind nur noch un-
g fähr Fr. 10,000 rückständig Seit Ende Februar ist noch
eine ziemlich große Summe eingekommen, so daß j tzt wenig
mehr aussteht.

Tagblatt deS Großen Rathes. 1819.

Sträub. Ich hab« die Frage gestellt, ohne einer
Partei anzugehören, und ich glaube, dieß sei hier erlaubt. ES
freut mich nun, ein solche? Resultat zu vernehmen. Ich werde
es denjenigen mittheilen, welche immer sagen, es sei noch so

und so viel rückständig.

Abstimmung.
Für daS Eintreten und Behandlung in globo Handmehr.

Der ganze Entwurf wird ohne Diskussion angenommen.

Zweite Berathung desGesetzesentwur-
feS über daSBüdgel und die Rechnungslegung

des Staates.
Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Ueber

das Eintreten in den Entwurf ist in der Januarsitzung
zum eisten Male berathen worden. Es sind damals wenige
Aenderungen getroffen worden. Ich will Ihnen bloß daS
Eintreten und artikelweise Berathung empfehlen. Bei jedem
Artikel werde ich die einzelnen Aenderungen und Modifikationen
der betreffenden Grundsätze angeben.

Durchs Handmehr wird Eintreten und artikelweise Berathung

beschlossen.

K. 1, 2 u. 3 werden ohne Diskussion durch? Handmehr
genehmigt.

Der Herr Berichterstatter geht bei denselben,
wie auch bei den folgenden, auf die schon bei der ersten
Berathung ausgesprochenen Grundsätze und Auseinandersetzungen
zurück.

§. 5.

H.rr Berichterstatter. Hier wird eine Eventualität
vorgesehen. Es ist z. B. nicht möglich, daß der große

Rath im Monat Dezember zusammentreten oder wegen
anderer Arbeiten das Budget nicht zu Ende gebracht werden
kann. Für diesen Fall wild hier vorgesehen, daß der Regie-
rungsrath die nöthigen Ausgaben bestreuen, kann, mit der
Einschränkung jedoch, daß er zu keimn neuen, d.h. nicht von
der laufenden Verwaltung geforderten Ausgaben schreiten
kann wie z. B. für Sc aßenkorrekttonen, welche durch
Beschlüsse des Großen Rathes nicht vorgesehen sind. Dieser
Grundsatz ist insofern nothwendig, als man auch den andern
durchführen will, daß die Verwaltung keine Ausgaben machen
solle, ohne daß dieselbe vom Großen Rathe genehmigt worden

seien.

C ü n i e r. Ich würde die Streichung dieses Artikels
verlangen, indem ich denselben für ganz unnöthig erachte.
Wenn sich der Große Rath im Monat Dezember nicht mit dem
Budget beschäftigen kann, so steht eS dem Regierungsrathe
oder der Finanzdirekcion frei, ein Dekret für die Erhebung
der Steuern nach vorhergegangenem Maßstabe zu fordern.
Ich würde es aber nie billigen, wenn der Regierungsrath zu
Erhebung der Steuern zum Voraus ermächtigt würde.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, eS walte
hier ein Mißverständniß ob. Dieter Artikel soll nicht den
Sinn haben, Ausnahmsqnellen zu schaffen; sondern nur die

Möglichkeit geben, die für die laufende Verwaltung nothwendigen

Ausgaben zu bestreiken. Sollte er diese bestreiken, ohne
Geld zu haben, so müßte der Große Rath sogleich zusammen«
berufen werden; denn jede Ausgabe muß nach der Vorschrift
des Steuergesetzes vom Großen Rathe vorgesehen sein. Mag
die Ausgabe auch nur 100 Franken betragen, so darf sie der
RegierungSraih nicht machen, wenn sie nicht entweder auS dem

SS



Rathskredit oder aus einem andern bestritten werden kann. So
allein kann die Verantwortlichkeit durchgeführt werden. Auch
die französischen Budgets enthalten diesen Grundsatz.
Dieselben sind in dieser Beziehung die vollständigsten, welche
ich kenne.

Schneider, alt-Regierungsrath. Ich bin mit dem
Artikel einverstanden. Nur habe ich hier eine Bemerkung zu
machen; ich hätte dieselbe freilich schon bei dem ersten Artikel
aussprechen sollen; allein da die hier in Berathung liegenden
Aenderungen nicht gedruckt find, so konnte ich nicht von vorne
herein wissen, was nachfolgen werde. Wenn die Direktionen
ihre Budgets erst im Okroder bringen, so haben die Finanz-
direklion, der RegierungSiaih, die Staatswirthschaftskommisfion
und die Mitglieder des Großen RaiheS sehr wenig Zeit, um
über dieselben ihre Bemeiknngen zu machen. Namen lich hat
die StaalSwirthschaftskomimsswn sehr wenig Zeit zur Prüfung;
die Mitglieder deS Großen Narhes vielleicht nicht einmal acht
Tage. ES scheint mir deßhalb zweckmäßiger, die Direktionen
anzuhalten, daß sie ihre Borschläge bis zum 1. September
oder Mitte Septembers einreichen. Ich glaube, dieselben
können dieß eben so gut thun, als wenn man ihnen Frist bis
zum 1. Oktober gibt. Ich glaube, die Bemerkung sei hier
noch zur rechten Zeit gemacht, und ich möchte über dieselbe
die Ansicht des Herrn FinanzdirekcorS vernehmen.

Mützenberg. Sowohl unter der frühern Ordnung
der Dinge, als bis anher, erschienen die Vorschläge sehr spät.
Es ist jedoch sehr erwünscht, daß daS Budget jeweilen mit
Antritt des Regierungsjahres in Kraft trete. Sollten dieß
Ausnahmssälle nicht zulassen, so hat doch der RegierungSrath
hinlänglich Gelegenheit, vom Großen Rathe behufs der
Ausgaben Autorisation zu erwirken. Eine allgemeine Vollmacht
würde nach meiner Anficht zum Schlendrian und zu Miß-
brauchen führen.

Herr Berichterstatter. Herr Schneider meint, wenn
man für die Zeit der Eingabe der Spezialbudgets den 1.
Oktober festsetze, so bleibe der Finanzdirekcion und dem
Regierungsrath, d«r Staatswirihschastskommisslon und tem Großen
Rathe nicht Zeit genug übrig, um die Bu"gersvorschläge zu
prüfen. Ich glaube jedoch daS Gegentheil, sosern nicht bei
jeder Behörde, absichtlich oder nicht, Zögerungen eintreten.
DaS Budget kann Anfangs November an die Herren Groß-
rälhe und an die SlaarSwtrlhschaflskommission ausgetheilt
werden, und diese haben dann zur Prüfung wenigstens einen
Monat Zeit. Die Hauptsache ist die Einhaltung der Termine,
waS mir lieber ist als die Verlängerung derselben ohne deren
Einhaltung. WaS den Antrag des Herrn Mützenberg betrifft,
den Art. 4 zu streichen, weil derselbe den RegierungSrath
veranlassen könnte, daS Budget gar nicht vorzulegen, so befürchte
ich dieß nicht. Bei diesem Gesetze wird es der Regierungsrath
nicht aus seine Verantwortlichkeit übernehmen, die Verwaltung
auf ein nicht genehmig cs Budget hin zu führen, da ja der
Große Rath alle Kredite genehmigen muß und der RegierungSrath

keine einzige Ausgabe machen kann, die nicht vorauS-
gesehen ist. Wenn der Kantonsbuchhalrer sein« Pflicht erfüllen
will, so darf er vom neuen Jahre an keine neuen Anweisungen
mehr anerkennen. Er darf dann nur sagen : Die alten Budgets

find abgelaufen; die Kredite sind erschöpft. Nun könnte
man verlangen, man solle cS so einrichten, daß das Budget
vor dem 1. Januar vom Großen Rathe berichtigt werden
könne. Dieß soll man thun, wenn es möglich ist. Aber es
können Ereignisse eintreten, welche dieß unmöglich machen,
wie z. B. im vorigen Jahre, wo daS Budget im Monat
Dezember angefangen, aber erst mir Ende Januars vollständig
berathen war.

Abstimmung.
1) Für Abänderung der Zeilbestimmung in Art. t 13 Stimmen.
2) Für unvcrândàlte Annahme desselben Gr. Mehrheit.
3) Für Streichung tes Z 4 5 Stimmen.
4) Für Beibehaltung desselben Gr. Mehrheit.

Z. s.

Wird ohne Diskussion in der vom Berichterstatter bean-
tragten Form genehmigt.

§. 6.

Herr Berichterstatter. „Jeder ausgesetzte Kredit
muß seiner angegebenen Bestimmung g mäß veiwendcr werden."
Hier folgt der Zusatz, der in der frühern Sitzung beschlossen
worden ist: „Der Kantonsbuchhalrer hat b-i allen vorkommenden

Anweisungen darüber zu wachen, daß dieser Grundsatz

nicht verletzt werde." Nun folgt: „Eine Uebcrtragung
vom Krediten kann von dem R-gierungs-athe nur unter
folgenden Beschränkungen v rordner werd-n u. s. w." Jeder
Kredit muß also seinem Zwecke gemäß verwendet werden. Wenn
im Budget so und so viel für die Staarskanzlei oder den
Großen Rath, das GesundheirS- oder A>menwcsen angesetzt ist,
so darf der RegierungSrath die Summen dieser Rubriken nicht
für die Bau- ober Militärdirekiion verwenden. Die
Modifikationen dieses Grundsatzes besteh?» in Folgendem: 1) Der
RegierungSrath kann allerdings Kreditüberlragungen bewilligen,
jedoch nicht von einer Direktion auf die andere. 2) Der
Regierungsrath ist nicht zu Ueberlragungen von einer Direktion

auf die andern befugt und die Uebertragung muß sich
aus die Restanzen der Kredite beschränken. Wenn für Burea»-
auSgaben von der Direktion deS Zn-ern statt 10.000 Franken nur
9000 gebraucht worden find, so darf der RegierungSrath nur
die Restinz von Hundert zu dem und dem Posten der Direktion
des Innern Verwenden. 3) Die Uebertragung darf nur zum
Zwecke der Ergänzung eines andern, bereiiS vorgesehenen Kro-
dileS stattfinden. Wenn z. B. der Ausatz für das
Gesundheilswesen um 1000 zu niedrig ist, so darf der Ueberschuß
deS BüreaukrediteS für diese Rubrik verwendet werden, nie abe»

für eine neue, durch keinen Kreditansatz vorgesehene Ausgabe. Es
find z. B- der Baudirekrion behuts Ausführung einer Straße Fr.
20,000 bewilligt worden; die Ausfuhiung wird aus irgend einem
Grunde verschoben. Der RegierungSrath könnte nun sagen:
Ja, wir hab-n 20.000 übrig, wir verwenden sie zu etwas
Anderem. Dazu wäre er »ach diesem Artikel nicht befugt.
Diese Grundsätze haben in dem Sinne Bedeutung, daß die

Finanzverwalrung alle Direktionen in der Verwendung und
Anwendung ihrer Kompetenzen strenge konrrolli-.en kann. Ru»
aus diese Weise kann nach und nach daS Budget zur Wahrheil
werden.

Tscha rn « r, zu Kehrsatz. Die hier aufgestellten Grundsätze

sind ganz richtig; sie w,rcn unier der frühern Verwaltung

allgemeine Regel, vielleicht noch strenger, alS sie hie»
ausgestellt sind. Ich möchte nur für die Zukunft darauf
aufmerksam machen, daß cS Hauptsache ist, die Grundsätze zu
befolgen. Dieß war früher nicht immer Regel. Wenn sie von
der jetzigen Verwaltung befolgt würden, so würde ich ih,
sehr dankbar sein, und würde dann Hand bieten, ohne
Ausehen der Person. Diese Grundsätze müss-n angenommen werden,

da ich weiß, daß sonst oft Mißbräuche statt finden.

Herr Berichterstatter. Nur eine Berichtigung
desjenigen, waS Herr Tscharner gesagt hat. Er behauptet
nämlich, diese Regel sei früher strenger befolgt worden. Nicht
um der früher» Verwaltung einen Vorwurf zu machen, — ich
komme nur auf sie zurück, wenn man sie auf Kosten der jetzt-
gen hervorheben will, — zilire ich ein Beispiel, das beweist,
daß jeneS nicht der Fall war. Im Jahre 1845 hat der alte
RegierungSrath statt 30.000 Fr. 45,000 Fr. ausgegeben.
Im Jahre 1846 hat er den Rarhskredit von 30,000 Fr. »m
10,000 überschritten» d. h. schon in der ersten Hälfte 40,000
Fr. ausgegeben. DaS Bautepartement und vorzüglich daS
Milirärdepartement hat die Bewilligungen um 100,000 und
200,000 Fr. überschritten. In Bezug auf die Kompetenz hat
der Regierungsrath sich nicht streng an die Regel gehalten.
Die Stadt Bern und der Staat lagen im Streit in Bezug
auf den Ttraßenumerhalt. Die Stadt behauptete, in Folg»



dtS Dotationsgesetzes müsst ihr der Staat etwas abnehmen. Der
Staat wendete ein, die Stadt sei dafür dotirt Worten und
habe daher die Straßen zu unterhalten. Im Jahr 1840
verglichen fie fich. Der Staat übernahm die Straßen und gab
der Stadt Bern 40,000 Fr. als Abzahlung. Mit diesen

40,000 Fr. kam der Negierungsrarh nie vor den Großen
Rath. Auch hinfichllich der Übertragung hat der frühere
Negierungsrarh die vorliegenden Regeln nicht immer strenge
b-obactuet. Sr hat sich in dieser Beziehung vielmehr an gar
keine Regel gehalten, sondern nur immer Kredite bewilligt,
obschon fie das Budget nicht vorgesehen hatte. Nach der
Verfassung halte er eine Kompetenz von 5000 Fr. ; nun
glaubte er, diese Summe im Laufe deS JahreS so oft ausgeben
zu können, als es ihm gefalle. Dieß bloß zur Berichtigung
dessen, waS Herr Tscharner angeführt hat.

Der Paragraph wird in der vom Berichterstatter borge-
tragenen Form genehmigt.

§6. 7, 8 und 9 werden ohne Einsprache nach den Anträgen
des Berichterstatters genehmigt.

8- 10-

Herr Berichterstatter. Die Verfassung sagt:
„Alle Ausgaben, welche 5000 Fr. übersteigen, müssen vom
Großen Rache genehmigt werden." Der RegierungSralh hat
über diese Summe eine Kompetenz, so lange als die betreff n-
den Kreditsummen ausreichen.

Tscharner zu Kehrsatz. Der RegierungSralh hatte früher
eine besondere Kompetenz von 00,000 Fr. für unvorhergesehene
Ausgaben. Di.ß wurde früher oft als unzweckmäßig
angegriffen. Ich möchte nun fragen: ob auch nach der neuen
Finanzorganisalion ein besonderer Kredit für unvorhergesehene
Ausgaben bewilligt sei oder nicht.

Herr Berichterstatter. WaS diesen von Herrn
Tscharner angeregten Punkt betrifft, so wurde bis jetzt in der

Verwaltung ungefähr der gleiche Grundsatz, wie früher,
festgehalten. Der Posten für Unvorhergesehenes ist unter dem
Namen „Ra hskretil" ausgenommen. Früher belief fich
derselbe auf 30,000 Fr., im Budget von 1848 aus 20,000 Fr. ;
in diesem Jahr beträgt er 15,000 Fr. Der Große Rath kann
bei der Behandlung jedes Budgets bewilligen, was er will;
er kann Pier durch kein Gesetz gebunden werden, weil er nicht
durch die Verfassung gebunden ist. Wenn er für „Unvorhergesehenes"

100,000 Fr. aussetzen will, so kaun er eS thun.
Die Finanzvireklton hat das letzte Mal für den RegierungSralh

50,000 Fr. und für den Großen Rath 100,000 Fr. ver-
langt. Sie glaubte nämlich, eS würben im Lause deS Jahres
verschiedene Nachkredire verlangt werben. Für diesen Fall
wurden die 100,000 Fr. ausgesetzt, so daß damit alles
Unvorhergesehene bestricken worden wäre. Was diese Grundsätze
betrifft, so werten dieselben auch in Zukunft frei sein.

Tscharner. Ich danke für die Auskunft.

Wird durch's Handmehr genehmigt.

8- 11.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph ent-
hält eine einzige Ausnahme des Grundsatzes, daß der
RegierungSralh nur solche Ausgaben machen kann, welche im Budget

vorgesehen sind. Dieselben beruhen auf den 68. 40 und
41 der Staalsversassung. Wenn nach denselben dem

Negierungsrarh bewilligt ist, für die Sicherheit und daS sanirarische

Wohl deS SlaaieS die nothwendigen Maßregeln anzuordnen,
so muß sich daran auch die Befugniß knüpfen, die dadurch

veranlaßten vorläufigen Ausgaben zu bestreiken. Weil der
Grundsatz aus gewisse Fälle beschränkt ist, und der Große
Rath die endliche Sntscheidung hat, so ist er nicht gefährlich.

Tscharner, älter Ich müßte noch eine Frage stellen-

Nachkredire können nicht nur durch Ereignisse, welche
die Gesundheit betreffen, sondern auch wegen anderer Umständen

nothwendig sein; wie dieß z. B. vor mehreren Jahren
nach dem großen Hagel im Seeland der Fall war. Um also
nicht gebunden zu sein, wäre es gut, wenn man die Fäll«
nicht spezifizirte.

Herr Berichterstatter. SS können allerdings
Ausgaben auch in andern Fällen dringend werden. Aber im
schlimmsten Falle hat der RegierungSralh immer noch den
Kredit für Unvorhergesehenes. Bedürfte er mehr, so wäre eS

der Mühe werth, den Großen Rath zusammenzurufen. Ich
möchte nicht rathen, gegenüber den bestimmten Vorschriften
der versussang noch mehr Fälle aufzuzählen.

Tscharner erklärt fich befriedigt.

DurchS Handmehr genehmigt.

S. 12.

Herr Berichterstatter. SS gibt Ausgaben, welch«
gleichmäßig wiederkehren und unabänderlich find, z. B. so,
daß eS nicht von der Direktion abhängt, fie zu beschränken,

zu verschieben.sondern die sogleich bertchligrwerden müssen. Unter
dieselben fallen alle Summen, welche sowohl ihrer Größe als
der Zeit nach bestimmt find» z. B Besoldungen. Jede
Besoldung ist gesetzlich firirt; jede soll quartaliter bezahlt werden.
SS ist gar nicht nöthig, daß der Betreffende vom RegierungS-
rathe Vollmacht einhole; eS genügt, daß die ZahlungSanwei-
sung ausgestellt sei. Ungefähr gleich ist eS bei Postvcrlrä-
gen, die zwar jetzt bei uns keine Bedeutung mehr haben. SS
ist nicht nöthig, baß der Unternehmer quartaliter behufs
Erhebung der Summe eine besondere Bewilligung des Regie»
rungSrathcs habe. DaS Gleiche ist mit den Ausgaben der
Baudirekiion der Fall, welche der Zeit und dem Betrage nach
bestimmt sind.

Schneider, alt RegierungSralh. Ich sehe es immer

»»gerne, wenn im Gesetze Beispiele cilirt find, und dann di«
Worte „und deraleichen" vorkommen. Was versteht man nicht
AUeS hierunter? Wenn eS einmal heißt „unabänderliche
Ausgaben", so genügt dieß, und all-S Andere ist überflüssig.
Ich trage daher daraus an, die Worte: „Die Besoldungen u.
dgl." als unnütz zu streichen.

Herr Berichterstatter. Ich will den Entscheid
der Versammlung überlassen. Ich bin auch nicht dem Re-
daktionssystem hold, welches Beispiele auszäh t, aber hin und
wieder ist es doch nöthig, damit man twsse, was man meine.
DaS Beispiel der Besoldungen ist das häufigste und
allgemeinste.

Abstimmung.
1) Für den Antrag deS Herr Schneider 19 Stimmen.
2) Dagegen Mehrheit.

§§. 13, 14, 15 u. 16 werden ohne Einsprache durch d-S

Handmehr genehmigt.

8- I?-

Herr Berichterstatter. Für die Prüfung deS

Budgets werden 8 Tage, und für die Prüfung der SraatS-
reckuung 11 Tage fcstg-stellt. Wenn dieselben im Detail
geprüft werden sollen, so ist der Termin nicht zu lang.

SS*



F u e t er. Die Zeit von 14 Tagen zur Prüfung einer
solchen Rechnung finde ich außerordentlich kurz. Ucberhaupt
finde ich. daß man hierbei nicht nur bei dieser, sondern auch
bei der frühern Administration oberflächlich zu Werke ging;
man gestaltete Viel zu wenig Zeit, um gründliche und gute
Arbeit zu machen. Erst gestern vernahm ich in einer
Konversation mir Regierungsra h Fallcrn, daß fie mir der Prüfung

der Rechnungen ununlcrb ochcn oft 4V - öl) Tage
zubringen. Der Kanron St. Gallen ist viel kleiner. und die

Administration desselben kann nickt so bedeutend sein, als bei

uns. Dort zählt die Administration bedeutende Männer, und
wenn diese so viel Zeit dazu brauchen, so können wir es im
Vierten Theil der Zeit unmöglich gut machen. Ich habe

vernommen, daß sie in alle Detailrcchnungen eingehen und sich

sehr oft Beilagen geben tasten. Dieß geschieht bei uns nicht;
man macht einige oberfläcktliche Bemerkungen, und dieß schnell,
weil man den Großen Rath hinter sich hat. Ich möchte
daher den doppelten Zeitraum, 23 Tage, festsetzen. Wenn man
in die Falten hineinschaut, so bemerkt man manches, was man
im ersten Augenblicke nicht gesehen hat. Wo der Mann in
den Sack greifen muß, da hat er auch das Recht zu wissen,
wie daS Geld verwendet werde.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine

Herren! Ich gebe den Antrag zu, daß man statt 14 Tagen
4 Wochen setze. Dann muß aber auch der erste Absatz
zweckmäßig verändert werden, und statt „Frühlmgssißung" gesetzt

werden „Hälfte dcS folgenden Jahres." Die erste Sitzung
des Großen Rathes kann im Merz oder April stattfinden;
bis dahin wäre es nicht möglich, die Rechnungen vorzulegen,
wohl aber zur Mai- oder ommerfitzung.

F u e t e r. Ich bin damit einverstanden.

Auch die Versammlung tritt diesen Modifikationen bei.

§. 13.

Nach dem Vortrage des Herrn BenchlerstMerS wird die

Zeit des Inkrafttretens auf den 1. Oktober 1819 festgesetzt.

Eingang.
Herr Berichterstatter. In der ersten Berathung

find die Worte „und die Staalswirthschaftskommission"
gestrichen worden. Ich beantrage die Annahme des Paragraphen
mit dieser Modifikation. Ich glaube, man könne das ganze
Gesetz als definitiv angenommen betrachten, da die Redaklions-
veränverungen al» bestimmt betrachtet werden können.

Durchs Handmehr genehmigt.

Ein Anzug deS Herrn Großrath Wiedmer in Betreff
der Verminderung der Hundslare wird verlesen und auf den

Kanzleilisch gelegt.

Schluß der Sitzung Abends um K Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schär er.
B r i n g o l f.

Fünfte Sitzung

Freitag, den 3. August 181S.

Morgens um 7 Uhr im großen Casinosaale.

Bei Eiden geboten.

Präsident: Herr Nig geler.

Beim Namensaufruf sind abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Bähler zu Blumenstein, Begert, Blösch, Boivin,
Bützberger, Carlin, Egger, Frote, Funk, Kanguillet, Hirs-
brunner Kommandant, Hubleo, Jndermühle, Kanzigec, Karlen
von Dicmtigcn, Kehrli Fürsprecher, Krebs zu Rüggisberg, Kurz,
Neuhaus, Schmid, Schneeberger zu Herzogenbuchsce, beide
Schüpbach, von Steiger, Tcuscher und Wirth; ohne Entschuldigung

: die Herren Aeber old, Amstutz zu Gunten. Belrichard,
Brunner, Docourt, Eggiwann, Flewy, Fnedli, Gnardin,
Gsuvernon, Grimaitre, Hobel, K-ller, Kilcher, Kötschet,
Moreau, Müller zu Nidaa, Prüdon, R lschard zu Oberhofen,
Röthlisberger zu Lauperswyl. Schafftet, Schneider zu Fruligen,
Stettler, Streit zu Zimmeewald, Studer, Tiöche, Vallat,
Verdat, Vielle, Walthcr und Walzer.

Das Protokoll wird verlesen und ohne Einrede durchS Handmehr

genehmigt.

Tagesordnung.
Herr Präsident. Wir gehen über zn den zu treffenden

Wahlen. Zuerst handelt es sich aber um die dahin bezüglichen

Entlassungsdezehrcn, und zwar zuerst um dasjenige deö

Herrn Justizdirektors Jaggi.

Dasselbe wird abgclesrn.

Herr B a u v i r e k t o r, als Berichterstatter. Das Vnt-
lassungsbegehren des Herrn Regierungsrath Jaggi hat den Re-
gierungsralh in ein nicht geringes Erstaunen versetzt. Diese
Behörde, welche mit Bedaurcn sah, daß Herr Jaggi die In-
tegralerneuerung nicht abgewartet, hoffte, ihn bewegen zu kon.
neu, sein Amt während den 9 Monaten, die noch bis dahin
übrig bleiben, zu versehen. Allein durch die Von ihm im Re-
gierungêrathe gegebenen Erklärungen haben wir uns überzeugen

müssen, daß er fest entschlossen sei, fich ganz zurückzuziehen.
Der RegierungSrath schlägt demnach Ihnen vor, die Entlassung

des Herrn Albert Jaggi unter Verdankung der von ihm
dem freisinnigen Prinzipe, dem er seil 1831 in Begleitung mehrerer

durch ihre Ansichten, hervorragenden Männer gehuldigt,
geleisteten Dienste anzunehmen.

Zahler. Ich will über den Antrag selbst Nichts
bemerken, möchte aber doch um einige Erläuterungen birren, wie
es fich mir dieser Sache verhalle. Als man seiner Zeit die
Besoldung der Rcgierungsrälhe heruntersetzen wollte, wurde
behauptet, dieses sei nicht statthaft, weil zwischen dem Staat
und seinen Beamten ein Vertragsverhältniß bestehe. Ich möchte
nun fragen, ob man, wenn ein Vertragsverhällniß staltfindet,
mir nichts, dir nichts aus dem Regierungsralhe austreteu könne.
Ich finde, es sei hier ein Widerspruch vorhanden.

Herr B a u d i r e k t or hat Nichts zu bemerken.

Dem Herrn Negierungsralh Jaggi wird in allen Ehren
und unter Verdankung der geleisteten Dienste die nachgesuchte
Entlassung durch daS Handmehr ertheilt.



DaS EmlassungSbegehren deS Herrn Regierung? statthalter
Jmer Von Neuenstadt wird verlesen.

Herr Baudircktor, als Berichterstalter.
Gesundheitsrücksichten so wie zahlreiche Privatgeschäfte haben den

Herrn Florian Jmer veranlaßt, seine Entlassung als Regie«
rungsstatthalter von Neuenstadl für den 1. Oktober nächsthin
einzugeben. Der Regierungsrath trägt demnach darauf an,
ihm dieselbe unrer Verdankung der geleisteten Dienste zu e>-
theilen. Herr Jmer hat diesen Bezirk, sei es als Amisverwcser
ober Regierungsstatthalter, seit 1831 zur Zufriedenheit aller
Bürger von Neuenstadl und Tessenberg verwaltet. Wir
bezeugen auch gerne, daß er weder der frühern Regierung noch
der gegenwärtigen zu irgend einer Klage Anlaß gegeben hat.

Durch das Handmehr angenommen.

Wahl eineS Regierungörathes.
Bon 162 Stimmen erhalten im ersten Wahlgang:
Herr Fürsprecher Bützberger 98 Stimmen.
„ Großrath Sträub 32 „
» Gerichtspräsident Moschard 19 „
» alt-Regierungsrath Dähler 4 „
« Fürsprecher Jngold 2 „
„ Fürsprecher Blösch 2 „
„ Fürsprecher Karl Ochsenbein 1 „
» Jaggi 1

„ Oberrichter Romang 1 „
„ alt-Regierungsstatthalter Frieden 1 „

Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Bützberger.

Herr Rollier
„ Gibolet

„ Neuhaus
» Naine

Leer ist 1

103 Stimme».
30 „

Stimmzeddel.

Erwählt ist somit Herr Rollier.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von Aarberg.
Vorschlag der Wahlversammlung des Amtsbezirks : 1) Her«

Probst, Altgcrichtspräfident zu Aarberg; 2) Kasser, Joh. Ulr.,
AmlsgerichlSschreiber daselbst.

Vorschlag des Obergerichts : 1) Herr Jngold, Felix,
Fürsprecher zu Belp; 2) Herr Rämi, Jak. Anbr., Fürsprecher
in Bern.

Von 146 Stimmen erhalten im ersten Wahlgang:
Herr Kasser, Joh. Ulr., Amtsgerichtsschreiber zu Aarberg 74 St.

„ Probst, AltgerichlSpräsibent zu Aarberg 63 „
„ Jngold, Fürsprecher in Belp 4 „
„ Rämi, Fürsprecher in Bern 4

Erwählt ist somit Herr Kasser.

Wahl eines Kommandanten der Artillerie.
Vorschlag des Negierungsraihes: Herr Karl Funk,

eidgenössischer Major in Bern.
Von 104 Stimmen erhalten im ersten Wahlgang:

Hîrr Funk 55 Stimmen.
„ Major Roth 47 „

Leer sind 2 Stimmzeddel-

Wahl eineS RegierungsstatrhalterS von Frutigen.

Borschlag der Wahlversammlung: 1) Gilgian Brügger,
Grsßrath in Frutigen; 2) Herr Germann, Joh., Arzt
zu Aeschi.

Vorschlag des Regierungsrathes: Herr Nieder,
Amtsschaffner, zu Adelboden; 2) Herr v. Kânel, Großrath zu
Laupen.

Herr Präsident. Ich muß hier auf den Umstand
aufmerksam machen, daß die Wahlvorschläge deS Amtsbezirks
Frutigen erst unter dem 29. Juli gemacht worden sind, somit
die Frist zur Erhebung von gesetzlichen Einsprachen noch nicht
verstrichen ist. ES wird daher sowohl diese Wahl, als
diejenige des Regierungsstatlhàrs von Neuenstadt unter dem
Vorbehalte gemacht, daß keine gegründeten Einsprachen
dagegen erhoben werden.

Von 157 Stimmen erhalten im ersten Wahlgang:
Herr Germann 92 Stimmen.

„ Brügger 60 „
„ v. Känel 4 „
„ Rieder 1

Erwählt ist somit Herr Germann.

Wahl eines außerordentlichen Gerichts auS der Zahl der
Gerichtspräsidenten des KantonS zum Zwecke deS Entscheides
über die Kassation deS obergerichtlichen Urtheils vom 27. Okt.
1848, in Sachen der Wittwe deS Herrn Dr. Beat Schnell
von Bern und Jungfer Grisel auS Neuenburg (s. Beschluß
Vom 30. Juli letzthin).

Es wird auf die gleiche Weise progredirt, wie am 13,
März 1849 bei Aufstellung eines außerordentlichen Gerichts
zu Beurtheilung deS RekusationSgesucheS in der nämlichen Sache.

Vom Präsidium werden als Stimmenzähler bezeichnet:
die Hrn. Großräthe Bühlmann, Geiser Amtsrichter, Wiedmer
und Hebler.

Im ersten Wahlgang werden mit absolutem Mehr erwählt:
1) Herr Häuselmann, Gerichtspräsident in Thun mit 113 St.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
s)
9)

10)

Müller,
Rupp.
Maurer,
Schöni,
Moser,
Botteron,
Mürset,
Nieolet,
Moschard,

?/

111
111
111
111
110
110
110
110
109

Wahl eines Regierungsstatthalters von Neuenstadt.

Borschlag der Wahlversammlung deS Amtsbezirks: 1) Herr
Rollier, Pierre David, RegicrungSstatthalter zu Courilarp;
2) Herr Gibolet, Sohn, zu Neuenstadt.

Vorschlag deS Regierungsrathes: 1) Herr NeuhauS, Karl,
Großrath, Fürsprecher zu Erlach; 2) Naine, Ludw. Theophil,
gew. Amtsrichter.

Von 155 Stimmen erhaltenem ersten Wahlgang:

in Aarwangen „
„ Trachselwald „
„ Belp „

Srlach „
„ Langnau „
„ Courtlary „
» Biel „
„ Konolfingen „ „
„ Münster „ 109 „

In der Wahl für die Ute Stelle bleiben 1) Herr Moosmann,

Gerichtspräsident in Laupen und Herr Berger, Gerichtspräsident

in Fru igen.

Durch Ballotiren wird erwählt : Herr MoSmann, Gerichtspräsident

in Laupen.

Zum Präsidenten wird erwählt: Herr Häuselmann,
Gerichtspräsident in Thun; zum Sekretär: Herr Schärz,
Fürsprecher und Großrath in Bern.



Bortrag deS RegierungSraiheS, betreffend die Rückerstattung

der Vorschüsse für die Kosten der Parzellarpläne. DaS
Dekret lautet folgendermaßen:

Der Große Rath deS KantonS Bern,
in Betracht,

daß nähere Bestimmungen des RückerstattungSmoduS der
nach §. 3 des DekrelS vom 8 Dezember 1815 an die
Gemeinden deS Jura auS der Staalsk^sse verabreichten Borschüsse
für tie Kosten der Parzellarpläne nothwendig erscheinen,

auf einen Vertrag deS RegierungSralheS und der Direktion

der Finanzen,

beschließt:
8- I-

Bom 1. Januar 1850 hinweg soll zum jährlichen Betrage
der Grundsteuer derjenigen Gemeinden, welche Von Seite deS
StaaleS Kalastcrvorschüsse erhallen haben, ein Zehntheil d r
muihmaßlichen Berechnung der Voranschlagskosten während 10
aufeinanderfolgender Jahre beigefügt werden.

8. 2.
Bon der gleichen Zeit an wird allen Gemeinden, die im

Laufe deS JahreS dem Kataster unterworfen werden sollen, ein
Zehnlheil der im vorigen Paragraphen erwähnten Kosten als
Borausbezahlung auferlegt werden.

Die Bertheilung und der Bezug dieser Kosten sollen in
Gcmäßheit deS 8- 3 des Dekrets vom 8. Dezember 1815 und
bis zur Beendigung der neuen mittelst der gegenwärtigen Scrip-
turen stallfinden.

8- 3.

Die endliche Bestimmung der Summen, die nach gänzlicher
Vollendung der Arbeit von der Gemeinde zu entrichten sein
wird, liegt dem Grundsteuerdirckror ob.

8- 1.

Die auf diese Weise als Vorausbezahlung bezogenen Summen

sollen in die Staatskasse geliefert werden.

8 5.
Dieses Dekret tritt vorläufig bis zu dem Zeilpunkte in

Krall, wo die Katasterverhällnisse für den ganzen Kanton ge-
regelt sein werde». Alle frühern mit demselben im Widerspruche
st-henten Bestimmungen sind aufgehoben.

Bern, den 3. August 1819.

Namens des Großen RatheS:
îc. zc.

Revel, Regierungsrath. als Berichterstatter. ES ist
wohl allen Mitgliedern dieser Behörde bekannt, daß der Staat
einigen Gemeinden, um ihnen die Ausnahme der Parzellar-
Pläne zu erleichtern, bedeutende Vorschüsse gemacht hat, und
zwar ohne daß derselbe irgend einen ZinS verlangt hätte. Da
aber der Termin und die Art und Weise der Rückzahlung bis
dahin ni»r festgesetzt worden waren, so entwarf die Finanz-
dirck ion damit der Staat in Folge dieser unverzinslichen
Borsctüsse nicht zu großen Verlust erleide, ein Dekret, welches

für die Rückzahlung 10 Jahre einräumt, und zwar so,
daß alle Jahre vom 1. Januar 1850 hinweg ein Zehntheil
abbezahlt werde. Es wird somit der Staat nach Ablauf dieser
10 Jabre wieder zu seinem Gelde kommen. Auch ist eS im
Interesse der Gemeinden, daß die Rückzahlung so schnell alS
möglich erfolge, indem eS sich sonst leicht zutragen könnte,
daß in einigen Gemeinden die Berichtigung der Parzellarpläne

in Folge von Irrthümern oder Veränderungen noth-
wendig würden; in diesem Falle wären die Kosten für die erste
und zwei e Arbeit auf einmal zu bezahlen; diese« wäre den-
selben nun viel beschwerlicher, als wenn sie ihre Schuld in der
Ihnen vorgeschlagenen Weise nach und nach abbezahlen kön-
nen. AuS diesem Grunde überwies der Regierungsrath daS
von der Finanzdireklion ausgearbeitete Dekret dem Großen
Rathe, mit dem Ansuchen, eö möchte die Versammlung dasselbe

genehmigen. Da der Beschluß nicht ausgetheilt werden konnte,
so wünschte ich, daß er ariikelweise berathen würde.

Das Eintrct.n wird durch daS Handmehr beschlossen.

8- 1.

Herr Berichterstatter. Diele Berechnung kann
nur muthmaßiich sein, denn erst bei der Bezahlung deS letzten
Zehnlheil« wird fie festgesetzt werden, indem man dann nur
eine genaue Berechnung wird vornehmen können. Der
Versammlung ist noch mitzutheilen, daß die von Seiten deS
Staates den Gemeinden gemachten Vorschüsse die Summe von
154,000 Fr betragen. Ich trage aus die Annahme dieses
Paragraphen an, so wie er vorliegt.

DurchS Handmehr genehmigt.

8- 2.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph ist die
Konsequenz deS eisten und bezieht sich auf die Gemeinden,
die dem Kataster unterworfen find. W.S die Vertheilung und
den Bezug der Kosten betrifft, so werden fie in Gcmäßheit des
Dekrets vom 8, Dezember 1815 stattfinden und zwar, da die
neuen Skiipturen noch nicht beendigt find, mittelst der g-gen-
wärrigen. Ich trage auf die Annahme diese» Paragraphen au.

DurchS Handmehr genehmigt.

8 3

Herr Berichterstatter. Es ist, wie ich schon
bemerkt, diese Bestimmung der Summe nur provisorisch, indem
man die Summe, welche die Gemeinden dem Staate schuldig
werden können, nicht festsetzen kann. Ich trage auf die An-
nähme des Paragraphen an.

Durch daS Handmehr genehmigt.

8. 4.

Herr Berichterstatter. Dies« Bestimmung
versteht sich von selbst» denn eS ist natürlich, daß die
vorgeschossenen Gelder wieder in die Staatskasse fließen. Ich
schließe auf die Annahme deS Paragraphen.

DurchS Handmehr genehmigt.

8. 5.

Herr B e r i ch t e r st a l t e r. In Folge dieser Besti«-
mung wird daS Dekret provisorisch, bis daß der alte KanionS-
theil die Aufnahme der Parjellarpläne vollendet haben wird.
Ich wünschte, es würde dasselbe sogleich endlich berathen,
damit eS sofort in Kraft treten konnte.

DurchS Handmehr genehmigt.

Einleitung.
Herr Berichterstatter. Da ich nichts beizufügen

habe, trage ich aus die Annahme an.

DurchS Handmehr genehmigt.



Naturalisationsgesuch deS Herrn Karl Bodenehr von Augsburg,

Geometer zu DelSberg.

Revel, Reg.-Rath, al» Berichterstatter. Karl Bodenehr,
gebürtig auS Augsburg, seit 8 oder 9 Jahren in DelSberg
wohnhaft, ersucht den Großen Rath, ihm die Naturalisation
zu ertheilen. Aus einem Zeugniß deS Herrn Oberst Buchwalter
geht hervor, daß Bodenehr einer der besten Geometer deS

KantonS ist, so daß er in dieser Beziehung dem Lande sehr
«schlich sein könnte- Da Bodenehr beide Sprachen kennt und
in der Ausnahme von Parzellarplänen sehr bewandert ist, so

könnte er in der Einführung des Katasters im alten Kau-
tonstheil-», sobald dieser beschlossen sein wird, große Dienste
leisten. In Betreff seines LeunmndeS, der nich S zu wünschen
übrig läßt, ist er vom Regierungsstatlhalter und den Behörden
von Delsberg empfohlen; auch hat er sich die Achtung seiner
Vorgesetzten und deS Publikums erworben. Vor einem Jahr
hat er ein Märchen aus Lausen gehcirather. Er besitzt ein
zu seinem und seiner Familie Unterhalt hinreichendes v-rmögen;
dazu ist er fleißig und lebt ganz für seinen Beruf. Die seinem
Gesuche beigelegten Schriften bezeugen, daß er zum großen
Theil in Eisendahnaktien 8475 Fr. hat, worin jedoch ein auf
seinen Vater, der, wie man sagt, ziemlich vermögend sein soll,
lautender Titel von 7000 franz. Fr. nicht inbegriffen ist. Die
Gemeinde Löwenburg hat ihm gegen Bezahlung von 500 franz.
Fr. die Zusichcrung des Bürgerrechts ertheilt. Diese Gemeinde
ist zwar nicht reich, sie besitzt in Kapitalien nur 2096 Fr.
kl Rp ; dagegen ist sie sehr klein und hat nur 2 arme
Angehörige zu unterstützen. In Gemäßheit des vom RezierungS-
rath genehmigten Antrages der Justizdireklion schließe ich dahin,
daß diesem Gesuche entsprochen werde.

v. E r l a ch. Ich kenne die Person, welche eS hier
betrifft, durchaus nicht, und was ich sage, geht dieselbe nicht im
Geringsten an. Allein ich glaube, «s sei meine Pflicht, die

Versammlung darauf aufmerksam zu machen, wie eS sich eigentlich

mit der Burgergemeinde Löwenburg verhalt und ob sie

geeignet ist, tie nöthigenGaranlftn darzubieten. Der srühereBesitzer
deS Gutes in Löwenburg, das jetzt mir gehört, machte seiner
Zeit den Antrag, daß die ehemalige Herrschaft Löwenburg eine
eigene Burgergemeinte bilden möge. Während dieses Gesuch
vor dem Regierunzsrathe und dem Großen Rathe verhandelt
wurde, starb dieser Besitzer des Gute». Es wurde indessen
das Gesuch genehmigt und daS Dekret ausgestellt, daß alle
diejenigen Grundbesitzer der ehemaligen Herrschaft Löwenburg,
welche eS wünschen,berechtigt sein sollen, sich alS Bürger von Löwenburg

einzuschreiben. So viel ich mich erinnere, waren eS aber bloß
2 o.'er 3 G undbesitzer, die sich einschreiben ließen. Ich
habe die größte Besitzung in jenem Bezirk, habe aber erklärt,
daß ich nicht Bürger sein wolle, weil ich eS nicht nöthig finde.
Mehrere andere Besitzer mzcht-n eS gleich, so daß jetzt die

ganze Bürgerschaft bloß aus einigen wenigen Personen besteht;
die übrigen wollen von dem Bürgerrechte Nichts und begnügen
sich damit, Einwohner zu sein. Diese Burgergemeinve hat
also gar keine Beziehung zu dem Grund und Boden, auf
welchem sie steht, und besitzt weder Waldungen »ach Allmenden.
DaS Vermögen der Gemeinde besteht bloß auS den Einzugs-
geldern, die ich und einige andere Grundbesitzer bezahlt haben.
ES ist im Vortrag von zwei Personen die Rede, welche die
einzigen seien, die man zu unterstützen habe. Diese Personen
werden freilich unterhätten, allein nicht von der Burgerschaft,
sondern sie sind bei den Einwohnern im Umgang. Ich z. B.
füttere sie 117 Tage im Jahr, ohne daß ich dazu verpflichtet
wäre. Ich frage nun, ob eine solche Gemeinde Garantie
für neue Burger geben könne? Ich trage das größte
Bedenken, ob es am Platz sei, daß die Burgergemeinde von
Löwenburg neue Bürger annehme, obgleich ich eben so wenig
gegen den Herrn Bodenehr alS gegen den Herrn Carlin, der
auch Bürger von Löwenburg ist, EtwaS habe. Allein ich kann
nicht begreifen, wie der Regierungsrath sagen kann, die
Gemeinde Löwenburg biete die gehörige Garantie einer
Burgergemeinde dar.

Herr Baudirektor. Die Behauptung deS Herrn
V- Erlach in Betreff der Bstrgergemeinde Löwenburg hat aller¬

dings seine Richtigkeit. Allein dieß Alle» hätte vor 15 Jahren,
alS eS sich um die Gründung dieser Gemeinde handelte, gesagt
werden sollen. Gegenwärtig besteht sie nun; dieß ist ein«
Thatsache, die die jetzige Regierung nicht in Abrede stellen
kann; ja, die abgetretene Regierung hat diese Gemeinde
ermächtigt, neue Bürger aufzunehmen, indem sie hinreichende
Garantie darbietet; dieß ist also wieder eine Thatsache, auf
die wir unS berufen können. Die Gemeinde Löwenburg, deren
Kapital noch klein ist, zählt nur wenige Mitglieder, so daß
kein Grund vorhanden ist, um sie zu hindern, sich zu vermehren;

im Gegentheil, wir sollen wünschen, daß sie sich
vergrößere und daß ihre finanzielle Lage sich verbessere. Dazu
werben wir dadurch gelangen, daß wir sie ermächtigen, solche
Bürger, wie Herr Bodenehr, aufzunehmen, welcher derselben gewiß
nicht zur Last fallen wird; denn dieser Mann ist durch sein
Betragen und sein« Talente sehr zu empfehlen; seit 10 Jahren
ungefähr, daß er im Lande wohnt, hat er sich olle Achtung
erworben. Herr Bodenehr ist einer der besten Geometer des
Jura. Odschou der alte KantonStheil auch gute Geometer
besitzt, so wäre doch zu wünschen, daß 2 oder 3 Geometer auS
dem Jura sich nach Bern begeben würden, um zur Einführung
des Katasters im alten Kantonsrheile Anleitungen zu geben
und die Kenntnisse zu verbreiten, die sie sich im Jura nach so
vielen Jahren angeeignet haben. Wenige unserer Geometer
find in der deutschen Sprache bewandert. Herr Bodenehc nun
macht in dieser Begebung eine Ausnahme, denn die d-utsche
Sprache ist seine Muttersprache. Ihr seht also, daß uns dieser
Mann große Dienste wird leisten könne» ; auS diesen Gründen
halte ich cö für meine Pflicht, sein NaturalisationSgesuch zu
unterstützen.

Ts ch a r ner von Kehrsatz. Ich glaubte, man lasse sich

durch die Erfahrung belehren; allein dieß scheint nicht der Fall
zu sein. Man weiß, daß die vorige Regierung bei Erthcilung
von Naturalisationsgesuchen mehrere Mißgriffe gemacht hat,
aus welchen für daS Land bedenkliche Folgen entstanden sind.
Es scheint, man glaube, eine große Bevölkerung sei eine große
Wohlthat für daS Land. Ich glaube indessen, wir leiden nur
an einer zu großen und auch an einer schlechten Bevölkerung,
und deßhalb müssen wir sie nicht noch durch fremde Elemente
vermehren. Ich schließe dahin, daß der Petent dahin
abgewiesen werde, daß er sich einen zuverlässigeren Bürgerorl such«
und dann mit seiner Bitte wieder an den Großen Rath kommen
solle.

Wein g art. Ich bin auch nicht dafür, daß man einem
Jeden daS Bürgerrecht ertheile. Allein hier ist ein ganz
besonderer Fall. Der Betreffende ist so zu sagen vom gmzen
Jura lebhaft empfohlen, und die Gemeinden, in welchen er
Vermessungen gemacht hat, interessiern sich ganz besonders für
ihn. Er steht bereits seit 10 Jahren im Dienste der Regierung
und zwar zur jeweiligen vollkommenen Zufriedenheil seiner Odern
und deS RegierungSrathe». Wegen seiner guten Aufführung
genießt er im Jura die allgemeine Achtung. Es find in dieser
Beziehung Briefe von Bürgern verschiedener Stände auS dem
Jura an di« Herren Großräthe geschrieben worden. Die
Herren Jurassier, welche hier anwesend sind, werden dieß
vollkommen bestätigen können. Dieser Mann ist in seinem
Berufe ausgezeichnet und wird namentlich für den Kataster,
welcher wahrscheinlich auch im alten KantonStheil gemacht
werden wird, sehr wichtige Dienste leisten können Die
Geometer, welch.' sich mit den Karastervermessangen im Jura
beschäftigt haben» verstehen meistens nicht deutsch. Herr
Bodenehr hingegen ist ein Mann, welcher deutsch und französisch
spricht. Er hat die poly echnischen S«ulen in Paris
durchgemacht, beschädigt sich nie mit Politik und lebt einzig seiner
Kunst Er besitzt ferner ein beträchtliches Vermögen, obgleich
er noch nichts von seinem Vater geerbt hat, der übrigens
auch ein sehr wohlhabender Mann sein soll Er hat ein
armes Mädchen von Laufen geheirarhet. Weiln man ihm
daS Bürgerrecht nicht ertheilt, so würde es wahrscheinlich mit
der Zeit Heimathlose geben. WaS die Gemeinde Löwenburg
anbelangt, so hat sie schon mehrere Bürger aufgenommen und
wenn sie damals hinreichende Garantie dargeboten, so wird



sie, wie Herr Stockmar richtig bemerkt hat, auch jetzt die
gehörige Garantie darbieten und zwar um so mehr, da im
Jura die Pflicht der Armenunterhaltung nicht eristirt. ES
ist eingewendet worden, man solle sich doch durch die Erfahrung

belehren lassen. ES ist wahr, wir haben schon Bürger
aufgenommen, von denen wir keine große Satisfaktion hatten.
Allein dieses Argument kommt mir gerade so vor, wie wenn
man sagen wollte, eS sei schon mancher in der Aare ertrunken

und man solle daher nicht mehr über dieselbe fahren. Es
ist nicht gesagt, daß wenn der Eine oder der Andere schlecht

ausgefallen ist, auch die andern schlecht ausfallen werden.
In den 10 Jahren, während welchen der Betreffende schon im
Kanton ist, konnte man ihn doch kennen lernen. Wenn Einer
10 Jahre lang brav und ehrlich lebt und sich die Achtung
aller rechtschaffenen Leute erwirbt, so ist zu erwarten, daß er
nicht von heute auf morgen den Weg deS Lasters einschlagen
werde. Ich möchte daher, so viel an mir ist, die Annahme
dieses ManneS bestens empfehlen.

v. E r l a ch. Min hat gesagt, ich hätte früher die'e

Bemerkungen machen sollen. Ich habe auch schon früher die
Freiheit genommen, im G oßm Rathe diese Bemerkung
anzubringen, obgleich nicht mit der Ausführlichkeit wie heule.
Dieser Vorwurf fällt daher nicht auf mich zurück. Wie schon

bemerkt, kenne ich die betreffende Person durchaus nicht und
habe auch keinen Gegenantrag gestellt.

G r e p p i n. Nur ein Wort, um die Ansichten der
Herren Stockmar und Weingart zu unterstützen; der Grund,
aus welchem man dem Herrn Bodenehr das Bürgerrecht ver
weigern möchte, ist nach meinem Dafürhalten ein Motiv, um
ihm dasselbe zu gewähren. Wenn wir das Einkommen der
Gemeines Löwenburg vermehren 'wollen, so müssen wir ihr
sowohl begüterte, als durch ihr Talent und ihre Thätigkeit
bekannte Leute als Bürger zuhalten. Da nun Herr Bodenehr
dieser Zahl angehört, so wünsche ich, daß seinem Gesuche
entsprochen werde.

Minder, von Huttwyl. Ich habe nichts gegen die
Naturalisa ionserlheilung. Dagegen finde ich es eine große
Ungerechtigkeit, daß die Bürgergemeinven Bürgerrechte erlheilen

und die Einzugsgelder beziehen können und nachher, wenn
die Leute arm werden, fie nicht erhalten wollen.

Lehmann, N gierungsrath, von Langnau. Ich habe
mich schon im Regierungsrafhe gegen dieses Naturalisations-
gesuch ausgesprochen und fi,i"e mich deßhalb auch hier veranlaßt,

meine Gründe anzufüh en. Ich gehe hier ganz von der
Person deS Betreffenden ad und frage vor Allem aus: bietet
die Burgergemetnde von Lörvcnburg die erforderliche Garantie
dar. DaS wird Niemand im Ernste behaupten können. Denn
fie befitzt bloß L. 2000 Vermögen und hat zwei Personen zu
unterhalten, was gewiß mehr braucht, als der Zins dieses
Kapitals. M m sagr freilich, im Jura cr stire die
obligatorische Unterstützung d.r Armen nicht, allein wenn eine
Familie in Noth kommt, so kann man fie doch nicht
todtschlagen sondern man muß fie erhalten und zwar enk-
weder der Staat o^er tie Privaten. Solche Naturalisationen,

wie sie von Löwenburg und von andern Gem inten
gemacht werdei, geschehen aus Kosten des Staats. Es ist
früher in Aussicht gestellt worden, drß das neue Acmengesctz
wenigstens in Bezug auf die Armenanstalten bald ins Leben
treten werde. Es ist nun klar, daß wenn Jemand naluralifirt
wird, der eine starke F nnilie und nur wenig Vermögen hak
und er der Gemeinde zur Last fällt, diese, wenn sie selbst kein
Vermögen hak, die Ihrigen nicht verpflegen kann, sondern tie
Unterhaltung in den Arm man stalten durch den Staat g leistet
werden muß. Auf diesen rechnet man auch immer vollkommen,
und während den ltze» schlechten Iah en hat man dieses
auch gesehen. Die Gemeinden, welche schon seit Jahren so

spekulier haben, find jetzt in Schulden gerathen. SS wird
von Herrn Weingart gesagt, man wünsche im Iira allgemein,
daß Herr Bodenehc naturalifirt werde. Ich wünsche eS auch
und glaube, wenn er in einer reiche» Gemeinde ein Bürger¬

recht finde, so sei die Acquisition gut. Allein warum kommt
nicht etwa eine reiche Gemeinde und bietet ihm daS Bürger,
recht dar? Ich muß mich aus den angeführten Gründen
gegen das Gesuch aussprechen und glaube sogar, es sei im
Interesse des Betreffenden, wenn er abgewiesen wird. Wenn
man ihn im Jura allgemein zu behalten wünscht, so wird er
leicht ein anderes Bürgerrecht finden.

E b e r s old von Bern. Ich kann mir keinen Grund
denken, warum man einer armen Gemeinde sagen sollte, sie

dürfe keine Bürger ausnehmen und dieses dagegen einer reichen
sollte gestattet sein; besonders wenn eS sich um die Annahme
eines ManneS handelt, welcher mit Talenten ausgerüstet sein

soll und den man ehrenvoll nennen hört. Ich wüßte nicht,
warum ein Solcher einer Gemeinde Besorgnisse erregen sollte.
Im Gegentheil, wenn die Gemeinde einmal besteht und man
sie auch wird fortbestehen lassen, so könnte ihr gerade die

Naturalisation eines solchen ManneS eine festere Basis geben.
Wenn der Betreffende ein Mann wäre» welcher sich voraussichtlich

bloß mit Sorgen durchzuschlagen im Stande wäre
und der vielleicht in den Fall kommen könnte, einmal der
Gemeinde zur Last zu fallen, so wären die geäußerten Besorgnisse
gegründet. Allein so sehe ich nicht ein, warum man Bedenken

tragen sollte. Ich bin gewiß nicht einer derjenigen, welche
leicht geneigt sind, zu naturalist?«» ; denn wir haben in unserm

eigenen Lande Talente aller Arten genug, so daß wir solche
nicht von außen herein zuziehen brauchen. Allein wenn ein
Ausländer sich Jahre lang bei unS aufgehalten hat und eine

Gemeinde ihn würdig findet, zu ihrem Mitgliede zu machen,
to könnte ich mich, wenn er noch dazu in einem größern
Umfange allgemeine Achtung genießt, durchaus beruhigen.

A u b rp Der Herr Präopinant hat daS Prinzip, welches

uns in Zukunft bei Naruralisatiosgesuchen leiten soll,
auseinander g-ietzt. Die von unsern Vorgängern begangene»
Feh'er gehen unS nichts an; hat man damals unrecht gehandelt,

so handle man heute besser Wenn Gemeindsvorsteher
unvortheilhaf e Verträge abschließen, waS leider öt'terS der

Fall ist, so ist es an uns sie zu Vernichten, indem wir sie nicht
genehmigen. Was ich hwr bemerke, soll dem Herrn Bodeneh»
keineswegs zum Nachtheil gereichen; ich kenne ihn zwar nicht,
allein aus dem zu schließen, waS die P äopinanlen über ihn
gesagt, glaube ich, eS sei ein verdienstvoller Mann, so daß ich

mich seiner Naturalisation nicht widersetze, wenn er sich ein

Burgerrecht verschaff n kann, welches die nöthigen Garantien
tardtetet. Suche der Billsteller, der in DelSbcrg, welches eine

reiche Gemeinde ist, wohnt und eine Frau, gebürtig auS
Lausen, geheirathet hat, in einer dieser Gemeinden ein

Bürgerrecht zu bekommen, so wird sein Zweck, wenn auch mit
etwas mehr Kosten verbunden, erreicht werden. Die Gemeinde
Löwenburg hat kein die nothwendigen Garantien darbietendes
Vermögen, und durch die Summe von 500 Fr.» die sie von
Herrn Bodenehr zu erhalten hätte, würden diese Garantien
nicht vermehrt; ja, wenn ich recht belehrt bin, so handelt eS

sich bloß um 500 franz. Fr. Da also die Gemeinde, die dem

Bodenehc das Bürgerrecht zugesichert, sehr arm ist, so kann
nach meiner Ansichc dem Gesuche nicht entsprochen werden.
Man lade ihn demnach ei», sich das Bürgerrecht in einer
Gemeinde zu verschaffen, welche die nöthige Sicherheit darbieten
kann; dieß ist auch das Prinzip, das unS zukünftig leiten
soll.

Nevel, Regierungsra:h, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! AlleS was in Betreff der Gemeinde
Löwenburg gesagt worden, ist wahr; fi.> besitzt nicht mehr alS
Fe. 2006. Aas der andern Seite aber hat diese Geirninde nur
zwei Arme zu unterhalten, so daß für d e gegenwärtige
Generation wenigstens nicht zu befürchten ist, daß Bodenehc der
Gemeinde zur Last falle; er hat mehr als ein hinreichendes
Ve mögen, um seine Familie zu unterhalten. Was mich
anbetrifft, so glaube ich» daß wir seinem Gesuche entsprechen
sollen. D.r Jncidentfrage aber muß ich mich widerfetzen,
indem nach meinem Dafürhalten durch LallKiru lg abgestim mt
werden soll.



Abstimmung.
Heute nicht einzutreten 65 Stimmen.
Kür soforligtS Eintreten 4t „

Naturalisationsgesuch deS Fried. Lud. B a u m a n n,
«aö Menzingen, Königreich Wurtemberg» Buchbinder zu Wangen»

welchem die Gemeinde WiedliSbach das OrtSbürgerrechl
zugesichert hat.

Revel, RegierungSrath, als Berichterstatter. Friedrich

Ludwig Baumann, von Mmzingea, Königreich Wurtemberg

» seit t834 wohnhaft in Wangen, ersucht den Großen
Rath, ihm die Naturalisation zu ertheilen. Mit der Erlaub-
»iß deS RegierungSrathes erhielt er vou der Gemeinde Wied-
lisbach die Zusicherung des OrtSbürgerrechtS. AuS einem

Zeugniß deS Gemeinderaths von Wangen » welcher ihn als
«inen friedlichen und rechtschaffenen Mann empfiehlt» geht
hervor, daß er ein Vermögen von 14,000 Schweizerfranken
befitzt. Da die Gemeinde WtedliSbach nebst einem Vermöge«
von Fr. 48,241 noch bedeutende Ländereien und Gem«indSwal-
dungen hat, so ist sie in einer weit bessern Lage, als die
Gemeinde Löwenburg. Der Bittsteller genießt übrigens e n,S

guten LeumundeS und kann der Gemeinde große Dienste leisten.

Z« Namen deS RegierungSrathes schließe ich demnach dahin,
daß dem Gesuche entsprochen werde.

Abstimmung durch Ballotirung.

Für Willfahr 56 Stimmen.
Für Abschlag L2

Herr Präsident. DaS Gesuch ist somit verworfen,
indem nicht die erforderliche Stimmenanzahl vorhanden ist.

v 0 rtr a g deS Regierungrathei und der Finanzdirektion,
Abtheilung Domänen und Forsten, betreffend einen Pfrunddo-
«änenverkauf zu Lenk.

I. U. Lehmann, alS Berichterstatter. ES ist üb-r
mehrere zur Pfarre Lenk, Amtsbezirks Obersimmenthal, ge-
hörende Liegenschaften und Weiden am 21. Mai abhin ei-e
öffentliche Kauf- und Pachlsteigcrung abgehalten worden, deren

Ergebniß folgendes ist:
1) Die obere Pfrundmatt«, von 3 Jucharten,

liegt auf der Südseite deS Dorfes und zum Theil ganz eben;
ein Theil, von ungefähr einer Juchart, neigt sich etwaS sta>k

gegen Norden, ist mager und unangebaur, der untere Theil ist
in gutem Zustand. Die Scheuer ist für Fr. MV assekurir.
Das höchste Angebot hatte Herr Unterweibel Bert-

schen mit Ar. 3500.
Die Schätzung deS LagerbuchS der StaatSgüte»

ist Fr. 1800.
Zu dem Grundsteuerregister ist solche geschätzt

für Fr. 1407.
Der jährliche Pachtzins beträgt Fr. 72.

2) Das Pfrundweidlein hat 5 RinderSwei»,
oder 5 — 6 Jucharten Halls, liegt südwestlich, unweit dem

Dorse Lenk, am Fuße des BergeS, uneben und mit großen,
mehrere Eenlner schweren Steinen, von einem frühern Berg-
stürz oder Bruch herrührend, wie übersäet, hat schlechten
Boden. Die Scheune ist neu, hat wenigstens Fr. 400 gekostet.

DaS höchste Angebot hatte Chr. M a r g gi, zu Lenk,
mit Fr- 1687. 50.

Die Schätzung im StaatSgüterlagerbuch ist
Fr. 915.

Die Grundft-uerschctzung hingegen Fr. 1006.
ES wurde bisher dem Pfarrer überlassenum den

Pachtzins von Fr. 37.

3) Der R i zli b e r g, ungefähr anderthalb Stunden
vom Dorfe Lenk entfernt, zu 66 Rindcrweid. Ist eine

Tagblatt des Große« Rathe». I8»S.

gute Alp; dieselbe kann gemäht und geheuet werden; hatt«
wenig an Wald, hat eine neue Sennhürre, welche für Fr. 2250
geschätzt ist.

4) Rufi- und Steigelberg in der Bäuert
Pöschenried, Gemeinde Lenk, fünf RinderSweid und anderthalb

Fuß, im Lagerbuch geschätzt für Fr. 430.

5) Stieren. Jfigenberg, ein halbes RinderSweid,

geschätzt für Fr. 20.
Auf diese Gegenstände Nr. 3, 4 u. 5 hatte daS höchst«

Angebot Herr Amtsrichter Joh. R i e d e r, von und in Lenk,
mit Fr. 12,250:

Die neue Schätzung nach dem StaatSgüterlagerbuch

ist Fr. 9125.
Die Grundsteuerschatzung beträgt Fr. 3420.
Der bisherige Pachtzins für alle drei Gegenstände

ist Fr. 330, waS ein Kapital
ausmacht von Fr. 8250.

Auf diese Darstellungen gestützt gebe ich mir die Ehr«,
bei Ihnen, Herr Präsident, meine Herren! darauf anzutragen,

daß Sie hierüber folgende Beschlüsse fassen möchten:

1) Für die obere Pfrundmatte, auf welche daS

zwar sehr annehmbare Angebot von Fr. 3500 gefallen, die
aber laut Bericht deS Herrn Amischaffners und nach den vom
Herrn Domänenverwalter eingezogenen Erkundigungen««! noch
mehr gelten wird, den Bietenden » Herrn Unterweibel Bert-
schen, von seinem Angebot zu entladen, und die NichtHingabe
wegen nicht genügendem Angebot zu beschließen, wo dann
mittelst einer Einladung zu Eingabe von versiegelten Angeboten

eine neue Konkurrenz zu eröffnen sein wird.
2) Die Pf rundweide um daS Angebot von Fr.

1687. 50, welches die Schätzung um Fr. 762. 50 übertrifft,
dem Herrn Chr. Marggi zu Lenk hinzugeben.

3) Für denRizliberg, Steigelberg und
Stieren-Jfigenberg (Art. 3, 4, 5) die Hingabe für daS

Angebot von Fr. 12,250 (welches die Schätzung laut Lagerbuch

um Fr. 3330 übersteigt) an Herrn Amtsrichter Rieder
beim Großen Rathe zu empfehlen.

Hier wird noch bemerkt, daß der Pfarre alsdann noch
verbleiben:

Eine Matte, östlich dem Pfarrhaus« von Juch. 5s/«
Eine Pflanzstell«, südlich dem Pfarrhause von „ »/«
Ein LtschenmooS nahe beim Pfarrhaus von » 1^/,

Zusammen Juch. 7—
Also mehr alS daS Maximum von Juch. 5.

v. T avel. Ich ergreife das Wort, um darauf anzu-
tragen » daß man in diesen Verkauf nicht eintrete, weil der
Grundsatz, ob man überhaupt die Pfrundgüter verkaufen wolle,
noch nicht erledigt ist, indem einerseits das Gesetz über die

Verwaltung und Gewährleistung deS StaalSvermögcnS noch nicht
seine zweimalige Berathung erfahren hat, und anderseits Vor-
stellungen von Seite der Geistlichkeit des KantonS vorliegen,
dahin gehend» daß, wenn ein Ver-ragsverhältniß zwischen der
Geistlichkeit und dem Staate zu Grunde liege, eS nicht diesem

Letztern einzig zustehe, über die Pfrundgüter zu verfügen.
AuS diesem Grunde trage ich darauf an, daß auf den heutigen
Tag in diesen Kauf nicht eingetreten werden möge.

Herr Berichterstatter. Ich habe die Pflicht,
dieser hohen Versammlung Verkäufe von Staatsdomänen
anzutragen, sobald ich sie nach meinem Wissen und Gewissen im
Interesse deS Staates halte. Allerdings ist die zweimalige
Berathung deS Gesetz-S über die Verwaltung und Gewährleistung

deS Staa SvermögenS noch nicht vor sich gegangen.
Allein nach dem §. 6 deS Dekrets vom 7. Mai 1804, auf
welches sich Herr v. Tavel zu beziehen scheint, ist eS dem

Staate gestattet, „die zweckmäßigen Abänderungen in Betreff
der Pfarrgüter und deren Verkauf oder Abtausch zu treffen,"
so daß ich glaube, tie hohe Versammlung könne, ohne irgend
einem VertragSverhältniß zu nahe zu treten, den Verkauf
beschließen.

LS



Abstimmung,
Für sofortiges Eintreten und für den Aulrag

des RegierungSrarheS Gr. Mehrheit.
Dagegen 9 Summen.

Vo r t r a g deS RegierungêrakheS und der Finanzdi-
reku'on, Abtheilung Domänen und Forsten, detr.ffeiid die
Abrechnung der Verbindungswege und Nachbelle vom abgetretenen

Flâcheninhalr im Wierezwylwaldkaniounemkitt.

1. U. Le h m a n n, Regierungsralh, als Berichterstatter.

Unterm 7. März letzchin Patte der Große Rath den Kans
tonnementSvertrag über die Rechtsamewaldungen von W-erez-
wyl, Amtsbezirks Aarberg, genehmigt, nach welchem der Staat
eigenthümlich abtritt:

t. Den Nechsamebcfitzern für ihre jähr-
lichen Brenn«, Zaun« und
Wagnerholzungen Jucharte« 92?/«

2. Der Schulgcmeinde Wierzwyl für daS

bisherige Schulholz von 3 Klaftern „ 1«/«
3. Der Einwohnergemeinde Wierezwyl,

für die Ei Haltung des WucherstierS
und zu gemeinnützigen Zwecken » 4V»

Summa Jucharten 10i»/g
Da der Kantonnementsveeteag nichts bestimmte, nach

welchem Maaß die abzutretenve Fläche berechnet werden sollte,
auch die Ausgeschossmen von Wierezwyl behaupten, daß beim
Abschlüsse ausdrücklich neues Maaß vorbehalten worden, so

wurde von der Domäneuverwaltung und der Fmanzdirekcion
unterm 13. und 17. Januar 1819 angeteageu, vaß vie Berechnung

der abzutretenden Waldfläche nach neuem Maaß
stattfinde, was einen Unterschied von ungefähr 5 Jucharten
ausmachen würde. In Abweichung von diesem Antrage beschloß
der Große Rath bei Genehmigung des Kn-counemenkS unterm
7. März letzthin, daß die vom Staate abzutretende Jucharten
in Bernmaaß berechnet werden solle.

Diese Abänderung von Schweizermaaß in Bernmaaß hatte
die neue Abfassung und Beglobung der V.rlragSurkunde zur
Folge. Bei der Stipulation des neuen Vertrages wurde von
dem damit beauftragten Herrn Notar Nvmaug au der Hauptsache

nichts geändert, ausgenommen daß die durch die abgetretene

Fläche führenden Wege und Bachborde bestimmt in Abzug
gebracht wurden, indem die Bevollmächtigten nur unter dieser
Bedingung angeloben wollten, weil dieser Abzug im Sinne
der frühern Verabredung gelegen, waS übrigens aus 1.iu. k
des Entwurfs hervorgehe, wo es heiße, daß der Staat dm
abgetretenen Boden frei von jeder Servitur überlasse.

Die auf diese Weise in Abzug gebrachten Wege
betragen 81900 ssssft

Die Graben und Bachbette 14900

zusammen 95000
Da wirklich im Kantonnementsvertrag die Bestimmung

ausgenommen ist, daß der abgetretene Waldboden frei von
jeder Servilut überlassen werde» und da namentlich die
durch die Waldungen führenden Verbindungswege als Servi-
luten anzusehen find, so daß durch die im neu ausgefertigten
Vertrag aufgenommene Abrechnung von drei spezifizirt
angegebenen Wegen, einem Nachbelle und einem Moosgraben, im
Gesammtbetrag von 95000 nicht als eine eigentliche
Aenderung in dem Vom Großen Rathe unterm 7. März 1819
genehmigten Kantonnemente anzusehen ist, so dürfte die
Unterzeichnung dieses notarialisch ausgefertigten Akts nach hiersei-
tigem Dafürhalten unbedenklich stattfinden können. Da indessen
hierüber bei Ihnen andere Ansichten walten bürsten, so gebe
ich wir die Ehre, den mehrgedachten Kantonnementsvertrag,
in welchem bte in den vom Staate abzutretenden Wald von
Jucharten 101»/z fallenden Verbindungswege, Bachbette und
MooSgraben mir 95000 in Abzug gebracht find, Ihnen,
Herr Präsident, meine Herren, vorzulegen, und darauf
anzutragen, daß sie demselben Ihre Gnlheißung ertheilen möchten.

Durchs Handmehr genehmigt.

Herr Präsident. Ich bin von verschiedenen Seiten
angefragt worden, ob man während der folgenden Woche
mit den Sitzungen fortfahren wolle. Geschäfte wären
allerdings noch genug vorhanden und eS wäre im Interesse ihrer
Erledigung, die nächste Woche mit den Sitzungen noch
fortzufahren. Ich weiß nun nicht, waS die Absicht des Große»
Rathes ist. Es wurde mir bemerkt, daß man in gegenwär.
tiger Zeit ziemlich Muße habe, indem die Erndle vorbei und
andere Geschäfte nicht vorhanden seien. Ich will also d e

Versammlung darüber anfragen. Wenn Niemand sich

dagegen erhebt, so nehme ich on, man wolle in der folgenden
Wome mir den Sitzungen fortfahren. Ich bitte dieses durch
Handausheben zu bezeugen.

A u b r y. Ich glaubt, man sollte die noch zu beham-
delndcn Sachen, die ja doch nicht sehr wichtig find, auf sie
Herbstsession verschieben, indem vie Sitzungen der nächsten
Woche noch weniger besucht sein werden, als jetzt. Ohne die
Mitglieder gezählt zu haben, kann ich doch behaupten, daß
wir diese Tage mit 00 oder 7l) Stimmen Beschlüsse gefaßr
haben. Ich trage um so mehr darauf an, die Sitzungen zu
schließen, als die Bundesversammlung gegenwärtig bei einander

ist.

Herr Präsident. Ich muß aufmerksam machen, daß
im Grunde bereits abgestimmt ist. Da eine Masse von
Gegenstanden vorliegt und leicht eine unbequemere Zeit für ihre
Erledigung kommen könnte, so wäre es am besten fortzufahren.

Die Herren, welche vom Lande kommen, werden
indessen selbst am besten wissen, ob ihnen die Zeit bequem ist.

Jmobersteg, Regierungsralh. Der Regierungsrath
ist von der Voraussetzung ausgegangen, daß in der gegen-
wältigen Jahreszeit rie Mitglieder des Großen RalheS kaum
länger als 3 Tage werden bei einander bleiben können. In
dieser Voraussetzung habe ich mich denn auch mit meinen
Geschäften eingerichtet und auf den nächsten Mittwoch die Schul-
synove zusammenberufen, in welcher sich viele Mitglieder deS

Großen NttheS befinden. Zudem ist noch der Nalionalrath
zusammengetreten und ich habe die Ueberzeugung, daß ein«
große Anzahl von Mitgliedern des Großen Rathes, welche
sich nicht gegen den Antrug erhoben haben, dennoch nicht
theilnehmen werden. Wenn >evoch Alle, welche vorhin dazu gestimmt
haben, in die Sitzung kommen, so wird es schon möglich sein,
mit den Geschäften fortzufahren.

M o ser, von Buchsee, macht den Antrag» daß dtZ»«i-
gen Mitglieder, welche am Montag mit den Geschäften
fortfahren wollen, dieses durch Aufstehen erklären.

Abstimmung.
Die Sitzung in der nächsten Woche fortzuführen 61 Stimmen.
Sie morgen aufzuheben 43 »

Kreditgesuch der vaudireklion für den Ausbau der Tiefruau«
brücke.

Herr Baudtrektor, als Berichterstarter.
Indem ich für die Tiefenaubrücke einen neuen Kredit verlange,
wird es wohl nicht nothwendig sein, die gegenwärtige Verwaltung

zu rechtfertigen, welche ihre ganze Sorgfalt dieser großen
und schwierigen Unternehmung gewiedmet hat; die Engestraße
und die Tiefenaubrücke beschäftigt fie mehr alS alle übrigen
Arbeiten zusammen genommen; wir werden jedoch noch lang«
mir diesem unglücklichen Unternehmen zu thun haben. Der
ursprüngliche Plan wurde von einem französischen Ingenieur
entworfen; die Einzelnheiten hingegen wurde» durch die Herr»«
Tannerund Barscher ausgearbeitet; eS scheint jedoch, e» seien
diese fähigen Ingenieure durch eine ihnen von oben auferlegte
Bedingung geleitet worden; daher legten fie einen sehr mäßigen
DeviS vor» durch den der Große Rath bewogen werten sollte,
die mangelhafte Engelinie anzunehmen und der Linie, die von



der Stadt aud direkt aus daS Wylerfeld führen sollte,
vorzuziehen. ES wurde demnach AlleS als leicht und
wenig kostspielig dargestellt; die Erfahrung aber bewies bald,
daß »S sich keineswegs so verhalte. Ich will auf den hin.
sichtlich der Fandamente begangenen Irrthum nicht zurück
kommen; diese sollten auf Felsen angelegt werden, allein der

FelS war nur auf dem rechten Aarufer anzutreffen; am andern
mußte mit ungeheuern Kosten eingerammt werden, wofür

Ihr zum Theil schon einen Nachkredit von 92,000 Fr.
bewilligt habt. ES handelt sich jetzt um einen neuen Kredit
von 3t,000 Fr., um die Seilenmauern, die auf beiden Ufern
einen integrirenden Theil der Brücke bilden, zu befestigen.
Bevor nun diese Mauern anfingen, sich zu spalten, hatte man
eingesehen, daß sie nicht die nothwendige Dicke halten. Auf
den Rath des Herrn Oberst La-Nicca wurde nun die obere

Seite, auf welcher der Fußweg beruht, befestigt ; da aber diese

Vorsichtsmaßregel nicht genügend war, so wurden eiserne

Stange» angebracht, wodurch von einer Distanz zur andern
die Mauern auf der rechten Seile mit denen auf der linken in
Verbindung gebracht wurden; allein ungeachtet der großen
Stärke dieser Eisenstangcn, brachen sie, eine nach der andern,
wie diese Schutzmauern mit Erde angefüllt wurden. Die Zer.
splttterung dieser Mauern ging langsam und stufenweise vor
sich» so daß sie jetzt mehr als 13 Zoll über das rechte Ufer
hervorragen, d- h um tU/, Zoll ungefähr bei jeder Mauer.
Odschon kein« drohende Gefahr vorhanden war, so sah sich die

Baudirektion doch im Falle, diese sämmtlichen Arbeiten einer
nochmaligen strengen Prüfung zu unterwerfen. Mehrere Zu-
geniemö und Architekten, die dieselben besichtigten, fanden,
daß die nach den Plänen und Devis aufgeführten Mauern zu
schwach seien. Diese Mauern nehmen gegen die Höhe z» au
Dicke ab; sie werden kaum fest genug sein, wenn man sie auch
von unten bis oben gleich stark baut, wie man es nach dem

heute Ihnen vorgelegten G»suche beabsichtigt; man wird sie

übrigens durch Anbringung neuer Eisenstangen noch versia?-
ken ES scheint, daß die Ingenieure bei der Entwerfung der
Pläne einen theoretischen Irrthum begangen haben. Diese
Mauern haben auf jedem Ufer eine Last von ungefähr 100,000
Kubiksuß aufgeschütteter Erde zu tragen; nun haben die
Ingenieurs angenommen, eS würde sich dieses Gewicht vertheilen
und die Hälft« nur auf einer der Mauern lasten, während cS

jetzt offenbar ist, daß das ganze Gewicht auf jeder Schutzmaue?
lastet. Wie es sich auch verhalten möge, so geht aus den

Thatsachen, die noch deutlicher als alle Argumentationen
sprechen, hervor, daß der Umfang der Mauern zu schwach ist
Herr General Dufour, der um seine Ansicht ersucht wurde,
schlug vor, den Damm durch Gewölbe zu ersetzen, um den
Mauern ihr Gewicht abzunehmen. Dieses Mittel schien uns
aber verschiedene Schwierigkeiten darzubieten ; wenn er nämlich
die Mauern deS ungeheuern Druckes, den die Erde verursachte,
entheben wollte, so belastete er sie, odschon in einem geringern
Verhältniß, durch den Druck der Gewölbe selbst; zudem könn-
teu diese Gewölbe beschädigt werden, und da es unmöglich
gewesen wäre, dieselben je zu besichtigen, so hätte an einem
schönen Tage ein großes Unglück sich ereignen können; endlich
harmonirl dieses System keineswegs mit der Bauart der Brücke.
Die Baudirektion, den vom verdienstvollen General Dufour
gegebenen Rath nicht verkennend, glaubte doch einen vom
KantonSbaumeister und mehreren angestellten Ingenieurs aus
gearbeiteten Plan berücksichtigen zu sollen ; dieser schlug anstatt
der Gewölbe eine Verstärkung der Mauern vor, was um
0000 Fr. wohlfeiler zu stehen kommen sollte; es wollte jedoch
die Baudirektion noch die Ansichten deS Herrn Oberst La Nicca
auS Chur und deS Herrn Roller, Architekt zu Burgborf, die
durch ihre Talente bekannt sind, kennen lernen. Diese zwei
Ingenieurs besichtigten während zwei Tagen mit der größten
Aufmerksamkeit die Bauten der Engestraße und der Tieftnau-
drücke und genehmigten in jeder Beziehung die Pläne unserer
Ingenieurs. Der Bericht dieser Erperten liegt bei den Akten.
Daraus g hl hervor, daß sie verschiedene für diese Bauten
wichtige Fragen zu lösen hallen. Aus daS Gutachten dieser

Erperlen sich berufend, ersucht demnach die Baudirektion den

Großen Rath um «inen Rachkrcdit von 31,000 Fr. zur Ver-
stärkung der Seit«nmsuern der Tieseoaubrsck» und zur AuS-

fährung der Bauten, die davon abhängen. Der ursprünglich«
Kredit war 442,000 Fr. ; Ihr habt einen zweiten Kredit
von 92,000 Fr. bewilligt; Alles zusammengerechner, werden
die bewilligten Summen auf 565,000 Fr. ansteigen. Diesem
Betrag wären aber die Baukosten die ungeheuern Einrammungen
und Abdachungen, die den Eingang der Brücke und einen
integrirenden Theil derselben bilden, beizufügen, obschon dies«
Ausgaben in den Rechnungen der Tannen- und Engestraße
einzutragen sind. Ich wünschte sehr, daß der jetzt nachgesucht«
Kredit der letzte wäre; ich hoffe eS, obschon ich es mit
Gewißheit nicht behaupten kann. Durch diesen Kredit erleidet
übrigens das dießjährige Budget der Baudirektion keinx
Veränderung.

Müller, Oberst. Ich erlaube mir, in Kürze aufmerksam

zu mächen, daß zur Zeit die Pläne und Aufrisse der Brück«
nebst proj ktirtem Gerüst vom damaligen Oberingcnieur, Herrn
Gacschel, auch Herrn General Dufour, wie Herrn Architekt
Roller und andern mehr unterlegt worden seien, daß damals
dies« sämmtlichen Herren nichts auszusetzen, wohl aber Alle»
schön und gut gefunden haben sollen. Es ist daher bemühend,
heute hören zu müssen, daß diese gleichen Herren sich nun
äußern, die Konstruktion sei von Anfang her zu schwach
angegeben gewesen. So viel an mir, halte ich dafür, man habe
hauptsächlich barin gefehlt, daß mit der äußern und innern
Auffüllung nicht Schritt gehalten worden, daß die innere
Auffüllung überdem im Winter und Frühjahr, so zu sagen in
Masse und mit gefrornen Erdklumpen gemacht worden, durch
welche Arbeit daS eingetretene Thauwelker auf die von außen
nicht gestützte Mauer zerstörend, das heißt ausdrückend wirken
mußte- Soviel an mir, muß ich bezweifeln» daß mittelst
Leerung der Kasten und Verdickung der nun bereits zerrissenen,
auS ihrer senkrechten Lage gewichenen Mauern die nöthige
Sicherheit und Solidität gefunden werde, während Strebepfeiler
von außen die erforderliche Sicherheit darbieten, freilich aber
auf Jahrhunderte hinaus auf alle bei diesem Baue Betheiligten
ein ungünstiges Urtheil hervorrufen würden. Mein Antrag
geht dahin, der Baudirektion die verlangte Summe zu bewilligen,

indessen dieselbe gleichzeitig zu beauftragen, vor dem
Beginne der Arbeiten zu untersuchen, ob mit der gleichen
Summe allein mittelst Anbringung von Strebepfeilern nicht
sicher geholfen werden könne, und erst bann auf die solideste
Weise zu progrebiren.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Der Präopinant hat ver Regierung, der «r zugleich
einen Rath gegeben, einen Vorwurf gemacht. Er sagt, die
Regierung hätte die Arbeiten nicht genug beschleunigt und eS

würde die Erde nicht locker geworden sein, wenn man größern
Eifer an den Tag gelegt hätte. Die Sache verhält sich so.

Einerseits hat man unS aufgefordert, die Arbeiten zu beschleunigen

; andererseits hingegen wurdeauSgesprochen : wenn Ihr z»
sehr eilt, so werdet Ihr dafür verantwortlich sein. Die Fehler
zeigten sich gleich Anfangs, und um denselben abzuhelfen,
wäre eine Summe von 40,000 Fr. erforderlich gewesen, die

Ihr nicht bewilligen wolltet. Aus einer genauen Untersuchung
der Arbeiten geht hervor, daß die Mauer auS dem Grunde
gewichen ist, weil sie nicht die nothwendig» Dicke hatte. Wa»
die Aufführung von Strebepfeilern anbetrifft, so war bereit»
früher davon die Rede, allein man fand, daß dieselben nicht
nur die Brücke nicht befestigen würden, sondern noch viel
theurer zu stehen kämen als das, was wir Ihnen vorgeschlagen
haben. Zur Verbindung dieser Pfeiler mit der Mauer müßte
man aufbauen und abbrechen. Da wir nun, um diese Masse
zusammenzuhalten, zwischen zwei Wegen einen zu wählen kalten,

so schlugen wir den vor, welchen wir für den bessern

hielten; hat Jemand ein besseres Mittel gekannt, so halte er
eS angeben sollen.

Abstimmung.
1) Für den Antrag der Baudirektion Handmehr.
2) Für den Antrag deS Herrn Oberst Müller Große Mehrheit.

sa «



Herr Präsident. In Folge der letzten Wahl ist mit
7» Stimmen als Präsident des außerordentlichen Gerichtes
gewählt worden: Herr Häuselmann, Gerichtspräsident von
Thun. Für den Sekretär hat sich kein absolutes Mehr
ergeben ; die meisten Stimmen erhielten Herr Schärz und Herr
Bühlmaun.

Abstimmung durch Ballotirung.

Im ersten Wahlgang erhielt Herr Schärz 64 Stimmen.
„ » » » Bühlmann 46

Somit ist Herr Schärz zum Sekretär ernannt.

Schluß der Sitzung um 12'/, Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schäre».
B r i n g o l f.

Entwurf eines Dekrets
über

die Erhebung einer außerordentlichen Steuer für
die Grenzbewachung und militärischen Rüstungen»

Der Große Rath des KantouS Bern»
erwägend,

daß der schweizerische Bundesrath mit Vollmacht der
Bundesversammlung zur Bestreitung der außerordentlichen Ausgaben,
welche die Handhabung der äußern Sicherheil oder innern
Ordnung der Schweiz erfordern, von den Kantonen die Ein-
bezahlung eines ganzen GeldkontingcnteS verlangt hat, dessen

Betrag für den Kanton Bern auf die Summe von Fr. 148,530
sich belänft;

daß die gleiche Behörde mit Rücksicht auf den
Entwicklungsgang der auswärtigen Ereignisse und in Betracht der
außerordentlichen Truppenanhäufungen, welche an unserer
Grenze stattfinden, die Kantone auffordert, nicht nur ihr Bun-
deSkontingent in Bereitschaft zu halten, sondern auch ihre Landwehr

zu organifiren;
daß fie auS den nämlichen Gründen bereits ein Truppenaufgebot

von 24,000 Mann erlassen, welches zu den schon
eingeforderten noch weitere Geldopier erfordern wird;

daß zur Deckung der durch diese unvorhergesehenen
Ereignisse veranlaßten Ausgaben die ordentlichen Einnahmen und
Steuern des Staate» nicht hinreiche«, nichtsdestoweniger aber
in der Organisirung und Ausrüstung unserer Wehrkraft und
in der Vorbereitung einer kräftigen Vertheidigung unseres
Vaterlandes gegen jeden möglichen Angriff nichts versäumt
werden darf;

gestützt auf den ß. 86 der Staatsverfassung, nach angehörtem
Vortrage des Finanzdirektors, deS RegierungSralheS und der
SlaatSwirthschaflskommission,

beschließt:
S. 1.

Reben der für daS Jahr 1840 zu erhebenden ordentlichen
Steuer ist zur Deckung der Ausgaben für die außeror¬

dentliche schweizerische Grenzbewachung und militärischen Röstn«,
gen eine außerordentliche Steuer in folgendem Verhältnisse zu
beziehen:

ein Halbes vom Tausend von dem Grundeigenthu»,
ein Halbes Kom Tausend von den Kapitalien,
ein und ein Viertel vom Hundert von dem Einkomme«,

alle» auf Grundlage der gleichen Schätzungen und Register,
nach welchen auch die ordentliche Steuer erhoben wird.

z. 2.

Für den neuen KantonStheil ist die außerordentliche Stener
auf die Hälfte deS bisherigen jährlichen Grundsteuerbetrage»
gesetzt und durch Zuschlag zu der Grundsteuer zu erheben.

3.

Der RegierungSrath bestimmt die Zeit deS Bezüge» dws-r
außerordentlichen Steuer und trifft die zur Vollziehung diel«»
Dekretes nöthigen nähern Anordnungen.

Bern, den

Entworfen vom Präsidenten de» RegierungSralheS.

vern, den 27. Juli 1849.

vom RegierungSrath genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Vera, den 27. Juli 1849.

RamenS des RegierungSratpeSl
Der Präsident,

Stämpfli.
Der Rathsschreibe,.

M v. Stürler.

Sechste Sitzuug.

Samstag den 4. August 1849.

Morgens um 7 Uhr im großen Cafinofaake.

Unter dem Vorsitz deS Herrn Präsidenten Niggeler und
deS Herr Vizepräsidenten Scherz.

Beim Namensaufrufe find abwesend mit Entschuldigung:
Die Herren Affolter, Bähler zu Blumenstein, Begcrt, Blösch,
Boivin, Bühler, Bützberger, Carlin, Dähler zu Seftigen,
Egger, Eggimann, Fleury, Frote, Funk, Ganguillet, beide

HirSbrunner, Hodel, Hubler, Jndermühle, Kanziger, Karlen
zu Diemttgen, Kehrli Fürsprecher, KrebS zu RüggiSberg, Kurz,
Moreau, NeuhauS, Schmid, Schneeberger zu Herzogenbuchsee,
beice Schüpbach, v. Steiger, Teuscher und Wirth; ohne
Entschuldigung : die Herren Aebersold, Amstutz zu Gunten, Bat-
schelet, Belrichard, Brunner, Carrel, Christen zu Trachselwald,
Docourt, v. Erlach, Friedli, Geiser zu Langenthal, Girardiu,
Gouvernon, Grimaitre, Heilmann, Hofer im Sand, Kerne«
Fürsprecher, Kilcher, Kötschet, Küng zu Hunziken, Laaz,
Prüdon, Ritschard zu Oberhofen, Röthliöberger zu LauperS-
wpl, Salzmann» Schafter, Schärer, Scheidegger, Schild,
Schlappt, Schneeberger bei Sumtswald, Schneeberger z«
Langenihal, Schneider zu Frutigen, Stämpfli auf dem Schüp-
berg, Streit zu Zimmerwald, Streit zu Könitz, Studer, Stuckt,
Ticche, Ballat, Verdat, Vielle, Walzer und Zaugg.



Das Protokoll wird verlest«.

Eh o p ard. Ich möcht» den Herrn Präsidenten fragen,
wann die Amlsdauer der gestern ernannten Beamten avge-
lanfen sein wird; ich wünsche zu wissen, ob dieselben auf 4
Jahre erwähle worden sind, oder nur bis zur Jntegralerneuerunz
sämmtlicher Beamten.

Herr Präsident. Ich weiß allerdings nicht, wie eS

sich damit verhält. Der RegierungSrath wird jedenfalls einer
Gcsammterneuerung unterworfen. WäS dagegen die Regie-
rungêstatthalter und Gerichtspräsidenten betrifft, so sagt rie
Verfassung NichlS darüber, vielleicht kann hier der Herr
Präsident teS RegierungörathtS Auskunft geben.

Herr Präsident des Regierungsrathes. So viel
ich mich erinnere, enthält tie Verfassung keine Bestimmung
darüber, ob auch die Regierungsstalthalcer und Gerichtspräsidenten

auf das Jahr 1850 einer Jntegralcrneuerung unter«
worsen seien, weßhalb anzunehmen ist, sie se>en auf die ge-
«öhnliche AmtSdauer von 4 Jahren erwählt. Vielleicht könnte
»S zweckmäßig sein, durch eine Ergänzung der Verfassung
auch die BezirkSdehördeu einer Jntegralerneuerunz zu
unterwerfen.

Herr Baudirektor. Diese Frage wird dem Regie-
vnnqSrathe vorgelegt werden müssen.

M a t t h y s. Ich glaube, diese Frage solle nicht bei Anlaß
der Genehmigung teS Protokolls zur Sprache kommen. Das
Protokoll ist richtig abgefaßt, und wenn keine Bemerkungen
dagegen erhoben werden, so ist es zu genehmigen. Die
angeregte Frage ist Sache ein»S eigenen AnzugeS.

Herr Präsident. So ist eS allerdings. Allein daS
Angeregte ist eine Interpellation, die zu jeder Zeit erlaubt ist.
Wenn nun eine solche Interpellation, welche der Prüfung
des Regierungsralhes würdig ist, bei Anlaß des Protokolls
vorkommt, so glaube ich, könne man dieselbe sogleich dem Re-
gierungSrathe überweisen.

Abstimmung.
DaS Protokoll zu genehmigen Große Mehrheit.
Die Anfrage de« Hrn. Chopard dem Regie-

rungSrathe zu überweisen » „

Herr Präsident. Obgleich heut« Nationalrath ist,
wird doch wahrscheinlich keine Nachmittagssitzung stattfinden
können, weil am Nachmittag die meisten Mitglieder werden
abgereist sein. Deßhalb wird diesen Morgen mit den
Verhandlungen ununterbrochen fortgefahren. Dagegen möchte ich
die Herren Mitglieder ersuchen, die nächste Woche möglichst
zahlreich zu erscheinen, indem wir bei fleißiger Arbeit bis zum
Mittwoch die Geschäfte werden beendigen können.

Tagesordnung.
Entwurf eines Dekrets über die Erhebung einer

außerordentlichen Steuer für die Greuzbewachung und militärischen
Rüstungen.

Herr Präsident des RegierungSratheS, als Bericht-
»«stalter. Bevor wir in den GesetzeSenrwurf selbst eintreten,
müsse« wir die Veranlassungen desselben berühren, und zwar
wird man bet den verschiedenen GeldkontingenlSbegehren der
Eidgenossenschaft anfangen. Ein erstes Begehren, daS schon
im Jahr 1848 gestellt wurde, ist noch nachträglich zu erledi-
gen, daö schon bezahlt ist. Das zweite ist dasjenige, welches
letzten Juni von dem Bundesrath eingefordert wurde. Ueber
dies« beiden Sinforderungen ist ein besonderer Vortrag des
Regierungsralhes, welcher hier abgelesen werden wird,

Der vortrag deS RegierungSratheS wird abgelesen.

Herr Berichterstatter. Mit diesen Geldkontingen-
ten verhält eS sich folgendermaßen. Die Eidgenossenschaft
halte im Herbst deS JahreS 1847 von den Kantonen, welche
dem Bund treu geblieben waren, ein erstes Geldkontingent
eingefordert, und zwar ein doppelte». Sie wurden von den
bundeStreuen Ständen bezahlt und namentlich auf den Kanton
Bern fielen ungefähr L. 300,000. Dieses doppelte Geldkon-
tingenl wurde indessen von der Tagsatzung von vornherein alS
ein zurückdezahlbarer Vorschuß erklärt, aus welchem Grund«
der RegierungSrath mit diesem Vortrage nie vor den Großen
Ralh kam. Dieses Geldkontingent ist berenS zurückerstatct.
Ein zweite» Geldkontingent und zwar dießmal bloß ein halbe»
wurde im Frühjahr 1848 eingefordert, veranlaßt dmch die
Grenzbewachung im Kanton Tessin und Graubündten, und
später zum Theil auch an der badischen Grenze. Die
Eidgenossenschaft hatte nämlich für diese Grcnzdesetzungen ein«

AuSgabe von 6. 800,000 DaS damals ausgeschriebene halbe
Geldkontingent betrug für Bern L. 74.265. Diese k»d
abbezahlt und die Sache ist insofern erledigt. Die Ausgabe
wird jetzt nur noch nachträglich angezeigt und wird fich in der
Slaarsrechnung für das Jahr 1848 finden. Dieses Geldkon-
tingent wurde aber nicht alS ein zurückdezahlbarer Vorschuß
betrachtet und wird sich daher in der Slaarsrechnung al»
verbrauchtes Kapital finden. ES wird in Bezug auf dieselbe
kein Antrag, sondern bloß die Anzeige gemacht. Nan kam
daS dritte Geldkontingent. Um da» Verhältniß desselben klar
zu machen, will ich daS Schreiben ablesen, mit welchem eS

vom BundeSralhe eingefordert wurde. ES lautet folgendermaßen

:

Bern, 3. Juli 1849.

Getreue liebe Eidgenossen.

Mit Beziehung auf den Beschluß der Bundesversammlung
Vom 30. v. M., wodurch der BandeSrath ermächtigt wurde,
gegenüber den in den benachbarten Staaten vorkommenden und
in ihrer weitern Entwicklung allfällig für die Schweiz einflußreichen

Ereignissen die erforderliche Truppenzahl aufzubieten
und zu verwenden, und für außerordentliche Ausgaben, welch«
die äußere Sicherheit oder innere Ordnung der Schweiz erfordern

könnten, die nöthigen Geldmittel sei eS durch Darleihe«
oder Einsorderung von Kontingenten anzuschaffen, findet fich
der BundeSrath veranlaßt, mit Gegenwärtigem ein ganzes
Geldkontingent von sämmtlichen Ständen einzufordern, wobei
eS den Kantonen freigestellt wird, ihre noch rückständigen
Forderungen an daS voriges Jahr eingezahlte doppelte
Geldkontingent bis aus den Betrag eineS Kontingents sammt Zinsen,

bei diesem Anlaß in Rechnung zu bringen.
DaS Kontingent deS hohen Scandes Bern beträgt Fr.

148,530.
Indem wir Euch ersuchen, diesem Ansuchen mit möglichster

Beförderung zu entsprechen und die daherigen Versendungen

in groben Silbersoiten nach eidgenössischer Währung
dem eidgenössischen Staatskassier in Bern einzusenden,
empfehlen wir Euch, getreue, liebe Eidgenoss«n, nebst uns dem

Machlschutz GotteS.

Herr Berichterstatter. DieseS Schreiben wurde ansang«
deS MonalS Juli erlassen und gründet fich auf einen Beschluß des
National-uvd desStänderalheS.wonachdemBundeSrarhedie Vollmacht

gegeben wurde, nölhigenfallS Truppen aufzubieten und von
den Kantonen da» Geldkontingent einzufordern, oder aber
die Titel zu Geld zu machen. Der Bundesrath, welcher also
die freie Wahl zwischen dem einen und dem andern hatte,
entschied sich für die Einford-rung deS GelbkontingentS und ist
auch als zu diesem Beschluß kompetent zu beirachten. Der
RegierungSrath glaubte vorläufig, dieser Einsorderung
entsprechen zu sollen» so daß die Genehmigung, welche herue ia
Frage steht, bloß als eine nachträgliche zu betrachten ist. Di«
Regierung von Bern hat ihr Geldkontingent von Fr. 148,530
theil« durch Abrechnung von Rückständen gemacht, welche ihr
noch von der Eidgenossenschaft zustanden, theils durch
Vorbezahlung. Der erste Posten » der abgerechnet wurde, ist eine
Anweisung auf daS eidgenössische Kriegskommissariat, herrüh-



rend von den Borschüssen an die Sonderbundöfeldzugskosten,
welche laut abgeschlossener Rechnung Fr. 98,420 betragen. Ein
zweiter Posten, den der Kanton Bern abrechnen konnte, rührt
von den Truppenanfstellungen her, welche im vorigen Jahr
zur Grenzbewachunz in Tessm gemacht werden mußten, und
wozu auch der Kanton Bern ein Bataillon stellte. Dieser
Posten betrug Fr. 10,074. Ein dritter, der alê Bezahlungê-
mittel gebraucht wurde, besteht einestheiis in einer Anweiwng
des Standes Bern sür die Kasten des Aufgebots wegen Uri,
und endlich noch die in der Ergänzungssumme von Fr. 36,259,
die aus der Standeskasse baar bezahlt wurden. Nun könnte
mau freilich sagen, wenn bloß Fr. 36,259 baar bezahlt worden

stien, so sei eS nicht nöthig, einen Kredit von Fr. 148,530
zu bewilligen. Allein wenn schon der übrige Theil der Summe
abgerechnet werden konnte, so würde doch das Defizit der
betreffenden Jahre, aus welchen sich jene Abrechnungen daliren,
nm so größer sein, indem die daherigen Forderungen an die
Eidgenossenschaft noch einstweilen unter den Kapital- und Rech'
nungsrestanzen blieben. Dah-r muß jedenfalls der Kredit für
die vollen Fr. 143,000 verlangt werden. Dieses ist der erste
Gegenstand, der vorliegt; es wird dann später noch ein anderes
Geldkontingcnt vorkommen, über welches ich nachher Bericht
erstallen werde.

Sträub. Ich will mir bloß eine kleine Frage erlauben.
Wir haben den Rapport des Herrn Finanzttreklors angehört,
wonach die frühern Geldkon lingerie zurückerstattet werden. Ich
möchte deßhalb um Auskunft darüber bitten, ob dieses vielleicht
auch mit dem in Frage stehenden Geldkontingente der Fall sei.

Herr Berichterstatter. Ich kann darüber folgende
Auskunft geben. AIS die Bundesversammlung jüngsihin den

Bundesrath zu der Einfordcrung dieses Geldkonting-ntes
bevollmächtigte wurde auch die Frage aufgeworfen, ob dasselbe
nicht von vornherein als rückerstattbar erklärt werden solle
Die Bundesversammlung hat indessen beschloss,», darüber
vorläufig Nichts zu verfügen. Dagegen ist es möglich, daß das
zweite Geldkontingcnt, über welches ich bald ebenfalls Rapport
erstatten werde, zurückgegeben wird.

Durch daS Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. ES kommt nun daS zweite
eingeforderte Geldkontingcnt. Um Ihnen dasselbe klar zu machen,
will ich ebenfalls daS betreffende Schreiben dcS Bundesratheö
ablesen lassen.

Dasselbe wird abgelesen und lautet folgendermaßen:

Bern, den 30. Juli 1849.

Getreue liebe Eidgenossen!
Der Boranschlag für das Jahr 1849 hat für die Deckung

einer außerordentlichen Bewaffnung, beziehungsweise Grenzbe-
wachung, nicht gesorgt, wohl aber hat die hohe Bundesversammlung

mit Schlußnahme vom 30. vorigen Monats hiefür
dem Bundssrathe außerordentliche Vollmachten ertheilt.

In Folge dessen hat der Bundesrath am 3. dieß ein ganzes

Geldkontingent ausgeschrieben, dabei aber den Kantonen
gestaltet, ihre Forderungen an die Eidgenossenschaft bis auf
den Betrag eineS ganzen Geldkontingentes abzuziehen.

ES läßt sich nunmehr mit ziemlicher Bestimmtheit VorauS-
s«hen, daß daS eingeforderte Geldkonlingent durch Abrechnung
von circa Fr. 400,000 nur noch etwa Fr. 300,000 in baar
abwerfen wird, welche Summe für die gegenwärtige aufgestellte
Armee kaum für einen Zeilraum von 10 Tagen ausreichen
würde.

Weun nun auch der Vnndcsrath noch über einzelne
andere Posten zu verfügen im Falle ist, so darf doch nicht über--

when werden» daß alle diese Summen dem Bedü,fuisse nur
momentan steuern und größrcntheils auch für den ordcl tlichcn
Dienst, z. B. für die Wilitärinstrukiion bestimmt find.

Wir sehen unö daher genöthigt, durcv Gegenwärtiges ein

zweites Geldkoutingent von den hohen Stände« ans Grund¬

lage der Gcldseala vom 20. August 1838 einzufordern, wobei
jedoch denjenigen Kanronen, die aus dem eingezahlten doppelten
Geldkonlingent noch eine Restanzforderung zu machen haben,
bewilligt wird, dieselbe sammt Zins vom 1. Januar bis und
mit 3l. Juli l. I. in Abzug zu bringen.

Indem wir Euch, getreue liebe Eidgenossen, einladen, für
Einbczahlung deS dortigen Betreffnisses an da» eidgenössische
Staalskassicraml die nöthigen Weisungen ertheilen zu wollen,
benutzen wir diesen Anlaß, Euch, getreue liebe Eidgenossen,
sammt uns dem Macittschutz Gottes zu empfehlen.

Im Namen des schweizerischen Bunbesrathes :c.

Herr Berichterstalter. Wenn ein ganzes Geldkoutingent

von allen Kanronen bezahlt wird» so wirst eö

ungefähr Fr. 700,000 ab- Der Bundesrakh hatte indessen beim
ersten Geldkontingcnt, welches wir so eben erledigt haben, den
Kanronen erlaubt, diejnigen Summen in Abrechnung zu bringen,

welche sie noch von der Eidgenossen'chasr zu fordern hatten,

so daß dieses Geltkonlingenr bloß ungefähr Fr. 300,009
baar abwarf. Es ist nun natürlich, daß diese Summe nicht
hinreicht, um die 24 000 Mann, welche an der Grenze aufgestellt

find, längere Zeit zu besolden. Aus diesem Grunde war
der Bundesrakh wieder genöthigt, sich auf dem Wege eines
Darleihens oder einer Eir.sordenrng des Geldkontingente« von
den Kantonen zu helfe». Dieses war der Grund der Einfordcrung

des zweiten Geltkontingentes. Dem Kanton Bern
bleibt natürlich NichlS übrig, als seine BunveSpflicht zu erfüllen,
indem der Bundesralh bloß von der Vollmacht Gebrauch
gemacht hat, welche ihm von der Bundesversammlung gegeben
worden. Dieses Geldkonlingent wird nun wahrscheinlich als
ein zurückbezahlbarer Borschuß anzusehen iem; allein dafür
garankiren kann ich nicht. Wäre dieses nun nicht der Fall
und müßte dieses Geldkonlingent durch die laufenden Steuern
gedeckt werden, so würde doch dazu eine Steuer von t/z«/«»
nicht ausreichen, sondern cS müßte eine Scener um
ausgeschrieben werden. Die StaatswirthschastSkooimission hat
indessen diesem Borschlage nicht beigestimmt. Wir w rden
davon bei Anlaß der außerordentlichen Steuer für die Grenzbe-
wachnng und militärischen Rüstungen noch zu sprechen haben.
Vorläufig wird hier bloß nachgesucht um die Bewilligung de»

Bezahlung deS eingeforderten zweiten Geldkontingnitö.

Durchs Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Ein drittes Begehren, wel-
ches nun die Kantonalausgaben betrffr, allein ebenfalls durch
die letzten Truppenaufgebole veranlaßt wird, st da« Begehren
um eine Krediibewilligung von Fr.39,410 für militärische Anschaffungen.

Zu der gegenwärtigen Truppenaufstellung hat nämlich

der Bundesralh vom Kanton Bern 7 Bataillone Infanterie,
3 Kompagnien Artillerie, 2 Kompagnien Scharfschützen, 1

Kompagnie Kavallerie, und eine halbe Parkkcmpagnie einberufen.

Auf diese Aufforderung hin hat der RegierungSrath di«
betreffenden Bataillone uns Kompagnien bezeichnet, und dirselbcn
find bereits abmarschirt. Es trat aber bei diesem Truppcn-
aufgebot ein, was gewöhnlich eintritt; es wurden nä>-l ch

dadurch außerordentliche Kosten für Fuhrungen, Srprcsscnlöhne,
Fourageankäufe und Kopistenlöhne veranlaßt. Es wird nämlich

besonders für die Fouragelicferungen nach dem eidgenössischen

Reglemente den Kantonen bloß ein Fir im per Tag
gegeben und was die Kantone über dieses hinaus noch zu gebe«
haben, bleibt ans der Kantonalrechnung. D«sür wurde ei«
Posten von Fr. 5000 in Rechnung gesetzt. Ferner wurde
dadurch veranlaßt eine Ausgabe von Fr. 8800 für Anschaffung

von 1000 Paar Jnfanteriehosen. ES waren nämlich
durch den längern Dienst im SonderbundSfeldzuge die«e Klei-
dungsstvcke io sehr abgenutzt worden, daß sich die Soldaren
damit j tzr fast gar nicht mehr bekleiden können. Die
Militärverwaltung mußte daher daS Nöthige auS den Magazinen
liefern und sofort Maßregeln treffen, daß die erforderliche
Anzahl in den Magazinen wieder ergänzt wer'e. Obgleich
nämlich noch Borräthe waren, so wäre cS doch hockst unzweckmäßig

gewesen, ßch ganz herauszulassen. Diese Anschaffung



von 1000 Paar Jnsattleriehosen ist wohl zu unterscheiden von
den jährlichen Kieideranschaffangen für die Rekruten. Diese
An» im ordentlieven Büdget enthalten. Es mußten aus der
ganz gleichen Veranlassung 200 Paar Scdarfscbützeicholen an-
geschafft werden mit einer Summe von Fr. 1760. Eine vierte durch
daS Truppcnaufgebot veranlaßte Ausgabe besteht in Fr. 20,000
für 4000 Tschakko'S. Damit verhält es sich nämlich so. Bekanntlich

wurde mit Annahme deS neuen eidgenössischen Reglements
die konische Tschakkoform in der eidgenössischen Armee eingc-
führt, im Gegensaß zu der bisherigen Form, welch« oben breit
war. Schon im voiigen Zahre wurde mit der Umänderung
der alten Tschakkos begonnen, und auch im dießjährigeu Budget

finden fich deßhalb Ansäße. Um alle Aenderungen zu
machen, waS jetzt geschehen ist, wird der Regierungsrath noch einen
Kredit von Fr. 4000 verlangen. Alle alten Tschakkos find jetzt zu
neuen umgeändert; allein diese reichen noch „ichs hin, um die sämmtliche

ausgerückt« Mannschaft mit Tschakkos zu verfthen, Deßhalb

hat die Militärdirek?ion sich veranlaßt gesehen, um einen
Kredit von Fr. 20,000 nachzukommen. Wan könnte freilich
sagen, die Truppen sollen mit alten Tschakkos ausrücken.
Indessen glaube ich, eS würd« von der alten Mannschaft nicht
gerne gesehen werden, wenn fie alte Tschakkos tragen müßten,
während dem die junge Mannschaft neue, leichtere Tschakkos
«hält. Die Militärdirektion glaubt aus diesem Grunde, eS sei

zur Aufrechthallung des guten Geistes der Truppen nöthig, ihnen
sämmtlich neue Tschakkos zu geben. Diese Ausgabe ist zwar bloß
«in« Anticipation der Ausgaben kür das folgende Jahr; allein
da die Ausgabe selbst, durch die Umstände veranlaßt, in dies,s
Jahr fällt, so sollte auch der Kredit schon dieses Jahr bewilligt

werden. Eine fernere Ausgabe wird veranlaßt durch die
Anschaffung von 50 Helmen für die Dragoner oder reitenden
Jäger zum Preis von Fr. 650. Auch diese hakten nämlich
Aüy-r Tschakkos, welche nach dem neuen Reglement mir Helmen

zu verrauschen find. Die letzte Ausgabe endlich wird
veranlaßt durch die Anschaffung von 100 Renermänieln für die
Summe von Fr. 3200. Diese betrifft hauptsächlich eine
Ergänzung in den Magazinen, die nothwendig wird, damit ma»
«ichr ganz ohne Anschaffungen sei. Alle diese Anschaffungen
belaufen sich auf den Betrag von Fr. 3ö 4l0, und dieses bildet
d«n Kredit, den die Militärdirektion und der Regierungsrath von
Ihnen verlangen. Sollte aber das ganze BundcSkontingent
aufgeboten werden, so müßte auch diese Summe verdoppelt
werden. Wie fich indessen die gegenwärtigen Verhältnisse
gestallen glaube ich, ein neues Truppcnaufgebot werde nicht
nöthig sein. Wahrscheinlich wird im Gegentheil bald eine
Truppentlassung stattfinden können. Für den Fall
jedoch, daß ein solches Aufgebot sämmtlicher Truppen uner-
wartet geschehen sollte, ist eS auch nöthig, daß Sie jeventuell
den Kredit dazu gestatten.

Cünier, als Berichterstatter der StaatSwirthschasls-
kommission. ES hat die Slaatswirlhschafrskommission gefunden,

daß es unpolitisch wäre, den verlangten Kredit abzuschlagen.

Da der Herr Finanzdireklor Ihnen schon alle nothwendigen

Erläuterungen gegeben hat, so will ich, um die zur Be-
rathung wichtigerer» Geschäfte so kostbare Zeit nicht in Anspruch
zu nehmen, nicht weitläufig sein. Die Finanzdireklion verlangt
zur Bestreitung der durch das Truppenaufgebot veranlaßten
Kosten «inen Kredit von Fr. 39,410; diese Summe wird fich»
wie Ihnen sehr richtig bemerkt worden, auf das Doppelte
ansteigen, nämlich auf Fr. 78,820, falls daS ganze eidgenössische
Kontingent unter die Waffen berufen würde. Jedoch glaube
ich, daß man, statt den andern Theil deS Kontingents
aufzubieten, in Kurzem eher ein großer Theil der bereits
aufgebotenen Truppen entlassen wird. Ich trage demnach darauf
an, eS möge der nachgesuchte Kredit bewilligt werde».

Tschar » ev von Kehrsatz. SS ist bloß eine einzige
Sache, welche mir bei dieser Gelegenheit auffällt und die mich
»»aulaßt, eine Bemerkung zu machen, zwar nicht für die
Gegenwart, sondern für die Zukunft. Es scheint mir nämlich,
der Kanton Bern sei bei allen diesen Gelegenheiten mehr in
Anspruch genommen worden als die übrigen Stände. Der
Kaaw« Bera ist von dem Orte, wo die Truppen aufgestellt

werden, ziemlich entfernter als viele andere Kantone, welch«
nicht im gleichen Verhältniß mitgenommen worden sind, und
ich glaube deßhalb, es wäre zweckmäßig, wenn man den

Regierungsrath beauftragen würde, dafür Sorge zu tragen, daß
der Kanton Bern so sehr als möglich geschont werde. Denn
wenn der Bundeêralh ganz unbedingt die Truppen h-rnehmen
kann wo er will, so ist es möglich, daß er fie jedesmal vom
gleichen Orte hernimmt, und dadurch werden nicht nur tie
Truppen mißmmhig gemacht, sondern auch die Finanzen stark
mitgenommen. Die Last, welche für den Kamon Bern aus
einem Truppenaufgebot entsteht, ist ungleich größer, als sie unS
hier erscheint. Man muß nämlich die Versäumniß der Betreffenden,

wtlche von allem Verdienst und der Erhaltungsmög-
lichkeit ihrer Familien entfernt werden, auch in Rechnung
bringen. Ich möchte daher, daß sich der Kanton Bern mir
seinen Truppen lieber nicht groß mache» sondern verlange, daß
dieselben nach der Truppenscala der Kantone aufgestellt werden.

Herr Erziehungsdirektor. Eine >inzige
Bemerkung aus das von Herrn Tscharner Angeregte. Jedenfalls
ist es nicht die Regierung von Bern, welche fich mit dem

Truppenaufgebot groß machen wollte; denn ihr selbst ist der Befehl

zur Truppenausstellung zugekommen. Ob nun Bern elwaS
mehr geleistet har, alS andere Kantone, weiß ich nicht, allein
das kann lch sagen, daß das eidgenössische Kommissariat zu
Anfang des Truppenaufgebots außer Bern aus den der
Grenze zunächst gelegenen Kantonen noch eine große Masse
Truppen aufgebot-n hat, so daß diese in viel höherm Maße in
Anspruch genommen worden find, als wir. Sie mußten nämlich

nicht nur den Auszug und die Reserve, sondern auch die

Landwehr ausstellen.

Herr Berichterstatter. Ich kann dem Herr«
Tscharner dahin antworten, daß die Truppen nicht nach der
eidgenössischen Mannschafrsscala aufgestellt worden sind,
sondern daß einige Kantone mehr, die andern aber weniger, liefern
mußten^ Aus Neuenburg und Graubündlen wurden gar kein«

genommen, so wie auch aus dem Teffin, weil diese Kantone
im letzten Jahre mehr Dienst gethan hatten. M,hr a!S wir
haben dageg-n geleistet der Kanton GlaruS und der Kanton
Thurgau, welcher letztere sämmtliche Mannschaft, mit Ausnahme
einer Scharfschüßenkompagnie, aufgestellt hatte- Ich glaube
dah r, eS lei nicht am Kanton Bern, Pier Reklamationen zu
erheben. Man würde eS jedenfalls thun, sobald man gegen uns
unbillig wäre. »

Herr Berichterstatter der Staatswilthscha/lkom-
mission hat NichlS beizufügen.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird durchs Handmihr
genehmigt.

Herr Berichterstarter. Es kommt nun das letzt«

Kredilbegehren. Für Fr. 4000 zur Umänderung älterer Tschak-
kos in solche neuer Ordonnanz. Diese Anschaffung ist nicht
zu verwechseln mir dem so eben für Tschakkos bewilligten Kredite,

in welchem die?e Summe nicht Inbegriffen ist. Durch die

Umänderung der alten Tschakkos in mue wird «ine bedeutend«

Erlparniß gemacht, indem eine solche Umänderung auf ungefähr

Fr. 2 Rp. 60 zu stehen kommt, während ein neuer Tlchokko
Fr. 5 kostet. Ich möchte Ihnen diese Fr. 4000 zur Bewilligung

empfehlen, indem fie ohnedieß für daS Jahr 1850 iuS
Budget gebracht werden müßten.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftsktze»,
mission. Obgleich di.se Sache der StaarSwirrhschaflökommis.
fion nicht vorgelegt worden ist, so empfehle ich sie doch zur
Annahme, indem es zweckmäßig wäre, wenn die ganze Mannschaft

deS KantonS Bern ihre ältern Tschakkos mit neuen
austauschen könnte. Diejenige Mannschaft, welche noch alt«
Tschakkos tragen muß, beklagt fich darüber nicht selten.

Herr Berichterstatter. ES kommt jetzt auf alle
diese Bewilligungen hin der Antrag zur Deckung dieser Summe



Wenn Sie die Nothwendigkeit der Ausgaben in'» Auge fassen,
so werben sie auch den Antrag des RegierungSrathes » welcher
Sie vielleicht anfangs überrascht hat, entschuldigen. Die
Ausgabe» welche in Folge der bezahlten Geldkonringcnte und der
bewilligten militärischen Anschaffungen entsteht» beträgt L.
240,470. Es ist nun wahrscheinlich» daß, wie bereits
bemerkt worden ist. daS eine Gelvkontingent von der Eidgenossenschaft

als rückerstaltbar erklärt werden wird, so daß man
sagen könnte, eS seien bloß Fr. 191,940 auszugeben. Allein
e» ist dabri folgendes zu bedenken: ES ergibt sich im ordentliche»

Budget ein Defizit von ungefähr Fr. 40,000. Die
ordentliche Steuer wird nämlich nun abtragen zirka Fr.
495 000 statt Fr. 535,000» wie im Büdget vorausberechnet
wurde. Sie haben ferner im Laufe diese» Jahres Nachkredite
im Betrag von etwa L. 10,000 bewilligt, so daß im ordent-
lichen Budget ein Defizit entsteht von zirka Fr. 50,000.
Eine ganze Steuer würde nun ungefähr eine Summe von
Fr. 495,000, und eine halbe Steuer somit Fr. 247,500
abwerfen. Kür diese außerordentliche Steuer im alten Kantons,
theil muß aber auch im Jura der entsprechende Ersatz gesucht
werden, welcher sich al» die Hälfte der dortigen Grundsteuer
auf ungefähr Fr. 56,000 belaufen würde. Eine halbe Steuer
im alten und neuen Kanlonstheil würde demnach 303,000 Fr.
abwerfen» wonach sich ein kleiner Vorschuß ergibt. ES ist
dabei indessen zu bedenken, daß wir in Folge de» stattgcfun«
denen militärischen Aufgebotes noch weitere Ausgaben haben
werden, so z. B. durch die SinquarlierungSkosten. Die
Eidgenossenschaft vergütete nämlich biS dahin für jeden Mann
Einquartierung 4 Btz. und der Kanton legte dazu noch 3 Btz.
bei, so daß z. B. im SonderbundSfeldzug diese Ausgabe den
Kanton Bern auf 380,000 Fr. zu stehen kam. Bei Anlaß
deS Budgets beauftragte der Große Rath den Regierungsralh,
ein Gesetz zu erlassen, wonach diese Vergütung reduzirt
werden soll. Diese Vergütung beruht nämlich auf keinem Gesetz,

sondern bloß auf einer Vollmacht, welche i« Jahr 1815
der Regierungsrarh dem Militärdepartement gab. Der
Regierungsralh glaubt deßhalb, er solle von sich auS diese Beilage

nicht mehr bezahlen, bis Sie darüber entschieden haben
werden. Irgend eine Vergütung wird man aber in jedem
Falle bejahten müssen. ES ist ferner in den bisher angewiesenen

Krediten bloß für materielle Anschaffungen gesorgt. Allein

dasjenige, waS der Kanton an PferdlieferungSvergütun-
gcn zu entrichten hat, ist nicht vorgesehen. Wir müssen nämlich

für jedes Pferd per Tag 13 bis 15 Batzen bezahlen,
während die Eidgenossenschaft bloß, wenn ich nicht irre, 10
Btz- vergütet. So viel zur Rechtfertigung deS Vorschlages,
welchen Ihnen der RegierungSrath macht. Er begreift ganz
gut, daß es für daS Volk nichts Angenehmes ist, besonder»
nicht nach der kaum überstände»?« Theurung, neben der
ordentlichen Steuer noch eine außerordentliche bezahlen zu müssen

Indessen hat er auch nicht daran gezweifelt, daß da»

ganze bernerische Volk die Nothwendigkeit der Maßnahmen,
welche vom Bund und vom Kanion zur Sicherheil, Ehre und
Unabhängigkeil deS Vaterlandes getroffen worden find,
einsehen und daher auch außerordentliche Opfer bringen werde,
sobald man sie von ihm fordert. Betreffs de» letzten Gelo-
kontingenlS habe ich noch beizufügen, daß die außerordentliche
Steuer bloß auf daS erste Geldkontingent basirt ist» weil, al»
mau diesen Gesetzesenrwurf erließ der Bundeöralh daS

zweite Geldkontingent noch nicht eingefordert hatte- Der
RegierungSrath stellt von sich auS den Antrag» e» sei zur
Deckung dieser Ausgabe V2 "/«> auf '/z zu erhöhen» waS ungefähr

1^9,000 Fr. abwerfen würde. Die EtaatswirthschafiS-
komissi^n hat indessen beschlossen, diese» noch zu verschieben,
bis die Bundesversammlung sich darüber werde ausgesprochen
baben, ob sie da» Geldkontingent zurückerstatten werde. D r
RegierungSrath hat sich auch mit der SlaatSwirrhschaflskom-
mifsion einverstanden ktklärt, nachdem er deren Gründe angehört

hat.

Herr Berichterstatter der StaatswirlschafrSkom.
mission. Herr Präsident, meine Herren! Dem umständliche«
Berichte, den Sie so eben angehört » habe ich nur Weniges
beizufügen. Der RegierungSrath hat darauf angetragen, von allen

direkten Steuern eine außerordentlich« Auflage von »/« pro
mills zu erheben; nach Untersuchung der Aktenstücke habe«
wir die Erhebung einer außerordentlichen Steuer für
nothwendig erachtet. Allein e» läßt sich nicht verhehlen, daß in
Berücksichtigung der soeben verflossenen Jahre, eine Erhöhung
der Steuer für da» Volk beschwerlich sein wird. Um nun
dasselbe nicht zu sehr zu belasten, hat die StaatSwirlhschasts«
kommission den Vorschlag gemacht» diese Auflage von V« auf
t/z pro mills herabzusetzen. Sie glaubt» e» werde diese Summe
zur Bestreitung der gemachten Ausgaben um so mehr hinreichend

sein, als man noch nicht weiß» ob die der Eidgenossenschaft

gemachten Vorschüsse zurückerstattet werden oder der
KanronSkaffe verbleiben werden. ES glaubt nun dieStaat»-
wirlhschaftSkommission, daß e» bis zur Entscheidung dieser
Frage unnütz sei, V« vom Tausend zu erheben, und daß man
fich die fehlende Summe durch ein bei der Kantonalbank oder
einer andern Staatskasse zu machendes Anleihen verschaffe«
könne. AuS diesem Grunde trägt die SraalSwirlhschaflSkom-
mission darauf an, die außerordentliche Steuer auf V, pe»
mills herabzusetzen. ES wird, wie der Herr Regierungöpräst-
dent bemerkt hat, diese» t/z vom Tausend im alten Kanlons-
theile eine Summe von Fr. 247,000 » und im neuen Theile
eine Summe von Fr. 51,000 abwerfen. Ich habe nicht
gehört, ob der Herr Präsident von einer Milikärsteuer gesprochen

hat. Die SlaatSwirthlchaflSkommission trägt ebenfall»
darauf an, dieselbe, wie die andere Steuer, verhältnißmäßig
zu erhöhen. Diese Auflage ist billig und gerecht; denn
alle diejenigen, die keinen persönlichen Militärdienst leisten,
sollen zu den Kosten um so mehr beitragen, als der persönlich«
Dienst viel beschwerlicher ist, und diejenigen, die zu demselben
verpflichtet sind, zu mehr Auslagen, als die davon Enthobenen

veranlaßt werden. Aus diesem Grunde schlägt die Staats-
wirthschaslSkommission die außerordentliche Steuer vor, welche
ungefähr Fr. 15,000 abwerfen wird; im Ganzen wird sich

also eine Einnahme von Fr. 314,000 herausstellen» wa» dir
soeben bewilligte Ausgabe um Fr. 52,000 üb.rsteigt. Der
Herr Finanzdireklor weicht in der Summe einigermaßen von
mir ab, was daher kömmt, daß er die im Jura zu erhebend«
Steuer höher anschlug, als sie in der Wirklichkeit abwerfe«
wird; er hat sie auf Fr. 113,000 berechnet, während sie fich
nur auf Fr. 103,000 beläuft. Wir haben eine Summ« von
Fr. 191.940 zu bezahlen; um dieselbe zu decken, werden wir
Fr. 314,000 einnehmen, so daß sich ein dons herausstellt;
allein, wie der Herr Regierungspräsident richtig bemerkt, so ist
im alten Büdget «in Deficit von ungefähr Fr. 40,000
vorhanden. Der Herr Finanzdireklor berechnet die Steuer im
allen KantonStheile auf Fr. 535,000, während sie sich nach
dem Steuerregister nur auf Fr. 495,0Y0 beläuft; e» ergibt
sich demnach ein Deficit von Fr. 40,000. Wenn da» bis
Ende November zu erhebende Vz vom Tausend nur nach den
alren Schätzungen einzubringen wäre, so würde fich wieder ei«
Deficit ergeben, indem der alte Kanton nach den alten
Schätzungen nur Fr. 435,000 einträgt, während er nach den
berichtigt«« Kontrollen Fr 495,000 abwerfen soll so daß ma«
wahrscheinlich im Falle sein wird, von dieser Steuer wenigsten»

Fr. 60,000 abzuziehen. Es würde nun also nur ei«
Kons von Fr. 52,060 übrig bleiben Dieser Betrag wird für
die allfällig noch zu machenden Ausgaben kaum hinreichen.
Der Herr Regierungspräsident hat Ihnen übrigen» bemerkt,
daß nebst der für da» unter den Waffen fich befindenden
Kontingent bewilligten Summe der Kanton noch 3 Btz. per Man»
für jeden Tag zu dem, waS die Eidgenossenschaft gibt, hinzu-
legt. Die Staalswirlhschaftskommission schließt damit, daß
sie darauf anträgt, eS möchte der Gesetzeöentwurf, so wie «
vorliegt, angenommm werden.

Herr Berichterstatter. Ich habe noch ein,«
Punkt vergessen » welchen zwar der Herr Berichterstatter der
Staatswirihschaftskcmmission berührt hat, und der fich auf
den Zuschlag zur Militärsteuer beziept. Der RegierungSrath
stellt nämlich den Antrag, in das vorliegende Dekret eine«
Zusatzartikel in dem Sinne aufzunehmen, daß eine außerordentliche,

die Hälfte der gewöhnlichen betragende Milikärsteuer
bezogen werden solle. Zur Rechtfertigung dieses Antrage»



will ick weiter nicht» bemerken indem schon letzthin erheblich

erklärt worden ist, daß, wenn infolge eines außerordentlichen

Aufgebots eine außerordentliche Vermögens- und Ein-
kommenöstcuer ausgeschrieben werden müsse, im nämlichen
V rhälmiß auch die Milüärsteuer erhöht werden könne. Man
könnte freilich fragen, ob gegenüber den Bestimmunzen der
Gtaaksve.fassung eine solche außorordentliche Steuer gerechtfertigt

werden könne. Die Verfassung sagt nämlich: „Wenn
xur Bestreitung der StaaiSausgàn neue Aussagen erfordert
sind, ss sollen sie möglichst gleichmäßig auf alles Vermögen,
Einkommcn oder Erwerb gelegt werden." Man köule demnach

sagen, eS solle einfach die Einkommens- und Vermögenssteuer

erhöht werden. Allein der Umstand, daß auch die

außerordentliche Milttärstcuer vom Vermögen und Einkommen
erhoben wird, spricht dafür, daß tiefe Auflage keine oerfas-'
sungswtd'ige sei. Der Paragraph, welcher als Zusatzartikel
aufgenommen wird, lautet folgendermaßen: „Die Mllitär--
st u-w für das Jahr 1849 und mir Rückficht auf die
außerordentlichen Truppcnaufgebote um die Hälfte erhöht."
Bekanntlich ist nach dem Steuergeletz dem Regierungsrathe die

Vollmacht gegeben, die Zeit des Bezuges der Steuer zu
bestimmen. Ich glaube nun, cS wäre am zweckmäßigsten, die

außerordentliche Steuer ungefähr im Herbstmonal und die
ordentliche im November oder Dezember zu erheben. Die In-
konvenicnz, daß bis zum H.-rbstmonat die Steuerregister noch mcht
berichtigt find und deßhalb die höhere Schätzung nicht in An
Wendung kommen kann, wird so beseitigt, daß bei Erhebung der
ordentlich«» Steuer im November oder Dezember den Gemein
den dakjen'gt, was sie nach der residieren Schätzung an d s

auße ordentlichen St.ucr mehr zu bezahlen hätten, Nachtrag,
lich abgefordert wird. Diese Maßnahme ist deßhalb wichtig
und gereckt, damit diejenigen, welche bis jetzt zu niedrig
geschätzt find, das Ihrige ebenfalls beilragen.

Sträub. Ich muß mir bloß eine Bemerkung erlauben.
Wir haben bei der Bewilligung der Kredite A gesagt u> d
werden nun wohl auch B sagen müssen, damit man die Ausfälle

decken könne. Ich hätte nur noch ein wenig weiter geh.»
mögen, indem ich denke, daß uns der Herr Finanzdirek or
noch nicht alle Ausgaben angezeigt habe, welche uns VieW
Jahr zufallen werden. Vielleicht sollen diese Ausgaben» von
der Eidgenossenschaft gedeckt werden, und in diesem Falle ist
cS desto bessr. Der Unterhalt der aufgebotenen Trupp'.,
wird in ungefähr 20 Tagen das ganze Kontingent aufgebraust
haben. Gin anderer Umstand, der Kosten verursachen wird
und von dem man noch RichlS gesagt hat, find die 12,000
Fremden, we che in unserer Eidgenossenschaft sind. Wenn w r
dieses auch in Anschlag bringen, so ,st tas V2 °/oo so gut als
R chts, und wir werden wahtscheinlich wieder zusammenberuf-a
werden, um eine neue Steuer zu b schließen. Wenn dagegen
der Hrr Finanzderekior glaubt, die Flüchtiingssach? werde
eine eidgenössische, so ist daS um desto besser.

Herr Berichterstatter. Ich glaube auch, daß
daS bereits bezahlte Geldkonlingent zur Besteeilung des
Truppenaufgebots nicht hinreichen werde. Die aufgebotenen Truppen

kosten täglich ungefähr 30,000 Fr. und im Monat
besuche 1 Million. Vom Tage dcS Abmarsches der Truppen
biS zum Wiedereintreffen in die Stammquartiere könnte eS

wohl länger als einen Monat gehen, so daß die Kosten st.P

wohl bis auf 2 Millionen belaufen dürften. So viel ich
indessen gehört habe, wird die Bundesversammlung dahin wirken,
daß schon das zweite Geldkoniingent als rückbezahlbar erklärt
und für ein allfälliges neues ein Anlehsn oder durch Veisil-
bermig von Titeln gemacht werden solle. Ich glaube, die

lidgencsstschen Behörden sollen auch einen Theil der Unannehm-
l'chkeiten der Finanzverwallung übernehmen und nicht alles
auf die Kantone laden. Wenn die eidg-nössische Finanzverwaltung

selbst ihre Mittel herschaffen muß » so wird sie sich

auch in ih cn Ausgaben beschränken. Was die Flüchtlinge
betr-fft, so sind nach dem Berichte, welcher Ihnen gedruckt
milgckbcilt worden ist, in vnsirm Kantone dermalen ungefähr
11-1200 anwes nd. Der Regierungsrath hat bereits beschlossen,

sich bei dem Bund« dahin zu verwenden, daß die Verpssegungs-

Tagblatt des Große» Rathe». l8ìS

kosten auf die ganze Eidgenossenschaft vertheilt werden. Die
einen Kantone halten nämlich wenige oder gar keine Flüchtlinge

und die anbei n sind damit übe» häuft. Auch die Flücht-
lingskommiss-on hat diesen Gegenstand bereits behandelt, so
daß wahrscheinlich der Bundesrath von sick ans den Antrag
bringen wird, eS solle per Mann ei re Vergütung von unzefähr

3 Btz. gegeben werden. Dieses fällt indessen wieber auf
die Kantone zurück, indem die Eidgenossenschaft diese Ausgabe
entweder durch ein Darleihen oder durch Einforderung des
Geldkoutingents von den Kantonen decken wird. Indessen hat
man so doch den Vortheil, daß tie Kosten mehr ausgeglichen
werden. Diese Sache wird übrigen» noch in dem Vortrage
über die Flüchtlingsangelegenhnt zur Sprache kommen.

Der Dekretsentwurf des Reg'crungsrathes wird durch»
Handmehr angenommen.

Bericht des Negierungsralhes wegen der Flüchtlingsangelegen-
hett. (Abgedruckt im Tagblalt Nr. 4

Der Bericht wird verlesen.

T s ch a r n « r von Kehrsatz. Ein Bericht von solcher
Wichtigkeit hätte nicht eist Samstag Mittags vorgebracht werden

sollen, zu einer Zeit, wo die meisten Mitglieder den Großen
Rath verlassen. Ich trage daher darauf an, die Behandlung
dieses Gegenstandes aul den Montag zu verschieben. Ohnehin
ist wahrscheinlich das Tribunal nicht mehr in d,r reglemen«
tarilchen Anzahl beisammen.

Schärz, Vizepräsident. Ich habe dem Herrn Tscharner
zu bemerken, daß er diese Einwendung hätte machen sotten,
als dieser Gegenstand gestern an die Tagesordnung gesetzt
wurle.

"Tscharner von Kehrsatz Ich glaubte, diese Sack«
werde gleich am Anfange der Sitzung, und nicht erst am Ente
zur Berathung kommen.

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Der Große Rath ist jeden Augenblick befugt, die
Tagesordnung nach Belieben abzuändern, so daß es sich jetzt
nur fragt, ob Grund zur Verschiebung vorhanden sei oder
nicht. Das Geschäft ist schon seit mehreren Tagen an der
Tagesordnung, so daß diejenigen, welche daran Interesse
nehmen, sich gehörig mir demselben haben bekannt machen können.
Ich glaube, wir können jetzt die Sache behandeln, ohne daß
wir irgend Jemanden zu nahe treten. Was die finanzielle
Seite dieser Angelegenheit betrifft, so glaube ich, sie sei nicht
von so großer Wichtigkeit, weil die Eidgenossinschaft, wie ich
bereits bemerkt habe, den größten Theil der Kosten auf sich
nehmen wied Am Montag werden vielleicht noch weniger
Mitglieder anwesend sein, alS jetzt.

Eber s 0 ld. Ich möchte den Herrn Präsidenten bitten,
die ernste Mahnung an die Mitglieder ergehen zu lassen, daß
sie nicht bet jedem Umstand, z. B. bei einer Uebersetzung, sich
die Unzariheit erlauben, fortzugehen. Ich habe bemerkt, daß
dieß bei den Herren auS dem Jura, wenn deutsche Berichte
abgelesen werden, nicht in dem nämlichen Maß« der Fall ist.

Herr Vizepräsident. Ich ermähne also die

Mitglieder, den Verhandlungen beizuwohnen. Es ist dieß übrigen»
eine Sache, die sich von selbst versteht.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r. Nach dem vorgelesine»
schriftlichen Bericht habe ich mündlich nicht Mehr viel beiz»,
fügen. Die ganze Flüchtlingsangelegenheit wird vom poltci-
scheu Standpunkt aus sehr verschieden beurtheilt. Diejenigen,
welche mit den Prinzipien sympalhifiren, für welche sich die

Flüchtlinge geschlagen haben, sind günstig für sie gestimmt.
Bei denjenigkn dagegen, welche sich zu entgegengesetzten poli-
l schen Ansichten bekennen, ist das Umgekehrte der Fall. Ich
glaube nun, waö den Standpunkt der Humanität betrifft, so
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sei eS für uns eine Ehrensache, unS der Flüchtlinge anzunehmen.
Auch von dem Standpunkt der historischen Gestaltung deS Asyl«
rechlS, kain ich die Sache nicht anders betrachten. ES ist bekannt,
daß die Schweiz von jeher politischen und religiösen Flüchtlingen
ein Asyl gewährte, und in dieser Beziehung muß man namentlich
den ehemchigen aristokratischen Regierungen das b?ste Lob spenden.

So haben sie z. B. den Hugenotten, von welchen noch jetzt

in der französischen Kolonie Uedecrcste vorhanden sind, ein Asyl
gestattet. Auch zur Auslieferung eine» englischen Königs-
möcder», welcher zum Tode des Königs Karl l. gestimmt
hatte, war die Regierung nie zu bringen. Späterhin gestar-

tet« bei der französische« Emigration der Kanton Berrz das

w iteste Asyl- Für die neuere Zeit weise ich auf Ludwig
Napoleon hin, dessen Auslieferung die Schweiz schlechthin

verweigerte. Endlich wurde noch im letzten Jahre von den

Bundesbehörden die Zumuthungen de» östreichischen Feldherrn
in Italien für Auslieferung der Flüchtlinge beharrlich
abgelehnt. Vom historischen Standpunkt« aus glaube ich

überhaupt müsse man da» Asyl gestalt n. Für die einzelnen
Kantone selbst muß die Frage natürlich von demjenigen
Augenblicke an entschieden sein. wo die Eidgenossenschaft die

Sache zu der ihrigen macht. Im Anfang sprach zwar der

BundeSrath grundsätzlich aus, daß die Flüchilingsangelezenheit
Sache der Kantone sei und ersuchte dieselben, in der Ausübung
de» AsylrechtS eine verhältnißmäßige Anzahl von Flüchtlingen
auszunehmen. Infolge dieser ersten Anordnung zeigte sich auch
die Regierung von Bern sogleich bereit, daS Ihrige zu thun.
SS wurde nun die Uebung befolgt, daß der eidgenössische

Kommissär die betreff nden Abtheilungen von Flüchtlingen in
daS Innere der Schweiz iustradirte und die Kantone bezeichnete

in welche sie sich zu begeben hätten. Infolge dessen

langte am 1. Juni die sogenannte Hanauercurnerwehr, ungefähr

230 Mann stark, hier an, und später noch ander» KorpS,
bis diejenige Zahl von Flüchtlingen voll war, welche sich jetzt

hier aufhält. Später hat sich der BundeSrath mehr direkt
in dieser Angelegenheit Verhalten, wozu der Kanton Bern die

Veranlassung gegeben hatte, indem er sich beim BundeSrath
darüber beschwerte, daß der Kanton Solorhurn eine Zahl von
60u Flüchtlingen, welche ihm zugewiesen war, ohne weiteres

an deu Kanton B-rn verschickt hatte. Bon diesem Augenblick
an hörre denn auch dies«» Zuschieben und Abstoßen der Flüchtlinge

auf. Wa» die Regierung von Bern für die Beipflegung
der Flüchtlinge gethan, ist im schriftlichen Bericht klar auS-
einanderges-tzr. Sie ging zuerst vom Grundsätze auS, die

Verpflegung solle durch die öffentliche Mildthätigkeit geschehen.

AlS sich aber die Zahl der Flüchtlinge mehrte, sah sie bald
ein, daß der Staat selbst thätig eingreifen müsse. Man ließ
sich dabei von dem Grundsatz leite», die Be-pflegung solle
auf militärischem Fuße und unter militärischer Disziplin
gemacht werden. Ferner sollen die Flüchtlinge in größern
Abtheilungen, nicht etwa auf dem W-ge der Einquartierung
unterhalten werden. Tiefe Maßnahme ließ sich, wie ich glaube,
dadurch recbrfertigen, well eS dem Publikum nicht angenehm
hätte sein können» wenn die Flüchtlinge, wiche ohnehin nicht
im schönsten Anzüge anlangten, in die Häuser vertheilt worden

wären. WaS die Be pfl-gunzSkosten selbst betrifft, so

berechnet der Regie.ungSrath dieselben auf 4 Btz. per M nn.
Wenn die Privarm lttdätigkeiten zu diesem Zwecke nicht hinreichen

und die Eivgenvss nichafl auch Nichts vergüten wollte, so

würden die Vaherigen Kosten aus den Kanton fallen. Der
KantonSkassier hat vorläufig die Berechnung gemacht, daß die

VerpflegungSkosten für 12—1300 Mann auf ungefähr 8000

Fr. per Monat kommen würde. Die Zahl der gegenwärtig
im Kanton befindlichen Flüchtlinge belauft sich auf 11—1200.
Jnbess-n ist vom BundeSrath- in Aussicht gestellt worden, daß
nach einige 100 nachkommen werden. Ich kann indessen die

Versicherung geben, daß die Eidgenossenschaft höchstwahrscheinlich

sich an den Kosten betheil-gen wird. Eine andere Frag«
ist die, wie lange wohl die Flüchtlinge hier bleiben werden
und hierauf ist eS schwierig, eine Antwort zu ertheilen. Wie Sie
wissen, hat der BundeSrath am 16. Juli einen AuSweisungS-
beschluß der Führer erlassen, von der Voraussetzung ausgehend,

daß nachher der Masse um so eher eine Amnestie ertheilt
werbe. Dieser Ausweisungsbeschluß hat bekanntlich in der

ganz«» Schweiz sehr üb«rrascht und die Kantone Zürich, Aargau,
Bern und andere reklamirten «instim nig dahin, daß ein solch »
AasweisungSbeschluß in Verbindung mit vorhergehenden
Verhandlungen und Konferenzen bloß zu sehr den Anschein habe,
alS sei er das Resultat der Zuvorkommenheit oder der Furcht.
Die Folge dieser R-klamationen war, daß der BundeSra'h
seine Belchlußnahme in dem Sinne modifizirte, daß er erklärte,
denselben nicht vollziehen zu wollen, bis rie Flüchtlinge ander-
weilS ein sicheres Asyl gefunden haben würden. Seit jenem
Kreisschreibeu sind nun mehrere Tage verflossen, b-S am 27.
Juli der BundeSrath durch ein anderes Kreisschreiben anzeigte,
daß die Häupter der Flüchtlinge nun durch daS französische
Gebiet freien Durchpaß baben, v. h. unter vorheriger An.eig«
und unter polizeilichen Maßregeln durchpassiren, allein dort
sich nicht aufhalten könnten. Auf diese Zusage von Frankreich
hin hat indessen der BundeSrath so viel ich weiß N chtS
weiteres gemacht, sondern erwartet, daß die Bundesonsamm-
lung darüber einen Entscheid nehme Auch der Kanton Bern
wird demnach keinen bestimmten Entscheid nehmen, biS die

Bundesversammlung am Montag über diesen Gegenstand
verhandelt haben wird. So viel übrig-nS auS der amtlichen
Korrespondenz des BundeSratheS mit der Regierung von Bern
hervorgehl, knüpft sich an die Ausweisung der Führer noch
keineswegs die Amnestie der Uebrigen, sondern so viel aus
allen Maßnahmen zu erkennen ist. steht mit dieser Amnestie
noch die vorherige Auslieferung der den Flüchtlingen abg -
nommenen Waffen und Pferde in Verbindung. Je nachdem
nun diese Sache entschieden wird, ist auch die Rückkehr der
Flüchtlinge mehr oder weniger in Aussicht. Wenn nämlich
die Bundesversammlung die AuSlieferungSfrage der Waffen
und Pferde mit der Frage der Flüchtlinge in Verbindung
bringt, so wird die badische Regierung «ine Amnestie bald
ertheilen. Sollten aber die W -ffen und Pferde ohne Weitere»
ausgeliefert werden, so wird wahrscheinlich die badische so wie
auch die preußische Regierung an die Rückkehr der Flüchtling,
noch die einen oder andern Bedingunzen knüpfen. Den
Flüchtlingen ist eS sehr schwierig, in andere Staaten zu
gelangen. Da die französische Regierung bloß den Durchmarsch
gestaltet und noch dazu unree sehr schwierigen Bedingungen»
so bleibt ihnen bloß der Weg nach England und Amerika und
vielleicht nach Algier offen. Rech Italien, Wurtemberg od-r
Oestreich können sie sich natürlich nicht wenden. Wie eS sich

mit England verhält, ist noch nicht ganz auSgemittelc; man
könnte daraus, daß die englische Regierung die Flüchtling«
in Malta nicht aufnehmen wollte, so wie auS dem Umstände,
daß sie ihre eigenen irländischen Gefangenen nach Nenhollanv
tranSporlirt, schließen, sie werde ebenfalls den Flüchtlingen
keinen Aufenthalt gewähren. WaS endlich Amerika betriff,
so haben bekanntlich die dortigen Regierangen den Einwanderern

schon längere Zeit Schwierigkeiten in den Weg gelegt
und namentlich einen Vermögensauswei» gsford rt. Jedenfalls
kann man aber annehmen, daß sich auch so die Zahl der
Flüchtlinge vermindern wird. Diese Leute wünschen selbst so

schnell alS möglich in andere Verhältnisse zu kommen. Auch
werden wohl einzelne Flüchtlinge, die andern deutschen Staaten
angehören, als die an den letzten Bewegungen becheiligt find,
nach Hause zurückkehren können. Die" Anträge des Regie-
rungSrathes gehen also dahin, Sie möchten seine Maßnahmen
genehmigen und ihn namentlich in der Voraussicht einer ganzen
oder theilweisen Zurückerstattung der Kosten von Seite deS
Bundes zu den nothwendigen Ausgaben ermächtigen.

Tscharn er von Kehrsatz. Ich muß zuerst bemerken,
daß ich gewünscht hätte, daß der Harr Präsident des Großen
Rathes anwesend wäre, indem namentlich er etwa» von mir
hätte hören müssen, daS ich ihm lieber selbst, alS hinter
seinem Rücken gejagt hätte. ES betrifft dieses nämlich sein«
amtlich- Stellung. Ich glaube, die Sympathien, welche der
eine oder der anvere, mir einer öffentlichen Würde Betraute
hat, solle er nicht in die öffentlichen Geschäfte bringen. Schon
feit längerer Zeit wäre eS bei der wichtigen Gestaltung der
Verhältnisse an dem verehrten Herrn Präsidenten gewesen, deu
Großen Rath zusammenzurufen. Die ganze FlüchtlingSange-
legenheit ist in ihren Folgen, welche der Herr Präsident des



RegieruugSratheS soeben bezeichnet hat» sehr inhaltsschwer;
zwar nicht so sehr von ihrer politischen Seite, obgleich fie eS

va auch noch werden könnte, sondern von der finanziellen.
Die Sache ist ganz gewiß eine der wichtigsten, welche hier in den letzten

Jahren behandelt worden ist. ES wäre am Platz gewesen,
zuerst die Wunsche und Ansichten des Großen Rathe» zu hören,
indem man e-st dann wissen konnte, was der Kanton Bern
will. Ein anderer Punkt, welchen ich hier zu berühren habe,
betrifft die Stellung deS RegierungSralhes. Der Herr
Rapporteur hat dargethan, daß die Sache lang eine kantonale
gewesen sei, und ich glaube, der RegierungSra'h habe in derselben

seine Kompetenz überschritten. Er war keineswegs im
Falle, die Flüchtlinge, welche ihm vom Militärkommando in
Basel oder von andern Kantone» zugeschoben worden waren,
zu begrüßen, ehe er den Großen Rath darum angefragt. DaS
hä te er thun sollen, und nicht nachher sagen, die Sache sei

jetzt geschehen und nicht mehr zu ändern. DieseS eben ist der
große Fehler, den der RegierungSrath gemacht hat, und für
den man ihm jetzt noch danken soll. Auf diese Art zu pro-
grediren war nicht recht, um so mehr, da jetzt der RegierungS-
rath auS einer kleinern Anzahl besteht, als früher. Es ist
leichter, neun Köpfe unter einen Hut zu bringen, als sieben-
zehn. Ich glaube, man solle sich in dieser Beziehung frei
auSsprechen, und äußere mich auch frei. Niemand wird einem
Beschlusse weniger widersprechen, wenn er einmal gefaßt ist, als
ich; allein jetzt erlaube ich mir doch, so viel an mir ist, die

Stellung deS RegierungSathes zu tadeln. Man spricht von
Asylrecht. Haben aber Fremde daS Recht dazu, unsere

Gutmülhigkeit in Anspruch zu nehmen? Eine Asyl«
Pflicht gibt eS keine. Ich wüßte wenigstens nicht, wer
uns diese Pflicht gegen Fremde auferlegen könnte. Man
kann freilich für diese Leute etwas thun, allein fie sollen
dafür erkenntlich sein und haben kein Recht in Anspruch zu
nehmen. Der Herr Rapporteur hat in seinem Vortrage
gesagt, daS Asylrecht sei ehmalö so bedeutend ausgeübt worden;
allein man beobachtete dabei doch ein Maß und Ziel und
mußte sich gerade zur Zeit der französischen Revolution mehrere
Male fügen. Louis Philipp mußte mehrere Male von einem
Orte zum andern gehen und ein großer Theil der französischen
Emigranten mußte von einem Kanton in den andern ziehen.
Mir den Religions- und Glaubensgenossen war es freilich
anders. Diese fanden eine sehr freundliche Aufnahme, obgleich
auch nicht in dem ausgedehnten Sinne, wie in vielen andern
Staaten. Und waS war am Ende die Folge davon? Daß
uns diese Leute bis in alle Ewigkeit geblieben find. WaS
sollen wir mit diesen Flüchtlingen machen, wenn sie nirgends
zum Land« hinaus können oder auch nickt hinaus wollen?
Und wer soll sie denn in Zukunft haben? DaS ist gerade
die schwache Seite des Benehmens de» RegierungSrathcS, daß
er glaubt, man solle die Flüchtlinge auf die Gemeinden
vertheilen. Ich glaube, die früheren Bestimmungen über den
Aufenthalt der Fremden best-hen noch jetzt, und keine Gemeinde
dürfe Jemanden aufnehmen, der nicht die gehörigen Schriften
hat. Hat die Regierung gegenüber den bestehenden Verordnungen

die Kompetenz, einer Gemeinde 200 — 300 Flüchtlinge

anzuweisen? Ich glaube dieses fei nicht der Fall. Ich
zweifle, daß man dieses so annehmen werde. ES haben
dagegen bereits zwei Aemter protestirt, und eines von ihnen
gehört zu den allerreichsten und bevölkeristen. Man soll
gegenüber Allem diesem den ungeheuren Beitel sehen. Dazu
wird noch grundsätzlich ausgesprochen, daß die Flüchtlinge
nicht an den öffentlichen Arbeiten Theil nehmen sollen. Was
find übrigens die öffentlichen Arbeiten, mit denen man die
Armen beschäftigen will? Unser Land wird verlangen, daß,
wenn man die Flüchtlinge unterhalten soll, fie auch etwas thun.
Man wird sagen, die Schweizerbauern müssen arbeiten und
schwitzen, damit die Schwaben am Schatten fitzen können.
Man hat den Flüchtlingen selbst übrigens einen schlechten
Dienst erwiesen, daß man fie aufgenommen hat. Wären fie

draußen geblieben und hätten kapitulirt, so wäre mit
Ausnahme der Führer Keinem etwa» geschehen. Jetzt aber müssen
fie sich den Bedingungen unterziehen, die man ihnen macht.
Ich weiß sehr wohl, daß die Führer bewaffnet in die Schweiz
kommen und unö zwingen wollten, mitzumachen. Man hat

vorhin gesagt, man mache stch nicht groß. ES scheint aber
doch, man mache stch groß, denn man will eS machen, wie
große Staaten, wie Frankreich und England. Diese Staaten
nehmen stet« Flüchtlinge auf, um in andern Ländern die
zählenden Elemente zu unterhalten. Diese Länder haben aber
Polizeimaßregeln und Hülfsquellen, um solche Flüchtlinge in
zu Ordnung palten.

v. G r a f fen ried. Ich finde mich veranlaßt, in dieser
für unS allerdings wichtigen Angelegenheit auch einige Worte
anzubringen. Vor Allem aus danke ich dem Hrn. RegierungS-
präfideliten, daß er unS auf die Nothwendigkeit aufmerksam
gemacht hat, wo möglich den persönlichen Gesichtspunkt auS
dem Auge zu lassm, indem eS sich m hr um die Zukunft handle,
als darum, zu wissen, wer für diese oder jene Partei
Sympathie habe. Ich via auch nur dafür da, nach bestem Wissen
für da» Wohl des Landes zu wirken, nicht um zu rekctminiren;
denn solches würde zur Stunde nicht viel nützen. Ich glaube
nun auf einen doppelten Widerspruch aufmerksam machen zu
müssen, der in der heurigen Berathung zum Borschein kommt;
der Herr Rapporteur kann denselben vielleicht lösen. Der
Antrag» der Pier vorliegt und vom Staalöschreiber abgelesen
worden ist, bezieht sich auf die Vergangenheit, hauptsächtlich
aber auch auf die Zukunft. WaS die Vergangenheit betrifft»
so schließt der RegierungSrath in seinem schriftlichen Antrage
nicht auf Genehmigung deS Geschehenen, wo)l aber der Herr
Rapporteur, sofern ich ihn richtig verstanden habe. WaS daS
Vergangene anbelangt, so hätte ich nichts bemerkt, wenn davon
im schriftlichen Antrage die Rede gewesen wäre. Wofern aber
der heulige Beschluß auch daS Bergangene betreffen soll, so ist
ein Theil der bisherigen Verfügungen des R gierungsratheS
nicht ganz zu billigen. Nach meinem Dafürbalten hat der
RegierungSrath nicht diejenige Vorsorge getroffen, welche der
Bundesvcrtrag als Norm und Regel aufstellt. Vom Augenblick

an, wo der Buàsralh, zum Theil auf Anirag der
Negierung von Bern, den Gegenstand zu einem eidgenössischen
machte, hat er die ganze Verantwortlichkeit auf sich genommen.
Ich hätte ihm diese gerne gelassen und geglaubt, der Regie-
rungsralh hätte dessen froh sein sollen. Der AusweilungSbe-
schluß enthielt etwas, daS unseren menschlichen Gefühlen widersprach

; denn für anderweitige Aufnahme der Flüchtlinge war
nicht gesorgt. Indessen konnte man auS dem Schreiben deS

BundeSratheS an den RegierungSrath ersehen, daß dieser
Gesichtspunkt keineswegs aus den Augen gelassen werde, und der
BundeSrath nicht die Absicht habe, die betreffenden Anführer
unbedingt in die Hände derjenigen zu treiben, welche sie

gegenwärtig richten wollen. In Bezug auf die Zukunft bemerke
ich, daß im gedruckten Berichte keine Summe enthalten ist.
Nun scheint eS mir, daß man nach der gestrigen und heutigen
Dekrelion außerordentlicher Steuern, die das Land in
bedeutendem Maße in Anspruch nehmen, mit der Erkennung von
neuen Lasten sehr vorsichtig sein sollte. Der Bericht sagt unK
nicht, welche Lasten uns bevorstehen, sondern giebt dem Re-
gierungSrathe so zu sagen unbeschränkte Vollmacht. Ich glaube,
man wolle hierin zu weit geh-n. Lass- man den Gr. Rath
nicht ins Blaue hinein erkennen, sondern sage man ihm ap-
prorimaliv, wie groß die Kosten sein werden. Im mündlichen
Rapport wird bemerkt, nach der Berechnung des Kommissariats
würden sich die Kosten für die Monate Juli und August auf
etwa 6000 Fr. belaufen. Allein wenn der Kanton Bern seinen
Antheil von Flüchtlingen pro raw bekäme, so würden sie

monatlich auf 8000 Fr. zu stehen kommen. Der Große Rath
wird länger am Leben bleiben, als bis den Monat Oktober;
mithin könnte man bemerken, er könne im Monat Oktober
wieder ein Wort dazu sagen. Aber vorher würden für die
Monate Juli, August und September zirka 20,000 Fr.
erforderlich sein. ES scheint mir, man sei hier allzusehr im Vagen-
Wenn auch vorhin gesagt worden ist, daß sich in der Ertra-
steuer ein Excédent zeigen werde, so habe ich die Zahlen nicht
genugsam im Kopfe, um zu zeigen, daß dieß wohl nicht der
Fall sein werde. Wenn vorhin bemerkt worden ist, man solle
diesen Leuten Arbeit geben, denn Müssigang sei der Anfang
ak«r Laster, so gebe ich dieß zu. Aber eS fragt sich gerade,
welche Arbeit sollen wir ihnen verschaffen? Für öffentliche Ar-
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beit war man im Interesse der cigmen Landsleute nicht. Ist
übrigens die Mögtichkeir vorhanden, ihnen Arbeit zu geben,
so wird wohl der Regierungsralh dahin wirken. Der Schluß-
rapport wird zeigen, ob der Herr Präsident des Regirrungs-
raihes damit einverstanden sei, daß man die Kosten reassumire.

Herr B ericbterstatter. Ich will sogleich bemerken,
daß sich Herr Graffenried in einigem Irrthum b> findet, wenn
er glaubi, der schriftliche Antrag deS NegierungSrarheS schließe

auf Genehmigung deS Vorgegangenen. Dieß beruht darauf,
daß nach dem ursprünglichen Antrage: „Dieß sind die

Anordnungen und Verfügungen, die wir bis dahin in der Flvchkliugê-
sache getroffen haben. In der Hoffnung, daß wir in Ihrem
Sinn und Geist, sowie in demjenigen deS bernischen Volkes
gehandelt, haben wir daher die Ehre, bei Ihnen, Tit.! auf
Genehmigung derselben anzutragen" — vom Regurungsralhe
noch die Beifügung der Verordnung und deS Antrages, der

sich am Schluß befindet, beschlossen wurde.

Zahler. Ich möchte mich gegen einen solchen Beschluß

gerne verwahren. Ich habe den Beschluß des Rcgicrungs-
raihes so verstanden, wie Herr Graffcnried. Bevor wir weiter
eintreten, sollte vorerst der Schluß verdeutlicht werden. Ich
möchte nun dem Regierungsrathe in Betreff der FiüchiliugS-
geschrchle nicht Schuld geben; denn ich glaube nicht, daß ihm
alS solcher irgend elwaS zu Schulden komme. Der Herr
Regierungspräsident hat in seinem Eingangsrapporc gesagt, es

komme jetzt darauf an, welchem Grundsatz gehuldigt werde;
denn darnach werde sich die Handlungsweise beö Regierungs-
raiheS in der FlüchtlingSangelegenheit richten. Diese Aeußerung
hat mir wehe gethan; denn ich möchte nicht, baß diese

Angelegenheit zu einer politischen würde. Die Flüchtlinge sind nun
einmal da. Wer mir ihnen gelebt hat und die Verhältnisse
kennt, kann ihnen das Herz nicht verschließen. Ich hatte die

Gelegenheit, ungefähr während zwei Wochen einige denelven
kennen zu le.neu; es ging mir fast, wie es in der Bibel heißt:
„eS fehlte nicht viel, du überredetest mich, Christ zu werden."
Ich mische mich nicht viel in Politik; aber jetz: fragt cö sich,
ob man dem Unglück helfen wolle. Ein Schweizer kann ihm
das Herz nicht verschließen. Ich fasse tas Asylrea t als Ehrensache

aus, und die Synpalhie ist christlich und menschlich.
Aber wenn die Gemeinden die Flüchtlinge ausnehmen müßten,
wie dieß aus dem Art. 4 hervorzugehen scheint, so würde sich

daran eine große Zahl unserer Bevölkerung stoßen. Ich wünschte,
daß die Regierungdstallhalter angehalten würben, die Gemeinden

zu fragen, wie viel könnt und wollt ihr haben. Ich
glaube, aus diese Weise würben sich genug präscntiren, welche
sagen würden: ja, ich will auch einen hàn. Ich bin gewiß,
daß so um die Hälfte mehr untergebracht werden könnten.
Aber wenn Sie befehlen und sagen, jetzt müßten die Gemeinden
diese Leute annehmen, so würde die Sache ganz anders gehen.
Und dann ist ein großer Unterschied zwischen Achsrecht und
Asylpflicht. Gegen die letztere möchte ich mich verwahren.
Diejenigen Flüchtlinge, die ich beobachten konnte, verdienen
allen Respekt und unser Mitleiden, einzelne Verführer
abgerechnet. Es ist noch ein anderer Umstand, der nicht außer
Auge gelassen werden soll. Sie wessen und lesen, wie es sich

in unseren öffentlichen Blättern verhält; ihre Sprache wird
immer kühner: „Hebt die Erbrechte aus, hängt die Pfaffen,
fährt mit dem Generalgalgen herum." Diese Blätter werben
zwar von Ausländern geschrieben, denn der Schweizer würde
sich einer solchen Sprache schämen; allein die Fremden werden
sagen: laßt uns dorthin ziehen, es mangelt dort an Henkersknechten.

So könnten Flüchtlinge zu uns kommen, welche
unsere Sympathien nicht verdienten. E» wäre daher gut, zu
wissen, mir wem man es zu thun habe. Ich wiederhole: handle
man nur nicht mir Gewalt; probire man zuerst, wie es gehen
werde. Ich bin gewiß, daß die Flüchtlinge Ausnahme finden.
Man würde, besonders in meiner Gegend, zwar nicht für
immer, aber doch für zwri oder mehrere Monate lang die
koppelte Zahl derselben aufnehmen. Macke man die Angelegenheit

zum schönen Recht des freien Willens. Der Herr
Berichterstatter hat zum Voraus gesagt, dieselbe sei jetzt Buntes-

sache geworden. Das ist mir s hr lieb, und ich wünsche daher«
daß man hier, wo es sich bloß um Wohlthun handelt, gar
n cht abstimme.

T s ch i f f e l i. Ich fühle mich verpflichtet, bei Anlaß
de.S vorliegenden RappotteS eine Berichtigung anzubringen.
Es heißt in demselben: „In Neuenstadt Puden die Einaoh-
„ner cl'.e Anzahl von ungefähr 79 Polen mit lobcnswerthee
„Mil lhätigkeil längere Zeck und freiwillig in ihren Häuseru
„autg nominen und verpflegt. Von uns ist nie eine eig-utlichs
„Einq larlierung der Fluch.linge a.igeorvncl woreen." Dieß
ist allerdings eine schmeichelhafte Erwähnung. Es ist auch
wahr, dc,ß die Flüchtlinge recht gerne und gut aufgenommen
wurden, sie haben dieß durch ihres borkige Verhalten im vollem

Maße verdient. War man auch im Ansauge nicht ganz
allgemein zu ihren Gunsten eingenommen, so erw rben sie si S

später unsere volle Sympa hie, denn cS sind friedliche angeneh.-ue
Leute, sie besitzen Takt und Zartgefühl. Wenn es aber heißt,
sie seien freiwillig aufgeuemmeu worden, io will ich Ihnen
sagen, wie es sich damit verhält. Man hat allertiagS sehr

Viel freiwillig g-ihan; aber zur Aufnahme, die gern e geschah,

glaub e mau doch verpflichtet zu ftin. Am 6 des v. M.
wurden wie durch Herr Oberst Kurz benachnchligr, daß uu-
gefähr 79 polnische F üchtlmge in unserer Gemeinte eintreffen
würde» ; wir sollten sie gut ausnehmen und biö auf weiteren
Befehl verpflegen. Dieß wurde durch den Regierungsstallhal-
ter der Gemeindsbehörrc mitgetheilt. Sie wuß e i ichcs and.rS
zuthun, als die Flüchtlinge einzuquartieren, denn andere
Mittel hätttli wir nicht gehabt, weder Platz noch verfügbare
FondS. Wir mußten glauben, sie sollten auf dem nämlichen
Fuße einquartiert werken wie inländische Mannschaft, und
wenn man für diese Entschädigung erhalte, so werde dieß um
so mehr bei den Flüchtlingen der Fall sein. Denn selbst der
Bericht gibt zu, baß die Emquarrieiungspfl-cht in Hinficht der
Flüchtlinge weniger eristire, als in Hinsicht der Inländer.
Wenn man also nicht eigentlich verpflichtet ist, so darf man
um so eher Entschädigung erwarten. WaS mich betrifft, so

könnte ich aus dieselbe gerne verzichten; allcin als Vertreter
des BeziikeS Neuenstadt glaube ich das Begeh,cn dahin stelle»

zu sollen » daß wir gleich wie andere Bezirk: gehalten werden.
Ich glaube, daß kein Bezirk sûr die Flüchtlinge so viel gethan
hat, als wir; v.eselben find nicht nur gauz guc unterhalten,
sondern auch zum Theil gekleidet worden. Im Art. 4 te»
Verordnung heißt es: „Der Unterhalt einer solchen Ablh-i-
„lung liegt zuerst, unter Mitwirkung deS betreffenden Regis-
„rungsstailhalterS, der Gemeindsbehörde beö OriS ob, welche»
„sie zugewiesen ist, oder einem zu diesem Zwecke sich freiwillig
„bildenden Comite." Früher hat man gesagt, man habe Ein-
quarlierung nie befohlen; allein in diesem Anikel glaube ich
einen solchen Befehl zu sehen. Denn möchte ich fragen: wie
ist eS zu verstehen, wenn eS he'ßt, der U »erhalt liegt den
Lokalbehörden ob. Es wird wohl nicht gemeint sein, daß dies«

selbst die Last zu tragen habe, sondern sie wirb der Gemeinde
obliegen; eS wäre besser zu sagen: die Sorge für den Unter-
halt liegt der Lokalbepörde ob ic. Nun wunsckte ich Erläuterung

darüber, ob vie fragliche Pflicht der Gemeinde als
Korporation auffällt, oder ob fie die Mannschaft unter die
Einwohner vertheilen, ob fie sie einquartieren dürfe. Wenn di«

Flüchtlinge übrigens von den Partikularen direkt unterhalten
werden, so kommen sie etwa im allgemeinen auf 7 Batzen
täglich zu stehen; muß sie aber die Gemeinde in Wirthshäusern

verpflegen. so kostet cS von 19—lS Batzen. Zu dem,
was Herr Zahler vorgeschlagen hat, könnte man sich wohl
Vzrstehen, wenn man Zeit hätte sich einzurichten. Allein wi-z

hakten nicht Zeit unS darauf einzurichten; wir haben nicht nu»
79 Polen ungefähr einen Monat lang gehabt, sondern z?
diesen sind täglich noch mehr Abtheilungen von 4, 5, 6 Mann,
ja manchmal von 60—79 gekommen, und zwar immer ganz
unerwartet. In Betreff kleinerer Ablheitungen handelte die
Gemeinde als Korporation einzig, größere Abtheilungen
mußte man einquatieren Neaenstadt, welches zwar seh«

bereitwillig war, ist in dieser Bezithung mehr als irgend «ine
Gemeinde deS KantonS gedrückt worden; dessen ungeachtet
sind wir am wenigsten unterstützt wyrteu, over gar nicht,



während alle andern Bezirke Unterstützung o.halten Haber.
Ich muß auf gleiche Behandlung antragen.

Matth yö. Ich war der Erwartung, die A gelegenheii
w rde eins heftige Diskussion hervorrufe«; dieß ist jedoch zu
m in r Freude nicht eingetreten. Bloß gegen Eines möchte
ich mich verwahren. Herr Zahler macht den Zeikungsb'älleru
den Borwurf, es werde in denselben gcp edigt, man solle die
Reichen codtlchlagen. die Pfaffen hängen und mir dem Gen»
ralgalgc« herumfahren; dieß könnte leicht Personen aus
andern Staaten veranlassen, behufs der Applikation dessen, was
in Zeilungsbläuern ist gelehrt worden, hierher zu kommen.
Herr Prrsiscnt, meine Herren! Diese Ansicht ist, wie ich

glaube, übertrieben. Es ist wahr, daß es in unserm Kanton
Blätter gibt, deren Theorien von Jedermann verabscheut werden

müssen; allein hü:e man sich, derartige Tendenzen nur
der einen Partei zuschieben zu wollen; dieselben sinken sich bei
allen. Ich will nicht in Spezialitäten eintreten; ick könnte
Fälle anführen, welche auf beide Parteien paßten; allein durch
Parleirücksichren lasse ich mich n.cht leiten. Herr Tscharner
von Keh-iatz macht dem P.äsinum des Großen RalheS den
Vorwurf, daß er im Anfange der Flüchrlingsangelegenheit
nicht den Großen Rath einberufen habe. Zu welchem Zwecke
hätte derselbe zusammeàrufen werden sollen? Etwa darum,
um zu beschließen, ob man diejenigen Flüchtlinge, welche uns
durch eidgenössisches Kommando in Basel zugewiesen worden,
aufnehmen wolle? oder mit andern Worten, ob man der
eidgenössischen Behörde Opposition machen wolle oder nicht?
Nach meinem Dafürhalten lag kein Veranlassangsgrund vor,
den Großen Rath wegen dieser Sache außerordentlich zusammen

zu rufen. Eine auß-rordentliche Znsammenberufung
würde bei den Zeilverhältnissen, unrer welchen die Flüchtlinge
den Kanron betreten haben, den größten Unwillen erregt
haben. Herr Tkcharner bemerkt, der Regierungsrath habe in
dieser Angelegenheit seine Kompetenz überschritten. Ick möchte
ihn auffordern, diese Anschuldigung mit irgend einer Silbe zu
begründen. Ich halte dafür, er sei dieß nicht im Stande- Der
Regierungsrath hat in dieser Angelegenheit nur die Befehle
der eidgenössischen Behörde vollzogen. Herr Tscharner wirft
die Frage aus, ob die Fremden ein Asylrecht und wir eine

AsylpflnM haben? ES fteut mich, einen Anlaß zu finden, um
üd.r diese Frage meine Ansicht auszusprechen. W-r haben,
gegenüber politischen Flüchtlingen, überhaupt Verfolgten
anderer Staaten, durchaus keine R-chtSpsiichc zur Annahme und
Unterhaltung. Die betreffenden Verfolgten können von uns
rechtlich nichlS fordern. Allein, Herr Präsident, meine Herren!
man kann sich auf einen politischen Bohrn stellen und Gebote
der Humanität und der Moral in Beiücksichligunz ziehen.
Stellt man sich auf diesen Boden, so sage ich: wenn im
Auslande Personen ihrer politischen oder religiösen Ueberzeugungen
wegen verfolgt werden» so gebietet die Moral und Humanität,
ihnen ein Asyl zu gewähren » aber hier nicht weiter zu gehen,
als man die Last, die mit der Gewährung des AiylS verbunden

ist, auch tragen kann. Nun frage ich, ist das Berner
Volk im Stande, 2, Z oder höchstens 4 Monate lang 10,WO
dis 12.00O Flüchtlinge kümmerlich zu speise» und zu beherber-
gen? Ich halte dafür ja, denn die Gebildeten aller Klaff n
wecden jagen, wir wollen das Asylrecht gewähren und unS
momentan freiwillig einige Opfer auferlegen. Herr v. Graf-
fenried tadelt den Regierungsrath, weil er den Beschluß des

BnndeSrathes vom 16. Juli d. I. nicht sogleich vollzogen
habe. Herr Präsident, meine Herren! Auch hier muß ich die

Berner Regierung in Schutz nehmen. Erstens hat sie, gegenüber

dem Lundesralh, nicht uàdingt erklärt, daß sie den
Beschluß nicht vollziehen werde, sondern in ihr-m Schreiben
hat dieselbe bemerkt, die Vollziehung werde suSpendirt werden,
bis auSgemittelt sei, ob die betreffenden Flüchtlinge, politische
und nnlitänsche Führer, irgend ein Unterkommen finden? Ich
halte dafür, die Berner Regierung habe in dieser Hinsicht
wohlthätig gewirkt, und der Umstand, daß der Bandesraih,
bald nach den Reklamationen der Regierungen von Zürich,
Luzern, Bern, Aargau und noch einigen andern, eine Bewegung

rückwärts gemacht hat, scheint doch darauf hinzudeuten,
daß die Berner Regierung nicht ganz auf dem Holzweg mar-

säirt ist. Wer bedarf der Gewährung des ÄsylS am meisten?

Gerade diejenigen, welche bei derartigen politischen und

h e und da religiösen Angelegcnhe ten den Ton anheben,
denn diesen geht es an den Kopf; die Masse dedars

ihrer nicht so, wie die hervorragenden Köpfe, dein man
kann nicht alle erschießen oder inS ZuchlhauS sperren.

Ich glaube deßhalb, der Regierungtraly verdiente in
dieser Hinsicht keinen Vvrwurf. Herr Piäsident, meine Hiir-
rcn! wir können bei den gegenwärtigen polilischen Konstclla-
t oncn nicht wissen, was in der Zeilsvlge eintreten wird. Ich
b n überzeugt, die Schweiz wird ihre Existenz und Unabhängigkeit

unter allen Umständen behaupten. Allein eS konnien
doch Falle eintreten, wo mancher Berner oder Schweizer froh
sein würde, wenn ihm unter ähnlichen Umständen auch ein

Asyl in einem andern Staate gewährt würbe. Ich für mich
habe die heilige Ueberzeugung, daß die Opfer, welche das
Schweizervolk im gegenwärtigen Momente bringt, Kopiiale
find, die an ZinS gelegt werden. Herr Präsident, meine Her-
ren! die Flüchtlinge sind meistens junge Männer, welche v.r-
schieden-n Staaten Deutschlands angehören, welche bereits
Familien haben oder solche gründen werden, und welchen gegen-
wärtig oder in der nächsten Zukunft in der bürgerlichen G»
sellschaft wird ein Wirkungskreis angewirsen werden. Daß dieser
oder jener Mann, in dieser oder jener Gemeinde der Schweiz
ei» Achl gefunden und von der Bevölkerung freiwillig ist uri-
terstàtzi worden, wird in dankbarer E-innerung bleiben, und
diese Erinnerung sich forterbt» von Vaicr a»r Sohn, vo«
Geschlecht zu Geschlecht; und nach meinem Dafürhalten gewährt
die moralische Folge, welche sich hieran knüpft, einen voilstän-
digen Ersatz für die Batzen, welche wir in dieser Angelegen,
heil ausgegeben haben. Ich schließe mit dem Antrage, 'Sie
möchten den Vorschlag des Regierungsrathes genehmigen.

Tkcharner, Fürsprecher. Der vorliegende Gegenstand
ist so wichtig, daß man seine Ansicht auSsprechen muß. beson.
derS wenn man voraussichtlich mit der Minderheit stimmen
wird. Der Regierungsrath beantragt die Genehmigung dcS
bereits Angeordneten; also will er ein VertraungSvotum. In
keiner Beziehung, weder in Hinsicht der Vergangenheit noch
der Zukunft, kann ich mit Gewissen weder dem RegierungSrathe
ein Vertrauungsvolum geben, roch denselben in dieser Weise
progrediren lassen. Das Asylrecht, Herr Präsident, meine
Herren! wurde bisher so verstanden, daß man gegen denjeni-
gen duldsam war, der unser Land mir nicht ganz geordneten
Papieren betrat, jedoch unrer dem heiligen Vorbehalt, daß er
sich selber verköstigen könne, und nicht der Wohlthätigkeit zur
Last falle. In neuester Zeit aber ist der Begriff des A yks in
dem Sinne ausgedehnt worden, daß man nunmehr sagt: jedes
Land, dessen Asyl in Anspruch genommen wird, soll nicht nur
nicht nach Papieren fragen, sondern Vielmehr die Pflicht ha.
ben, den be-reffeàn Flüchtling zu füttern; und eben dieseS

Füttern ist da« Hauptmoment des neuen Begriffes In dieser
Beziehung geht man viel zu weit, und murhec unserm Lande
xtwaS zu, was nach der bestehenden Gesetzgebung schwer zu
rechtfertigen ist. Wenn Jemand auf daS Füttern Ansp:uch
macht, so soll er auch arbeiten; die Flüchtlinge aber sind nicht
im Falle, zu arbeiten. Ich bin gar nicht unbarmherzig; <ch,

will für die Flüchtlinge sorgen, aber auch ohne die hiesige Br-
völkerung zu sehr zu plagen, und Leute auf solche Ma.
nier zu verköstigen, welche nicht arbeiten. Wenn man al^o d«e

Verpflichtung nicht hat, so muß man dafür sorgen, daß diese
Leute so schnell als möglich ad den Kosten kommen. Von tie-
scm Gesichtspunkte auS scheinen mir die vom Regierungsrathe
gemachten Vorschläge nicht zu rechtfertigen. Auch in Bezug
auf die Vergangenheit datte ander« g-hanvelt werden können.
Die Sache war bis zum 1i od-r 12. Juni kintoual. Bis,n
j ner Zeit ha re der Regierungsrath freie Hand und war nicht
geduncen durch eidgenössische Anordnungen. Doch ichou
damals marschirle eine bedeutende Anzahl von Flüchtlingen in
den Kanron Bern, und der Regier»« zSrath nahm sie auf, ohne
daß es absolut nothwendig war. Man hätte sie, wie Solo
lhurn, weiter spediren können, oder wie einzelne Gemeinden
dcS Kantons nicht unbedingt annehmen sollen. Da eS Thatsael.«
ist, daß sich Leme am Rhein als Flüchtlinge melvetens wäh-



rend der Feind noch 10 Stunden weit entkernt war (ich berufe
mich auf die Zeitungen, wenn deren Nachrichten falsch find, so

kann ich nichts dafür), so hätte man dies« Flüchtlinge doch

nicht ganz unbedingt annehmen müssen, sondern er«! untersuchen

sollen, ob fie als solche stch qualifiziren können Unter diesen

Flüchtlingen giebt eS viele, welche daS Idiom der Elsäßer
Juden sprechen. Ich glaubt« eS zu hören, und eS mir ist auch
von einem Bekannien bemerkt worden. ES find darunter auch
viele Engagirte, die sich jetzt als Flüchtlinge geltend machen.
Ich finde, der R.'gisrungsralh hätte sich überzeugen sollen, ob
solche Pecsoncn in die Kategorie der Flüchtlinge gestellt werden
können? Man Härte alio nicht den ganzen Schwärm kommen
lassen sollen. In Frankreich bedürfte eS keiner Truppmauf-
gebore, sondern einfach ein r Anweisung an die Gensdarmerie;
und diese hat der elsäfischen Bevölkerung einen großen Dienst
geleistet, der mir auch bei unS erwünscht gewesen wäre. Eine
andere Bemerkung betrifft den Umstand, baß sich der R-gie-
rungSrath dem letzten Konklusum deS BundeSratheS widersetzt
hat. ES ist zwar angeführt worden, eS seien Rücksichten der
Menschlichkeit vorhanden gewesen, die daS Benehmen deS Re-
gierungSrathes gerechtfertigt Härten. Diese Widersetzlichkeit
gegenüber dem Bundesrathe warJnsubordination, undimAugen-
dlick wo man daS Beispiel der Einigkeit, der Festigkeit und des
Zusammenhaltens hätt« geben sollen, Härte man der obersten
Bundesbehörde gehorchen und ihre Befehle militärisch crequiren sollen.
ES ist gesagt worden, man habe sich nicht unbedingt widersetzt;
aber wie lautet der Befehl deS RegierungSratheS? „DaS find
einerseits die Bemerkungen, welche wir üb r Ihre oft berührte
Beschlußnahme zu machen, und anderseits die Wünsche, die wir
Ihnen bezüglich auf einige nähere Aufschlüsse und Mittheilungen

darüber vorzutragen unS die Freiheit nehmen und bis zu
ihren weiteren Eröffnungen in dieser Sache wir mit der
Vollziehung Ihrer Schlußnapme vorläufig einhalten." Ich nehme
an, ein Oberst ertheile dem Hauptmann einen Befehl; dieser
sagt zum Oberst: Ich werde mit der Vollziehung desselben
bis zu Ihren weitern Eröffnungen warten; mit andern Worten:

ich will nicht folgen. JH glaube, die Vollziehung des
Bundesrathsbeschlusses wäre eine große Beruhigung für unsere
Bevölkerung gewesen. DaS Handhaben deS Beschlusses wäre
eine Garantie gewesen, daß eS allfällig zu keiner Jnvafion
gekommen wäre. Es ist mir leid, daß ich das Verfahren deS

RegierungSratheS nicht genehmigen kann. Wenn nun der
Regierungsrath mir einem bestimmten Krcditbegehren, z. B.
mir 6000 bis 20,000 Fr. kommen würde, so ließe fich fragen,
ob man eS gen-hmigen wolle? Dieß wäre zwar wahrschein,
lich, aber die Bewilligung thäte mir leid, denn es wäre eine
unnöthige Ausgabe. So will der Regierungsrath um die
Ermächtigung ersuchen, „gemäß den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung für die Zukunft daS Erforderliche für die Versorgung
der Flüchtlinge vo zukehren." D e Verordnung wird mithin
die Basis der Vorkehrung sein, welche der RegierungSralh in
dieser Angelegenheit anordnen möchte. Es find Vorschläge
gemacht worden, und unter diesen find zwei, welche mir gar
nicht gefallen wollen: Durchaus stoßend ist «s, wenn es heißt:
„Die Flüchtlinge stehe» in Bezug auk Disziplin unter den
Militärgesetzen. Zu dem En'e werden die Flüchtlinge in
größern Abtheilungen, wo immer thunlich, in öffentlichen
Gebäuden untergebracht und unter die Aufsicht eine» bernischen
Offiziers g-stekr." Ein Landjäger wäre gut genug, eS

brauchte nicht gerade ein Offizier zu sein. Die bernische
Cocarde oder die eidgenössische Armbinde sollte mit diesen Flücht-
lingcn nicht vermengt werden, damit nicht der Fremde Anlaß
bätte, zu sagen: Seht, die bernische Miliz mit den Flücht-
lingen. Die gleiche Bewandtniß hat eS mit den Milirärgesetzen.
Soll e die Bestimmung dahin gehen, daß die fremden Soldaten
von ihren Offizieren gestraft werden könnten, so wäre mir dieß
recht; aber wollen Sie die bernischen K iegsgerichte zusammenkommen

lassen, um die badischen Flüchtlinge zu behandeln?
Dieß würde der fremden Armee nur wieder Anlaß zu Klagen
geben. Ein anderer Punkt betrifft den Unierhall der Flüchtlinge,
der laut der Verordnung der GemeindSbehörde obliegen soll.
Dieker Punkt ist bereits berührt worden. Ich glaube, daß
Sie gar nicht das Recht haben, einer Gemeinde so etwas
aufzulegen. Bisher konnten die Gemeinden nur mit ordentlicher

Einquartierung belästigt werden; jetzt wollen wir ihnen auch
noch die Einquartierung der Flüchtlinge zur Last legen. Wenn
wir dieses wollen, so bedarf dieß wahrlich mehr alS eines
Vertrauensvotums. Es bedarf dann eines eigenen Gesetzes.
Und wenn wir dazu dem R-gierungSrath auch Ermächtigung
ertheilen, so wäre ihm noch kein Rechtstiiel gegeben, um die

G-meindsb.'hörden anhalten zu können, die ihnen zugewiesenen
Flüchtlinge zu verpflegen. ES wäre viel besser, eS würde
mehr zur Ruht und Ordnung des Landes beigetragen, wenn
die Regierung von diesem Auferlegen von Lasten abstrahirte.
Ich will keinen best mmlen Antrag stellen; aber wenn ich dem

Regierungsrath m-ine Wünsch- vorlegen könnte, so bestünden
dieselben in Folgendem: er möchte 1) eine Kommission niedersetzen,

um die Ansprüche derjenigen Flüchtlinge, welche die

Unterstützung des bernischen Staates oser Publikums verlangen

zu untersuchen; 2) auf gesetzliche Weise und innerhalb
den Schranken der Barmherzigkeit dahin wirken, daß man der
Flüchtlinge so schnell alS möglich abkomme; 3) fich an
dasjenige anschließen, waS in dieser Beziehung von der Bundesgewalt

angeordnet wird.

I e n n i. Herr Tscharner hat in seinem Vortrag le-
hauplet, die Flüchtlinge arbeiteten nicht. Ich möchte dieß teilweise

berichtigen. ES kämm viele zu mir, welche Arbeit suchten.

Mehrere meiner Drucker mußten an die Grenze; ich
ersetzte sie durch Flüchtlinge» mit deren Arbeit ich durchaus
zufrieden bin. In dieser Beziehung ist denselben durchaus kein
Vorwurf zu machen. Herr Tscharner hat in seinem Vortrage
allerlei Ausfälle gemacht und Sachen gesagt, die, wie ich glaubt,
nicht von seiner Seite hätten gesagt werden sollen. DaS Pa-
triziat nimmt fich immer heraus, die Noblesse zu vertreten.
ES war nicht die Rede eines Patriziers, die Herr Tscharner
hielt, sondern eine Krämerrede. Ich hoffe, der Große Rath
werde sich nicht solchen politischen Rücksichten anschließen, wie
Herr Tscharner fich geäußert hat, sondern den Bericht des

Regierungsralhes genehmigen.

Jmobersteg Regierungsrath. Ich hätte da« Wort
nicht ergriffen, wenn nicht das Votum deS Herrn Tscharner
gefallen wäre. WaS ich bisher gehört habe, hat mich in Bezug

auf den Geist desselben sehr gefreut. Ja, von einer
gewissen Seile, von der man «S sonst gar nicht erwartet hätte,
ist gegen die Sympathie, die man gegen die Flüchtlinge hat,
gar nicht« gesagt worden. DaS Votum deS Herrn Tscharner
war ziemlich stark, und sehr wenige Mitglieder werden, wie ich

hoffe, seine Ansichten theilen. DaS Asylrecht wird hier gewiß
Niemand so auslegen, daß man es nur denen gestatten soll,
welche den Sack voll Geld haben. Wenn Jemand von heute
auf morgen am Leben bedroht verreisen muß, so kommt er
gewiß nicht mit einem Sack voll Geld über die Grenze. Das
Asyl gehört ja gerade solchen Personen, sonst hat es kein«

Bedeutung. Die Masse der Flüchtlinge ist natürlich belästigend;

aber jede Partei soll sich wohl prüfen, bevor sie das
Wort gegen daS ihnen gemährte Asyl nimmt. Jede Partei
kann in den Fall kommen, deS Asyles bedürftig zu sein. Von
meiner Seite darf ich behaupten, daß ich das Asylrechl auch
dem größten politischen Gegner immer gewähren werde.
Bewahren wir dieseS Recht unverkümmert. Ich habe nur noch
ein paar Wort« in Bezug auf daS Verfahren deS RegierungSralheS

hinzuzufügen Ich begehre für mich kein Vertrauensvotum

; der Regierungsrath verlangt auch keines. Ich seh«

diese Angelegenheit wie jede andere an. Wenn der Große
Rath versammelt ist, so muß ihm der RegierungSrath für seine
in solchen Fällen einstweilen getroffenen Maßregeln Rechenschaft

ablegen. Dieß thut er auch heute, und eS fragt sich

jetzt nur, ob Sie dieselben genehmigen wollen oder nicht.
Genehmigen Sie dieselben nicht, so sieht vielleicht der
Regierungsrath, daß er nicht so hätte handeln sollen. Herr
Präsident, meine Herren! eS ist bem-rkt worden, die Sache fei
ursprünglich kantonal gewesen, und der RegierungSrath hätte
fich also der Flüchtlinge erwehren können. Ich will Ihnen
sagen, wie ek gegangen ist. Der erste Mann, der unsern
Boden betrat, war durch Herrn Kurz hergeschickt worden.
Unter den Flüchtlingen, wie Sie gehört haben, befanden fich

auch diejenigen, welche vom eidgenössischen Brigadekommando



dem Kanton Solothuin zugewiesen, aber von diesem un» zu.
geschickt wurde». Die Regierung von Bern prolestirte dage-
gen, indem sie dieses Hin. und Herschieben gleichwie
Heimatloser nicht zugeben konnte. Aber als unser Kommissär an
die Solothurnergrenze kam, waren die Leute schon da, ermüdet
und hungrig- Hätten wir fie von da auS wieder nach Solo»
lhurn spediren sollin? N in, dieß hätte Keiner von Ihnen
verlaugt. Um in diele Angelegenheit Ordnung zu bringen,
wandte sich der Regierungsrath an den BundeSrath. Dieser
sah ein, daß er die Sache an die Hand nehmen müsse, indem
sich gleiche Verhältnisse aucb in andern Kantonen zeigten. Die
Regierung glaubte, dahin wirk.n zu müssen, daß die den Kanton

betretenden Flüchtlinge auf verhältnißmäßige Weise ver.
theilt würden. Die erste Frage war die: Wer soll fie erhal-
ten? Soll fich dabei der Staat beteiligen, oder sollen fie der
Privatmildthäriqkeit überlassen weiden Herr Präsident, meine
Herren! der RegiecungSrath sah wohl ein, daß der aus-
schließliche Unterhalt von Seiten deS StaareS ungeheuer viele
Kosten verursachen würde. Er appellnte daher an die Wohl»
thätigkeit der Bevölkerung, und glaubte, diese unterstützen zu
müssen. Wenn ihm andere Mit el zu Gebole gestanden wären

so würde eS ihm sehr lieb gewesen sein. Die Flüchtlinge
wurden überall aufgenommen » und e» bildeten fich KomileS
zu ihrer Unterstützung, so daß daS Verhältntß ein friedliche»
geblieben ist. Herr Präsident, meine Herren! es ist ein an.
derer Umstand angeregt worden. Auf daS Antwortschreiben
der Regierung von Bern an den BundeSralh will ich nicht
eintreten, denn eS ist Ihnen bereits gezeigt worden, daß fie

gar nicht anders gehandelt hat, als andere. Sie hat ihre
Grundsätze nach ihrer Anficht ausgesprochen. Sofern AuS-
ficht vorhanden sein wird, daß die ChefS der Flüchtlinge ein
sicheres Asyl an einem andern Orte haben werben, so wird
die Regierung von Bern nicht gegen deren Ausweisung sein.
Aber daS erste Schreiben deS BundesratheS verlangte, daß dieAuS-
Weisung sogleich lrequirt werde,während beim zweiten jene Voraussetzung

nicht vorhanden war. Die Bundesversammlung wird über
dieseSVerhältniß entscheiden. WaS die Verordnung deS Regierung».
ralheS betrifft, so greift man die Art. 3 u. 4 desselben an.
EineS oder daS Andere, Herr Präsident, meine Herren! ent.
weder müssen Sie einen Kredit aussetzen, damit sämmtliche
Flüchtlinge von der Regierung von StaatSwcgen unterhalten
werden können, oder ungefähr daS thun, was man bisher
that, und waS bisher gut ging, sankuoniren. Angenommen,
einzelne Ortschaften würden sich weigern, die Flüchilinge auf.
zunehmen, waS soll dann geschehen? Wir können sie doch

nicht in andere Kartone schicken; denn die Eidgenossenschaft
hat hierüber bereits verfügt; wir müssen sie aufnehmen. Also
liegt nichlS Anderes vor, alS einen bestimmten Kredit zu be.
willigen. Wir handeln nicht ander» » als andere Kantone.
Hoffentlich wird die Angelegenheit bald zu Ente g führt werden.

Wenn daS Bürget nicht genau gemacht werten kann,
so ist der Grund der, daß der Regierungsrath nicht berechnen
kann, wie groß die Mild hätigkeit der Privaten sein werde, und
wie lange die Flüchtlinge noch da bleiben. Durch diese Ver-
ordnung geben Sie dem Regierungsrathe nichts Anderes, als
daS Recht, zu handeln wie bisher. Er wird den Verhältnissen

Rechnung tragen und die Flüchtlinge nach Billigkeit
vertheilen.

I n g o l d. Ich bin auch nicht einer derjenigen, welche
dem RegierungSrathe ein Vertrauensvotum geben wollen, und
habe bekanntlich auch nie zu diesen gehört. Indessen glaube
ich nicht, daß in vorliegendem Falle ein Vertrauensvotum
ausgesprochen werden soll. Wenn man den ß. 40 der Verfassung
ins Auge faßt, so mußte der Regierungsrath so handeln. ES
heißt nämlich daselbst: „Er trifft die zur Handhabung der

gesetzlichen Ordnung erforderlichen Vorkehren und wacht für
die Sicherheit deS Staates. In Fällen von dringender,
plötzlicher Gefahr, kann er die vorläufigen militärischen SicherheilS-
maßregeln anwenden. Er soll ober dem Großen Rathe
sogleich davon Kenntniß geben und seine Entscheidung über
die weitern Vorkehren einholen." WaS will nun der

Regierungsrath Er will die Borkehren die er in der

FlüchtlingSangelegenheit getroffen hat, der Genehmigung deS

Großen Rathe» unteistellen, und verlangt einfach Bestäti»
gung seiner Handlungsweise, ohne deßhalb «in spezielles Ver-
trauenSvotum zu fordern. Herr Präsident, meine Herren!
waS die von den Herren T schar »er und v.Graffenried ausgestellten
Bedenken betrifft, so kann ich dieselben turchauS nicht theilen.
Wenn man bloß einzelne Paragraphe auS dem Zusammenhange
herausreißt, so könnte man allerdings von der Ansickt ausgehen,
man wolle die Gemeinten mit Flüchtlingen überschwemmen,
ohne ihnen dafür Entschädigung zu leisten. Allein Art. 4
muß mit Art 3 im Zusammenhang aufgefaßt werden; da
ergibt eS fich deutlich, daß diese Absicht nicht vorhanden ist. ES
ist auch nicht wahrscheinlich, daß man eine Flüchtlingszahl von
2000 einer Einwohnerschaft von 400,000 aufdrängen wolle.
ES heißt im Art. 3 : „die Verpflegung und Ueberwachung
geschieht möglichst auf militärischem Fuße. Die Flüchtlinge

stehen in Bezug auf Disziplin unter den Militärgesetzen,
zu dem Ende werden die Flüchtlinge in größern
Abtheilungen, wo immer lhunlich in öffentlichen Gebäuden
untergebracht und unter die Aufsicht eine» bernischen Offiziers
gestellt." Hiermit sagt man, daß man die Flüchtlinge nur in
solch« Gemeinden schick n werde, wo öffentliche Gebäude find.
Dieß ist auf dem Lande nicht überall der Fall, deßhalb glaube
ich, der Regierungsrakh wolle di« Flüchtlinge möglichst nur den
Städten zuweisen, und sie nicht dem Lande aussalzen. Daß die
Gemeinden diese Last ohne Entschädigung zu tragen haben,
davon ist auch nicht die Rede, denn im Ar'. 5 heißt «S: „der
Unterhalt einer solchen Abtheilung liegt zunächst unter
Mitwirkung deS betreffenden RegierungSstatiHalter» der GemeindS-
behörde des Ort» ob, welcher sie zugewiesen ist, oder einem
zu diesem Zwecke fich freiwillig bildenden Komite," und am
Schlüsse heißt eS: ,,e» werde dafür gesorgt weiden, daß die
zur Bestreitung der dießfallS nothwendigen Ausgaben, ganz
oder theilwuse von Seite de» BundesratheS erstattet werden,
oder wenn dieß nicht erfolgen sollte, daß die Ausgaben durch
Privatwohlthätigkeit gedeckt werden ; wenn aber auch dieß nicht
zum Ziel führe, so werde er später Rechnung vorlegen." Daß
nun der Regierungsialh in einem solchen Falle die ihm die
Virfassung gewährte Kompetenz nicht überschreiten werde, läßt
fich voraussehen, deßhalb trage ich nicht daS Bedenken, eS würden

die Kosten so bedeutend sein, daß man nicht eintreten könne.
Ich finde im Gegentheil, daS Eintreten sei dringende
Nothwendigkeit ; auch jedenfalls die schon gcschehenen Handlungen zu
genehmigen, und in Hinsicht der Zukunft diejenigen Vorkehre»
zu gestatt««, welche im Vorschlage liegen. In Bezug auf daS
Asylrecht und die Asylpflicht will ich nichts bemerkrn. Herr
MatthyS hat bereits mit sehr schönen Worten und sehr schlagend

ausgeführt, waS darüber gesagt werden kann. Ebenso
will ich mich auch nicht auf den angeblichen Ungehorsam deS

RegierungSratheS einlassen. Ich glaube, dasjenige, waS der
Regierungsrath gethan hake, sei gegenüber dem Berner Volke
in seiner Pflicht gelegen. WaS die Aeußerung des Herrn Zahler

in Hinsicht der Presse betrifft, so kam eS schon mehrmals
vor, daß man hier die Presse zu beschuldigen suchte, und so

den Großen Rath zu «tnem Kriminalgerichte über die Presse
machen wollte. ES kam selbst so weit, daß der Große Rath
dem R-gierungsrath in Angelegenheiten der Presse Befehle
ertheilen wollte. Ich bedaure, daß solche Angelegenheiten hieher
kommen. ES gäbe Zeitungen, sagt man, in denen man Wer.
bungen für Plünderung, Raub u. dgl. mache, in denen man
davon spreche, die Pfaffen zu köpfen und mit dem Generalgalgen
herum zu fahren. Solche Zeitungen habe ich im Kanton Bern
nicht gelesen, und es wird daher erlaubt sein » an der
Wahrheit dessen, was der Redner gesagt hat, so lange
zu zweifeln, als nicht Beweise dafür vorliegen. Wenn aber auch
daS Behauptete wahr wäre, so haben wir Aufsichtsbehörden,
und die Justiz, und Polizeidirektion. Unter keinen Umständen
ist eS erlaubt, wegen der Berirrungen der Presse die ärmern
Flüchtling« verantwortlich zu machen, besonders wenn man
mit Worten der Humanität u. dgl. um fich wirft. Die Presse
steht unter Verantwortlichkeit der Redaktoren und die Drucker
find unter öffentlicher Aufsicht. Ich bedaure, daß man bet
diesem Anlaß auf bereit» früher versuchte Manöver
zurückkommt, der Presse gleichsam den Maulkorb auflegen, und den



Großen Rath zur Anklugckammer machen will. Ich stimme

durchaus zu den Borschlägen des Regierungsralhek.

Revel, Regierungsrath. Hecr T charner beschuldigt
die Regieiung deS Ungehorsams; ich frage Euch, heißt dieß

ungehorsam sein, wenn die Regierung bei dem Bundesralhe
um Erklärunzen über einen von ihm gefaßten Beschluß
einkömmt? Ich sehe einen größer» Ungehorsam in dem von

Herrn Tacharner gemachten Vorschlage, der dahin geht, eine

Untersuchung bei den Flüchtlingen anzustellen, um zu erfahren,
ob sich nicht auch Juden unter ihnen befänden. Haben wir
das A cht, diese Untersuchung anzuordnen? Wenn die Bun-
desbehdrden uns vorschreiben, Flüchtlinge aufzunehmen, so

sollen wir unS unterziehen; es kam uns also nicht zu, zu
untersuchen, ob un er den Flüchrlingon sich Juden befänden,
denen Herr Ticharner wahrscheinlich aus dem Grunde nicht
Freund ist. weil sie JesuS Christus gekreuzigt haben. Uelni-
geuS ist dieses Achlcechr gegenseitig; es besteht auch in den

undcrn Ländern. Es genügt, Ihnen den Siegwart Müller
anzuführen, der sich ins Elsaß geflüchtet hat, und den Ber--
vard Meier, ber von Allem entblößt in Teutschland unte'-
stützt wurde, ohne daß die Regierung sich widersetzt hat e; ich

weiß nicht, ob die Juden ihn nicht jetzt noch unterhalten.
Bei den gegenwärtigen Umständen bleiben uns nur zwei Wege
übrig .- nämlich die Flüchtlinge d n Gem indcn aufzubürden ode:
sie auf Staatskosten zu unterhalten. Den» cinen Weg mußten
wir einschlagen und zogen nun das letztere Mittel vor. Mau
kann den Betrag der Ausgaben noch nicht mi? Bestimmtheit
angeben, da man die Zahl der Flüchtlinge, die d m Kanton
awerlegt werden können, nicht kennt; nach dem Kontingent,
welches wir nach der Bevölkerung, im Verhältnisse zu andern
Kantonen, erhalten könnten. könnte sich ihre Zahl bis au'
LOOO belaufen. Dieß sind die Erklärungen, die ich Ihnen,
Herr Präsident, meine Herren! zu geben batte, damit Sie
selsst einsehen, daß die Regierung ihre Befugn'ß nicht üder-
schrik en hat.

V. T a v « l. Ich begreife ii vollem Maße die in dieser et-
waS solgcreichen Angelegenheit schwierige Stellung des

Regierungsrathes und möchte sie ihm nicht erschweren.

Indessen muß ich mir doch einige Bemerkungen-
erlauben, da der unS vorgelegte Bericht Genehmigung
wünscht, und ich denselben nach meiner Ueberzeugung nicht
genehmigen kann- Die Flüchtlinge haben unser Land in
einer solchen Masse betreten, daß man sagen kann, wir haben
im Innern unsers Landes eine fremde Armee von 9900—19,000
Mann mit ihren Führern an der Spitze. W.r will hindern,
daß hieraus für unS nicht die allerschwersten Folgen entstehen?
Ich glaube, der Bundesrats) habe in dieser Angelegenheit
denjenigen Beschluß gefaßt, welcher der Sache angemessen war,
und ich müßte ihn, so viel an mir liegt, in allen Theilen
voltkommen billigen. Deßhalb gl-ube ich, der RegierungSrach
von Bern hätte gegen dielen Be'chl nicht opponnen sollen.

In B kreff teS ZlusweisungsbcscblusseS aber war ich mit dem

Regierungsrarh in dem Sinne einverstanden, daß ich denselben
als zu voreilig gefaßt finden muß, denn eS war in
demselben für die Flüchtlinge kein Ausweg bezeichnet. Wenn nun
die Reklamation deS Regierungsralhes sich darauf beschränkt
hâtie, diesen Mangel des bundesräthlichen Beschlusses
hervorzuheben, so könnte ich Genehmigung ertheilen. In Bezug

auf die vom Regierungsralh erlassenen Verordnung
bemerke ich, daß die Flüchrlingsangclegenheit im Anfange
allerdings alS Kantonalangelegenhcit betrachtet worden,
daß sich aber bald herausgestellt hat daß sie bei der

Größe der Ereignisse als eine eidgenössische betrachtet und
vom Bundesraih an die Hand genommen werden müsse. In
Folge des vom Bundesralhe ausgegangenen Kreisschreibens hat
»ich ver Regierungsrath veranlaßt gefunden, eine Verordnung
zu entwerfen. Ich glaube, ein Kreisschreiben mit Weisungen
an seine Beamten wäre angemessener gewesen. Auf jeden F:ll
ist die Sache eine eidgenössisch-kantonale, aber nicht eine
GemeindSangelegcnheit. Da nun keim Ges-tz besteht, in
Folge dessen man den Gemeind n eine solche Lift aufl-gen
könnte, wie diejenige ist, welche g-genvärtig i„ Bezug auf

die Flücht.iuge eristirt, so hall« derjen'ge Paragraph, welcher
sich auf d e G meinten b zieht, nicht in die Verordnung auf.
genommen werden sollen. ES lag am Regieiuugsrath, die
Flüchtlinge auf allgemeine Landeskosten unterzubringen. ES
unterließt keinem Zweifel, daß sonst für die Gemeinden die
große Ge'ahr entsteht, die bereits von Herrn alt RegierungS-
rath T charner berührt worden ist, nämlich daß sie besorgen
mußten, es könnten ihnen einige Flüchtlinge als Heimathlose
zur Last fallen. JH könnte also dielen Theil der Verordnung
nicht gut heißen. Herr Ticharner hat auch ganz richtig be-
me-kr, es wäre besser, den Passus, der von Militärgesctzen
spricht, zu streichen; es könnte sonst den Anschein haben, alS
wären diele Flüchtlinge auch als Theile der eidgenössischen
Armee anzusehen, was durchaus der Fall nicht ist und nicht
sein soll. Ich glaube, «s genüge zu sagen, sie seien de»
Landesgesetzen im Allgemeinen unterworfen.

Aubry, Nur wenige Wort», um mein Votum zu
rechtfertigen. ES handelt st H um eine Thats che, die
einstweilen n cht zu ändern ist, nämlich um die Gegenwart
mehrerer Tausend von Flüchtlinge, die von Allem emdlöst
sind. Da ich mit den Unglücklichen auch Mitleiden haben
kann, so hätte ich mich nicht geweigert, wenn die Regierung
eine gewisse Summe verlangt hätte; statt dessen aber hat sie
einen Bericht gemacht, ber eine Masse von ast die Vergangen-
heil wie auf die Zukunft sich bezüglichen Borschlägen enthält,
die ich nicht genehmigen kann. Ich eikläre, daß man bet den
gegenwärtigen Umständen das Aiylrecht mißbraucht. Die eid-
genössische wie die Kamonsregierung haben nicht im Interesse
der Schweiz gehandelt; diese Behörden haben räch meiner
Ansicht ,hre Pflicht nicht gethan; es ist übr'gnS büß ein
zündbarer Stoff, den ich nicht birühren w ll. Die uns heute
Vorgelegren Vorschläge sind aber der Art, daß ich nicht dazu
stimmen werde; braucht die Regierung Geld, so verlange sie

eine bestimmte Summe, damit wir wissen, woran wir sin» ;
allein den uns erstatteten Bericht kann ich. un.cach e der vom
Herrn Berichterstatter gegebenen Erklärungen, nicht gench-
migen.

H e b l e r. Ich bin genöthigt, in dieser Angelegenheit
auch ein paar Worte mitzureden, weil meine Uckerzeugung
nicht ganz ausge prochen worden ist. Vor Alle n aus mache
ich der Regierung den Borwurf, daß st? diele Flüchtlinge alle
hinein gelassen und sie nicht ausgeschieden hat. Ich mache ihr
den zweiten Vorwurf, daß sie dem Befehl de» BundesratheS,
die Führer auszuweisen, nicht unbedingt Gehor'am geleistet
hat. Es ließ sich allerdings mit den Rücksichten der Humanität

nicht vereinigen, sie auszuweisen, ohne Sicherheit zu
haben, daß sie auswärts eine freie Eristenz finden würden,
nachdem sie sich mit Vertrauen in unsere Arme geworfen.
Dessen ungeachtet glaube ich, die Ausweisung der Führe»
sei eine Sache der Nothwendigkeit gewesen, und ich wünsche,
daß dieselbe so bald als möglich vollzogen werde; j doch auf
die Weick, wie sie einzig gx chehen kann indem man den

Flüchtlingen an einem andern Orte Aiyl verschifft. Ich
hätte sehr gewünscht, eS wären diese Ansichten von unserer
Regierung getheilt worden. Die Sprache, die sie führte, in
der Form durchaus nicht zu tadeln, war in der Sache selbe»
ein Nein, und zwar ein N-in des Ungehorsam?. Ich h tte sie

im höchsten Grade bedauert, weil gerade die Festigkeit deZ

Bundes das ist, was gegenwärtig unserm Vaterlande am
meisten frommt. Damit sind wir mir der Regierung gewiß
einverstanden, daß der Ausweijungsbeschluß zugleich auch ein

AuslieferunzSbeschluß gewesen wäre. Als die Flüchtlinge in
unserem Lande waren, so hatte ich auch di'Ueberzeugung. daß st«

erhalten weiden müssen. Da, wo das Unglück anfäng', hört
die politische Antipathie oder Sympathie auf. Am schönsten
läßt sich das Asyirccht mit den Worten definiern: „Jeder
Unglücklich- ist un>er F eund." Jb erkläre weiter» daß ich
auch die an unser Belk gerichtete Prokiamatio i mißbillige;
denn es war in d-rielbcn von politischen Sympathien di« Rede,
und daraus en st-nd der Gedanke, daß sich die Flüchtlinge,
welche man unterstützen sollte, zu den Sympathien bekannten,
welche in der P ollamation ausgesprochen wa en. B öh?»



wurden die Flüchtlinge auf militärischem Fuße verpflegt; ich
billigte dieß, weil e» da» Einfachste war. Der Verordnung,
welche von dem RegierungSrathe erlassen wurde, konnte ich
uie beistimmen, denn fie ändert da» Verhältniß und will den
Unterhalt der Flüchtlinge al» eine Last allen Gemeinden
gleichmäßig oder einzelnen überweisen. Die Eidgenossenschaft hat
aber nicht zugesichert, daß fie die Kosten bezahlen wolle; auch
der Kanton sagt nicht, daß er dieselben übernehmen werde,
insofern e» nicht von der Eidgenossenschaft geschehe. Also müßten

die Flüchtlinge von den Gemeinden auf eigene Gefahr hin
unterhalten werden, und mit dem Unterhalt könnte auch eine
EiuquartterungSpflicht verbunden werden. Wenn man auch
mit Freuden eidgenössische oder kantonale Wehrmänner an seinen
Tisch aufnimmt, so ist e» ander» mit solchen Leuten, von denen
man nicht» weiß, al» daß fie eben politische Flüchtlinge find.
Ich glaube, da« Asylrechl sei Sache der Eidgenossenschaft, auch
Sache de» Kanton«, aber der Gemeinde nur dann, wenn
dieselben durch einen GemeindSbeschluß da» gleiche erklärt haben.
Insofern eine Gemeinde auf diesen Standpunkt der reinen
Humanität tritt, so kann ich e» nicht mißbilligen, im Gegentheil,

ich kann demselben beitreten. Aber will man die
Gemeinden zur Einquartierung der Flüchtlinge zwingen, so geht
man vom Standpunkte der allgemeinen Humanität ab. Ich
möchte daher dazu stimmen, daß man die Sache in Bezug auf
die Verpflegung wie bisher ««ordnete, d. h. auf militärischem
Fuße.

Sträub. Ich will mich nicht über die politischen
Ansichten «»»sprechen; aber ich möchte mich dagegen verwahren,
daß man alle», wa» über die Flüchtlinge gesagt wird, al»
politisch auffaßt. Man bleibe beim Asylrecht und mache
dasselbe nicht zu einer Pflicht. Man hätte sich vorerst erkundige»
sollen, was man für die armen Flüchtlinge freiwillig thun
wolle. Hätten die Gaben der Mildthätigkeit nicht hingereicht,
so hätte man einen Kredit verlangen können. Deßhalb habe
ich schon früher gefragt, warum man im neuen Budget keinen
Ansatz für die Flüchtlinge sehe. Herr Präsident, meine Herren
Es find.in der Verordnung hauptsächlich zwei Paragraphen,welche
ich, wenn auch nicht ausgemustert, doch verändert sehen möchte,
nämlich die HZ. 3 und 4. z. 3 stellt die Flüchtlinge geradezu unter
da» Militärgesetz und unter bernische Offiziere. Dieß hat denn
doch mehr oder weniger den Anschein, al» behandelten wir fi«
al» Militärs und nicht al» Flüchtlinge. Jedermann weiß»
daß da» Militärgesetz viel strenger ist al» das Civilgesetz.
Ich möchte sie nicht mehr al» diejenigen Vorschriften befolgen
lassen, welche unser Civil - und Polizeigesetzbuch aufstellen.
Wa» die Folgen der Aufnahme betrifft, von denen vorhin
einer der Redner gesprochen hat, so verweise ich auf die
Vergangenheit. Wir haben Flüchtlinge aller Parteien, unter
andern große Männer aufgenommen; aber ihre Dankbarkeit hat,
wie ich glaube, an einem kleinen Orte Platz. Ich wünschte,
daß die Aufnahme diejenigen Vortheile nach sich zöge, die
ein früherer Redner berührt hat; aber dieß wird wohl nicht
der Fall sein. Ich möchte nur nicht, daß e» den Ansch-in
hätte, als ob wir diese Flüchtlinge auf militärische Weise
behandelten. Viele dieser Flüchtlinge sind Soldaten, welche ihre
Fahnen und Obern verlassen haben; fie hätscheln und loben,
währenddem wir unsere Soldaten wegen der geringsten
Insubordination vor da» Kriegsgericht ziehen, könnte zu
Inkonsequenzen führen. ES scheint mir auch, der Herr Finanzdirektor
habe nicht genau gesagt, wa» die Flüchtlinge kosten w-rden.
Ich berechne,daß der Mann täglich im Durchschnitt aus wenigstens
5 Btz. komme. Da« würde schon eine tägliche Auslage von
1000 Fr., oder in einem Monat 30,000 Fr. ausmachen. Ich
hätte deßhalb gewünscht, zu wissen, wie viel die Mildthätigkeit
und wie viel die Regierung außerdem noch thun müssen. 8. 4
sagt un», und zwar beutlich, daß die Last von den Gemeinden
übernommen werden solle, sosern die Privarmildthätigkeit nicht
hinreiche. Dieser Paragraph hat sehr gestoßen. Wie? sagt
man: durch diese» Gesetz will man un» verpflichten, diese

äußern Flüchtlinge zu unterstützen, während wir ein Gesetz

haben, da» den Gemeindsbehörden Verbietet, arbeitsfähigen
Männern Steuern zu geben ES gibt kuriose Ansichten und
döse Zungen. Ich möchte, daß in dem Dekrete, da» hier
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vorliegt, gesagt werde, e» sollen die Flüchtlinge unter einem
Polizeioffizier» einem Auszügeroffiziec und den gewöhnlichen
Civilgesetzen stehen; ferner, daß die Bestimmung wegen der
OrtSbshörden gestrichen, und all.» deren freiem Willen
überlassen werde. Wenn die Sache in diesem Sinne abgeändert
wird, so kann ich im Uebrigen für die Anträge stimmen, sonst
müßte ich auf Richtgenehmignng antragen.

Jmobersteg. Nach meiner Ansicht hat der Regierung»-
rath in dieser Angelegenheit durchaus die Sympathie einer
großen Mehrheil de» freisinnigen bernischen Volk » für sich
gehabt. Ich berufe mich auf die öffentliche Meinung. Ja,
freilich hat «S unser Volk gefreut, daß die Regierung von Bern
so gehandelt hat. Ich finde e» deßhalb nicht ganz gerecht»
wenn jetzt in dieser Behörde über die Regierung so gesprochen
wird, wie dieß von einigen Seiten geschehen ist. Ich muß
bedauern, daß e» so engherzige Seelen gibt, welche den Flüchtlingen,

die durch tyrannische Macht vertrieben worden» da»
Asyl nicht gewähren wollen. Wenn ich mich nicht irre, so
hat Herr Großrath Zahler gesagt, die Oberländergemeinden,
wenigstens diejenige, in welcher er wohne, würden Protestiren,
wenn man ihnen Flüchtlinge zuweisen wollte. Gegen diese
Verdächtigungen unserer Gemeinden verwahre ich mich feierlich.
Unsere Gemeinde wird jedenfalls Hand bieten, um diese Flüchtlinge

zu unterstützen. Al« republikanische Berner sollen wir
uns dieser Flüchtlinge mir Freuden annehmen. Warum? Weil
wir un» vielleicht einmal auch in gleichem Falle befinden könnten.
Die Regierung begehrt kein Vertrauensvotum ; dennoch schließt
ich mich ihren Anträgen an.

Zahler. Ich habe gar nicht gesagt, daß die Gemeinden
die Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen; sie werden müssen;

aber ich finde eS schöner, wenn man die Aufnahme ihrem freien
Willen überläßt.

G y si. Da e« so ziemlich Pflicht dieser Behörde ist, fich
über die abstehende Frage auszusprechen, so will ich es auch
thun. Meine Ansichten stimmen so ziemlich mir denjenigen de»
Herrn Sträub überein. Den Veränderungen, die er beantragt,
pflichte ich gänzlich bei; wenn sie angenommen werden, so will
ich den vorliegenden Bericht genehmigen helfen. Wenn un»
ein Büdget über das Finanzielle vorgelegt wird, und dasselbe
bestreitbar ist, so will ich auch dazu stimmen. Aber ich kann
nicht etwas genehmigen, das keine Grenze hat. E» ist in
dieser Angelegenheit, wie ich glaube, ein Fehler begangen worden.

Ich will Niemanden anschuldige», weil ich nicht weiß,
wer denselben begangen hat. Der Hauptfehler besteht darin,
daß man die ganze Masse der Flüchtlinge aufgenommen hat.
Unter den 10.000» welche wir jetzt in der Schweiz besitzen,
sind vielleicht 900 oder 800, welche unangetastet in ihr Vaterland

hätten zurückkehren können. Wir haben in Thun 220
Mann; meisten» junge Leute von 15, 16, 17, 13 Jahren, und
alte gebrechliche Männer. Die Jungen wurden vermuthlich
gepreßt. Bon diesen 220 Mann Härten 210 füglich und ohne
die geringste Sorge nach Hause gehen können. Nach meiner
festen Ueberzeugung ist durch die Hereinlassung de» ganzen
Strome» ein sehr bedeutender Fehler begangen worden; und
wegen diese»Fehler» muß jetzt unser Land leiden. Daß dieseMass«
von Menschen unser Mi-leiven ansprechen und verdienen, ist natürlich

weil sie unglücklich find, und fich in einer bedrängten
Lag« befinden. Viele derselben sind verirrte Männer, welche
gar nicht beurtheilen konnten, waS fie thaten. Allein auf der
andern Seite hat diese Masse von Leuten auf unser Land eine
fast übersteigliche Last geworfen; wir müssen un» daher
derselben so schnell als möglich entledigen. Deßwegen bitte ich
unsern RegierungSrath, und diejenigen Männer, welche in den
obersten Bundesbehörden den Kanton Bern vertreten, sie möchten

all' ihre Kräfte anwenden, damit diese Angelegenheit so

schnell al» möglich beseitigt und unserm Lande diese Last
abgenommen werde.

Cünier. Wenn die Bemerkung, welche ich machen will,
schon ausgesprochen worden wäre, so würde ich da« Wort
nicht ergreifen. Nun steht in der Verordnung gar nicht, daß
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bei ei' er allalligen Rückerstattung von Seilen des Bundes die

Gemeinden oder Partikularen, welche Flüchtlinge beherbeigl
haben, etwas bekommen sollen. Ich glaube, dieß sei eine
Auslassung und solle vervollständigt werden. Deßhalb schlage ich

im Art. 5 folgenden Zusatz vor, der ungefähr so lauten würde:
„Sollten die Bundesbchöcden für die Verpflegung der Flüchtlinge

keine Entschädigung gewähren, so wirv den Gemeinden und
den betreffend-» Partikularen von Seüe des Staate« eine vom
Großen Rathe zu bestimmende p^oportionelle Entschädigung
zugesichert." Ich glaube, cS sei nothwendig, diese Bestimmung
rii die Verordnung aufzunehmen. Unmöglich kann man die

Flüchtlinge im ganzen Lande und auf jeden Partikularen gleichmäßig

vertheilen; eine Entschädigung wäre daher im Hinblick
aus die große Last nichts als billig.

B ü h l m a n >,. Ich will nicht lange aushalten, aber
doch zur Rech feeliguug meines Votums auch einige Worte
anführen. Der Schlußbecichc klärt mich vielleicht noch über
Einiget auf, das mich b>S jetzt hindert, zu Allem zu stimmen,
waS von unserer Regierung gethan worden ist. Herr Präsident,

meine Herren! man hat heute gesagt, e» gebe weder ein
Asylrechr, noch eine Asylpflichr; ich hingegen glaube, eS gebe
beides. Ich betrachte das Achlrecht als eines der schönsten
und heiligsten Rechte, die ein freies Volk haben kann. Wir
sind berechtigt, einem fremden Staate gegenüber, der
Angehörige verstößt, zu sagen: wir nehmen sie auf, gewähren ihnen
Schutz und liefern sie nicht aus. Was die A ylpflicht betreffe,
so korrespondirt dieselbe, vom streng rechtlichen Standpunkte
aus betrachtet, allerdings nicht mit dem Asylrechte; aber vom
Standpunkte der Humanitär und des menschlichen Gefühls
aus giebt eS eine solche Pflicht. Ich glaube, eS sei Pflicht
cineS freien Staates und >.deS Bürgers, der menschliches
Gefühl hat, Unglückliche, die von einem andern Staate als Flüchtlinge

hicherkommen, aufzunehm.n und ihnen Schutz zu
gewähren. Ich bin also nicht gegen ihre Ausnahme; im Ge-
giNtheil, ich will mir in dieser Hinsicht j-seS Opfer gefallen
lassen. Man kann der Regierung von Bern um so weniger
den Vorwurf machen, die Flüch linge aufgenommen zu haben,
als eS nicht von ihr abhing, sie aufzunehmen oder nicht. Mit
dem besten Willen hätte sie die Ausnahme nicht verweigern
können; denn die Leute waren bereits in die Schweiz gelass-n
und unS von eidgenössischen Behörden, begleitet von eidgenössischen

Offizieren, zugewiesen worden. W>r hätten daS R'chl
nicht gehabt, sie zurückzuweisen; wir mußten sie also aufnehmen

und verpflegen. Allein ich glaube, die Verordnung miß-
kennc das Schöne des A'ylrechts, indem sie dieses zur Pflicht
macht, in einem andern Sinne, als ich es vorhin dargestellt
habe. Dieß ist der erste Grund, warum ich nicht zur
Genehmigung der Schrille des Regierungsrathes stimmen kann. Die
Stellung, in der wir heule sind, ist nach meiner Ansicht von
den HH. Strand und i^ysi in der Weise mißkannt worden, als sie

glaubten, es handle sich hier um die Annahme eineS Entwurfes.
Die vorliegende Verordnung ist seit längerer Zeit in Kraft,
der Gr. Rath kann daran nichts mehr ändern. Wir müssen
uns bloß fragen: sind wir mit den vom RegierungSrathe
getroffenen Maßregeln einverstanden oder nicht Das ist unsere
Stellung und nicht die, die Verordnung abzuändern. In
Betreff der Antwort des NegierungsralheS auf den Ausweisungs-
deschluß des Buudcsrarhes bin ich mit den Präopinanten,
welche meinen, der Negierungsrath halte jenen Beschluß auf
der Stelle mir aller Strenge cr gairen sollen, nicht
einverstanden ; denn hätte der Re^ierungS.ath dieß gethan, so wäre
es nichts Anderes gewesen, als eine Auklieierung der Führer
— eine Inhumanität ohne Gleichen. Der RegierungSrach
hätte aber thun können, was Herr Hehler angedeutet hat,
nämlich sagen sollen: Wir sind überzeugt, daß der Bundesraly
mit uns einverstanden ist, eS sollen diese Chefs nicht ausgeliefert

sondern bloß emf-rnt werden, in der Voraussetzung
jedoch, daß sie sich in einem andern Lande aufhalten können.
Dieß ist nicht geschehen. Man hat gesagt: Nein, wir ere-
quiren nicht! Eine dritte Bemerkung betrifft das Verhältniß,
wie es sich in Zukunft gestallen wird. Die Angelegenheit ist
nuu eidgenössisch, und es hängt nicht mehr von uns ab, we-
uigsteuS nicht grundsätzlich, wie wir in Zukunft in derselben

verfahren wollen. Wir müssen für diese Flüchtlinge sorgen
und wollen es freiwillig und freudig thun. Ich hätte nun
gewünscht, der Regierungsralh hätte uns in Bezug auf die
Kosten, die dem hiesigen Staate möglicherweise erwachsen können,
etwas delaillirler« Angaben gemacht und zur Besorgung der
Angelegenheil einen Kredit verlangt ; denn ins Blaue hinein
wollen wir nicht Vollmacht ertheilen. Aus diesen Gründen
kann ich nicht unbedingt zur Genehmigung stimmen.

Herr Berichterstatter. Ich kann nicht anders,
als mich im Allgemeinen über die rudize Haltung der Dis-
kussion mit Freuden auSsprechen. ES sind einige Bemerkungen
gefallen » die aber, wie ich glaube zum größten Theil aus
Mißverständnissen und einer falschen Interp ellation der
Verordnung beruhen. Bevor ich jedoch den Schlußbericht mache,
möchte ich wissen, ob die nothwendige Anzahl von Mitgliedern
vorhanden, sonst müßte ich den Antrag stellen, den Schluß-
bericht bis auf Montag zu verschieben.

Die Zählung weist die Anwesenheit von 89 Mitgliedern

nach.

Herr Berichterstatter. Ich seh«, daß gen^
Mitglieder anwesend find; ich werde mich ziemlich kurz fassen.
Herr Tscharner hat dem RegierungSrathe den Vorwurf
gemacht, daß er in dieser Angelegenheit den Gr. Rath nicht
einberufen habe; der Rezierungsrath hätte dazu nicht Kompe-
lenz gehabt, und dec Gegenstand wäre wichtig genug gewesen.
Ich glaube, der RegierungSrath habe recht geihan, den Gr.
Rath nicht einzuberufen; wenn er in der jetzigen Frage nicht
kompetent gewesen wäre, so hätte er um Kompetenz nach-
suchen können. Die erste Frage ist die: mußte dec Regierung«,
rath diese Flüchtling« aufnehmen? Die Flage der Niederlas.
sang und der Aufnahme wurde immer Von den Erekutivbehör-
den und nicht vom Gr. Rathe behandelt. Allein eS euscheitel
hier ein anderer Standpunkt. Der Bundesrath hatte die Kantone

eingeladen, sie möchten eine vechälrnißmäßige Anzahl d«?

Flüchtlinge aufnehmen. Diese Einladung war freilich nicht
kategorisch; aber ich glaube, die Regierung von Bern sollte
sich auf den Standpunkt stellen, auf den sie sich gestellt, und
also die Flüchtlinge aufnehmen. Wenn sie, wie die von Schwyz,
gesagt hätte: nein, wir nehmen keine auf, so würde st« die
große Mehrheit des Volkes, nach meiner Ansicht getadelt haben.
Der zweite Punkt betrifft die Kost.m. Haben sich vielleicht
an die Handlungsweise deS RegierungSraiv S mehr AuSgabe«
geknüpft, als zu welchen er kompetent war? Bis zu Ende deS

Monats Juli belaufen sich dieselben auf 4009 Fr. ; er könn!«
also noch 1009 Fr. hinzufügen, ohne seine Kompetenz zu
überschreiten. Wenn Sie sagen, es solle von nun an nichrS mehr
ausgegeben werden, so müssen allerdings die betreffenden Flüchtlinge

den Kanton verlassen, und der Regierungsralh darf nichlS
mehr ausgeben. Wenn sie die Frage verfassungsmäßig und
gesetzlich auffassen, so war der Regierungsralh zu den Aus-
gaben kompetent. Ich verdanke übrigens dem Redner, daß »r
diesen Punkt relevirt hat. Ich möchte nicht, daß man dem
Regierungsralh vorwerfen könnte, er habe irgendwie die
Verfassung verletzt. Eine zweite, vom gleichen Redner angeregt«
Frage betrifft daS Asylrechr. Er sagt: wir hätten wohl ein
Asylrechl, nicht aber eine Asylpflichr, und könnten daher den
Gemeinden nicht zumurhen, die Flüchtlinge aufzunehmen und
zu verpflegen. In der AuffassungSweise bin ich mir dem Redner
einverstanden. Wir sind befugt, nicht aber verpflichtet, die

Flüchtlinge aufzunehmen. Auch können wir die Gemeinden
nicht in d«m Sinne anhalten, daß sie ihnen den Unterhalt
geben und sie später im Nothfälle wie eigene Angehörige behandeln

müßten; aber dieser Sin» liegt auch nicht in der
Verordnung. Der gleiche Redner hat behauptet, es hätten zwei
Aemter gegen die Aufnahme der Flüchtlinge prolestirt. Der
Regierungsrath halte einen NegierungSstatthalrer benachrich-
tigr, er solle für die Aufnahme von 190 Mann ankommender
Flüchtlinge sorgen Derselbe bemerkte, eS wäre wünschen»-
werth, daß der betreffenden Gemeinde diese Flüchtlinge so

balv als möglich wieder abgenommen würden, weil dieselbe
viele Arme zu erhallen habe. Indeß weiß ich, daß derselbe



Regierungsstatthalter alle Anordnungen getroffen hat, um die
Flüchtlinge aufzunehmen. Seine Bemerkung kam aber noch
zu rechter Zeit dem Regierungsraihe zu, der alsdann die Flüchtlinge

nach Bern kommen ließ. Ein anderer Regierungsstatt-
halrer hat gesagt, eS wäre wünschenSwerih, wenn die Betreffenden

keine Flüchtlinge aufzunehmen hätten. Bon Prore-
starion war nicht die Rede. Ueber daS, waS der BundeSrath
gethan hat, will ich kein Wort verlieren; eS liegt auch nicht
in unserer Stellung, seine Maßnahmen zu krilifiren. Man kann
sagen, er habe das Truppenaufgebot zu schnell oder zu spar
erlassen, oder zu viel oder zu wenig Truppen an die Grenze
geschickt. Die Regierung von Bern ist in dieser Beziehung
mit dem Bundesrarh vollkommen einverstanden, hat ihm die
Maßnahmen verdankt und Unterstützung versprochen. Herr
von Graffenrted hat zuerst einen Punkt berührt, der ziemlich
wichtig und auch von einem andern Redner hervorgehoben
worden ist, nämlich die Weigerung des Regierungsra hes, den
Beschluß deS BnndesralheS zu vollziehen. Herr Tscharner hat
diesen Punkt auf eine Act berührt, welche jedenfalls zu stark
ist und die Handlungsweise des RegierungSratheS gegenüber
der obersten Bundesbehörde geradezu als Insubordination
bezeichnet. WaS die Stellung der Kantonalbehörden zu den
BundeSb Horden betrifft, so bin ick wir ihm nicht einverstanden.
Ich gl nbe nicht, daß jene gegenüber diesen im gleichen Ver-
häitnisse, wie der Gemeine zu seinem Obern stehen, nach wel-
chem der erstere ohne Einwendung Alles vollziehen muß, was
der letztere best hlr. Die Bundesverfassung sagt, daß im Falle
eines Konfliktes zwischen Bundes- und Kantonalbehörden die

Bundesversammlung entscheidet. ES ist also nicht gesagt, daß
die Kantonsregierungen Alles sogleich vollziehen müßten, und
bloß nachher das Recht der Protestation hätten. Es liegt im
Ili'crcss- des konstitutionellen Lebens und deS Bundes, daS

Verhältniß nicht so autzufassen, alS wären die Kantonsregierungen
gegenüber dem Bunde in gleicher Stellung, wie der Regie-
ungsstatthaller gegenüber der KanlonSregierung. Wenn der

RegierungSstatthalter glaubt, es seien Umstände vorhanden,
weiche die Ausführung der Anordnungen des RegierungSratheS
hinderten, und eS könnte dieselbe zu Inkonsequenzen führen,
welche der Regiermigsrach nicht wollte, so ist eS, nach meiner
Ansicht, seine Pflicht, diesen darauf aufmerksam zu machen
So ist eS bis dahin im Kanton Bern immer aufgefaßt worden.

Freilich fiel es einem Regierungsstatthalter, dem z. B.
der Befehl zukam, di-scn oder jenen Verbrecher festzunehmen,
nie ein, zu sagen: nein, daS thue ich nicht. Hier entscheidet
schon der gesunde Sinn. Aber wenn man auch von der Ansicht

des Herrn Tscharner ausginge, so könnte man der Ne-
gierung dennoch nicht Insubordination vorwerfen. Sie wußte
aus amtlichen Akten, daß Frankreich den Flüchtlingen die

Grenze verschließe; daß Flüchtlinge, die selbst in Frankreich waren,
nach der Schweiz gewiesen wurden. Diese Thatsache theilte di;
Regierung dem Bundesrathe mit; sie mußte wissen, daß die Flücht-
Unge weder nach der deutschen, noch nach der italienischen
Grenze gehen konnten, deßhalb sagte sie zum Bundesraihe:
wir geben Ihnen dieß zu bedenken. Sie ging aber noch weiter,

und dazu war fie nach meiner Anficht vollkommen berechtigt.

Sie sagte auch: der AuSweisungSbeschluß wird so und
so beurtheilt werden; wir erwarten vorerst weitere Eröffnun-
gen. Wenn nun der BundeSrath schreibt: es verhält sich so

und so; Ihre Vorstellungen haben uns nicht zu einem andern
Beschluß gebracht, so weiß die Regierung von Bern, was sie

zu thun hat. Zu einem Kleisschreiben hat der Bundesrath
erwidert: wir verdanken ihnen de» Bericht, aber wir haben
diesen und diesen Grund, Von unserm Standpunkt nicht
abzugehen. So wie jetzt die Bundesversammlung die Sachs
entschieden haben wird, wird der Regierungsrach von Bern nicht
den geringsten Anstand nehmen, die Sache zu vollziehen.
Der Beschluß derselben wird wahrscheinlich so ausfallen, daß
dem Br.udesrakhe milde Exekution empfohlen wird; dann ist
die Zögerung der Regierung gerechtfertigt. Sie hatte sich

auf die Stellung gestützt, welche jede Kantsnsregierung haben

soll, wenn sie nicht nur Maschine, sondern denkendes Organ
sein will, wobei jedoch die obnsten Bundesbehörden den Aus-
schlag geben. Herr von Graffenried macht den zweiten Ein-
wand, es sei keine Summe ausgesetzt, obgleich von einer sol¬

chen im öffentlichen Rapport gesprochen worden. Herr
Präsident, meine Heeren! Es wäre mir auch sehr erwünscht»
wenn man eine bestimmte Summe aussetzen könnte, denn ich
weiß recht gut, daß sonst die Sache leicht mißdeutet und auS
einer Ausgabe von 10,000 Fr. eine von 50,000 Fr. gemacht
werden kann. Aber die Aussetzung einer Summe ist nicht
leicht möglich. Wir wissen bis zur Stunde noch nicht genau,
welche Flüchtlinge uns der BundeSrath noch zuweisen werde.
Räch dessen KreiSschretben würden auf den Kamon Bern von
zirka 9000 Mann etwa 2000 kommen. Bis zu diesem Augenblick

haben wir 1100 biö 1200 Mann. Es ist leicht möglich,
daß sich die Flüchtlinge vermindern und keine mehr ankommen.
Die Garantie liegt im Beschluß selber. Es ist ein
Entschädigungsmaßstab von zirka 4 Batzen angenommen; auch ist di«
Zahl der Mannschaft, die bisher verpflegt worden, angegeben,
so daß also di« Faktoren der Kreditsumme vorhanden
find; Sie brauchen nur zu multipliziren, vorausgesetzt, daß
die Zahl der Flüchtlinge die gleiche bleibt. Allein dieß wissen
wir nicht. Der RegierungSrath wird jedenfalls keinen
Mißbrauch machen; eS ist mir im Gegentheil persönlich daran
gelegen, daß so wenig alS möglich ausgegeben werde. Eine
dritte Bemerkung betrifft die Beschäftigung der Flüchtlinge. Wenn
dieselben bei P ivaten Unterkunft fi iven, so soll und kann
man ihnen nicht verwehren, daß sie von denselben beschäftigt
werden; die Absicht geht aber niemals dahin, sie vom Staate
aus zu beschäftigen, indem man annimmt, es würde dadurch
unsern Kantonsangehörigen Verdienst entzogen. Herr Tschif-
feli von Neuenstadt bemerkt, der Bericht des RegierungSratheS
enthalte in Bezug auf Neuenstadt eine Unrichtigkeit. Ich
glaube ihm gerne. Es ist jedoch in den Akten gesagt worden,
waö aus diesem Bericht hervorgeht. WaS dessen weiteren
Bemerkungen betrifft, so geht schon aus dem Bericht hervor»
daß den Gemeinden, bezngSweise den Armen derselben,
Entschädigung zukommen soll. Wenn von der Eidgenossenschaft
per Hag 4 Batzen bezahlt werden, so erhält Neuenstadt eine
tägliche Entschädigung von 4 Batzen per Mann, ungeachtet
daß daselbst die Flüchtlinge durch Prioatwohlthätigkeil
verpflegt worden sind. Ob es zweckmäßig sei, daß die Entschädigung

den Armen zukomme, überlasse ich Ihrer Entscheidung.
Nun hat Herr Tscharner auch aufmerksam gemacht, man könne
die Gemeinde zur Aufnahme dieser Flüchtlinge nicht zwingen.
Bei diesem Anlaß ist er gegen den Art. 4 aufgetreten. Ich
mache vor Allem darauf aufmerksam, wie dieser Artikel
entstanden ist. Beim ersten Flüchtlingstransport, dem Hanauer-
korpS, waren noch keine Schwierigkeiten vorhanden. Mau
konnte diese Flüchtlinge leicht in der Kaserne unterbringen.
Allein wenige Tage nachher kam der Bericht, daß Herr Oberst
Kurz 100 Mann nach Langcmhal, 100 Mann nach Burgdorf,
70 Mann nach Neuenstadt instradirt habe. ES kamen Flüchtlinge

von Luzern, von Zürich und Aargau her, so wie auch
die 400 Mann, die vom Kanton Sololhurn abgewiesen worden.

Es war absolut nothwendig, durch eine provisorische
Maßregel für diese Flüchtlinge zu sorgen. Der RegierungSrath

konnte keine andere Maßnahme treffe», als die Verpflegung

derselben vorläufig den Gemeinden aufzulegen. Dieß
ist der Sinn der Verordnung, und nicht der, daß die materielle
Last die Gemeinden allein tragen sollen. Hatten dieselben
Auslagen, so sollen di-se, entweder von der Eidgenossenschaft

rückerstattt oder von dem ganzen Kanton übernommen
werden. Damit in dieser Beziehung kein Zweifel herrsche,
gebe ich gerne den Zusatz zu» daß über die daycrige Vergütung
später vom Großen Rathe entschieden wirden soll. Der Artikel
soll auch den Sinn haben, den ihm Herr Cär-ier beilegen
wollte. Damtt wäre den Ansichten der meisten Redner
entsprochen. ES hat sich bis jetzt noch keine Gemeinde veranlaßt
gesehen, die materiellen Lasten auf sich zu nehmen; die G -
meinde von Bern nicht, weil sich der Verpflegung der Flücht-
linge ein freiwilliges Komiie und später die Cenrralmilitä»
direktisn angenommen hat; diejenigen von Thun, Burgdorf
und Langenthal auch nicht. Ueber das, was Herr Zahler
hinsichtlich der Presse gesagt hat, kein Wort. Ich bedaure
auch, daß sich die Presse hin und wieder Extravaganzen
erlaubt. Hingegen möchte ich deßhalb noch nicht dem Präsentiv-
system huld'gen. Solche Extravaganzen stumpfen sich von
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selbst ab; st« schaden nicht, denn die Moraliiät det Volke? ist
so stark, daß sie derselben nicht zu nahe treten. Da» Volk
wird fie richte», und dann werden fie dreimal besser gerichtet
sein. al» wenn der Schuldige vom Richter zu zweimal 24

Stunden Gefangenschaft verurtheilr wird. WaS hingegen den

Antrag deS Herrn Zihler betrifft, da» man die Angelegenheit
der freiwilligen Organisation überlasse» so kann ich ihm in
dem Sinne beistimmen, daß der RegierungSrath im Falle eineS

längeren Aufenthaltes der Flüchtlinge bei den Gemeinden
anfrage, ob fie erwaS für dieselben thun wollen. Bisher hat er
dieß nicht gethan, weil die Anweisung deS VundeSrathe» selbst

nicht dahin ging, sondern vielmehr die Fläch liage so viel als
möglich in Städten erhalten uud verpflegt wissen wollte.
Gegen Art. 2 wurde eingewendet, wenn man die Flüchtlinge
unter Mllitärgeseße und bernische Offiziere stellte, so Härte

die« der Anschein, als würden fi- al» Bestandtheile der ber-
mischen Armee angesehen und als müßte man fie auch vo:
b-rnische Kriegsgerichte stellen. Die Fläch linge sollen jedoch

unter die Militärzesetze nur in Beziehung auf Disziplin
gestellt werden. W nn sich z. B. einer der Zimmerordnung nicht
fügen will, oder deS Abend» nicht zur rechten Z-ir einfindet,
sollte man ihn deßhalb vor den GerichtSprästdenren zitiren?
Rein, man gibt ihm nach dem Militärzesetze ohne weitere» auf
einige Tage Arrest Anstatt ihn vor da» K iegSgertcht zu
stellen, w«i»t man ihn einfach weg und sagt, du bist deS Asyl-
rechte» verlustig. Wenn Sie Ordnung haben wollten, so

mußten Sie die Flüchtlinge unter ein Gesetz stellen, und dieß
konnte nur das Militä strafgesetz sein. WaS den Offizier
betrifft, so find die F üch-linge doch nicht so zu behandeln,
al» wären fie Vagabunden, der größte Theil derselben find
Ehrenmänner. Deßhalb sollte man von ihnen nicht so sprechen,
al» verdienten fie nicht» ander«, alS den Landjäger. Wenn
man Aufsicht führen will, so muß man fie unter einen Offizier
stellen» denn dieser kann die Militärdisziplin Viel besser al»
ein Landjäger handhaben, der nie Geleg-nheit hatt«, in Lagern
oder dgl. die Verpflegung und den Unterhalt der Truppen
kennen zu lernen. Zur Beruhigung kann ich anführen, daß
die Flüchtlinge in allen andern Kantonen gerade wie bei unS
gehalten werde«. In Aargau z. B. werden fie wie die Kan-
tonötruppen behandelt; ebenso in Zürich u. s. w. Daß man
daran« folgern könne, fie würden als Bestandtheile der eid-
genösfischen Armee angesehen, kann ich nicht glauben; denn
wenn man ihnen die Waffen abnimmt, und fie verhindert, fich

zu organifiren; wenn die Führer ihre Stellung verlieren und
die Korp» auSeinanbergeriffen werden, so kann man jene

Folgerung nicht machen. Herr Tscharner spricht speziell von
einem Vertrauensvotum. Der RegierungSrath will jedoch bloß
eine Erklärung. ob man da» bisher Geschehene genehmige
und waS in Zukunft geschehen soll? Sr will nur, daß die
Kompetenz, die ihm die Verfassung nicht gibt, hier ergänzt
werde. Sine Maßnahme aber, die der RegierungSrath spezia-
liflrt beantragt, hat nie den Charakter, daß st- ein vertrauen».
Votum nach sich ziehen soll. Herr Sträub bemerkt, e» wäre
eine Berechnung der allfälligen Ausgaben wünschenSwerlh
gewesen. Er glaubt, der Unterhalt eine» Manne» werde
wenigstens auf 5 Batzen zu stehen kommen Hier in Bern,
wo die Verpflegung nach mili ärischen Rationen geschieht, kam
der Mann nie über 3 Btz. zu stehen. Ob er an andern Orten
mehr Ausgaben verursacht, weiß ich nicht; jedenfalls kommt
er nie auf 5 Btz. zu stehen. Wenn die Eidgenossenschaft,
waS wahrscheinlich ist, 4 Btz. bezahlt, so wird dem Kanton
Bern kein Ausfall bleiben. Die Berechnung wurde vom
KriegSkommissär gemacht, der die Kosten jedenfalls nicht zu
gering angeschlagen hat. Ueber viele» andere will ich nicht
eintreten, namentlich nicht über die Frage, ob man die Flücht,
linge in die Schweiz hätte einlassen sollen oder nicht? Dieß
war jedenfalls Sache der B mdeSbehörde und daS Ueberschrei,
ren der Grenze von Seiteu der Flüchtlinge Faktum» da» wir
al» geschehen annehmen sollen. Mit Ausnahme der zwei von
mir zugegebenen Anträgen trage ich auf unveränderte Annahme
der Vorschläge deS Regi.rungSralheS an.

Herr Präsident. Ich finde mich zu einer allgemei-
nen Bemerkung veranlaßt. Herr Großrath Tscharner hat daS

Präflnum eine» gewissen Sanmseligkeit beschuldigt. Ich finde,
diese Beschuldigung sei nicht gegründet. Denn vor allem
glaube ich, e» sei die Sache unter den frühern Umständen
nicht so urgent gewesen, daß man den Großen Rath hätte
einberufen sollen. Hätte auch die Einberufung stattgefunden,
so wâ e nichts ander» bezweckt worden, al» wa» wirklich
geschehen ist; auch würde dieselbe bei denjenigen Mitgliedern,
welche damals gerade mit großen Arbeiten beschäftigt waren,
nur Unwillen erregt haben. Ich halte die Pflicht der Ein.
b«rufung nur für relativ, insofern dieselbe entweder auch vom
RegierungSrath oder von 20 Mitgliedern dieser Versammlung
nöthig erachtet oder begehrt werden muß. Glaubt« Her,
Großrath Tscharner» «» sei der Fall, den Großen Rath zu-
sammen zu rufen, so hätte er fich mit 20 Mitgliedern ver-
ständigen können, um die Zusammenberufung zu verlangen.

Abstimmung
1) Die vom RegierungSrathe bis jetzt

getroffenen Anordnungen zu geneh.
migen 7l Stimmen.

2) Diese Genehmigung zu verweigern 16 „
3) Daß die Verordnung mit den von den

HH.Eünier und Zahler beantragten und
vom Berich erstatt« zugegebenen Mo-
Visitationen in Zukunft Reg l machen
soll Große Mehrheit.

») Dagegen 7 Stimmen.

Schloß der Sitzung um 1»/a Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schär er.
B r i o g o l f.

Siebente Sitzung

Montag, den 6. August 1849.

Morgen» um 7 Uhr im großen Kafinosaale.

Präsident: Herr N i g g eler.

Beim Namensaufruf find abvesend mît Entschuldigung:
die Herren Bähler zu Blumcnstein, Begert, Blösch, Boiviv,
Brunner, Bühler, vützberger. Carltu, Dähler zu Seftigeo,
Ezger, Sggimann, Fleury, Friedli, Frote. Fueker, Funk,
Ganguillet, Gouvernon. Greppin, beide HirSbrunner, Hodel,
Hofer zu Dießbach, Hubler, Zndermühle.Jngold, Kanziger, Kar.
len zu Dtemtigen» Kehrli Fürsprecher. Kilcher, KrebS zu Twann,
KrebS zu Rüeggitberg» Kurz, Moreau, Moser, NeuhauS,
Reber, Roth Artilleriemajor. Roth Negor., Schmid, Schnee-
berger vom Schweikhof, Schneeberger zu Herzogenbuchsee,
Schneid« alt-RegierungSrath, beide Schüpbach, v. Steiger,
Stucki, T-uscher, v. T'llier, Wirth, Zwahlen und Zybach;
ohne Entschuldigung: die Herren Amstutz in Thun, beide
Anderegg, Batschelet, Bähler zu Wattenwyl, Beutler, Bircher,
Barter, Bueche, Bühlmann, Büicki, Carrel, Chopart, Christen
zu Rumendingen, Dähler zu Oppligen, Dähler zu SteffiS-
burg, Gautier, Geiser zu Langenthal, Gerber zu SleffiSburg,



Girardin, Grimaitre, Hauert, Helg, Kiffer, Kernen zu Reu-
tigen, Kötschet, Küng zu Hâutligen, Küng zu Lyß, Lehmann,
Lanz. Marqui», Mâller zu Nida«, Mützenberg, Prüdon,
Renfer, Rieder, Rttschard zu Aarmühle, RöthliSberger zu
LauperSwyl, Rubin, Rüedi, Salzmann, Scherz, Scheidegger,
Schild, Schläppi, Schneeberger Thierarzt, Schneider zu
Frutigen, Steiner, Sterchi, Skettler, Stocker, Streit zu Alm»
«erwald, Streit zu «öuiz, Studer, Tieche, vallat, verdat,
vielle, Waber und Walther.

Das Protokoll wird verleseu und ohne Bemerkung durch
daS Handmehr genehmigt.

Herr Großrath Bützberger sucht um die Entlassung
auö der Kommission. die seiner Zeit zur Ausarbeitung eines
verantwortlichkettsgesetzeS niedergesetzt wurde, nach.

M a t t h y S. Herr Präsident » meine Herren! Nach
dem bestehenden Reglement ist jedes Mitglied de» Großen
Rathe» verpflichtet, die Wahl in ein» Kommission anzunehmen.
Da e» nun wichtig ist, daß Herr Bützberger bei der Ab»
fassung eineS verantwortlichkeitSgesetzes Antheil nehme, so

stelle ich den Antrag, ihm die gewünschte Entlassung nicht zu
reichen.

v. E rlach. Ich möchte diese Ansicht unterstützen; die
Vorschrift deS Reglement» wäre ganz illusorisch, wenn dem
Herrn Bützberger die Entlassung gegeben würde.

Der Antrag deS Herrn MatthyS wird durch's Handmehr
angenommen.

Herr Ernst D oco u rt, Arzt zu Pruntrut, zeigt schrifl-
lich seinen Austritt aus dem Großen Rath» au.

verlesen und auf den Kanzlcitisch gelegt werden:

1) Ein Anzug deS Herrn Großrath Zahler, betreffend da»
Nachgebot ohne vollständige Oeffentlichkeit bei versüße-
rungen von Staatsgütern.

2) Ein Anzug deS Herrn Großrath Ebersold, in Betreff
deS Unterhalts der Flüchtlinge.

3) Sin Anzug des Herrn Großrath Mösching, betreffend
die zu ertheilende Interpretation de» Z. 3 deS Gesetze»,
betreffend die Erläuterung einiger Bestimmungen deS

PersoueurechtS vom 36, Mai 1348.

TageSordnung.
vo r t r a g de» RegiervngSratheS und der Baudirektion,

dahin gehend, »S möchte der Gemeinde Bangerren daS Er-
propriationSrecht zur Erwerbung sines Grundstücks von 740
Ouadratfuß von den Gebrüdern Hofer im Dorfe Zuzwyl er-
theilt werden.

Herr Baudirektor als Berichterstatter. Die
Gemeinde Bangerten bedarf einer Griengrube zum Unterhalt
ihrer Straßen; sie hat sich mit den Grundbesitzern nicht
abfinden können; deßhalb schlägt Ihnen die Nauvirektion vor,
der Gemeinde übungSgemäß das SrpropriationSrecht au» Gründen

deS öffentlichen WohlS zu ertheilen.

Hofer im Sand. Ich trage darauf an, daß der
Große Rath in das Gesuch der Gemeinde Bangerten nicht
eintrete. Der Verlust, welcher unS durch Errichtungdieser Griengrube

zugefügt würde, wäre in Wirklichkeit viel größer, alS
man nach einer Schätzung meinen könnte. Der yrt, wo die

Gemeinde Bangerten daS Srproprtatiottsrecht ausüben und
eine Griengrube errichten will, befindet sich nämlich mitten im
Dorf in einer schönen HauSmatte. Ueberdieß könnte die
Gemeinde Bangerten gemeinschaftlich mit der Gemeinde Zuzwyl
eine Griengrube haben, so daß ich unmöglich die Nothwendig -
keit einzusehen vermag, warum man ihr da« SrpropriationSrecht

ertheilen sollte, wodurch un» ein Schaden von 2000—
3000 Franken entsteht, der unS bei Weitem nicht vollständig
Vergütet würde. Die Entfernung der Griengrube, au» welcher

die Gemeinde bisher ihr Grien genommen hatte, ist übrigen»

so unbedeutend, daß sie dieselbe ohne allen Nachtheil
auch ferner gebrauchen kann. Schon durch die Abführung der
Hauptstraße von unserm Hause hat man un» großen Schaden
zugefügt, und jetzt sollt» ohne alle Noth no« diese»
hinzukommen. Weil die Gemeinde Bangerten vollkommen zur ihr
Grien aus der Griengrube von Zuzwyl bekommen kann, so

»rage ich darauf an, daß in ihr Gesuch nicht eingetreten
werde.

Herr Präsident. Ich woll!e zwar den Redner nicht
unterbrechen; allein au» seinem vortrage scheint mir hervor,
zugehen, daß er persönlich dabei betheiligt ist. Er muß deßhalb

nach §. 63 u. 64 de» GroßrathSreglement» seinen Au»,
tritt nehmen.

MatthyS. Da» ErpropriationSrecht soll bloß im
Nothfalle in Anwendung gebracht werden. Ich kenne nun zwar
diese Verhältnisse nicht. Allein wenn thatsächlich richtig ist,
wa» Herr Hofer so eben angebracht hat, nämlich daß die
Gemeinde Bangerten daS nothwendig« Grtea auch auS der
Griengrube der Gemeinde Zuzwyl erheben kann, so scheint eS

mir in der That nicht am Platze, da» SrpropriationSrecht zu
ertheilen, und einen Hof, der ein landwirthschaftlicheS Ganzes
bildet, zu verunstalten und in seinem Werthe herunterzusetzen.
Ich möcht» daher den Antrag stellen, daß die Sache dem Rs-
gierungSrathe zur nähern Begutachtung und Berichterstattung
überwiesen werde.

G y g a r. SS scheint mir gar nicht nothwendig, die
Sache an den Regierungkrath zurückzuweisen, denn e» geht
schon au» dem Bericht des Regierungsrathe» hervor » daß die
Gemeinde Bangerten auch auS der in der Nähe befindlichen
Griengrube von Zuzwyl Grieu haben kann. Der gauze Un-
terschied besteht darin, daß diese Griengrube nicht so
reichhaltig ist.

Herr Berichterstatter. DieBaudireklion wußt» wohl,
daß ihr Antrag mächtig destritten würde. Da fie aber nicht
mit doppelter Elle mißt, so hat sie sich von ihrem vorhaben
nicht abschrecken lassen, obwohl ihr Antrag ein Mitglied des
Großen Rathe» betrifft. Die Sache ist aus'» Genauste untersucht

worden; die Gemeinde Bangerten muß, wenn sie nicht
bedeutende Opfer erleiden soll, ein Stück Land von der
Besitzung der Herren Hofer erhalten. Letzter« weigern sich zu
jeglicher Uebereinkunfr; es bleibt daher kein andere» Mittel
übrig, als dieselben durch die Expropriation zur Erledigung
dieser Sache zu zwingen. Die zu wählenden Sachverständige»
werden gewiß den Schaden der Besitzer gehörig auSmitteln und
ihnen eine billige Entschädigung zusprechen,

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegiervngSratheS 8 Stimmen.
Dagegen Gr. Mehrheit.
Für Zurückweisung an den RegterungSrath,

behufs einer nochmaligen Untersuchung
und Berichterstattung Mehrheit.

Für Nichteintreten 2s Stimmen.

Der NegierungSrath gibt Kenntniß, daß daS Expropria-
lionSgesuch für Ankauf von Grienland von Seite deS

Einwohnergemeinderaths von Zollikofen, hatirt vom 7- Merz 1349,



dadurch seine Erledigung gefunden habe, daß der Pelent von
seinem Begehren absteht.

Herr Baudirektor, als Berichterstatter. DiestcengeMaß-
regel der Erproprialion wird von der Baudireklion nur in den

äußersten Fällen angewendet; sie hat nie versäumt, die Streitigkeiten

da, wo eS möglich war, gütlich abzuthun; dieß geschah

für die Gemeinde Zollikofen.

Vo rtr a g deS RegierungsratheS über die Vorstellung der
Gemeinde WalperSwyl, datirr Vom 12. Mai 1819, die dahin
geht, cS möchte ihr die Summe von Fr. 1859 Rp. 72, welche sie

für die Koircktion deS Karr-RaineS noch schuldet, als Ber-
mehrung der gesprochenen Staatsbciträge auS ber Staatskasse
bewilligt werden.

Herr Baudirektor, als Berichterstatter. Die frühere
Verwaltung hat der Gemeinde Walp-rswyl in 2 Stößen 2600 Fr.
iür eine Seraßenkorrektion bewilligt. Diese hat nun die De-
viSsumme überschriiten, was den Gemeinden und den
Partikularen eben so gut wie dem Staate begegnen kann. Wenn
aber nachträgliche Beiträge gestattet werden sollen, so würde
eS sür den Staat die schwersten Folgen haben; jede Gemeinde
käme mit den gleichen Entschuldigungen, und die Kredite
müßten stetS ersetzt werden. Dieß verträgt sich nicht mit guten
Verwa'tungSregeln, und deßhalb soll die Gemeinde WalperSwyl

mit ihrem Begehren abgewiesen werben.

Der Antrag des Regierungsrath.S wird durch das Handmehr

genehmigt.

" Nach dem Antrage des Regieruugsrathcö und der Dink-
tion deS Innern wird die Einwohncrgemeinde des Dorfes
Koppigen mir ihrem Begehren, datirt vom 30. Dezember 1817,
daS dahin geht, cS möchte die Trennung derseloen von den
übrigen Dorfgemeinden d-S Kirchspiels Koppigen in Polizei,
Vormundschafts-, Hypothekar- und Fwtiguiigsangclegeuheiten
beschlossen werden, durch das Handmehr abgewiesen.

Vor trag deS Regierungsrathes, betreffend den am 28,
März 1819 erheblich erklärten Aulrag der Heric» Großräthe
Eünur und Verdat, der dahin geht, cS möge der N.'gierungà-
rath die Stellen der Redaktoren deS deutschen und frauzösischeu
TagblatteS der GroßrathSverhandlungen ausschreiben.

Herr Baudirektor, als Berichterstatter. Die
Veröffentlichung der Verhandlungen deS Großen Rathes koster
ungemein viel. ES wird sûr diesen Gegenstand in keinem
Laube verhältnißmäßig so viel ausgegeben, wie bei uns. Dieß
geschieht auS zwei Gründen: Vorerst werden die Reden wörtlich

wiedergegeben, während man anderSwo nur das Wesenc-
lichste derselben anführt; zweitens müssen die Verhandlungen in
zwei Sprachen erscheinen, waS deutsche und französische Srenogra-
phen, Uebersctzer und einen dopp-lten Druck erfordert. Je
größer die Ausgaben sind, desto mehr soll die Regierung nach
Ersparnissen trachten, was sie auch gethan hat. Die dem Pu-
blikum wohl bekannten Konflikte uut dem frühern deutschen
Stenographen, welcher lästige Bedingungen vorschreiben wollte,
werden Jynen gewiß noch vorschweben. Um nicht von ihm
abhängig zu sein, hat man einen Preis von 900 Fr für
diejenigen Slenographcnzöglinze aussetzt, welche sich in diesem
Fache am meisten auszeichnen würden.

Ien ni stellt den Antrag, diese Stellen auszuschreiben
und definitiv zu besetzen.

Cünier. Herr Präsident, meine Herren Herr Verdat
und ich haben beantragt, viesranzösische Stenographers,elleauszu-

schreiben, weil wir bis dahin schlecht bedient waren und in der letzte»
Sitzung nicht einmal einen Stenographen halten. Da nun
aber jetzt diese Stelle versehen ist, so bin ich ebenfalls der
Meinung, die Sache bis z»m nächsten Jahr im slàz qua zu
belassen. Wir werden dann wenigstens Zeit haben, zu ersehen,
ob wir besser bedient sind und jemanden mit der Stelle belraum
können, welcher derselben gewachsen ist.

Herr Berichterstatter. Ich habe nichts mehr
beizufügen. DaS beste ist, die Sache so zu belassen. Eine
Ausschreibung der Stelle würde unnütze Kosten nach sich ziehen
und den Geschäftsgang hemmen. ES ist also besser, bis zum
festgesetzten Zeitpunkte zu warten.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungsracheS Kr. Mehrheit.
Für sofortige Ausschreibung der Stellen 29 Stimme«.

Gesetzcsentwurf, betreffend die Verpflichtung der Staatsbürger

zur Ueb.rnahme von Massavccwalrerstellen.

Der Entwurf lautet folgendermaßen:

Projekt - Dekret.
Der Große Rath deS Kantons Bern,

in Betrachtung der Nothwendigkeit, daß die Massaver,
walterstclle bei amtlichen Gülerverzeichnissen obligatorisch
gemacht werde, nach angehörten Vortrage des Negierungsralhek,

beschließ? :

Art. 1.

Die Stelle eineS MassaverwalterS in kin'm amtliche»
G.itervcrzeichuisse ist in Beziehung auf tie Pflicht zur Ueber-
nähme, die Unfähigke-tsgründe, Entschuldigungsgründe die
Strafe der Weigerung und das dahevige Verfahren einer Vogrei
gleichgestellt.

Art. 2.

Dieses Dekret tritt vom an in Kauft und wird
in beiden Sprachen gedruckt, ins Amtsblatt und in die Sammlung

ter Gesetze uno Dekrete eingerückt.
Gegeben in Bern :c. :c.

Herr Justizdirektor, als Berichterstatter. ES haben sich

in Bezug aus die Massaverwaltungen bedeutende Ucbelstände
gezeigt, und war namentlich bei gerichtlichen Liquidationen, die infolge
teö neuen BetrcibungsgesetzcS stattfanden. Es ist
vorgekommen, daß Vermögeiismassen während eines halben Jahres
hängen blieben, weil alle diejenigen, welche man zur
Verwaltung berief, die Uebernahme ausschlugcu und auf c>hoben«
Beschwerde hin Von den Gerichten freigesprochen wurden. Diesem

U.belstrnd- wurde durch daS Gesetz vom 9. September
1813, §. 6, litt, a abgeholfen, wo die Bestimmung enthalten
ist, daß jeder Staatsbürger, welcher die bürgerliche Ehren-
fähigkeir besitzt, zur Uebernahme von solchen Beamtuvgen
verpflichtet sei, unter Androhung der Strafe, welche für widerspen-
stige Zeugen festgesetzt ist. Dagegen ist in Bezug auf die Massaver.
Wallungen bei amtlichen Gülerverzeichnissen dem Uebelstande,
welcher namentlich in Bern stark hervortrat, nicht abgeholfen.
Früher nahm man zu diesem Geschäft Gerichtssäße, und ohne
obligatorische Bestimmung zweifelte Niemand daran, daß wie
bei gerichtlichen Liquialionen, so auch bei amtlichen Güter-
Verzeichnissen die Annahme der Massaverwaltung obligatorisch
sei. Hier in Bern weigerte man sich aber dessen, was mich
schon früher veranlaßt hatte, dem Regierungsrathe ein Dekret
vorzulegen, durch welches beiden Uebelstanden wäre abgeholfen
worden. Der eine dieser Uebelstände war unterdessen durch
das angeführte Gesetz beseitigt worden. Jetzt schlägt Ihnen
der Negierungsralh ein Dekret vor, welches ohne den gewöhnlichen

Schlußartikel aus einem einzigen Paragraphen besteht
und nach welchem auch bei amtlichen Gülerverzeichnissen die



Uebernahme der Maffaverwaltung für jeden Staatsbürger
obligatorisch sein sell. In Abweichung von meinem frühern Vorschlag
hat der RegierungSrath die Strafe der Weigerung und das

daherige Verfahren einer Vogtei gleich gestellt. Obgleich ich

meinen Vorschlag passender finde, so unterstütze ich doch den

Antrag des RegierungSrathes. Die Nothwendigkeit deS

Gesetzes wird Allen einleuchten. Wenn der Staat das Institut
der amtlichen Güterverzeichnisse im Interesse der Erben und
Gläubiger einführt, so muß er die Organisation desselben so

einrichten, daß eS seinen Zweck erreichen kann. Der Staat
schlägt durch dieses Institut im Interesse der Gläubiger und
der Erben seine Hand über die hängende Vermögensmasse und

gibt ihr die Persönlichkeit, welche in dem Verwalter der Masse

ihr Organ findet. Ich trage darauf an, daß Sie die Behandlung

deS GesetzesenlwurfeS in glvbo beschließen mögen.

Siegenthaler. Ich könnte diesem Dekret, wie eS

vorliegt, unmöglich beistimmen, sondern möchte lieber die Ge-
meindSrälhe der Reihe nach mit dem Pensum der Massaver-
waltung, welche» früher den GerichtStäßen oblag, betrauen.
ES ist nicht recht, daß man jedem Staatsbürger eine solche

Last auflegen kann. Die Gemeinderäthe bieten auch die

hinlängliche Garantie dar, während man nicht weiß, ob dieses

auch bei denjenigen der Fall ist, welche von den RegierungS-
statthaltern vorgeschlagen werden. So wie das Gesetz gestellt
ist, könnte in Uebereinstimmung mit dem Gesetz über die Be-
vogtungen ein Gemundsrath zur Uebernahme der Verwaltung
«icht einmal ernannt werden. Ich kann das Dekret wohl
annehmen helfen, allein mit der Abänderung, daß die Gemeinde-
räche der Einwohner- und Burgergemeinden dieses Pensum
auf eine verantwortliche Weise übernehmen müsse».

Sträub. Ich möchte vor allem aus etwas fragen.
Zn diesem Gesetz, so wie ich eS verstanden, sind keine
Ausnahmen gemacht, nach welchen bestimmt wäre, welche Personen
solche Massârwaltungen nicht zu übernehmen brauchen. Ich
möchte daher fragen, ob kein Alter, kein Stand und keine

Beamtung von der Uebernahme dieser Pflicht auSg nommen
sei. Im Falle die gleichen Ausnahmen bestimmt find, wie bei den

Bevoglungen, so würde ich mir dann eine Bemelkang erlauben.

Herr Berichterstatter. Obgleich eS sich noch nicht
um das Materielle des Gesetzes, sondern bloß um die Emire«
lenSfrage handelt, so kann ich doch dem Herrn Sträub
antworten, daß allerdings die gleichen Ausnahmen, wie im
Gesetze über die Bevogtungen, festgestellt find.

Sträub. In diesem Falle trage ich auf das Nicht-
eiatreten an, und zwar auS den Gründen, die bereits Herr
Siegenrhaler vorgebracht hat. Die Vorgesetzten sind diejenigen,
welche dieses Geschäft am besten machen können und machen
werden. Da diese von vornherein ausgeschlossen find, so

möchte ich gar nicht eintreten.

Tscharner von Kehrsatz. Ich muß daS Letztange-
brachte unterstützen. Gegen das Eintreten bestimmen mich
überdieß die hier angedrohten Zwangsmaßregeln, welche nur
die Freiheit der Bürger beschränken. Die Gemeindsbeamren
eignen sich deßhalb am besten zu diesem Geschäfte, weil sie von
der Bevölkerung, welche fie für rechtschaffene Leute angesehen
hat, dazu ernannt worden sind. Ich finde, das Verhältniß
sei hier ein anderes alö bei den Bevogtungen, weil diese
meistens aus Verwandlschaflsverhältnissen enliptingen und viele
Rechte und Nutzungen mit sich führen.

R o t h a ch e r. Ich muß die Meinung des Herrn
Siegenihaler bekämpfen. Es ist bekannt, wie die Gemeinderärhe
daS ganze Jahr mit Geschäften belästigt sind. Wer wollte
am Ende, wenn der Antrag des Herrn Siegenthaler
angenommen wird, noch Mitglied des Gemeinderalhes werden.
Der Regicrungsstatthalter wird wohl in der betreffenden
Gemeinde Leute kennen, welche zur Uebernahme dies-6 Aml^s
tüchtig sind. Es soll ihm frei stehen, zu diesem Zwecke zu

ernennen, wen er will. Wenn er keinen andern Tüchtigen

fi >det, so kann er dann noch immer einen Gemeinderath dazu
nehmen.

M a t t h y S. Alle Gründe, welche man vorgebracht
hat, können das Nichteintreten nicht rechtfertigen. Wenn die
Herren Siegenrhaler und Sträub der Ansicht sind, die
Mitglieder des GenninderatheS sollen zur Uebernahme der Massa-
Verwaltungen angehalten werden, so kann man dieses in der
Berathung des Materiell!« des Dekrets geltend machen. Der
Regierulmsrarh wird uns dann, im Falle eine Aenderung
beschlossen wird, eine ankere Nebaktion vorschlagen. Dem
Antrage des Herrn Siegenrhaler könnte ich nicht beipflichten,
denn in einzelnen Gemeinden find einerseits die Gemeinrerälhe
so sehr beschäftigt, daß man ihnen nicht noch mehr aufbürden
kann, und andrerseits gibt es in vielen Gemeinden eine Masse
von Personen, welche völlig geeignet sind, eine solche Stelle
zu bekleiden. Die Bemerkung des Herrn Tscharner, man dürfe
die Freiheit der einzelnen Personen nicht so sehr beschränke«,
ist völlig ungegründet. So gut alS der Große Rath befugt
ist, jeden ehrenfähigen Bürger anzuhalten, während 2 Jahren
eine Vogtei anzunehmen, eben so gut kann er den Bürger an-
halten, zur Erhaltung eines StaalsinstilutS die Stelle eines
MassaverwalterS anzunehmen.

A u b r y. Herr Präsident, meine Herren! Nur ein
paar Worte. Die kurze Zeit, die wir noch bei einander bleiben

dürfen, erlaubt u, S nicht, so geringfügige Sachen zu
behandeln. Die Srlassung solcher Gesetze, wo ernsthafte Prü-
fung unmöglich ist, gereicht bloß zum Nachtheil der Partiku-
laren und Korporationen; keine solche Berathung soll oui
Unkosten deS Volks geschehen. Also sage ich, die Klugheit soll uns
leiten und dieses Geschäft aufgeschoben werden, um so mehr,
als die Gesetzgebungskommission nächstens eine Arbeit bringen
wird, welches besagtes Geschäft in sich faßt.

Herr Berichterstatter. Was die letzte Bemer-
kung betrifft, daß wir schon zu viele Gesetze erlassen haben,
und daß namentlich das Betreibungsgesetz dem Kredit
geschadet habe, so bemerke ich, daß das BerreibungSgesetz und
daS vorliegende Gesetz in gar keiner Verbindung stehen.
Jenes ist ein gerichtliches, diese« aber ein administrative« Gesetz.

Die Jnkonvenienz, welcher daS vorliegende Gesetz ab-
helfen soll, hat sich schon lange und namentlich in der Haupt-
stadl gezeigt. Es ist daher Ihre Pflicht, eine solche Lücke im
allgemeinen Civrlgesetze, also nicht im Prozeß, zu ergänzen.
Was die Bemerkungen betrifft, welche gegen das Eintreten
gefallen find, so besckrärken sie sich auf zwei. Sin Ptäopi-
nant möchte nur Burger- und Einwohncrgemeindrärhe zur
Uebernahme dieser Beamlungen verpflichten. Dieser Autrag
wird durch den Grand unterstützt, daß diese Leute am fähigsten
dazu seien. Ich muß sehr bezweifeln, daß überall «nd durch-
gehendS die Mitglieder der Gemeinderärhe die Fähigsten find
und daß außer ihnen Niemand geeignet sei, eine solche Massa-
verwalterstelle zu übernehme», welche übrigens mit Hülfe eines
patentirlen Beamten verwaltet wird. Eine Gemeindebeamtung
erfordert nicht bloß Zeitaufwand, sondern verursacht auch eine
große Verantwortlichkeit und in der Regel sieht man, daß
Niemand gern diese Stelle übernimmt. Viele Leute muß man
sogar dazu zwingen, und die Erfahrung lehrt, daß Einige eS
schon vorgezogen haben, für diese zwei Jahre die Gemeinde
zu verlassen. Der Antrag des Herrn Siegenthaler würde eine
eine solche Stelle nur noch mehr erschweren. Die Richtigkeit
deS Schlusses, daß die Gemeindebeamten die Fähigsten seien,
kann ich durchaus nicht einsehen. Dieß eine Bemerkung.
Allerdings werden nach dem Dekrete deS RegierungSrathes
die Gemeinderärhe Von der Uebernahme enthoben sein,
indem man die Pflicht der Uebernahme einer Maffaverwaltung
derjenigen einer Vogtei gleich gestellt hat. Ich hatte im Regie-
gierungsraihe eine andere Redaktion vorgeschlagen, nach welcher

auch die Gemeindräihe zu dieser Pflicht hätten angehalten
werden können, und die folgendermaßen lautet: „Jeder ehre«,
fähige Bürger eigenen Rechts, welcher in demjenigen Einwoh-
nergemeindsdezirke wohnhaft ist, wo ein amtliches Güterver-
Verzeichnis stattfindet, ist verpflichtet, die ihm übertragene Stelle
eines MassaverwalterS zu übernehmen." Der folgende Artikel



lautete: »Die gesetzlichen EntschuldigungSgründe für die Uebernahme

dieser Stelle knd in der Satz. 246 o angegeben. Ferner
ist keine Person zur gleichzeitigen Verwaltung der
Massaverwalterstelle in mehr al» höchsten? zwei amtlichen Gürerabtre-
tungen verpflichtet." Die Satz. 244 habe ich absichtlich nicht
angeführt, damit Mitglieder des Gemeinderathes ebenfalls
Massaverwalter werden können. Ich für meine Person hab«
Nichts dagegen, daß Sie den vom RegierungSrath vorgeschlagenen

Artikel dahin modifistren, daß überhaupt alle in dem
betreffenden Bezirk angesessenen Staatsbürger zur Annahme
von Massaverwaltungen verpflichtet und bloß die in der
Satz. 246 bezeichneten Entschuldigungsgründe angenommen
werden. Jndess.n unterstütze ich in erster Linie den Antrag
deS RegierungSratheS.

Abstimmung.
Für sofortiges Eintreten Gr. Mehrheit.
Dagegen 7 Stimmen.

Art. 1.

Herr Berichterstatter. Ich soll Ihnen die Annahme
dieses Artikels empfehlen. Wollen Sie aber nach einer der
in der Eintretensfrage gefallene» Meinungen eine Modifikation

in dem Sinne annehmen, daß Mitglieder deS Gemeinde-
ratheS von der Annahme solcher Stellen nicht ausgenommen
seien, so möcht« ich eventuell die in meinem frühern Entwurf
enthaltene Rebaktion in dem Sinne vorschlagen, daß fie
erheblich erklärt und an den RegierungSrath zur Begutachtung
geschickt werde.

Siegenthaler schlägt neben seinem frühern
Vorschlag vor, als Zusatz aufzunehmen, daß ein Mitglied de»
GemeinderalheS die Massaverwalterstelle ausschlagen könne,
wenn er nachweise, daß er zu sehr mit Geschäften überhäuft sei.

v. K â n e l. Wie der Herr Berichterstatter richtig
bemerkt hat, ist die Uebernahm« einer Massaverwaltung allerdings
eine Last, und deßhalb wünsche ich, daß diese Pflicht begrenzt
werde, damit nicht möglicherweise ein Staatsbürger allzusehr
überhäuft werden könne. Ich möchte daher den Zusatz vor-
schlagen, die gleiche Person sei nicht verbunden, im nämlichen
Jahre mehr als zwei Massaverwalterstellen zu bekleiden.

Wiedmer. ES ist ganz richtig, daß die Gemeinderäthe
viel zu thun haben, und daß eS unbillig wäre, st« noch mehr
zu belästigen. SS könnt« dagegen sehr zweckmäßig sein,
gewesene Gcmeinderäthe, die diese Stelle bereits bekleidet hallen
und zwar gut und nun in Ruhestand find, zu dieser Beamtung
zu nehmen. Gemeinderäthe ausschließlich dazu zu verwenden,
halte ich nicht für zweckmäßig; denn ich kannte solche, freilich
nicht in unserer Gemeinde, die nicht einmal schreiben konnten.

Gygar unterstützt den eventuellen Antrag de« Justiz.
dwektorS und wünscht, daß der Regierungsstalthalter die Massa-
Verwalter vorschlage, weil bei Erbschaften oft irgend eine
bestimmt» Person gewünscht werde.

Sb er sold. Ich halte eS ebenfall» für billig, daß sich
bei diesem Geschäft olle Staatsbürger betheiligen. Der Re-
gierungsstatthaller wird übrigens die geeignetsten Personen am
besten kennen. WaS die Meinung anbetrifft, daß die Gemeinde-
räthe die fähigsten zu solchen Stellen seien, so möchte ich dar-
über dahin urtheilen, daß fie wohl die geeignetsten, allein nicht
immer die fähigsten seien.

«S sch.int mir bloß wünschenswerth, daß
die Massaverwalterstellen nicht in? Unendliche aufgelegt werden

können. Daß irgend Jemand dieselben übernehmen muß.
ist natürlich. Ich möchte die verschiedeneu Meinungen dahin
vereinigen, daß der RegierungSstatthalter oder eine andere
amtliche Person die geeigneten Massaverwalter ernennen könnte,
daß aber, wenn Weigerungen erfolgen, wenigsten» die Sin-
wohner- und Burgergemeinderäthe nicht auSschlagen können.

Sträub. Ich möcht« bloß auf einen Umstand aufmerksam

machen. Der Vorschlag nimmt an, die EntschuldigungS-
gründe für Annahme einer vogtei gelten auch hier. Auch der
Einsäße kann zu einer Vogtei angehalten werden. wenn fich
kein fähiger Gemeindeangehöriger findet. Ausgenommen find
die Almosner und noch mehrere andere Beamte, sowie
derjenige welcher bereits zwei bi» drei Bogteien hat. ES sollte
nun deutlich gesagt sein, ob auch der Massaverwalter alle diese

EntschuldigungSgründe geltend machen könne oder nicht. Wäre
daS erstere der Fall, so wäre gewiß in einigen Bezirken keine große
Auswahl von fähigen und tüchtigen Männern. ES ist sehr
leicht denkbar, daß Einer die Uebernahme einer Massaverwaltung

verweigert, weil er zwei oder drei Vogteien habe oder
AlmoSner sei w. Sin Einsäße wird sagen, e» seien Bärg r
genug, welche diese Stelle übernehmen können. Ich möch:e
auch dem Zusätze gern beistimmen, daß die gleiche Person im
nämlichen Jahre nicht wehr al» zweimal zum Massaverwalter
ernannt werden könne; denn e» giebt außerordentlich schwere

Massaverwaltungen, welch« bedeutend viele Mühe verursachen.

M atth yS. Ich halte dafür, wenn Jemand einen der
EntschuldigungSgründe geltend machen könne, welche in der
Satzung 246 enthalten find, so solle er allerdings nicht noch
mit einer Massaverwaltung belastet werden. Ich schlage vor,
die zwei Art. anzunehmen, welche eventuell die Justizdtr,ktion
vorgeschlagen hat.

Herr Berichterstatter. Herr Siegenthaler hat seinen
frühern Antrag dahin modifizirt, daß in den Fällen, wo ein

Mitglied deS GemeinderalheS nachweisen könne, daß eS schon

zu sehr mit Geschäften überhäuft sei, ein« solche Stelle
auSschlagen könne. Ich kann diesem Borschlage deßhalb nicht
beistimmen, weil dadurch die Mitglieder deS Gemeinderathes,
welche ohnedicß hinlängliche Geschäfte haben, noch mehr
beschwert würden» als andere Staatsbürger. Ich möchte die
Gemeinderälhe lieber gleich halten, wie alle übrigen Staat»,
bürger, und bei ihnen bloß diejenigen Grundsätze gelten lassen,
welche in Satzung 246 L enthalten find. Herr Sträub wünscht,
daß die EntschuldigungSgründe näher bestimmt werden. Meine
eventuellen Vorschläge find von denjenigen deS Regierung»-
rath-S darin abweichend, daß einerseits auch Mitglieder deS

GemkinderatheS gewählt und andererseits mehr EntschuldigungSgründe

geltend gemacht werden können. Herr P äsident,
meine Herren! ich habe schon im RegierungSrathe die Bemerkung

gemacht, daß die Redaktion des Gesetzesentwurfs, wie er

vorliegt, nicht passend sei, und zwar aus folgenden Gründen.
Bekanntlich kann nach der VormundschaftSordnung ein
Angehöriger einer Gemeinde, der außerhalb derselben wohnt, einem
andern Angehörigen derselben zum Bormund angeordnet wer-
den, wenn dieser in der gleiche« Gemeinde oder in der Näh«
derselben wohnt. Ich will aber gewissermaßen die Redaktion
deS RegierungSrathe» unterstützen. Sollte dieselbe nicht ganz
konvenieen, so bin ich so frei, Ihnen meine Redaktion in»
Gedächtniß zurückzurufen. SS handelt flch also nur darum,
ob Sie den Borschlag des RegierungSratheS im Prinzip mit
oder ohne Modifikation annehmen wollen. SS wird
vorgeschlagen, daß der Massaverwalter auf den Borschlag deS Ge-
meinderathcS ernannt werden soll. Dazu könnt« ich nicht stim-
mm. Der RegierungSstatthalter kennt die Leute am besten»
und eS würde zu nachtheiliger Verzögerung führen, wenn der
RegierungSstatthalter immer den Vorschlag deS Gemeinderathes
abwarten müßte, der sich nicht alle Tage versammelt, sondern
oft nur alle 4 Wochen oder 14 Tage zusammenkommt. ES
ist aber sehr wichtig, namentlich bei Erbschaften, daß man so

schnell als möglich einen Verwalter bestelle. Der Massaverwalter

hat übrigens keine Garantie zu leisten. Er hat nur
insofern Veräußerungen vorzunehmen, als Sachen, z. B.
bewegliche, im wachsenden Schaden find. Dann hat er den AmtS-
schreiber al» Gehülfen. ES kommt darauf an, einen solchen
Manu zu wählen, der moralische Garantien bietet.

Abstimmung.
1) Für den Antrag deS RegierungSratheS unter Vorbehalt dc»

von Herrn v> Känel beantragten Ansatzes 19 Stimmen.
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î) Dagegen Große Mehrheit.
S) Für den eventuellen Antrag des Regie,

rungsrathes, die Wahlfähigkeit auf alle
Staatsbürger auszudehnen, und unter
Vorbehalt der gesetzlichen Erkusationsfälle
obligatorisch zu erklären Große Mehrheit.

4) Dagegen K Stimmen.
») Für die Anträge der Herrn v. Srlach

und Siegenthaler 8 „
«> Dagegen Große Mehrheit.
7) Für den Antrag des Herrn v. Känel Handmehr.

Entwurf eines Beschlusses
beireffend

die Organisation des Obergerichtes.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf gestellten Antrag des Obergerichts und nach Anhörung

deS Berichtes des RegierungsrathcS,

beschließt:
der § 37 deS Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbe¬

hörden vom 31. Juli 1847 findet auch auf daö bestehende
Obergericht insofern Anwendung, als dasselbe von nun
an in Civilsachen bei der Anwesenheit des Präsidenten
und von wenigstens sechs Mitgliedern gültig verhandeln
kann. —

Stäm p fli, Regierungspräsident, als Berichterstatter.
Die Motive und die Veranlassung dieses Gesetzes liegen in
einem Schreiben des Oeergerichles a» den Großen Rath.
Dieter hat daS Schreiben dem Regierungsralhe zu? Berichte?-
staltung Übermacht. DaS Schreiben wird abgelesen werden.
Es kann Ihnen den besten Ausschluß geben und gleichsam den
Emgangsrapport über daS Dekret bilden.

Das Schreiben wird abgelesen.

Herr Berichterstatter hat demselben nichiS
beizufügen.

Garnier. Herr Präsident, meine Herren! Ich trage
daraus an, dieses Geschäft auf eine andere Sitzung zu
verschieben und das Obergericht einzuladen, an der Berathung
Theil zu nehmen, so wie es die Verfassung vorschreibt. Ich
bemerke, daß man dieser Pflicht selten nachkömmt; hier wäre
eà jedoch der Fall, eS zu thun, denn die Sache scheint mir
ernsthaft genug; höflich wäre eS wenigstens, das Obergericht
herbeizurufen, damit es seine Anficht äußere-

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Herr Großrath Garnier beantragt also» die Sache
zu dem Zwecke zu verschieben, daß das Obergericht zur
Berathung deS vorliegenden Entwurfsbeschlusses eingeladen werde,
indem die Verfassung vorschreibe, daß das Obergericht bei der
Berathung von GesetzeSentwürfen beigezogcn werden solle.
Ich bin der Ansicht, dasselbe solle immer beigezogcn werden,
wo dadurch für die Sache ein Nutzen erwartet werden kann.
Im vorliegenden Falle ist dieß, wie ich glaube, gar nicht der

Fall; denn daS Obergericht geht ja in dieser Angelegenheit
mir dem Negierungsrarh einig und wenn Sie dessen Antrag
annehmen, sodann auch mit Ihnen.

Zahler. Ich finde einen andern Grund, um auf
Verschiebung anzutragen. Die Behandlung deS Gegenstandes
wäre ein Eingriff in die Gesetzgebung: da daS Begehren d»S

Obergerichles Abänderung eines Gesetzes verlangt, so muß
hierüber ein Bericht der Gefetzgcbungèkommissiîn erwartet

Dagblatt deS Großen Rathes l«iS.

werden. Wenn das Obergericht nicht mehr beschlußfähig zu
sei» glaubt, so kann es ja Ersatzmänner pinzuziehen.

Herr Berichterstatter. Ich könnte auch diese An-
ficht nicht theilen. Es handelt sich nicht darum, ein Gesetz
abzuändern, sondern ein Gesetz, daS bereits erlassen, aber noch
nicht in Kraft getreten ist, in Hinsicht eineS einzelnen Punktes
in Kraft treten zu lassen. §. 37 desselben bestimmt, das
zukünftige Appellationsgericht könne in Anwesenheit von sechs

Mitgliedern und des Präsidenten gültig verhandeln. Eine
ande.e Bestimmung dieses noch nicht in Kraft getretenen
Gesetzes geht dahin, es solle das Gesetz mit den Gesetzbüchern
über das Verfahren in Civil- und Slrafprozeßsachen in Kraft
kreten. Das Civilp-ozeßgesetzbuch ist bereits in Kraft getreten

; und ganz richtig könnte man nun folgern, es sollte auch
erwähnter 8 37 schon jetzt in Civilsachen Geltung haben.
Aber gerade wegen dieses letzter« Punktes ist das Obergericht
im Zweifel, indem eS glaubt, man könnte den Paragraphen
auch so auslegen, daß beide Gesetzbücher in Kraft getreten
sein müßten; es sci daher zweckmäßig, daß sich der Große
Rath darüber auSipreche, und daß er bestimme, cS solle jener
Paragraph schon jetzt und nicht etwa erst am 1. Jan. 13öO
in Anwendung kommen.

Zahler. Ich finde mich veranlaßt, meinen Ankrag z»
verdeutlichen. Vom Augenblick an, wo das Strasprozeßge-
setzbuch in Kraft tritt, haben wir ein eigenes Kriminalgericht,
und die frühern Bestimmungen hinsichtlich der Zahl der
Oberrichter ist dann nicht mehr so wichtig. Aber bei der
jetzigen Organisation des Obergerichtcs ist es in Fällen, wo es

sich um Leben und Tod hantelt, von großer Bedeutung, an
der bisherigen Bestimmung festzuhalten.

Herr Berichterstatter. Heir Zahler befindet sich

im Irrthum. Der K. 37 soll in Kriminalsachen gar nicht
angewendet werden; denn dieß geht deutlich aus den Worten des

Gesetzes hervor. (Der Redner verliest den betreffenden
Paragraphen.)

Zahler. Jetzt bin ich mit Ihnen einverstanden.

Tscharn er von Kchrsatz. Ich hingegen biu nicht
einverstanden. Zwar glaube ich nicht, daß die Mehrzahl deS

Obergerichtes aus jangen Leuten bestehe, die in den Fall kommen

könnten, als Militär in den Krieg zu ziehen; aber wir
haben eine Bestimmung, nach welcher lie Mitglieder nicht
mehr bei unS Beamte sein können, wenn sie eine höbe Stelle
bei der Eidgenossenschaft bekleiden. Es könnte der Fall
eintreten, daß noch mehr Mitglieder solche Stellen erhielten, als
bereitsvonPersonenauS unsermKantone bekleidet werden,unddann
könnten sie vonihren Geschäfcenzusehr abgehalten werden. Deßhalb

wäre zu wünschen, dieselben würden nicht mehr von der
Eidgenossenschaft in Anspruch genommen. Der Dekrelsvor-
schlag, wie er vorliegt, sollte die frühere Bestimmung bloß
momentan, für 1 oder 2 Monate, nolhgedrungen abändern.
Wenn man glaubt, Zeit und Umständen erlaubte dessen

Zurückschiebung nicht, so möchte ich diesen Antrag stellen.

M a tthys. Herr Tscharner hat sick auf einen falschen

Standpunkt gestellt. Im Gesetz über die Gerichtsorgantsaticn
vom 31. Juli 1847 ist festgestellt, daß der Appellations- und
Kassationêhof wirksam werde entscheiden können, sofern sechs

Mitglieder und der Präsident anwesend seien. Diese Bestimmung

tritt in Wirksamkeit, sobald als der Civilprozeß und
der Strafprozeß in Kraft getreten sind. Nun ist der erster«

bereits in Anwendung und der letztere zum ersten Mal berathen

worden. In der künftigen Wintersitzung wird der Große
Rath den Gesetzescntwurf über daS Strafverfahren zum zwei-
ten Mal berathen, und dann wird auch das Strafverfahren
Gesetzeskraft erhalten. Vom Momente an, wo dessen Ereku-
lion eintritt, wird das Obergericht nach der Gerichtsorganisation

zur Entscheidung von Civilfäll-n befugt sein, wenn
sechs Mitglieder und der Präsident anwesend find. Man soll
deßhalb neben diesem Provisorium nicht noch ein zweites cinfüh-
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ren, sondern es soll der Kroße Rath, wenn er Garantie hat,
daß 6 Mitglieder Cioilgerichtsfälle gehörig entscheiden, keinen
anstand nehmen, die Bestimmung scho i am heuligen Tage für
Eivilsälle in Wirksamkeit treten lassen; denn was nach
Ablauf eine» halben JahreS zweckmäßig und im Interesse der

Justiz ist, ist es auch heute. Ich stimme deßhalb zum
Antrage deS Regierungsrathes, der dem Begehren deS Oberge-
richtes entsprechen wird. WaS den von Herrn Tscharner
hervorgehobenen Punkt betrifft daß nämlich unsere höhern
SaalSbeamten von der Vertretung des Kanton» in den

Räthen der Eidgenossenschaft ausgeschlossen sein sollten, so hat
der Große Rath hierüber grundsätzlich entschieden, indem er
mit bedeutender Majorität die Bestimmung getroffen hat, daß

zur Vertretung des bernischen Volkes in den eivgenösslschen

Räthen jeder bernische Staatsbürger zugelassen werden soll.
Man sollte hier nicht immer die gleiche Frage zur Sprache
bringen. Der Beschluß des Großen Rathes ist nicht zu tadeln,
sondern vielmehr lobenSwerlh. Alle andern Kantone haben
den gleichen Grundsatz aufgestellt, und so fitzen deren Richter,
Gerichtspräsidenten u. s. w>, die daS Zutrauen der Kommit-
renten oder der Wahlbehörden haben, ebenfalls im National-
ober Ständerathe.

Herr Berichterstatter hat nichlS beizufügen.

Garnier. Nach dieser Diskussion kann ich meinen
Antrag zurückziehen.

Abstimmung
1) Für den DekretSbeschluß Gr. Mehrheit.
2) Dagegen 2 Stimmen.

nen angenommen worden. Bei den Pfrunddomänen jedoch wurde
geltend gemacht, der Staat gedenke dieselben zu veräußern,
und wenn er dann daS Geld eingesackt habe, so werde er die
Besoldung der Geistlichen den Gemeinden aufbinden. Schon
damals wurde auf eine Vorstellung aufmerksam gemacht, die
von den Dekanen eingegangen sein werde. Dieselbe war noch
nicht eingegangen, aber man versprach im Falle deS Eingangs
deren Verlesung. Sine zweite Vorstellung ging von der
Schatzunzskommission ein. SS wurde nämlich vom Regierungsrathe

letzten Herbst beschlossen, eS solle eine Ichatzung der
Pfrunbgüler stattfinden. Diese wurde ausgeführt, und die
deßhalb niedergesetzte Kommission hat dem RegierungSralh in Bezug

auf den 8. 11 einen Vorschlag gemacht, der dahin geht,
die Bestimmung deS §. 11, eS sei bei jeder Landpfarrei eine
biS höchstens fünf Iucharten kulturfähigeS Land zu behal'en,
als unzweckmäßig in der Weise abzuändern, daß man das
kategorische Wort „find" in „dürfen" verwandelte. Ein dritter
Vorschlag wird ebenfalls verlesen werden. Da diese
Borstellungen sehr weitläufig find, so werden Sie entscheiden, ob
dieselben heute oder morgen abgelesen werden sollen; ich eracht»
«S als Pflicht, die Bittsteller jedenfalls anzuhören.

Für sofortiges Eintreten erhebt fich Niemand.

Tschif feli wünscht, die Vorträge möchten abgelesen
werden, damit man fich für die morgen stattfindende Behandlung
vorbereiten könne.

Für sofortiges Verlesen erhebt fich allein Herr Tschiffcki.

Herr Berichterstatter. Die Borstellungen liegen
zur Einficht auf dem Kanzleirische.

Die zweite Redaktion der ersten Berathung des Gesetzes
über die Ausdehnung der Militärsteuerpflicht auf niedergelas.
sene Fremde u. f. w. wird in der vorgelegten Form ohne
Abänderung durchS Handmehr genehmigt.

Zweite Berathung des GesetzeSentwur-
feS über Verwaltung und Gewährlei¬

stung deS StaatSvermögenS.
(Abgedruckt im Tagblatt Nr. 1)

S t â m p f l i, Finanzdirekror, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Dieser Entwurf ist im Monat
Januar dieses Jahres zum ersten Mal berathen worden, und wir
find jetzt, nach dem Verlaufe von mehr alS 3 Monaten, im
Falle, die zweite Berathung desselben vorzunehmen. Der ganze
Entwurf ist schon bei der ersten Berathung eigentlich nur in
einem Punkte, in Hinficht der Pfrunddomänen, angegriffen
worden. In Bezug auf den betreffenden Paragraphen und
den Grundsatz desselben sind noch einige Spezialanträge und
Vorstellungen vorhanden, welche bei dessen Berathung zu
verlesen sind. Ich beantrage daS Eintreten und die ariikelweise
Berathung.

DurchS Handmehr wird dieser Antrag genehmigt.

8. 1 bis und mit §. 10 werden ohne Diskussion in der
vom Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen Redaktion
genehmigt.

§ ll
Herr Berichterstatter. Bei diesem Paragraphen

entsteht die Frag«: ob man bei Domänen überhaupt, die nicht
zum Administralionsdienst nöthig find (AmtS-Armenhäuser), den
Grundsatz der Veräußerung annehmen wolle. Diese Frage ist
bekanntlich schon bei der ersten Berathung einläßlich behandelt,
und es ist der Grundsatz der V kräußelung du der. Civiltcmä

Zahler. Ich möchte nun fragen, ob Herr Bützbcrger
fich über die auf ihn gefallene Wahl als RegierungSralh noch
nicht ausgesprochen hat. Man sollte wissen, ob man noch
einmal zu wählen habe oder nicht.

Herr Präsident. ES ist allerdings darüber während

der heutigen Sitzung etwa» eingegangen.

Zahler. Es wäre zweckmäßig, es zu eröffnen

Herr Präsident. Herr Bützbcrger wollte jedoch
seine Erklärung nur dem RegierungSralh mitgetheilt wissen.

In dem nun abgelesenen Schreiben erklärt Herr Bütz-
berger, daß er im Falle sei, die Stelle eineà RegierungSrarhcS
abzulehnen, wobei er für das ihm erwiesene Zutrauen dankt.

Garnier. Ich glaube der Antrag, die Wahl eines
Beamten an die Stelle deS Herrn Zaggi auf eine nächste
Sitzung zu Verschieben, sei zu verwerfen- Diese Stelle ist zu
wichtig, um fie so lange unbesetzt zu lassen. Ich verlange,
daß noch im Laufe dieser Sommerfitzung dem Herrn
RegierungSralh Jaggi ein Nachfolger gewählt werde, und es wäre meines

ErachlenS gut, wenn man den Tag der Wahl zum Voraus
bezeichnen würde, damit die Mitglieder der Versammlung sich
zahlreich einfänden.

Revel, Regierungsrath. Herr Präsident, meine Herren
Viele Mitglieder find bereits verreist, und die Zahl der noch
Anwesenden ist zu gwing, um eine solche Wahl vornehmen zu
können. Sollte dieses dennoch belieben, so wäre man genöthigt»
eine neue Einberufung zu erlassen. Diese Wahl kann übrigen»
sehr gut auf die nächst- Sitzung verjchoben werden, die
Geschäfte würden nicht darunter leiden, indem Herr RegierungSralh

Zaggi seine Funktionen bis zur nächsten Session
fortsetzen will.

Garnier. Herr Präsident, meine Herren! Ich glaube,
Herr RegierungSralh Jaggi könne und dürfe seinem Anne
nicht mehr vorstehen; sobald einmal der Große Rath seine
Entlassung angenommen hat, so soll die Besetzung seiner Stelle

-nicht mehr aufgeschoben we.den. Heute find wir noch so zahl-



deich, als wir eS letzte Woche waren, und ebenso wichtige Ge-
schâfte sind von uns behandelt worden; doch hat Niemand re-
klamirt» als wären wir nicht zahlreich genug. — Zur Bornahme
dieser Wahl braucht man übrigen» nur eine neue Einberufung
anzuordnen, und befürchtet man. es möchten sich zu wenig
Mitglieder einfinden. so sollen sie bei Eide» einberufen werden.

— Die Session dauert noch nicht lange, wir beginnen
ja heute erst die zweite Woche.

Herr Präsident deS RegierungSratheS. Ich glaube,
der Große Narh solle allerdings vom Schreiben deS Herrn
Bützberger Kenntniß nehmen; das ist geschehen; hingegen könnte
man die Wahl ganz gut auf die folgende S ssion verschieben.
Wenn Herr Garnier meint, Herr Jaggi könne vom Augenblick
seine» Entlassungsbegehren an nicht mehr als Mitglied deS

RegierungSratheS betrachtet werden, so befindet er sich im
Irrthum; Herr Zaggi hat ausdrücklich erklärt, er werde sunk-
lioniren, bis er von seinem Nachfolger werde abgelöst
werden; und dieS ist auch im Protokoll ausdrücklich gesagt. Eine
Znkonvenienz, die Wahl noch in dieser Sitzung vorzunehmen,
finde ich darin, daß die Verhandlungen nur noch morgen oder
höchstens bis Mittwoch werden fortgesetzt werden; der Große
Rath müßte also zwei Tage lang geschäflsloS bleibe» ; die
abwesenden Mitglieder müßten, wie beantragt worden, wieder
einberufen werden; im Interesse der Kostenersparniß finde ich daher

für gut, die Wahl bis zur folgenden Session, die jedenfalls
im Oktober stattfinden wird, zu verschieben. Die Justizdirek-
tion oder daS ne» gewählte Mitglied deS RegierungSratheS wird
sich in der kurzen AmtSperiode jedenfalls nicht zu großen
Aenderungen verleiten lassen.

Abstimmung.
1) Die Wahl eineS RegierungSratheS noch in

der Session vorzunehmen 14 Stimmen.
Dieselbe bis zur nächsten Sitzung zu ver-
schieben Gr. Mehrheit.

Schluß der Sitzung um 1>/x Uhr.

Für die Redaktion:

K. S ch â r » r.
B r i u g o l f.

Achte Sitzung.

Dienstag den 7. August 1849.

Morgens um 7 Uhr im großen Cafinosaale.

Präsident: Herr Nig geler.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:
Die Herren Begnr, Blotch, Boivin, Bühler, Carltn, Dähler
zu Sektigen, Sgger, Sggimann, Fleury, Frole, Funk, Gan-
guiller, Gouvernon, Greppin, beide HirSbrunner, Hodel, Hofer
zu Dießbach, Hubler, Jndermühle, Jngols, Kanziger, Karlen
zu Diemtigen, Kehrli Fürsprecher, KrebS zu Twann, Krebs
»u Rüzgisberg, Kurz, Moreau, Moser, NeuhauS, Reber, Renfer,
Rorh Artilleriemajor, Roth Negotiant, Schläppi, Schund,
Schueeberger im Schweikhof, Schneeberger Notar, Schüpbach

zu Biglen, v. Steiger, Teuscher, Wirth und Zybach; ohne
Entschuldigung: die Herren Affolter, beide Anveregg, Bat-
schelet, Bähler, Beutler, Bircher, Borter, Brunner, Buèche,
Bühlmann, Carrel, Chopard, Dähler zu Stesfisburg, Gautier,
Geiser Metzger, Girardin, Grimailre » Heilmann, Helg, von
Känel, Kehrli älter, beide Kernen, Kilcher, Kötschet, Küng
zu Häutligen, Küng zu Lyß, MarquiS, Müller zu Nidau,
Mützenberg, Prüdon, Rieder, Ritschard zu Aarmühle, Röth-
liSberger zu LauperSwyl, Rubin, Rüedi, Salzmann» Schaffter,
Scheidegger, Schild, Schneeberger Thierarzt» Schneider zu
Frutigen, Schüpbach bei Rahnflüh, Steiner, Stercht, Stocker,
Streit zu Zimmerwald, Studer, Tieche, Ballat, Verdat, Bielle,
und Walzer.

DaS Protokoll wird verlesen.

H e b l e r. Ich vermisse im Protokoll den Beschluß,
welcher am Ende der gestrigen Sitzung gefaßt worden ist,
nämlich die Wahl eineS RegierungSratheS bis zur nächsten
Session zu verschieben. Ich möchte zwar diesen Beschluß nicht
Vertheidigen und will ihn diesen Augenblick auch nicht kcilifiren ;
allein ich glaube, eS sei hier der Fall, an den K. 35 der
Verfassung zu erinnern, welcher bestimmt, daß die ledig gewordenen

Stellen deS RegierungSratheS vom Großen Rathe sogleich
wieder zu besetzen seien. Ich erwarte tndessm, daß die Regierung

uns Anträge bringen werde, die genügen und die für
verfassungsmäßig angesehen werden können. Ich erwähne
dieses bloß» weil mir in dieser Beziehung das Protokoll nicht
vollständig erscheint. Da nach dem §. 3t der Verfassung die
Mitglieder des Großen Rathes in der Versammlung daS Recht
haben, über jeden Gegenstand der Staatsverwaltung Auskunft
zu verlangen, so fraze ich hier daS Präsidium deS Regierungsrathes

an, waS in Bezug auf die Funktionen, welche bisher
von Herrn RegierungSrath Zaggt versehe« worden waren, in
der nächsten Zukunft geschehen solle. Der Herr RegierungSrath

Jaggi hat sich anerbötig gemacht, auch ferner provisorisch
seine Stelle zu versehen. Ich bin überzeugt, daß Jedermann
unter andern Verhältnissen dieses Anerbieten mit Dank annehmen

würde. Allein wie ist dieses hier möglich Bereits bei seinem
Sntlaffungsbegehren hat man unS gesagt, er werte diese Funktionen

so lange versehen, bis sein Nachfolger difinitiv ernannt
sei. Dieses hat man einfach angezeigt; allein weiter ist man
nicht darauf eingetreten, sondern hat ohne alle weitere
Bedingungen den Herrn RegierungSrath Jaggi unter Berdankung
seiner geleisteten Dienste in allen Ehren seiner Stelle entlassen
und ihn so gleichsam deS EideS entbunden, welchen er seinev
Zeit geleistet hat. Dadurch ist Herr Jaggi in die Reihe eineS
einfachen Bürgers zurückgetreten, und wenn er wiederum für
die nächste Zukunft mit der Würde eines RegierungSratheS
sollte bekleidet werden, so muß dieß von neuem mit der
verfassungsmäßigen Form in geheimer Abstimmung geschehen. Da
man unS nun gesagt hat, daß die Versammlung morgen oder
schon heute auseinandergehen und erst im Oktober wieder
zusammen treten werde, so frage ich, waS in dieser Beziehung
geschehen solle.

Herr Präsident deS RegierungSratheS. Herr Hebler
vermengt hier zwei Dinge, nämlich die Genehmigung deS
Protokolls und den eigentlichen Gegenstand seiner Interpellation.
WaS daS Protokoll betrifft, so gehl mich dasselbe Nicht» an.
Bezüglich dagegen der Bemerkung über die fernere Geschäftsführung

deS Herrn Regierungsrath Jaggi bemerke ich, daß
seine Entlassung mit dem Borbehalte gegeben worden ist, daß
er seine Funktionen fortführe, bis sein Nachfolger ins Amt
treten werde, also nicht bis sein Stellvertreter ernannt sein
werde. In diesem Sinne ist die Entlassung auch zu Protokoll
genommen worsen. Herr RegierungSrath Jaggi hat somit
daS Recht und die Pflicht zu funkrioniren, bis sein Nachfolge«
in die Geschäfie eintritt. Der §. 35 der Verfassung will bloß
sagen, daß keine Unterbrechung in den Amtsverrichtungen
irgend eines RegierungSratheS stattfinden dürfe.

Hebler verlangt, daß der betreffende PassuS deS
Protokolls über die Entlassung abgelesen werde. (Derselbe

vs *



lautet, wie ihn Herr RegierungSrath Stämpfli auseinander«
gesetzt

A u b ry. Ich glaube, wir seien hier im Irrthum. Doch
erinnere ich mich sehr wohl, daß der Herr Präsident uns gesagt
hat, Herr Jaggi werde bis zur Wieberbesetzung seiner Stelle
derselben vorstehen; aber auf der andern Seite hat uns Herr
Slockmar als Berichterstatter einfach mitgetheilt, Herr Jaggi
sei in einer regierungsrälhlichen Sitzung ersucht worden, seine

Funktionen bis zum Zeitpunkt der Jntegralerneuerung sämmtlicher

Beamten fortzusetzen, welche nächstes Frühjahr stattfinden
soll; die Gründe aber, welche Herr Jaggi angeführt, hätten
den Regierungsrath überzeugt, daß er dessen Entlassung
annehmen müsse. Dieses ist im mündlichen Berichte ge agt morden,

und eS war von der Forlsetzung der Funktionen ab Seite
deS Herrn Jaggi gar keine Rede. Der Gwße Rath hat nun
die Entlassung des Herrn Jaggi ohne Bedingung angenommen,
und von diesem Augenblicke an ist Herr Jaggi als seines
AmteS enthoben zu betrachten. Wenn man nun heute den

Großen Raih angehr, zu entscheiden, ob Herr Jaggi seine

Funktionen fortsetzen solle oder nicht, so begeht man eine
Inkonsequenz ; mehr noch, eS ist «ine sonderbare Anomalie. Vom
Tage an, wo Herrn Jaggi's Entlassungsgesuch entsprochen
worden, sollte derselbe abtreten; so hat eS der Große Rath
verstanden, oder ich müßte mich gröblich irren. Der Antrag
der Regierung ist nicht verfassungsgemäß. Ich schließe mich
dem Antrage deS Herrn Zahler an und verlange, daß zur
Wahl eines neuen RegierongsratheS an die Stelle des Herrn
Jaggi geschritten werte. Sollte derselbe in seinem Amte
fortwirken wollen, so müßte er wieder gewählt werden, sonst dürfte
man die Stellung deS Herrn Jaggi als eine Ausnahme
betrachten.

G y g a r. Ich glaube, wir haben vor Allem auS nichts
Andere« zu thun, alS das Protokoll zu genehmigen, und nach«
der erst wird eS sich darum handeln, wie die Entlassung deS

Herrn Jaggi anzusehen sei.

Das Protokoll wird unter dem Vorbehalt genehmigt,
daß in demselben angemerkt werde, die Wahl eines Mitgliedes

des RegierungratheS sei bis auf die nächste Session
verschoben.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des GeietzeSentwurfeS über die

Verwaltung und Gewährleistung deS StaarsvermögenS.

8. 11.

Bezüglich dieses Artikels wird verlesen:
Eine auf dielen Paragraphen bezügliche Vorstellung der

sämmtlichen Dekane deS KanronS,
und angezeigt:

Ein Gesuch der Klasse Burgdorf um Ermäßigung der
Pachtzins« für die Pfrundstücke und Aufstellung weniger
beschränkender Bedingungen.

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Die Direktion der Domänen und Fo sten wünscht
»ine Abänderung viescs Paragraphen in dem Sinne, daß das
Maximum der jeder Landpfarrei zu lassende» Landes auf 7
Jucharten vermehrt werde. Der RegierungSralh ist indessen
darauf nicht eingetreten, weil schon bei der ersten Berathung
«in Zusatz erheblich erklärt worden war, welcher diesem Wunsche
entspricht, und der, wie es scheint, von der Direktion der
Domänen übersthen worden ist, nämlich daß mit Genehmigung
des NegierungsratheS das Maximum von 5 Jucharten
überschritten werden könne, wenn die Ortsverhältnisse es wün-
schenswerth machen. In diesem Paragraphen ist der Grundsatz

der allmälizen Liquidation aller Gebäude und Grundstücke
ausgesprochen, welche voraussichtlich nicht zum unmittelbaren
Gebrauch der öffentlichen Verwaltung oder zur Benutzung von
Staatsanstulten erforderlich sind. Dieser Grundsatz wurde bei
der ersten Berathung deS Gesetzes mit großer Einläßlichkeit

besprochen. WaS die Pfrunddomänen insbesondere anbetrifft,
so soll nach dem vorliegenden Paragraphen für jede Land-
Pfarrei, bei welcher noch hinreichendes Pfrundland vorhanden
ist, nebst dem Pfarrgebäude l bis höchsten 5 Jucharten kut-
turfähigeS Land zur unmittelbaren Bewirtschaftung und B«.
Nutzung durch den Pfarrer beibehalten werden. Es würd«
bei der ersten Beratung das Minimum des bei jeder Pfarrei
zu belassenden Landes auf 2 Jucharten gestellt, und daS M»-
ximum so abgeändert, wie ich so eben bemerkt habe. De»
Schlußsatz deS Paragraphen, daß das Nähere in dem Gesetz
über die ökonomischen Verhältnisse der Geistlichen bestimmt
werden solle, ist unverändert geblieben. Eine neue Frag«
wurde durch die Eentralschatzungskommission angeregt. De»
vorliegende Paragraph nämlich macht es obligatorisch, daß
bei jeder Landpfarrei das angegebene Quan um kullurfähiges
Land gelassen werten solle. Die Ceniralschatzungskommission
macht darauf aufmerksam, daß dieses leicht zu Inkonsequenzen
führen könne, indem es Pfarreien gebe, bei welchen eS über-
Haupt nicht zweckmäßig sei, daß sie Land haben. Damit di«
Administration nicht gebunden sei, macht die SchatzungSkom-
mission den Borschlag, daß dieses obligatorische Verhältniß in
ein „dürfen" umgewandelt werde. Da der Zweck des Para-
graphen dahin geht, eS nicht in der Willkür der Administration z»
lassen, dem ein-n P'arrer AlleS zunehme«, dem andern dagegen
nur zu viel zu lassen, damitnichi in jedem einzelnen Veräußerung«,
falle Klagen gegen die Administration einlangen, und da durch
diesen Vorschlag der Schatzungsksmmission diese Garantie vc»
nichtet würbe, so ha: sich der Regierungsrath nicht veranlaßt
geseh n, in dieser Beziehung eine Aenderung vorzuschlage».
Er empfiehlt daher einfach, den 8- 11 mit den bereits erwähi»-
ten Abänderungen anzunehmen.

Schneider, all-Regiernngsrath. Ich erlaube mk»

eine allgemeine Bemerkung. ES ist bei der zweiten Berathung
«incS Gesetzes sehr oft der Fall, daß bloß ein Eremxlar deS

Gesetzesentwurfes mit den bereits beschlossenen Abänderungen
vorhanden ist, und zwar in den Händen des Herrn Berichrer-
ftikters» so daß alle übrigen Mitglieder nichts von demselben
sehen. Ich möchte deßhalb den Wunsch auSiprechen, baß di»
G-setz«, welche in der ersten Berathung wesentliche Abänderungen

erlitten haben, auch in der zweiten Berathung mir
Anmerkung der getroffenen Abänderungen den Mitglieder»
ausgetbeilt werden möchten. ES ist nicht möglich, ein Gesetz
von 20—30 Paragraphen gründlich zu berathen, wenn man
keinen Buchstaben desselben vor sich hat, und doch ist die zweit«
Berathung nicht weniger wichtig, alS die erste.

v. Tavel Schon in der ersten Berathung dieses G»-
setzes wurde der Grundsatz aufgestellt, daß die Staatsdomänen
allmälig v»räußert werden sollen. Schon damals machte ich

gegen diesen Grundsatz Einwücfe, indem ich dafür halte, daß
eS für den Staat immerhin sehr zweckmäßig sei, wenn er sei«
Vermögen sicher anlege. ES mag zum Theil etwas daran
wahr sein, daß die Staatsdomänen nicht so viel abwerfen, als
die Kapitalien. Allein bei sorgfältig abgefaßten Pachtverträgen

ließe sich doch dieser Schwierigkeit begegnen. Dadurch
würde auch ein« zahlreiche Klasse unserer Angehörigen, welch«
nicht Grundeigenlhum besitzen, in die Lage kommen, wenn
schon nicht alS Eigenthümer, so doch als Benutzer von
Grundeigenlhum sich eine Existenz zu verschaffen. Ich möchte
deßhalb so viel an mir ist, den Ankrag stellen, den Grundsatz
des Verkaufs der Staatsdomänen nicht in daS Gesetz autzc»-
nehmen, sonst aber, wenn dieses nicht belieben sollte, wenigstens

die PfrunZgüler nicht grund ätzlich zu veräußern, indem
hier ein besonderes Verhältniß stattfindet, welches in eine»
U-bereinkunft der Geistlichkeit und des Staates seinen Grund
hat und im Dekret vom 7. Mai 1301 enthalten ist. D>«
Landeskirche wird, wenn sie im Besitz von Grundeigenthum
ist, unabhängiger da stehen, als wenn ihr Vermögen all«
diejenigen G.fahrm zu theilen hat, welche daS Vermögen deS

Staates bedrohen und den äußern Fortbestand der Kirch«
möglicherweise gefährden können. ES find zwar nach ' dem
Dekret von 1301 zweckmäßige Abänderungen in Betreff der
Pfarrgürer durch verkauf oder Abtausch nicht ausgeschlossen;
allein diese sind auf die Fälle beschränk', wo sie im Interesse



der Geistlichkeit alS zweckmäßig erscheinen. Ich stelle daher,
so viel an mir ist, den Antrag, den Grundsatz deS Verk-ufs
der Staatsdomänen nicht in daS Gesetz auszunehmen, und
wenn dieses nicht belieben sollte, wenigstens in Betreff der

P'rundgüler eine Ausnahme zu machen.

Zahler. Vom formellen Standpunkt auS betrachtet,
wäre es noch gar nicht der Fall, über die Veräußerung der
Psrunddomänen einzutreten, weil die Kirchensynode eigentlich
noch gar nicht bestcht. Wenn man aber einmal eingetreten
ist, io sollte man doch die Stimme der Dekane, als die Stimme
der Vertreter der Kirchensynode betrachten, WaS mich am
meisten bewegt, ist die Furcht, daß der Ertrag der veräußerten
Psrundgüter zu ander», als zu kirchlichen Zwecken in Zukunft
verwendet werden möge. Es wäre, glaube ich. zweckmäßig,
den Zusatz auszunehmen, daß der Ertrag der Pfunddomänen
ausdrücklich zu kirchlichen Zwecken verwendet werden solle-

Ich habe die Ueberzeugung, daß die Regierung nichts Ande»
res beabsichtigt, a>s alle Stiftungen nach ihrem ursprünglichen
Zwecke zu verwenden.

M a t t h y s. Bloß eine ganz kurze Bemerkung. Der
Staat ist Eigenthümer der Psrunddomäne« und kann deßhalb
auch frei über dieselben verfügen. Nun halte ich dalür,
indem man im §. 11 deS vorliegenden Gesetzes daS Minimum
deS Pfrundlandes auf 2 und das Maximum auf 5 Juchar-
ten setze, wobei noch dem Regicrungsrath vorbehalten sei, in
Berücksichtigung besonderer Verhältnisse dem Pfarrer auch mehr
a!S 5 Jucharten zu lassen, so sei der Billigkeit gegenüber den

Geistlichen vollkommen Rechnung getragen. Der Antrag deS

Herrn Zahler, wonach bestimmt werden soll, daß der Erlös
der Prunddomänen ausschließlich zu kirchlichen Zwecken
verwendet werden solle, würde nothwendiger Weise Verwirrung
in die Rechnungsführung deS Staates bringen. ES wäre
dieser Antrag auch deßhalb überflüssig, weil die Garantie,
welche Herr Zahler mit diesem Antrage für die Geistlichkeit
bezweckt, schon in der Natur der Sache liegt. Herr Präfi-
dent, meine Herren! Jeder Mensch hat ein religiöses Bedürfniß,

und sobald er diesem nicht selbst genügen kann, nimmt
er seine Zuflucht zu einem Andern, zu einem Lehrer» welcher
ihm dasselbe befriedigen soll. Dieses religiöse Bedürfniß ist
im ganzen Bernervolk vorhanden, und so lange es sich zeigt,
— auch wird eS sich hoffentlich noch so lange zeigen, als der
Kanton Bern besteht — wird der Staat solche Institutionen
einführen, die dem religiösen Bedürfniß des Volkes Genüge
leisten. Deßhalb ist hier keine ReligionSgefahr und kein Streben

der Behörden, die Geistlichkeit zu unterdrücken, sondern
vielmehr, sie bestehen zu lasse», weil daS religiöse Bedürfniß eS

verlangt.

Tscharner, Fürsprecher. Ich muß den Nutrag des
Herrn Zahler unterstützen. Herr Malthy» hat gesagt » der
Staat sei Eigenthümer der Psrunddomänen. Allnn dieß ist
nicht richtig. Ertheile man der Kirche Persönlichkeit, um ihr
auf diese Weise Gelegenheit zu geben, ihr Recht vor dem
Richter geltend zu machen, so wird stch die Sache anders herausstellen.

Herr MakthyS hat gesagt, das Volk habe religiöse
Bedürfnisse, welche die Negierung befriedigen werde. Dazu
müssen aber äußere Anstalten und die gehörigen Mittel
vorhanden sein, und der Antrag deS Herrn Zahler, welcher gut
gemeint ist, bezweckt nur, dies« herzuschaffen. ES ist übrigens
hier noch ein andere» Verhältniß zu berücksichtigen. Das
Verhältniß der Psrunddomänen zum Staat war nämlich daS gleiche,
wie das Verhältniß deS übrigen KirchengutS zur Gemeinde.
ES werden im deutschen KantonSrheil wenige Gemeinden sein,

wckche nicht einiges Kirchengut besitzen und eS selbst verwalten.
Obgleich nun die Gemeinden daS Recht hatten, dieses Kirchen-
guc zu verwalten, so hatten sie doch nicht das Recht, dasselbe

zu ihren Handen zu nehmen. So wie nun die einzelnen
Gemeinden ein Kirchengul besitzen, so hat auch die Kirche im
Allgemeinen ein Kirchengut, dessen Verwalter der Staat ist.
DieleS Kirchengut wird durch die Psrunddomänen gebildet.
Wenn n»n ein religiöses Bedürfniß vorhanden ist. so muß zu
dessen Befriedigung auch ein Pfarrer vorhanden sein, dessen

Besoldung zunächst die Psrunddomänen bilden. Wenn dle'e
nicht mehr vorhanden sind, so muß man den Pfarrer enttvcd.r
entlassen oder die Gemeinden müssen ihn bezahlen Es ist
leicht möglich, daß äußere Ereignisse und Umstände einireten,
Welche, wie eS bei der Helvetik der Fall war, dem Staate
unmöglich machen, die Pfarrer zu besolden. Wäre dieses
damals länger gegangen, so hätten die Gemeinden die Pfarrer
besolden müssen. Die Vorstellung der Dekane hat mich durchaus

überzeugt, daß wir u cht lecht handeln, in einer solchen
Angelegenheit zu progrediren, ohne de» Wünschen der Kirchensynode

Rechnung zu iragen. Ich trage deßhalb darauf an,
daß man dieselben berücksichtige.

T schisfeli. Wenn wir etwas an unserm Regierungs-
system nicht ganz gefällt, so ist eS das überstürzte Verkaufen
der Staats- und Psrunddomänen, gegen welches ich aus meh-
reren Gründen und besonders im Interesse der Armen mich
aussprechen muß. Ich halte den Verkauf schon deßhalb nicht
für ganz zweckmäßig, weil in den Domänen das Vermögen
deS Staates sicher angelegt ist. Ich könnte nicht einsehen,

warum daS Grundeigentum deS Staates sich nicht so gut
rentiren sollte, wie dasjenige d«r Gemeinden und Privaten,
Wir haben genug Beamte, welche in dieser Beziehung das
Vermögen des Staates überwachen könnten. Wir haben schon

die Erfahrung gemacht, daß es viel besser sei, etwas Gesichertes

zu haben, als etwas Ungesichertes. Wenn auch das Grund-
eigcnthum etwas weniger abträgt, als daS andere Vermögen,
so wird sich dieses dadurch ausgleichen, daß das Grunreigen-
thum im Werthe immer mehr steigt, während der Werth deS

Geldes immer abnimmt. Wenn der Geistliche einiges Land
besitzt, so wird er dadurch stets in einige Berührung mit seinen
Psarrgenossen kommen; deßhalb sollte man ihn in seinem

Zinse, welcher ihm für sein Land angerechnet wird, erleichtern.
Es wäre zu viel, wenn ihnen das Land zu 4 o/g des Schatzungs-
kupirals angerechnet würde. Ich habe vernommen, daß einige
Pfarrer bloß aus Anhänglichkeit zu ihren Gemeinden dasselbe

behalten haben, und namentlich kenne ich einen Pfarrer, welcher
das Pfrundgut beHallen und um Fr. 100 billiger zu Lehen

gegeben bat, als ihm selbst dasselbe angerechnet wird.
Dagegen glaube ich, Zl/zv/g wäre das richtige Maß; der Sraar
hätte dabei für sein Geld nur mehr Sicherheit, als wenn er
eS in die Bank legt, welche ebenfalls 3^ pCt. bezahlt. Ganz
besonders möchte ich aber im Interesse der Armen den
Domänenverkauf nicht so eilig betreiben. Die Finanzdirektion hat
bei der ersten Berathung diesen Umstand von einem andern
Gesichtspunkt beleuchtet » als ich ihn jetzt betrachte. Werden
die Staatsdomänen verkaust, so haben nicht, wie der Herr
Finanzdirektor damals sagte, die Armen auch Gelegenheit, sich

Grundeigenlhum zu verschaffen, denn diese haben dazu kein

Geld, sondern die Reichen werten sie kaufen und die Armen
werden leer ausgehen. Sie verlieren auf diese Weise die Gelegenheit,

Land in Pacht zu nehmen, und müssen in Zukunft mehr
dafür bezahlen. Ich möchte daher die Staatsdomänen nicht
verkaufen, sondern sie den Armen um billigen Zins zum Lehen

geben.

Herr Z u st i z d i r c k t o r. Ich erlaube mir eine

Bemerkung gegen die Bestimmung dcsMorimumS von S Jucharten,

indem ich glaube, man könne nicht zweckmäßig eine solche

Bestimmung au'stillen. Auf dem Lande muß der Pfarrer ab-
solut einigen Boden haben. Ich glaube zwar auch, daß der

Pfarrer seine Zeit besser zu brauchen habe, als um Landwirth.
schaft zu treiben, und wenn sie zu v-el haben, so soll man es ihnen
aus diestm Grunde verkaufen. Allein eS ist Bedürfniß, neben

dem nothwendigen Pflauzland von ungefähr einer halben In-
chart, wenigsten« noch so viel Land zu haben, daß sie zwei
Stück Vieh durchbrinzen können. Milch z. B. muß man auf
dem Lande oon seinem eigenen Lieh haben, indem man solche

oft gar nicht zu kauren findet. Wer in der Nähe der Stadt
wohnt, prodnzirt bloß für den Verkauf; die Uebrigen beschränken

sich auf den eigenen Bedarf. So ist der Geistliche ge-
z-vungen, für seine Milch und für die nöthig?» Pfianzprodukre
selbst zu sorgen. Es ist nun nach klimatischen und Lokalv.r-
hä'tnisftn sehr verschieden, wie viel Land znm Unterhalte von



zwei Kühen nothwendig sei. In den untern Gegenden mögen
5 Jucharten genügen, während die gleiche Zahl in Bergge-
genven nicht hinreicht. Ich möchte au» den angeführten
Gründen die jeder Pfarrei zu verbleibende Juchartenzahl bloß
durch da» Bedürfniß bestimmen lassen, und im Gesetz weder
ein Maximum noch ein Minimum aufnehmen. Ich finde in so

weit die Reklamationen der Geistlichkeit durchaus gegründet
und glaube, es liege in der Pflicht de» Großen Rathe»,
denselben Rechnung zu tragen.

v. Tillier. Diese Anficht muß ich unterstützen, indem
ich ebenfalls glaube, man müsse jeweilen die Oertlichkeit in»
Auge fassen. Im Allgemeinen huldige ich dem Grundsatze der
Veräußerung der Staatsdomänen, insofern fie nicht direkt zu
Staarszwecken nothwendig find, ind-m ich glaube, der Grund»
besitz solle nicht in todter Hand liegen und so dem Verkehr
entzogen bleiben. SS ist im § 11 der Grundsatz aufgestellt,
es solle b.oß „allmählig" die Berä ißerung stattfinden und
gerade in dieser Maßregel besteht, wie ich glaube, die Slaa s-
klugheit der Regierung. Wenn die Veräußerung in Augenblicken

gemacht würde, wo fi-nicht vortheilhaft ist, so würden,
wie bereit» gesagt worden ist, die Armen nicht» davon haben,
sondern bloß die reichen Spekulanten, welche mit den Behörden

in gutem Vernehmen stehen. Wa» die Pfrundgüler
insbesondere betrifft, so muß ich die Bem rkung de» Herrn Jaggi
völlig unterstützen und glaube auch, man wäre bisher auf
weniger Schwierigkeiten gestoßen, wenn man die Regel
beobachtet Härte, solche Veräußerungen bloß bei allfälligen
Erledigungen von Pfründen vorzunehmen. DieseS wäre mit dem
Grundsatze der allmähligen Veräußerung zusammengefallen,
und man hätte dabei den Zw.ck erreicht, daß nicht allzuviel
Grundeigenthum auf ein Mal zum Verkauf gekommen wäre.
Ich äußere also den Wunsch, daß bei bem Verkauf von Pfcuud-
domänen mit möglichster Schonung verfahren werde. ES ist
überdieß nicht billig, daß einem Manne, welcher sich Jahre
lang mir seinen Einkommen auf eine gewisse Weise eingerichtet
hat, plötzlich ein Theil desselben genommen werd«, so daß er
am gleichen Orre fast nicht mehr for kommen kann.

S t e t t l e r. Bevor e» sich um die Frage handeln kann,
ob der ganze oder theilweise Verkauf der Pfrundgüter zweck-
mäßig sei, muß doch die Frage erö terl werden, ob der Verkauf

auch gerecht sei ober nicht. Ich habe mich schon früher
dahin geäußert, daß ein grundsätzlicher Verkauf sowohl in der
Form al» in der Sache ungerecht und gesetzwidrig sei. Herr
Präsident, meine Herren! In der Form ist er deßhalb
ungerecht» weil unsere gegenwärtige Verfassung der Geistlichkett
ganz bestimmt ein VorberathungSrechl in den äußern kirchlichen
Angelegenheiten zusichert. Wenn also vom Großen Rathe
irgend ein Gesetz erlassen werden soll, da» sich auf die äußern
Angelegenheiten der Kirche bezieht, so muß er nach Mitgabe
der Verfassung die Geistlichkeit darüber anfragen, und da»
betreffende Gesetzesprojekt mir ihrer Beihülfe ausarbeiten. Setzt
man sich über diese» hinweg, so entzieht man dir Kirche ein
Recht, welche» ihr verfassungsmäßig zugesichert ist, nämlich
das Recht, bei der Vorberaihung solcher Verhältnisse ein Wort
mitzusprechen. Man könnte dagegen erwidern, die Herren
Dekane der Geistlichkeit hätten eine Vorstellung eingereicht,
die man abgelesen habe, und sie seien hiemit angehört. Allein,
Herr Präsident, meine Herren! allen Slaattsbürgern steht daS

PctitionSrecht zu, und wenn der Geistlichkeit neben diesem
Recht noch besonder» da» Antrag» und VorberathungSrechl
in äußern Angelegenheiten gegeben worden ist, so wollte man
ihr damit etwa» mehr geben, als daS bloße Petiljonsrecht an
den Großen Rath Ich behaupte also vorerst: vor Allem au»
ist der Antrag in der Form rechrSverlctzend, sobald wir einen
Beschluß fassen, der nicht von der Kirchensynode vorberalhen
worden ist. Allein auch der Sache selbst nach ist der Antrag
rechldwtdrig, und ich will versuchen, in dieser Beziehung meine
persönliche Anficht kurz zu begründen ES wurde bereits auf-
merkiam gemacht, wie daS Kirchengut entstanden ist. Der
Siaat hat keineu Batzen dazu beigetragen. SS entstund zum
großen Theil in der katholischen Zeit und wurde später, als
ev an die lefvrmirte Geistlichkeit überging, urbarifir^. Bi»

zum Zihre 1301 verwaltete die Geistlichkeit da» Kirchengut
selbst, und erst vermöge einer Übereinkunft mit dem Staate
ging eS in jenem Zeitpunkte an diesen über. Die Herren Dekane
hiben bereit» in der Vorstellung auf dieses Dekret vom 7. Mai
1801 aufmerksam gemacht. Sie gehen zwar von der Anficht
au», es liege kein eigentliche» Vertragsverhältniß, aber doch etwa»
Aehnliches zu Grunde. Ich dagegen glaube allerding», das
Verhältniß sei ein VertragSverhälrniß. Man sieht, daß die damalige

Regierung da» Vermögen bloß unter gewissen Bedingungen
zur Hand genommen, und eine dieser Bestimmungen ging dahin,
daß bloß dasjenige davon veräußert werden solle, wa» im
Interesse der Geistlichkeit zweckmäßig sei. Damals also ging man
vom Grundsatze auS, daß daS Kirckengut nicht veräußert werden

solle, außer wo es im Interesse, wohlverstanden nicht de»

Staate» sondern der Geistlichkeit liege. Und jetzt will man
von diesem Grundsatze abweichen, indem man behauptet, die
Pfrundgüter seien Staatsgut. Wenn man vom Grundsatze
ausgehen wollte, der Staat sei Eigenthümer aller derjenigen
Güter, über welche ihm da» AufsichtS- oder Verwaltungsrecht
zusteht, so könnte er mit gleichem Rechte alle möglichen
Stiftungen ebenfalls zu seinen Handen nehmen. Wenn da»
Kirchengut, welche» Korporationsgut ist, vom Staate al» sein
Eigenthum betrachtet wird, warum sollte er mit dem nämlichen
Rechte nicht auch die Güter anderer Korporationen und
Anstalten, über welche er da» Ausflchrsrecht hat, alS sein Eigen-
thum ansehen? Nehme» wir unS daher hier in Acht. Nach
meiner Ueberzeugung ist die vorliegende Frage identisch mit
der andern: Gehl daS AuffichlSrecht de» Staate» über Kor-
porationsgüler so weit, daß er frei darüber verfügen kann?
Wenn wir diese Frage bejahen, so stellen wir damit einen
Grundsatz auf, der in keinem zivilisirten Lande angenommen
ist. Allein ich frage auch weiter: zu welchem Zwecke soll man
die Pfrundgüter veräußern? Wenn man bezüglich der
Staatsdomänen naiionalökonomische Grundsätze geltend macht, so kann
ich diese» zum Theil gelten lassen. Allein wa» bezweckt man
damit bei den Pfrunddomänen, und in welche Stellung gerälh
der Staat gegenüber den Gemeinden, welche zum Theil seiner

Z'il daS Kirchengut geschenkt haben. Ich will die Frage nach
der Zweckmäßigkeit heute nicht berühren und wiederhole bloß,
daß der Antrag rechtSverletzend ist und zwar in Bezug auf die
Form deßhalb, weil der Geistlichkeit in äußern Kirchenange-
legenheiten da» Antrag»- und VorberathungSrechl zusteht und
in der Sache deßhalb, weil der Staat nicht Eigenthümer de»

KirchengutS ist, da nach der Art und Weise» wie er dasselbe
übernommen hat, ihm gewisse Beschränkungen auferlegt worden
find, und dem Staat« bloß da» Recht zusteht, da wo e» im
Interesse der Geistlichkeit liegt, einzelne Parzellen zu verkaufen.
Ich könnte au» den angegebenen Gründen dem Antrage schlech-
lerding» nicht beistimmen, sondern prot.stire offen dagegen, selbst
wenn ich im Großen Rathe mit meiner Meinung ganz allein
dastehen sollte.

v. Tillier. Herr Stettler ist, wie ich glaube, in großem

Irrthum, wenn er meint, da» ganze Kirchengut sei nach
der Reformation zu kirchlichen Zwecken verwendet worden,
indem Viele» an den Staat überging. Er ist ferner im Irr-
thum, wenn er glaubt, eS habe durchaus keine Art von Ber-
mengung stattgefunden. Ich will Ihnen dafür einen Bewei»
geben. Sie wissen, daß auf vielen Pfrundgütern Gebäude
stehen, welche nicht zu kirchlichen Zwecken nothwendig find.
Diese erfordern jährlich für Reparationen eine große Summe,
welche nie au» dem Kirchengut, sondern stet» au» dem Staatsgut

bezahlt wurde Ich selbst habe manche Rechnung für die
Reparatur solcher Gebäude visirt. Wenn Herr Stettler sagt,
der Staat habe wohl daS Recht, einzelne Parzellen zu verkaufen,
nicht aber größere Th.ile, so ist diese» eine Inkonsequenz; denn
entweder hat man das Recht zu veräußern, oder man hat e»

nicht. Ich glaube, dieß beruhe durchaus auf einem
Mißverständniß. Auch der Herr Rapporteur hat bei einem frühern
Anlaß deutlich erklärt, e» handle sich nicht darum, der Kirche
daS Kapital zu entziehen, sondern diese Güter sollen lediglich
umgewandelt werden. Gegen dieses läßt sich durchaus nicht»
sagen. Ich kann auS diesem Grunde durchaus keine Unge-
rtchtigkeil in dem vorliegenden Antrag s»hen.



Wied mer. Herr Tschiffeli geht von der Anficht aus,
«S sei für den Staat gut, wenn er ein Uiuerpfand für sein
vermögen habe. Allein gut und schlecht fins sehr relative
Begriffe. Die Staatsdomänen können gerade an Orten liegen,
wo fie ein sehr schlechtes Unt-rpfand darbieten. Herr Tschiffeli
bemerkt ferner, wenn man die Pfrundgüter verkaufe, so fallen
fie bloß den Reichen in die Hände und die Armen haben nicht?
davon. Allein wenn ein Reicher ein Pftundgut kauft, so wird
er eS auch nicht immer selbst bearbeiten können. Was Herr
Regierungsrath Zaggi bemerkt hat, man solle bei jeder Pfarrei
so viel Land lassen, als der P arrer gerade nöthig habe, so

wäre dieses in der Ausführung mit großen schwierigkeilen
verbunden, denn so müßte man fast jedes Jahr zu dem Pfcund-
lande etwaS beifügen oder etwas davon nehmen, je nachdem
die Familie deS PfarrerS fich vermeh.toder vermindert. Den
Hauptgrund für die Veräußerung der Pfrundgüter finde ich

übrigens darin, daß ich den Staat wie einen andern Hausvater

betrachte, welcher für die Gesamnninrereffen sorgen und
rechnen soll. Werfen ihm die Domäne« mehr ab, wenn er fie
verkauft, so soll er fie verkaufen. Ich bin gewiß, daß er den
Erlös nicht schlecht verwenden oder vergeuden, oder gar in
Eisenbahnaktien verschleudern wird. Ich trage auS diesem

Grunde darauf an, daß mau den Artikel genehmige, so wie er
gestellt ist.

MatthyS. Ich kann mich nicht enthalten, dem Herrn
Tscharner ein» Bemerkung zu machen. Er hat gesagt, wenn
die Geistlichkeit vor Gericht plaidiren könnte, oder wenn ein
Gutachten von Sachverständigen eingeholt würde, so würde eS

fich ohne Zweifel ergeben, daß dem Staate taS Eigenlhums-
recht nicht zustehe. Allein einen Grund, warum die Geistlichkeit

Eigenthümer sei und nicht der Staat, hat Herr Tscharner
nicht angegeben, und wird somit wohl angenommen haben,

man werde seinen Worten ohne weitere Untersuchung Glauben
schenken. Ich will nun den betreffenden Theil des Dekrets
ablesen, und dann mögen Sie bemessen, ob dasjenige richtig
sei, was Herr Tscharner behauptet, oder dasjenige, waS ich

behaupte. Der §. 6 lautet folgendermaßen: „Jeder von der

Regierung besoldete Geistliche nutzt auf Abschlag der ihm zu-
kommenden Besoldung die seiner Pfarrstelle angewiesenen
Kapitale, Pfarrgüter, Primitzen und Zuschüsse von Partikularen,
Gemeinden und Stiftungen; doch bleibt der Regierung
vorbehalten, die zweckmäßigen Abänderungen in Betreff der Pfarr-
güter, deren Verkauf oder Abtausch treffen zu können " Wo
ist da die Berechtigung der Kirche, welche man zu vindiziren
sucht? ES ist nicht die gegenwärtige Verwaltung, welche
diesen Grundsatz aufgestellt hat, der dem Staate daö Recht
der Veräußerung an den Kirchengütern zusichert, sondern das

war der Gesetzgeber von 1804. Seit dieser Zeit und schon

seit der Reformation hat fich der Staat dieses Recht gegenüber
der Geistlichkeit st-rs vindizirt. Dieses Recht des Staats wäre
somit festgestellt. Allein gesetzt auch, eS wäre wahr, waS Herr
Tscharner sagte, und der Staat wäre bloß Verwalter dieser

Güter, so hätte er dennoch das Recht, Pfrunddomänen zu ver-
äußern. Herr Scetrler hat gesagt, der 8- 11 sei auch in der

Form rechrSverletzend, weil nach dem Z 80 der Staatsverfas-
sung der Synode in äußern Kirchenangelegenheiten daS Antrags,
und Vorberathungsrechl eingeräumt sei. Allein, Herr Präsident,

meine Herren, der Z. 30 sagt auch, daS Gesetz bestimme
die Organisation der Kirchensynode. Gerade so nun, wie der

K. 63 der Verfassung für Kriminal-, poli ische und Preßvergehen

Geschwornengerichte vorschreibt und wir doch bis zum
gegenwärtigen Punkte die Erscheinung haben, daß für diese

vergehen daS Obergericht als kompetenter Richter auftritt,
weil eS dem Gesetze noch vorbehalten bleibt, die nähere
Organisation der Geschwornengerichte zu bestimmen, gerade so ver-
hält eö stch mit der Kirchensynode. DaS Gesetz über dieselbe

ist noch nicht erlassen, und da die Synode auS diesem Grunde
noch nicht besteht, so ist der Große Rath befugt, dasjenige zu

bestimmen, waS er für angemessen erachtet. Ich behaupte nun,
der Pfarrer solle kein Landwirth sein. Man solle ihm so viel
Land anweisen, als zur Befriedigung seiner häuslichen
Bedürfnisse nothwendig ist, und wenn man ihm so viel gibt, so

erhält er, was er mil Billigkeit erwarten kann.

Tscharner, Fürsprecher. ES heißt in dem Dekrete
ausdrücklich: „Der Staat übernimmt nach dem Wunsche der
Geistlichkeil die Beziehung und Verwaltung aller derselben
zugehörigen urbarifirten Einkünfte lc." Wenn nun Herr MatthyS

einen Verwalter hat, welcher mit seinem Vermögen alS
Eigenthümer schalten will, so wird er dieses wahrscheinlich
nicht dulden wollen, sondern ihm sagen: Halt! du bist bloß
Verwalter. ES ist serner im z. 6 dieses Artikels gesagt, eS
ble be der Regierung vo.behalten, die zweckmäßigen Abänderungen

in Betreff der Pfarrgüter, deren v-rkauf oder Abtausch
treffen zu können. Unter diese Bestimmung fällt aber keineswegs

die grundsätzliche Veräußerung. Wenn ich von der
Persönlichkeit der Geistlichkeit vor Gericht sprach, so wollte ich
damit bloß den Grundsatz aussprechen, daß so gut daSKirchen-
gul der einzelnen Gemeinden nicht angetastet werden dürfe,
ebensowenig dürfe daS allgemeine Kirchengul von der Regierung

eigentlich zur Hand genommen werden. Warum steht
hier auf dem Jnselspital die Inschrift: „Die Insel, ei«
Krankenhaus?" Weil man bei der franzöfischen Invasion
befürchtete, eS könnte diese Korporation etwa einer Unbill deS

Eroberers ausgesetzt sein. Diese ist auch KorporationSgut,
da« eine eigene Verwaltung hat, nicht Staatsgut. Und
gerade so sollte auch unser Kirchmgut eine eigene Verwaltung
haben, und nicht mit dem Staatsgut vermengt werden.

I. U. Lehmann. RegierungSrath. Ich habe bei der
ersten Berathung mein Votum im Allgemeinen gegen den verkauf

der Staatsdomänen abgegeben, und zwar auS Vorsorge
für die Armen. Ich habe nämlich gesagt, wenn bei der
Durchführung der grundsätzlichen Aufhebung der obligatorischen Armen-
unterstützungspflichtdie Armen später stark zunehmen, so werde der
Staat fie doch unterhalten müssen. Der Staat sollte für diesen

Fall doch auf die Mittel bedacht sein, wie er später für
diese Leute sorgen wolle, und ich glaube, er werde dann den
größten Theil seiner Domänen zur Errichtung von Armen-
anstalteu nöthig haben, sei eS zu Verpflegung«.. oder zu Er-
ziehungs- oder zu ZwangSarbeilSanstalten. Ich habe ferner
gesagt, der Staat könne nicht zweckmäßiger den Armen unter
die Arme greifen, als wenn er ihnen diese kleinern Parzellen
zur Verfügung stelle, damit arme Funilienväter Land erhalten
zu Pflanzung ihrer nothwendigen N ihrungsmittel. Und
allerdings, wenn wir einen Blick werfen auf die Zunahme der
Armen, so ist jedenfalls eine Vorsorge nöthig uns gut. Diese
Anficht theile ich noch jetzt bis auf einen gewissen Grad. Ich
glaube, der Staat solle jedenfalls seine größern und auch die
mittelgroßen Domänen nicht veräußern, die er vorauSfichtlich zu
Staatsanstalren nöthig haben wird, sondern er solle bloß dann
verkaufen, wenn es ihm nicht möglich ist, den Ertrag derselben

so hoch zu bringen, als der Werth der Domäne es mit
fich bringt, und wo der Unterhalt derselben unverhältnißmäßig
viel kostet. Ich habe auch im Fernern gefunden, daß, so schön
der Gedanke ist, so viel als möglich den Acmenvereinen Land
zur Verfügung zu stellen, der Staat darin doch nicht zu weit
gehen solle. Die Staatsdomänen find nämlich nicht in allen
KantonStheilen gleichmäßig vertheilt. Der Staat hat vielleicht
gerade da » wo die Unterstützung nothwendig ist, wenig
Domänen, und da, wo fie nicht nothwendig ist, viele, so daß, wenn
er in dieser Beziehung eine Unterstützung an die Armenvereine
eintreten lassen will, er vielleicht unbillig wäre. Der
Staat sollte deßhalb, wenn er an einem passenden Orte eS

kann, sogar neue Domänen ankaufen. Unstreitig müssen wir
alle unsere Kräfte dahin verwenden, unsern Armen eine bessere

Richtung zu geben. Denn eS ist eine wichtige Frage, ob alle
diese armen Kinder nützlich und gut erzogen werden oder
nicht, und ob fie später dem Staate wieder zur Last fallen.
Der Z. 11 entspricht aber auch meiner Anficht, indem er bloß
dasjenige veräußern will, waS zum unmittelbaren Gebrauche
der öffentlichen Verwaltung oder zur Benutzung von SraatS-
anstalten voraussichtlich nicht erforderlich ist. WaS die
Pfrunddomänen insbesondere anbetrifft, so frageich: hat der Staat
ein Recht, dieselben zu verkaufen? Und wenn dieß bejaht
werden muß, so frage ich dann weiter, ob es auch zweckmäßig

sei? Dieses Recht wird dem Staate bestritten; allein
nach meiner Ueberzeugung hat er das Recht dazu. Man sprich?



von Stiftungen, was zum Theil auch richtig ist, wie schon

aus der Vorstellung der Dekane entnommen werden kann.
Allein mit diesen Stiftungen wäre die Geistlichkeit nie
ausgekommen. Einzelne Pfarreien waren zwar durch Stiftungen
so dotirt worden, daß sie 5000—6000 Franken eintrugen.
Andere dagegen trugen bloß einige hundert Franken ab. AuS
diesem Grunde mußte der Staat mir Beiträgen zu Hülfe kom-

m?n; schon bis zum Zahre 1804 befanden sich die Geistlichen

bei ihren Verhältnissen nicht wohl, und deßhalb wurde
auf ihr V,rlangcn das mehrerwähnte Dekret erlassen. Die
Pfrundgüter gingen an den Staat über, welcher sich dagegen
verpflichtete, alljährlich zur Besoldung der Geistlichkeit die

Summe von Fr. 275,000 auszurichten. DieftS war durchaus
nicht zum Vortheil deS Staates. Allein dabei blieb eS nicht.
Der Staat bar seither zu wiederholten Malen Zuschüsse
geleistet, so daß die Summe, welche er jetzt für Besoldung der
Geistlichkeit ausrichtet, jährlich auf Fr. 335,000 ansteigt.
Wenn deßhalb der Staat dafür sorgen muß, daß die

Geistlichkeit ihre jährliche Besoldung behalte, so ist auch ge-
wiß, daß er dafür sorgen soll, so viel alS möglich Nutzen auS

den Pfrundgütcrn zu zieh.n. Dazu hat er daS Recht, wie es

im 8 6 des DekcereS von 1804 ausdrücklich gesagt ist. Wo
der Buchstabe deS Gesetzes so klar und deutlich spricht, kann
gewiß kein Zweifel walten. Man sagt, diese Frage solle vor
die Kirchensynsde gebracht werden, allein tie Synode ändert
am N chie der hohen Versammlung durchaus nichts, da sie

noch nicht besteht. Eine andere Frage ist die, ob der Verkauf

der Pf.unddomäntn auch zweckmäßig sei. Darauf
antworten wir, daß die Pfrundgüter offenbar nicht dazu dienen
soll'N, um den Geistlichen ein größeres Einkommen zu
verschaffen alS das gesetzlich bestimmte. Ohnehin weiß man
nie, wie groß ihr Einkommen ist. Gerade deßhalb find die

Pfrunddomänen gegen die Geistlichen selbst eine Unbilligkeit,
die ausgeglichen werden soll. Der Staat soll somit die Geistlichen

nicht durch den Ertrag von Domänen bezahlen, sondern
er soll sie anständig honoriren, und wenn es um die Besol-
dungsverhältniss- zu thun sein wird, so werde ich dann sagen,
ste sollen so sein, daß der Geistliche seiner hohen Aufgabe
gehörig obliegen kann. Es gibt Orte, wo der Geistliche nicht
Gelegenheit hat, seine nothwendigen Nahrungsmittel zu kaufen.

Dieses ist besonders in Berggegenden der Fall. Der
Geistliche bekommt da vielleicht von einem oder zwei Nachbarn
das Nothwendige, und von diesen ist er dann völlig abhängig.
Dieses ist keine Kleinigkeit, besonders wenn man eine
zahlreiche Familie hat. Ich bin auS diesem Grunde ganz dafür,
daß dem Geistlichen eine kleine Parzelle Land gelassen werde,
damit er seine Familie gehörig ernähren könne. Da finde ich

denn, baß 5 Zucharten nicht das Maximum sind, welches zu
diesem Zwecke groß genug ist, und habe schon im Regie-
rungsrarhe den Antrag gestellt, dasselbe auf 7 Zucharten zu
erhöhen. Wenn der Pfarrer Land haben will, so muß er noth-
wendig auch einen Knecht haben, waS aber bei 5 Zucharten
Land schon zu große Ausgaben macken würde. 6 Zucharten
wäre hier daS rechte Mittel, und 7 Zucharten könnte man
alS Maximum annehmen. Ich möchte also den Paragraphen
mit der angegebenen Veränderung des Maximums von 5 aus
7n Zucharte annehmen. Diejenigen Domänen » welche der
Staat nicht zu Anstalten nöthig hat, möchte ich mit Rücksicht
auf die bedeutenden Vcrwaltungs- und ReparationSkosten
veräußern Ich glaube, Herr Präsident, meine Herren! wir treten

mit der Annahme des 8- 11 der Geistlichkeit nicht zu
nahe. Obgleich eS ehrenwerthe Aasnahmen unter den Geistlichen

gibt, so muß ich doch bekennen, daß ich unter dieser
Klasse nicht dasjenige Wirken finde, welches zur Hebung
unterer religiösen Zustände nothwendig wäre. Ich anerkenne
auch, daß der Geistliche eine hohe und wichtige Ausgabe hat,
und will, daß er nach allen seinen Kräften dahin wirke, daß
die Zustände unseres Volkslebens steiS verbessert werden. Es
ist freilich eine schwierige Aufgabe, so zu wirken; allein der
Geistliche soll fich nicht in sein HauS zurückziehen, beinahe
unbekümmert um dasjenige, waö um ihn vorgeht. Er soll
vielmehr dafür sorgen, daß im Gemeindeleben alle Verbesserungen

eingeführt werden, welche zur Hebung deS Wohles
der Gemeinde führen können. Wenn der Geistliche so wirkt,

wenn er Beweise gibt, daß er mit allen Kräften daS Wohl
ftiner Mitmenschen wolle, so wird er auch ihre Liebe erndlcn»
und wenn er am Sonntag seinen Bortrag auS dem Herze»
spricht, so wird er auch zu Herzen gehen. Allein die
Veräußerung der Pfrundgü er, wie man fie hier beantragt, wird
dieser Entwicklung durchaus keine Hindernisse in den Weg
legen.

Gygar. Ich bin so frei, den Antrag zu wiederholen,
den ich schon bei der ersten Berathung gestellt habe» nämlich:
„bei jeder Landpfarrei, wo noch hinreichendes Land vorhanden
ist, soll so viel gelassen werden, daß eine mittelgroße Familie
in der betreffenden Landeögegend die nöthigen Lebensrnittel
selbst pflanzen kann. Der Verkauf soll vor der Ausmittlung
nicht beginnen." Dieses ist gewissermaßen ein Mittelanttag
zwischen denjenigen Anträgen, welche nicht verkaufen wollen,
und denjenigen deS RegierungSratheS. Ich glaube, der Staat
habe das Recht, die Pfrundgüter zu veräußern; allein er soll
auch dafür sorgen, daß der Pfarrer die nothwendigen Lebensrnittel

selbst pflanzen karrn. Dieses wird, wie ich glaube, durch
meinen Antrag erreicht. Ich wieherhole auch den Antrag,
w lchen ich schon bei der ersten Berathung beantragt habe,
nämlich statt 2 5 Inch, zu setzen 1—10 Inch. ES hat fich
aus den Untersuchungen der Kommission ergeben, daß selbst
2 Juch. an einigen Orten zu viel seien. Diese nützen also
durchaus nichts und verursachen dem Staate bloß noch die
abfälligen Unterhaltungskosten einer Scheune. 5 Zuch.
dagegen find an den meisten Orten zu wenig.

v. G r l a ch. So sehr ich auch besonders mit dem letzten

Theil deS VortrageS des Herrn Regierungsrath L-Hmanu
einverstanden bin, welcher mir bezüglich der Pflichten eines
Geistlichen ganz aus dem Herzen gesprochen hat, so kann ich
mit ihm doch darin nicht übereinstimmen, daß der Geistliche
sich nicht mir materiellen Angelegenheiten befassen solle. Ich
begreife nicht, wie man über den §. 80 der Versassung so leicht
hinweggehen kann, und glaube, Herr Stettler habe ganz rich-
tig behauptet, der Große Rath sei nicht kompetent, in diese»

Angelegenheil einen Beschluß zu fassen. Die vorliegende Frag»
betrifft ohne Zweifel die äußern kirchlichen Angelegenheiten.
DaS kann unmöglich bestricken werden. Ich muß noch auf
den S 96 der Verfassung aufmerksam machen, welcher bestimmt,
daß keine Gesetze» Verordnungen uns Beschlüsse, welche mit de»

Verfassung im Widerspruche stehen, angewendet oder erlassen
werden dürfen. Dieser Umstand bestimmt mich, in dieser Sach»
nach dem Antrage deS Herrn Stettler zu stimmen, nämlich
über die Veräußerung der Pfrunddomänen heute keinen
Beschluß zu fassen. Auch dasjenige, waS Herr MatthyS gesagt.
p»l mich nicht überzeugt. Diese Angelegenheit braucht nicht
so nothwendig beseitigt zu werden, wie die Bestrafung von
Verbrechern. Es ist natürlich, daß man uicht alle Verbreche,
ungestraft laufen lassen oder einsperren kann, bis der neu«
Kriminalprozeß eingeführt ist. Allein die vorliegende
Angelegenheit ist nicht so dringend, daß man fie nicht verschieben
könnte, bis die Kirchensynode ins Leben gerufen ist. Es hat
mich verwundert, daß, alS Herr Tscharner dem Herrn Mat-
lhyS antwortet, er nicht auf ein Wort mehr Gewicht
gelegt hat. ES heißt nämlich im 8 1 des Dekrets, de,
ter Staat übernehme nach dem Wunsche der Geistlichkeit di«
Beziehung und Verwaltung aller derselben „zugehörenden" ur-
barifirten Einkünfte:c. Was will dieser AuSdruck anderes
sagen, als daß diese Einkünfte Eigenthum der Geistlichkeit
seien. Ich kann unmöglich begreifen, wie man auS dem Dekret

den Beweis herleiten will, daß daS Eigenthum derselben
von der Geistlichkeit an den Staat übergegangen sei. Eventuell

schließe ich mich denjenigen Ansichten an, welche kein«
so bestimmte Beschränkung, sondern eine allgemeine Fassung
des Art. 11 verlangen, und namentlich möcht« ich noch den
Zusatz beantragen, daß auch di« zur Bewirthschaftung
nothwendigen Gebäulichk«iten von der Veräußerung auSg«nomm«a
sein sollen.

Sträub. Ich erlaube mir. auch ein paar Worte übe«
diese Sache zu spreche». Vor allem aus verdanke ich dem



Herrn Regierungêrath Lehmann dm Antrag, welchen er im
RegierungSrarhe gestellt hat, nämlich die Staatsdomänen Haupt,
sächlich zu Armenanstalien zu verwenden. Allein gerade, wenn
wan fie dazu verwenden will, sollte man fie nickt verkaufen,
sondern den Grundsatz der Unveräußerlichkeit aufstellen. Ob
der Staat das unbedingte Reckt habe, Psrundgülcr zu ver«
äußern oder nicht, das ist eine Frage, in welche ich nicht ein-
treten darf, indem sogar unsere Herren Nechtsgelehrten nicht
darüber einig find. Allein ich bin dock neugierig, ob, wenn
eine solche Stiftung zu Gunsten der Rcchlsgelchrten von
Alters her bestanden hätte, fie dann nicht darüber einig wären,
daß sie fortbestehen tolle. Herr Präsident, meine Herren, ich
bin ein Alter, Unvcrbess rlicker, und möchte gerne halten, was
Verträge, Gesetz und Verfassung nach meiner Ansicht feststellen,
und nach dieser stellen sie fest, daß das Pfrundgut ein besondere»

Gut der Geistlichkeit sei und ihrem Amte angehöre, und
daß die Regierung bloß das Aufsichrsrechl über dasselbe habe,
wie sie e» noch über viele andere Sachen hat. Ich will nicht
sagen, daß in diesem Aufsichtsrecht nicht die Befugniß enthalten

sei, daS Nothwendige veräuß-rn zu können. Allein weine
Ansichten scheinen so ziemlich veralter, und ich weiß nicht, ob
sie noch Anklang finden werden. Einer der Herren Redner
hat gesagt, es sei keine Gefahr vorhanden, daß man den Herren
Geistlichen zu nahe trete, denn das religiöse Gefühl im Berner
Velk sei so groß, daß man di.ses nie zugeben würde. Gott-
lob ist noch religiöses G fühl im Berner Volk! Alkin kides
»st eö gerade nicht da, wo es sein sollte, und namenllick nicht
da, von wo aus man gehörig auf die Geistlichen wirken könnte.
Herr Regieruugsralh Lehmann hat den Antrag gemacht, den
Pfarrern als Maximum 7 Juch. zu lassen. Ich werde diesem
Antrage beistimmen, wenn nicht ein anderer, auf Verschieben
der Sache gerichteter, die Mehrheit erhält. Vorzüglich möckle
ich aber noch auf einen Umstand aufmerftam machen, den erst
Herr v. Erlach berührt hat. Man ist einig darüber, man
wolle ten Pfarre-n Land lassen; bloß über das Wieviel find
v.-ischkdene Ansichten. Wenn sie aber Land haben sollen, so

müssen auch die Pfrnndschcuern vom Verkaufe ausgenommen
»verven, besonders da bekannt ist, in wie naher Verbindung
an vielen Orten das Scheuerwerk mit dem Piarrhause steht.
Wenn man vielleicht später in den aufgeklärtere»» Zelten noch
dahin kommen wird, auch die Pfarrgebäude zu ve»äußern,
»verven fie such mehr gellen, wenn man noch das Steuerwerk
dazu geben kann. Folgender Umstand ist besond-rs für uns
vom Lande wichtig: Könnte nicht eine Möglichkeit sein, daß
der Staat in die Lage gerat he, wo er die Geistlichen nicht
mehr b.soiden könnte? Da würde man sagen: Die Gemeinden,

welche Pfarrer hab.n wollen, sollen selbst dafür sorgen.
Wenn noch Pfrundland vo.Handen wäre, so könnte man dieleS
dazu brauchen, sorst aber wüßte man zusammensteuern.
Gerade um dieses zu vermeiden, sind, wie ich glaube, die Pfrund-
güler gestiftet worden. Was das Maximum von 7 Zuch.
betrefft, so kann man zwar damit nicht an allen Orten 2 Kühe
dabei», sondern an vielen kaum eine. Allein wenn gar nichts
bestimmt wird, so fürchte ich, es möchte eine allzu große Willkür

eintreten, und man möchte einem Pfarrer, der vi.ikiSt
so oder anders predigt, die Spieße nicht gleich lang machen,
so daß ich doch lieber cine klare und deutliche Bestimmung
will, wie vi-l Jeder haben soll. Dazu würde ich iàssen bloß
eventuell stimmen.

Siegenehaler. Ich erlaube mir über diese An-
gele^enseir bloß ein paar Worte und will dabei die rechtliche
Seile nicht beruh:en. Dasür filed die Herren Juristen da,
welche an diestr Frage ihre Schnäbel wetzen können. In
Betreff der Zweckmäßigkeit dagegen wird wohl jeder vernünftige

Mensch dazu stimmen müssen. Sehen wir auf dem Larttc,
wie die Pfarrgüter administrer sind, so werden wir finden,
daß fie sich in sehr schlechtem Zustande befinden. Dieses
beweist

» daß die Pfarrer sehr schlechte Landwirkhe sind und
lieber bei den Bauern auf der Wurst herumneiten, als sich

selbst Mühe geben. Wenn man tragt, wie die PfrunSgüter
gestiftet worsen seien, so lautet die Amworl allerdings: durch
freiwillige Beilläge der Gemeinden. Allein zu welchem Zwecke
haben diese Land hergegeben? Damit hie Se.lsorgcr zu glei-

Tugblott des NroAeu RadheS. lS'câ-

cher Zeit den Unterricht ihrer Kinder besorgen. Später
haben sich es aber die Herren Geistlichen in diekm Punk.e
sehr bequem gemacht. Sie haben nämlich diese Pflichten aus
die Gemeinten zurückgewälzl und jetzt sagt ck iner mehr, er
wolle deßhalb das Pfcnndland dem Schulmeister geben oder
es auch nur mit »hm theilen. Die Herren Geistlichen haben
fich auf eine nicht fthr noble Weise dem Schulunterricht
entzogen. Es kommt mir gerade so vor, als ob man den VolS-
unlerricht verhindern wollte, »nährend ein anderer Zweig sich

förmlich zur Eiterbeule gestaltet.

Wie d mer zu Rohrbach. Ich kann nicht einsehen,
warum man den Herren Geistlichen so viel Land zutheilen
will, den Regierungsstatkhalterli, Gerichîspràstdenlen, AmtS-
sckreilurn »c. zc. dagegen NichiS, Von diesen sagt Niemand
etwas. Warum sollen diese es ohne Land machen können, die
Geistlichen dagegen nicht?

Geiser, Obeefl. In Betreff der Pftundgüter ist
meine Meinung diejenige, welche Herr R- R. Lehmann
ausgesprochen hat, eine Rebe, welche würdig ist eines Landesva-
lers. In Betreff tes ersten Passus des 8. 11, betreffend die
Veräußerung aller Kcbäulickkeilen und Grundstücke, welche
zum unmitkelba en Gebrauche der öffentlichen Verwaltung oder
zur Benutzung von Staatsanstatten voraussichtlich nicht nöthig
find, bin ich ebenfalls einverstanden, daß fie verkaust werden,
sie verursachen bloß Kosten und tragen im Verhältniß zum
Kapital den Zins nicht ab. Ich muß indessen noch eine
andere Meinung provuziren, welche zwar von Herrn Lehmann
berührt Worten ist, allnn nicht so ausführlich wie ich
gewünscht hätte, nämlich daß der Staat keine Gelegenheit
versäume, wie er auf der einen Seite verkauft, so auf der andern
Seite auch zu kaufen, wo fich ihm Gelegenheit darbieter,
Anstalten zu errichten. Ich mache aufmerksam, daß man das
Kloster St. Urban enverben könnte, welche» ungefähr 800
Jucharten an Waldungen und 1200 Jucharten an Land hat.
Die Gebäulichkeiten diese» Klosters eignen fich in jeder
Beziehung zu einer großartigen A- stalt ; sie find in sehr gutem
Zustande und von Stein gebaut. Selbst die Scheuern find
so gut gebaut, daß fie Jah:e lang keiner Reparation bedürfen.
Man trägt uns diese Besitzung beinahe auf den Händen herzu,
sp büß w»r fie zu einem Preise haben könnten, der unter aller
Erwartung wäre. Dieses Kloster könnte zu jeder großartigen
Anstalt trefflich gebraucht werden und würde uns gewiß Glück,
Heil und Segen bringen. Ich wünschte namentlich, daß dieses

Gebäude zu einer landwirthscyafrlich-n Anstalt benutzt
würde, wo der Bauersmann seine Söhne hinschicken könnte,
damit sie lernen zu produziren und der Erde SchooS die F.üchke
abzugewinnen; damit sie lernen vernünftig zu arbeiten und seine

Liegenschaften zu besorgen zum Glück und Segen seiner Fa-
milie und deS Staats. Der Boden ist sehr gut. so daß man
die Armen zweckmäßig beschäftigen könnte und sie selbst ihren
Unterhalt finden würden. Zum Verkaufe der entbehrlichen
Staatsdomänen bestimmt mich der Umstand, daß sie in Pri-
valhänden mehr abtragen als dem Staate, so wie der schöne

Gedanke, daß man auf der andern Seite eine Erwerbung
machen könnte, die zum Glück, Heil und Segen des BoikS
gereichen würde.

Herr Berichterstatter. Diese Diskussion üb.r
den I. 11 ist ungefähr ein Abbild der Diskussion, die bei des

ersten Berathung über den nämlichm Gegenstand sta t fand,
indem ungefähr die nämlichen Gründe für und gegen angeführt

sind. Was zunächst die Bemerkung deS Herrn alt
Reg.-Rath Schneider betrifft, es sei wünichenswerlh, daß in
Zukunft Gesdtze, die einer zweiten Berathung unterworfen find,
auch zum zweiten Male gedruckt ausgetheilt werden, so ist

dieß allerdings gegründet; es wird in Zukunft dieser Bemer-
kung Rechnung gelragen werben, wie es auch schon bet der-

zweiten Be.athung des KriminslprozefftS geschehen ist. Es
werdcn zwar dadurch einige Kosten mehr verursacht, aber
ist besser, ewige Kcsten mehr zu tragen und dafür gründlich
zu berathen. Der erste Antrag, welcher in der Sache selbst

gestellt worden ist, kommt von Herrn v. Tavel, und geh:
dahin, von einer grundsätzlichen Veräußerung der Staatsdomänen

zu abst.ahke», so daß statt deS Grundsatzes der Ver-
00



äußerung derjenige der Erhaltung angenommen würde. Kür
diesen Grundsatz ist allerdings dasjenige anzuführen, waS

Herr v. Tavel angeführt hat. Die Staatsdomänen find die

sichersten VermözenStheile deS Staat», welche immer vorhan-
den und der Gefahr eineS schnellen Verbrauchs weniger un«
lerworfen find. Allein wenn diese» die beste Art ist, daS

StaalSvermögen anzulegen, so müßte man noch weiter gehen

als den einfachen Grund der NichtVeräußerung anzunehmen
und nach und nach alle vorhandenen Kapitalien zurückstehen,

um mit denselben Domänen und Liegenschaften anzukaufen.
Diesem Grundsatze bin ich aber überhaupt entgegen. Wenn
Sie davon ausgehen, daß der Staat möglichst viel
Grundeigenthum erwerben solle» so kommt man auf den Zustand der

Feuda'herrschafl zurück, wo man statt der freien Grundeigenthümer

viele Pächter hat. Mit dem Boden bleibt aber auch

der Pächter unfrei. Nächst dieser nachtheiligen polirischen

Folge ist die andere Folg« die, daß bei dem Pachclyst-m die

Ausbeutung deS Grund und BodenS bei weitem nicht in dem

Maße statt findet, wie wenn da» Eigenthum frei ist. Ich
huldige dem System, wonach da» Grundeigenthum so viel al»
möglich der todten Hand entzogen und dem freien Verkehr
übergeben werden soll. WaS die spezielle Bemerkung betrifft,
eS sei eine sichere AnlegungLart deS StaatSvermögenS, so

werde ich bald auf diese Behaup ung zurückkommen. Nach
meiner Anficht liegt nämlich die Garantie der Erhaltung de»

StaatSvermögenS in den Institutionen deS Staate» selbst,

auf welchen Umstand ich bald zurückkommen werde. Von
Herrn Tscharner ist ein zweiter Grund für die Beibehaltung
der Pfrunddomänen hervorgestellt worden. ES könnte nämlich
nach und nach, wenn die Pfrunddomänen verkauft werden, der

Umstand eintreten, daß man den Gemeinden gegenüber sagen

würde, fie sollen jetzt ihre Geistlichen selbst bezahlen. Diese»

ist nun da» Gespenst, mit welchem man un» zu erschrecken

sucht, und da» andere ist, daß man glauben machen will,
die jetzige Verwaltung und die jetzt geltenden demokra-
tischen Grundsätze beabsichtigen, die StaatSkirche zu
zerstören. Allein die beste Garantie, welche gegen diese

vermeintliche Gefahr, in welcher die Gemeinden und die

Kirche stehen sollen, gegeben werden kann liegt in
der Konstitution de» Volkes selbst. Wo ein Volk selbst seine

Behörden wählt und von 4 zu 4 Jahren erneuert, indem «S

sich j «weilen solche Vertreter aussieht, von denen eS glaubt,
sie werden seine Interessen vertreten» wird so «twaS nicht
geschehen können, oder eS habe denn daS Volk selbst sich

überzeugt, daß eS zweckmäßig wäre. Haben wir nun solche Jnsti-
mtionen Ja, wir haben fie, und ich glaube auS diesem Grunde
voraussetzen zu können, daß die Anficht, welche Sie heute auS-
sprechen, mir derjenigen deS Volke» übereinstimme. Sollten
wir un» aber täuschen und sollten unsere Ansichten nicht
diejenigen deS Volke» sein, so wird dasselbe im nächsten Jahre
andere Vertreter wählen, die e» besser vertreten. Wenn sich

so der Gr. Rath unterstehen würde, gegen den Willen de»
Volke» zu sagen: wir wollen Von der Staatsbesoldung der
Geistlichen nicht» mehr wissen, so möchte ich sehen, waS daS

Volk dazu sagt. DaS Volk in seiner Masse versteht besser.

waS in seinem Interesse liegt, als eine einzelne Kaste dieser
oder jener Art. Ich komme nun zu den einzelnen Anträgen,
die gefallen find, und zwar zuerst zu denjenigen der Herren
Tscharner und Stettler. Diese behaupten, der vorliegende
Gegenstand gehöre zu den äußern Angelegenheiten der Kirche.
Ich frag« aber: wa» hat die Kirche in ökonomischen
Angelegenheiten für ein Recht? Kann fie verlangen, daß der Staat
die Geistlichen auf diese oder jene Weise bezahle? Nein,
sondern fie kann bloß verlangen, daß der Staat ihr die im Dekret
von 1304 festgesetzte Summe von Fr. 27ö,000 entricht». Im
Dekret ist nicht einmal gesagt, daß man jedem Geistlichen
jährlich so und so viel bezahlen solle, sondern e» ist bloß eine

Gesammtsumm» ausgesetzt. Wenn es sich einmal darum handeln

sollte, am Besoldungsverhältniß selbst etwaS abzuändern»
so.könnte dann allerdings die äußere Kirche etwaS dazu
mitsprechen. Allein die Frage über die Veräußerung der Kirchen-
g 'ler schlägt nicht in diese» Verhältniß ein, weil im Jahre
t304 die Geistlichkeit die Kirchen- und Pfrundgüler dem Staate
so übergaben hat, daß er damit macheu kann, waS er will,

d. h. zum Eigenthum. Herr Stettler hat behauptet, ,S sei

«in Vertrag vorhanden, wenn schon nicht der Form, so doch
der Sache nach. Allein der Klein« Rath hat schon in den
Borverhandlungen zu diesem Dekret, als die Geistlichkeit ver-
langte, daß diese» Verhältniß vertragSweise abgeschlossen werde,
dieses entschieden von der Hand gewiesen. Nun hat da» Gesetz
Von 1804 dem Staate da» Veräußerungsrecht, mithin auch da»
EigeothumSrecht eingeräumt; dagegen hat derselbe die Pflicht
übernommen, die Geistlichen zu besolden. Die Pflicht der
Besoldung wird der Staat erfüllen, so lange daS Volk regiert,
und ich hoffe, e» werde dasselbe im Kanton Bern immer
regieren. Daß auch die Regierung von 1830 die gleiche Anficht
hatte, beweist da» Gesetz, daS zur Zeit der Aufhebung dc»
Kollaturrechte erlassen wurde. Damal» hat die Regierung
Folgende» beschlossen: „Alle in Händen einzelner Korporationen
ober Partikularen befindlichen Kollaturrechte find von nun an
aufgehoben. E» soll von dem Kollator dem Staate übergeben
werden alle» der betreffenden Kollaturpfarre laut den darüber
vorhandenen Pfarrurbarien oder sonstigen Titeln zuständig»,
beweglich« oder unbewegliche Vermögen mit den dazu gehörigen
Rechten und den darauf haftenden Beschwerden." Nun, wenn
man etwa» überzieht, so muß jeder Jurist sagen, daß der
Smpfänger, sofern nicht» andere» auSbevungen, Eigenthümer
desselben werde. In der ErekutionSordnung, §. 4, sagt der Re-
gierungSrath: „Diese Inventarien sollen bis längsten» am 1.
Herbstmonal 1839 von dem Abgeordneten de» Finanzdepart».
menr«, dem Kollator und dem Pfarrer unterzeichnet, dem Fi.
nanzdepartement vorgelegt und nach deren Genehmigung die
förmliche Uebergabe und für die Liegenschaften, sowie für die
dinglichen Rechte und Dienstakten die gerichtliche Zufertigung
veranstaltet und ausgefertigt werden." Jeder Jurist legt dieß
wieder so auS, daß derjenige, welchem zugefertigt wird, Eigenthümer

werde. Wenn also der Staat von diesen Anficht,«
schon bei Kollaturrechte« ausging, so darf man dieselben mit
viel mehr Gründen bei den Pfrundliegenschaften theilen. Wa«
der Staat Eigenthümer der vor 1830 übernommenen Pfrundgüler,

sollte er eS weniger in Bezug auf die 146 übrigen sein?
Ich wiederhole eS: wenn es sich um die Besoldung der
Geistlichkeit handelt, so hat die Synode etwa» dazu zu sagen; wenn
eS sich jedoch um Veräußerungen der Pfrunddomänen handelt.
so hat allein der Staat zu diSponiren. Herr Tscharner hat
bei diesem Anlaß von der Insolvenz de» Staates gesprochen.
Wenn er der Helvetik Insolvenz vorwirft, so könnte ich ihm
sagen, wie e» sich damit verhält und Thatsachen anführen,
welche nach meiner Anficht zweckmäßiger jetzt nicht berührt werden
sollen. All-rding» war die Helvetik während einiger Zeit in
Geldverlegenheit; aber dieß wäre nicht der Fall gewesen, wenn
alle helvetischen Beamten ihre Pflicht gegen da» Vaterland
erfüllt hätten. Herr Tschiffeli macht aufmerksam, e» gefalle ihm
nicht, daß man bei den letzigen Verhältnissen den Verkauf von
Domänen überstürzen wolle. Ich glaube, diese schon mehrmal»
gemachte Einwendung werde nach den seitherigen Erfahrungen
unbegründet befunden. Daß in dieser Beziehung nicht überstürzt
wird, beweist der Umstand, daß in der jetzigen Sitzung ein einzige»
Pfrunddomänenv?rkauf zu genehmigen war; hätte man
überstürzt, so wäre dieß in jeder Sitzung wohl zwanzig bi» dreißig Mal
der Fall Es heißt auch im Gesetz, daß die Pfrunddomänen
nur allmälig sollen veräußert weroen. Wenn daher die jetzig«
Verwaltung die ^nteress-n deS Staates im Auge hat, so wird
sie nicht jetzt veräußern, wo die Güterpreise so niedrig stehen.
Die von der Direktion der Domänen abgegebene Erklärung
wird Sie jedenfalls beruhigen. E» wird durch den
Paragraphen der Verwaltung bloß der Fingerzeig gegeben, auf Lie-
genschaften, welche zweckmäßiger veräußert werden sollen, nicht
Aufwand zu machen. ES muß dann bei jeder Reparaturfrag«
untersucht werden, ob es zweckmäßiger sei, den betreffenden
Gegenstand zu veräußern oder der Reparatur zu unterwerfen.
Herr Tschiffeli hat weiter bemerkt, der ZinS von 4»/« sei jeden-
falls zu hoch. Obschon diese Frage mit dem Vorliegenden nicht
zusammenhängt, so muß fie doch berührt werden. Die Pachtzinse

der Pfrunddomänen gründeten fich bis jetzt auf ein«
Schätzung vom Jahre 1804. Im Zeitlaufe von 50 Jahren
mußten dieselben natürlich in ein ungleiche» Verhältniß kommen;
deßhalb glaubte fich der Regierungsralh verpflichtet, «ine R»-



Villon derselben stattfinden zu lassen. In jedem Bezirke wurden

SchatzungSkommissionen bestellt, bei denen die Geistlichen
ihre Bemerkungen anbringen konnten; am Schlüsse wurden die
Schätzungen in der Weise festgestellt, daß die Pachtzinse auf
4 »/o bestimmt wurden. Nun haben die Pfarrer allerdings
gegen dieselben remonstrirt; allein ihre R.klamationen bafirlen
auf außerordentlichen Verhältnissen. Wenn 4»/« angenommen
werden, so ist dieß nicht reiner Ertrag; denn der Staat be-
streitet die Grundsteuer, Reparaturen u. dgl. In der Regel
stehen die Kapiiallchatzungen der Pfrundgüler den Steuer-
schatzuNgen ungefähr gleich. Für die versteigerten Pfrundgüter
wurde immer mehr erlôSt, alS ihre Schätzung betrug. Dieß
hängt übrigens nicht mit dem Gesetz zusammen. HerrTschiffeli
und auch einige andere Redner haben gegen den Grundsatz der
Veräußerung eingewendet, es wäre zweckmäßig, die Domänen
»u erhalten, damit man den Armen Land geben könne. ES
ist schon von Herrn Lehmann bemerkt worden, daß man
diejenigen Domänen, welche man zu Armcnanstallen benutzen kann
und will, nicht veräußern werde; aber eS liegt nie in der Absicht

der Verwaltung, wenigstens nicht in meiner Absicht, die
Domänen zu parzelliern und nachher ohne Weiteres den armen
Familien zu verteilen. Wo viele Domänen lägen, da würden

die Armen viel, und wo wenige lägen, wenig erhalten.
Ich würde einen andern, billigeren Weg einschlagen. Sie
können annehmen, daß im Kanton Bern 10—15,000 Familien
kein Grundeigenthum besitzen und auch nicht zu den eigentlichen

GewerbSfamilien gehören. Wenn die Gesetzgebung ihr«
gehörige Entwickelung nehmen soll, so muß dahin gewirkt werden

daS diese große Zahl abnehme. Nehmen Sie von den
für daS Armenwesen auSgeietzten Fr. 400 000 die Hälfte und
verteilen sie die Summe auf folgende Weise. Machen Sie
eS 5000 Familien möglich, etwa 2 Jucharten per Familie in
Pacht zu nehmen, und bezahlen Sie für jede 40 Fr. Wird
eS so eingerichtet, daß die Familie jährlich 1 oder 2 Prozent
abbezahlen kann, so wäre daS Land in Zeit von 14—20 Jahren

im Eigenthum der betreffenden Familien. Wenn Sie dieses
System ein halbes oder ganzes Jahrhundert durchführen, so
werden allmälig alle Armenfamilien zu Eigenthum kommen.
Freilich werden Sie fragen, woher man dieses Eigenthum
nehmeu soll. Diese Frage müßte bei einer andern Gelegenheit
beantwortet werden. Die Armen haben Lust zur Arbeit, wenn
sie sehen, daß sie durch angestrengten Fleiß zu etwas kommen;
jetzt fehlt ihnen aber der Trieb zur Arbeit, weil sie sehen, daß
sie ungeachtet aller Mühe am Ende des JahreS keinen Batzen
mehr alS am Anfange des JahreS haben. Deßhalb soll die
Gesellschaft Abhülfe treff-n, aber nicht auf die Weise, daß
bloß 200-300 Familien erhalten werden. Nur noch Einiges
über daS Maß. Der vorliegende Paragraph schlägt ein
Minimum von 2 und ein Maximum von 5 Jucharten vor. Nun
ist zuerst von Herrn Regierungsrath Jaggi der Antrag gestellt
worden, man möchte kein Maximum bestimmen, sondern ledig,
lich bestimmen, daß dem Pfarrer das zu seinem Bedürfniss«
nöthige Pfrundland belassen werde. Diesem Grundsatz könnte ich
deßhalo nicht beipflichten, weil dadurch alles der Willkür wieder

überlassen würde. Die Verwaltung könnte bald finden,
eS sei der Fall eine Jucharl, bald 10 Jucharten zu gestatten.
Herr Tillier hat den Antrag des Herrn Jaggi unterstützt, und
gesagt, man habe bei der Ausführung des Systems, das nun
soll inS Leben treten, Schwierigkeiten gefunden. Bis jetzt war
dieS nicht der Fall. Den paar Reklamationen, die eingiengen,
wurde so viel als möglich Rechnung getragen; dieß wird auch
in Zukunft geschehen. He:r RegierungSratp Lehmann hat
beantragt das Maximum von 5 Jucharten auf 7 zu erhöhen.
Ich glaube, es sei nicht nöchig; denn der RegierungSralh kann
ausnahmsweise über 5 Jucharten gehen, wenn z. B. in
Berggegenden das Land schlecht, und der Pfarrer auf dasselbe
ausschließlich angewiesen ist. Herr Friedli hat beantragt, man
möchte ein M^ß von 1—10 Jucharten bestimmen. Ich könnte
diesem Antrag eventuell unler den Voraussetzungen beistimmen:
erstens, daß man den in erster Linie vom RegierungSralh
gestellten Antrag nicht annehme; zweitens, daß gesagt werde,
es könne 1 bis 10 Jucharten gelassen werden. Herr v. Erlach

hat den weitern Antrag gestellt, eS sollen jedenfalls die

zur Bewirthschastung erforderlichen Gebäulichkeiren von der

Veräußerung ausgenommen werden. Ich glaube, dieß werde
gewöhnlich geschehen; aber der absolute Grundsatz ließe sich
wahrscheinlich nicht durchführen. Wenn z. B. eine sehr große
Scheuer, die d«r Pfarrer vielleicht gar nicht braucht, zweckmäßig
veräußert werden kann, so soll das Gesetz diese Veräußerung
nicht hindern. Ich glaube, man könnte in dieser Beziehung
der Verwaltung daS Vertrauen schenken, daß sie daS Interesse
deS Staates unter Berücksichtigung der Verhältnisse wahren
werde. In den meisten Fällen hat ja der Große Rath den
Entscheid. Endlich hat Herr Geiler den Wunsch geäußert,
man möchte, wenn man auf der einen Seile StaatSliegenschaf-
ten verkaufte, auf der andern Seite auch dem Staate nützliche
Anstalten ankaufen, namentlich landwirthschaftliche. Ich be-
merke, daß schon bei der Berathung deS letzten Büdget» der
Antrag zugegeben worden ist, eS möchte untersucht werden, ob
man nicht allsällig für den Staat landwirthschaftliche Anstalten,
wie Hofwyl, St. Urban w. ankaufen sollte. Die Direktion
deS Innern hat den Auftrag erhalten, und bereits erfüllt, sich
mit der Untersuchung zu beschäftigen, welche Einrichtungen im
Falle deS Ankaufs nothwendig wären. Sie wollte Hofwyl
und St. Urban schätzen lassen, allein der Regierungsrath wollt«
vorerst wissen, ob sich diese Höfe zu landwirthschaftliche»
Anstalten eigneten. Dem Antrage deS Herrn Zahler könnte
ich unmöglich beistimmen, denn der Zweck, den er im Auge
hat, ist bereits im 8-10 aufgestellt, wo eS heißt: „Auf diesem

Etat, so wie in der Kapiralrechnungsführung überhaupt, sind
die Civil- und Pfrunddomänen von einander auszuscheiden."
Also dem Kapital nach wird besondere Rechnung geführt; ich
könnte aber nicht dazu stimmen, daß man beim Budget sogen
sollte, so und so viel tragen die Pfrunddomänen ein, und so

nnd so viel muß vor allem aus für Besoldung der Geistlichkeit
vorbehalten werden. Dieselbe muß von der allgemeinen Staatskasse

bezahlt werden, denn wir können in der StaalSrechnung
nicht besondere Bestimmungen aufnehmen, wenn wir dieselbe
nicht ungeheuer kompliziren wollen. In erster Linie trage ich
also auf unveränderte Annahme des Paragraphen an ; in zweiter

Linie pflichte ich dem Antrage des Herrn Friedli bei.

Friedli erklärt sich mit der von Herrn Berichterstatter
Vorgeschlagenen Modifikation seines Antrages einverstanden.

Abstimmung.

auSzu-

anzu-

1) Den 8- 11 mit oder ohne Abänderung
anzunehmen

2) Denselben zu verwerfen
3) Die Pfrundgüter vom Verkaufe

zunehmen
4) Dagegen
5) Kein Maximum zu bestimmen
6) Dagegen
7) Ein Maximum von 5 Jucharten

nehmen
8) In Betreff deS Maximums höher zu gehen
S) Ein Maximum von 7 Jucharten anzu¬

nehmen
10) Höher zu gehen
11) DaS Minimum auf 1 Juchart herabzu¬

setzen

12) Dagegen
13) Die zur Bewirthschaftung erforderlichen

Gebäulichkeiten auszuschließen
14) Dagegen
15) Den Ertrag der Pfrunddomänen aus¬

schließlich zu kirchlichen Zwecken zu
verwenden

10) Dagegen

Gr. Mehrheit.
17 Stimmen.

26 Stimmen.
Gr. Mehrheit.
19 Stimmen.
Gr. Mehrheit.

45 Stimmen.
Mehrheit.

66 Stimmen.
36 „
43
Mehrheit-

42 Stimmen.
Mehrheit.

24 Stimmen.
Mehrheit.

Also ist §. 11 mit dem Amendement deS Herrn Regie-
rungsralh Lehmann, jünger, angenommen und sämmtliche auf
diesen Paragraphen bezüglichen Vorstellungen haben durch diese

Beschlußnahme ihre Erledigung gefunden.
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Herr Präsident. SS ist heute Morgen in Bezug auf
das, waS Herr Zazgt we^en seiner Entlassung erkläre hat,
Verlesung des PivrokollS verlangt worden. DieS soll
geschehen.

Verlesen werden nun das Schreiben de« Herrn Regie-
rungsralh Jaggi an den Großen Rath, der Bericht deS Re-
gierungSralyeS an den Großen Rath, und der, daS Gnllas-
zungöbegehren betreffende PassuS des GroßralhsprotokollS.

Hebler. Ist cS erlaubt, eine kurze Erklärung zu geben?
Die heute Morgen gestellte Interpellation hat einzig rn der
Absicht stattgefunden, uns alle über das ErirlassungSdegehren
deS Herrn RegierungSrath Jaggi aufzukià en und dahin zu
wirken, daß man nicht nachträglich in V rlegenh-it g-rathe,
wenn vielleicht von verschiedenen Seiten in Zweif l gezogen
werden möcbre, ob sich Here Jaggi noch in einem verfassungsmäßigen

Wirkungskreise befinde. Wenn der Beschluß des

Großen RaiheS die Entlassung ohne weiters auSspräwe, so

müßten allerdings Zweifel entstehen.; es heißt jedoch im
Protokoll, daß die Entlassung auf den Tag ertheilt sei, an wel-
chem die Stelle vom Nachfolger angetreten werde. Das
Protokoll stützt sich auf das Enriassungsbegehren des Herrn Jaggi.
Ich glaube daher, der Zweck der Interpellation sei erreicht
und wir sollen annehmen, Herr Regierungsrath Jaggi könne

wirklich einstweilen noch als Regierungsrath funklioniren. Ich
benutze jedoch den Anlaß, der Regierung die dringende Bitte
ans Herz zu legen, sie möge den provisorischen Zustand so bald
als möglich aufhören lassen, indem ein zweites Glied des Re-
gierungsralhes kcank und ein drittes sich im Militärdienste
befind«.

Fortsetzung der Tagesordnung.

8- t2.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph hat bei
der ersten Berathung zwei Aenderungen erlitten; zunächst beim
ersten PassuS auf den Antrag einerseits des Herrn Belrichard,
anderseil« deS Herrn v. Erlach; dann bei Ziffer 1 und 2, wo
der Termin auf 6 Monate ausgedehnt worden. Ich beantrage
nun die Annahme dieses Paragraphen mit den Zusätzen oder
Abänderungen auS der ersten Berathung.

Zahler. Ich ergreife diesen Anlaß, um zu zeigen,
wie »S bei solchen Veräußerungen in der Regel geht. Ich
glaube, daß eS dem Herrn Fmanzdirekcor erwünscht sein kann,
dieß zu wissen. Als die Schloßbomäne von Moßdach an die

Steigerung kam, wurde von Jemanden auf die Matte viel
geboten; dennoch erfolgte die Hingabe nicht. Warum? Man
antwortete: der Aausschaffaer sei nicht fur die Hingabe. An
der Steigerung von Längwyl erklärten Viele, sie wurden bieten,

aber e« helfe nichts, wenn man nicht mit dem Amls-
schaffner einverstanden sei. Man fragte mich deßhalb, ob eS

nicht zweckmäßig wäre, demselben ein Trinkgeld zu geben?
Ich rieth davon ab. Oftmals harre der Höchstbietende die
Sache nicht erhalten. Nun sagte derselbe, wa« soll ich machen?
soll ich mich nun bei den Nachgeboten etwa selbst überbieten?
Ich sagte, ich wolle mich darüber erkundigen. Ich ging nun
zu Herr Domäncnvcrwalter Siämpfli, und dieser sagte mir
nun Dinge, die mir ganz unerwartet waren. Der Amtsschaffner

ist freilich oft bedeutend im Spiele. Die Nachgebote müs-
sen durch sein Bürcau gehen. Im Oberfimmenthal weiß ich
immer, wie viel nachgeboren worden. Bloß bei einem einzigen
Amlsschaffner kann ich mich nicht erkundigen, weil demselben
ein anderer näher ist als ich. Bei der Steigerung der Matte
zu Thun hatte, nach der Aussage deS Herrn Domänenverwal-
rerS, bloß die Persönlichkeit deS Herrn Dr. und gewesenen
Großraih May bewirkt, daß man alle Berheiligten auf daS
Büreau des Herrn Domänenverwalters kommen ließ, um da
noch ein« Sleig«rung abzuhalten, an der dann die Matte statt
der Rachgebote von 21,000—24,000 Fr. auf 28,000 Fr. kam.

Ginge man von diesem einzigen Falle aus, so könnte man
sagen, es wären den Staatsdomänen Tausende entzogen worden.

Das wäre jedoch nicht der größte Nachtheil. Wichtige«
ist daS Mißtrauen deS Publikums, daS nun glaubt, eS geh«
so und so, obschon cS nicht wahr ist. ES Wäre daher gut,
einen Zeitraum zu bestimmen, bis zu welchem Nall geböte
erfolgen können, nach welchem dann wieder eine Steigerung
abgehalten werden sollte. Also vollständige Konkurrenz und
Oeffmilichkeit, damit Niemand betrogen werden könne. Dieser

republikanische Grundsatz ist mir heilig. Ec liegt auch im
Interesse der Regierung, die allen kiesen Sachen abhelfen
wirk. Ich weiß zwar wohl, daß sie mit denselben nicht
übereinstimmt; aber der Schein muß vermieden werden.

I. U. Lehmann, Regierungsrath. ES ist allerdings
ganz richtig, daß die öffentliche Steigerung dem Grundsatz«
nach das Zweckmäßigste ist. Allein ob dieselbe einzig, ohn«
Forlsetzung der Konkurrenz, auch für den Staat unter allen
Umständen am voriheilhaftesten sei, daS ist eine andere Frag«.
Es ist bekannt, daß bet Steigerungen hie und da von Einzelnen,
die das Verhältniß in Händen haben, Verabredungen stattfinden,
wobei dann der Erlös nicht die gewünschte Höhe erreicht.
Wenn aber ta, wo daS Resultat der Steigerung sich für den
Staat nicht günstig herausstellt, sowohl beim AnilSschaffn«,
als später auch beim Ceniralbüreru Nachgebote stattfinden können,
wird durch Fortsetzung der Konkurrenz und dahcrige Unter.
Handlung ohne Zwe f-l hi« und ra ein besserer Erlös zu «r-
wirken sein. Es kann hierbei auch kein Mißbrauch getrieben
werden, wenn man den Grundsatz ftsthälk, daß kein Gruiv-
stück'hingegeben werde, ohn« daß vorher der Höchstbietende au
der Steigerung Kenntniß erhallen habe, daß er überboten sei.

Ich habe dem ausgesprochenen Grundsatz nur ein einziges
Mal zuwivergelebt; ich bin deßhalb auch angefeindet worden.
ES handelte sich nämlich um ein kleines W'lldchen, daS Her,
Oberförster Manuel ohne den Boden aus 1230 Fr., und späte»
Herr Forstmeister Marchand im Holz auf 1480 Fr.
und für den nachhaltigen Ertrag auf 640 „

zusammen auf 2l20 Fr.
geschätzt hatte, und zwar die Holzpreise von bessern Jahrgängen
zu Grund- genommen. Nach Ausschreibung dieses Wäldchens
wurden für dasselbe zwei Angebote eingereicht, eines von
1800 Fr. un» vaS andere von 1600 Fr. ; der Minderbietent«
machte aber Anspruch aus dessen Loden, und in einem darübe»
eingeholten Rechtsgutachten wurde angerathen, von Seite ees
Staates auf den Besitz seS Bodens zu verzichten, weil, wenn
auch das formelle Recht eher zu Gunst n deS Staates spreche,
dieses nur einer m .ngelhaften S ipulation des be reffenden Aktes
zuzuschreiben sei und materiell daS Recht gänzlich auf Seite
des Gegners liege. Auf diesen Bericht hin glaubte ich zu
Vermeidung eineS Prozesses vor Allem mit dem Eigenthümer
des Bodens, welcher die 1600 Fr geboten hatte, in Unter-
Handlung treten zu sollen, und alS derselbe sich endlich dazu
verstand, die Schätzung des Herr» Forstmeisters von 2120 Fr.
anzubieten, beanstandtte ich um so weniger, beim RegierungSrath

auf Hingabe d eseS Wäldchens anzutragen, als dieses
Angebot dasjenige deS bei der Ausschreibung Höherbietenden um
320 Fr. überstieg, und bei den jetzigen Holzpreisen nicht auf
einen bessern Eclös zu hoffen war. Da ich nun bei auS-
nahmswmer Umgehung des soeben ausgesprochenen Grundsatzes

selbst unter diesen durchaus für mein Verfahren
sprechenden Umständen dennoch einer Kritik nicht entging, so stellt
sich aber nach diesem Beispiele die Nothwendigkeit um so mehr
heraus» daß die Konkurrenz jeweilen auf den äußersten Punkt
fortgesetzt werden muß, waâ ich mir bann auch zur festen
Regel vorgenommen habe. Damit ich aber näher wisse, ob
das Wäldchen wirklich zu wohlfeil verkauft sei, werde ich
dasselbe durch Sachverständige schätzen lassen, und würde lieber
den sich bei dieser Schätzung ergebenden Unterschied aus mei-
nem Sacke hergeben, so bald diese hohe Versammlung eS für
billig fände, als mir selbst den Bvrwurs machen zu müssen,
ich hätte die Interessen des Staates nicht gehörig gewahrt.
Meine Ansicht über die vorliegende Frage geht also im
Allgemeinen dahin, es sollen bei Verkauf von Staatsgütern Slei.



gerungen abgehalten werden, wenn der Verkaufsgegcnstand im
Verhältniß zu den Kosten nicht zu gering ist. ES toll aber
im Weite n die Konkurrenz durch Entgegennahme von Nach,
geboren, sobald da» Ergebniß der Steigerung richt befriedigt,
to-rgeführt werden können, jîdoch stet» unter Festhalrung an
dem bereits ausgesprochenen Grundsatze. Es ist am besten.
See stellen keine beschränkenden Bestimmungen auf, sondern
lassen die Konkurrenz auf die höchste Spitze treiben.

Im o ber steg zu St. Stephan. Der Amtsschaffner
don Obelflmmenthal ist mehr oder weniger verdächtigt Worten,
als ob er sich bei den von Herrn Zahler berichteten Geschichten

betheiligt hätte. Da nun derselbe nicht anwesend ist und
sich nicht vertheidigen kann, so muß ich bezeugen, daß er dabei

nicht betheiligt sein kann. Jedenfalls muß man, bis das Ge-
gencheil bewiesen ist, annehmen, daß er redlich gehandelt habe.
Man spricht wiederum davon. daß gerade unsere Leute
Mißtrauen gegen die Behörden hätten ; ich muß dieß ebenfalls
verneinen. Ich pflichte in der Beziehung Herrn Zahler bei. baß
die Verwaltung dem republikanischen Grundsatz 'er Oeffent»
lichkeit folgen soll, und eS wäre daher gut, die Nachgebote en',
weder durch das Amtsblatt oder durch andere Wege der
Öffentlichkeit zur Kenntniß deS Publikums zu dringen.

N i g g e l e r. WaS mich betrifft, so müßte ich den

Antrag deS Herrn Zahler in Bezug auf O-ffenilickkeit
unterstützen. Ich glaube, es sei zweckmäßig, nach den Geboten eine

Art öffentlicher Konkurrenz eintreten zu lasse», so etwa, wie
dieselbe bei Vergantungen stattfindet.

M ö s ch i n g. Unter Ziffer 3, 8 l2 ist bestimmt, daß
dor Käufer außer dem Pfandrechte auf daS Veräußerte bis zur
Bezahlung der Kaufsumme noch Bürgschaft zu stellen habe.
Run fragt eS sich, ob auch in diesem Falle die Satzung des

CivilgesetzeS Anwendung finde, welche bestimmt, daß den Bürgen

die Titel abgetreten werden können? Wenn ja, so scheint es

mir nicht unzweckmäßig, daß noch beigefügt werde, es solle
die Liegenschaft haftbar sein.

F r i e d l i. Ich glaube, die Bestimmung der Ziffer 3,
»s solle der Käufer bis zur Bezahlung der Hälft« noch sichere

Bürgschaft geben, sei unnöthig, denn wenn einmal die Hälfte
bezahlt ist, soll sich der Staat begnügen. Ich stelle also im
Interesse des Staates und ter Armen, die Land ankaufen
möchten, den Antrag, es möchte in erster Linie jährlicher Ab-
tiag eines Zehntels mir Bürgschaft, und in zweiter Linie
nach Abbczahlung der Hälfte keine Bürgschaft mehr verlangt
werden.

Geiser. Oberst. Ziffer 2 deS in Behandlung liegenden

Paragraphen lauter im crst.n Entwurf folgendermaßen:
«der ZinS tür die Kausrestanz ist zu 4 und für den Fall
dreimonatlicher Verspätung zu 5 vom Hundert vorzubehalten."
Nach dem Herrn Berichterstatter wäre nun der Termin bei der
ersten Berathung aus 6 Monate festgesetzt worden. Ich finde
dre Bestimmung in dieser Redaktion etwas zu harr, uno möchre
dahee den Antrag stellen, es sollen nach einer Verspätung von
k Monaren 4'/, o/o und nach Verfall von mehr als einem

ZinS 5 o/g bezahlt werden. Wenn die Regierung schon bei

lolchen Gegenständen 5°/g forderte, welche man nur durch
schwere Handarbeiten ausbeuten kann, und bei welchen der

Ertrag den Fleiß nicht immer belohnt, so würde fi« ein böieS

Beispiel geben; denn alle Kapitalisten würden sagen, es ist
nichts als billig, daß ich den gleichen Zinsfuß annehme. ES
wäre zwar zu wünschen, daß man gut verzinsete; allein die

Umstände find nun einmal so.

DaS Präsidium überuimml Herr Vizepräsident Schärz.

Cün ier. Ich stimme für den Antrag deS Herrn Geiser
und glaube, daß die den im Verzug sich befindenden Erst-i-
gerern auferlegte Strafe zu hart sei. Wenn die Zahlung nur

um e'nige Tage später alS der Termin verschoben würde, so
wäre man ja d rechtigt, den als Verzugsstrafe stipulirren Zins-
fuß einzufordern. Der Verlust, welcher dem Staate wegen
einer kleinen Verspätung erwachsen würde, ist außer Vtrhätt-
niß zu dem den Ersteigerer treffenden Nachth.il. Ich wünsche
daher, daß gesetzt werde statt 3 Monate 6 Monate, und statt
6 Monate 1- Jrhr, und daß, wenn die Zahlung nicht innerhalb

JahreSfust erfolgen sollte, der Zi Sfuß auf 5 o/g und,
wenn sie nicht innerhalb den ersten 6 Monaten ausgerichtet wird,
dieselbe auf 4i/z o/g g^stM w rde. Ich trage ferner darauf
an, die Worte „in der Regel" in der ersten Zeile des F 12
gänzlich zu streichen. In einem Gesetze sollten niemals Worre
vorkommen, welche ihm eine Ausdehnung geben, die daS Volk
anders als der Große Naih auslegen könnte, besonders
diejenigen, welche die Grundsätze der Regierung nicht theilen.
Diese sollen der jetzigen radikalen Negierung nicht vorhalten
dürfen, sie habe im Gesetze Ausnahmen gestaltet, um einigen
ihrer Mitglieder, welche Lust zu irgend einem Stücke Land
haben könnten, die Erwerbung desselben um einen Spottpreis
zu erleichtern, und umgekehrt soll man den Tadel der andern
Partei meiden, wenn die gezenwättige Negierung gestürzt
wüide. Ich trage demnach darauf an, die Worte „in d>r
Regel" zu streichen und einfach zu sagen: „Die Veräußerung
soll auf dem Wege öff ntlicher Versteigerung geschehen."

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! WaS zunächst den Antrag deS Herrn Cünier betriff',
die Worte des eisten Satzes: „in der Regel" zu streichen, so

gebe ich denselben zu. Es hieße alsdann: Die Veräußerung
soll in der Regel aus dem Wege der öffentlichen Versteigerung
geschehen. Herr Zahler beantragt, im Falle Nachgebole an-
genommen würden, sollte unter den Nachbielern immer noch
eine Konkurrenz stattfinden können. (Zahler: Ich bin ganz
mit der Erläuterung deS Herin Lehmann einverstanden.) Dieß
sollte auch bis jetzt geschehen. Wenn Ausnahmen stattfanden,
so beruhten dieselben auf Versehen. Ich gebe also eine
Redaktion in dem Sinne zu: „Im Falle des Vorhandenseins vor,
Nachgcboten soll nicht definitiv zugeschlagen werden, bevor eine
öffentliche Konkurrenz der sämmttichen Beteiligten staltg-fun-
den hat." Herr Geis-r hat beantragt, nur nach ömonarlichcr
Verspätung âtt/z "/o und nach Verfall eines Jahrzinies 5 °/g zu
fordern. Ich kann mich diesem Antrage anschließen, wenn
man sagt: „Der Zins für di« Kaufr.stanz ist im Falle
sechsmonatlicher Verspätung 4l/z o/o" ; dann würde ich aber das
Weitere weglassen, denn die öffentliche Verwaltung soll dahin
wirken, daß der Zins wenigstens nach einem halben Jahre
bezahlt werde. Durch solche Bestimmungen wird der Schuldn-r
veranlaßt, zu rechter Zeit zu Zinsen. Eine Ausdehnung deS

ZinsterminS würde für die Verwaltung Verluste nach sich

riehen. Herr Möiching verlangt Auskurnc darüber, ob die Bür-
gen durch Bezahlung die Titel an sich lösen können. Dieß ist
natürlich, denn die Grundsätze über die Bürgschaft werden
hier nicht abgeändert. Er bemerkt, daß jedenfalls Pfandrechte
vorbehalten werden. (Mösching: Hab- und Gulverdindung.)
Dieß hat nach den neuern Gantrech tm kein« Bedeutung. Die
B.stimmung muß also je enfallS ausgenommen werden. Was
den Antrag des Herrn Friedli betrifft, so bezweckte man bei
der ersten B-rathung möglichst große Sicherheit für den Staat.
Man nahm an, wenn der Käufer später vergante, so werde
merve man wenigstens die Vs nicht verlieren; für daS Uebrige
werde noch Werth genug vorhanden sein. Wenn Sie jedoch
glauben, es genügten '/ro mit Bürgschaft, so käme man wieder

zur ursprünglichen Redaktion zurück. Was mich betrifft,
so will ich den Autrag deS Regierungsrathes unterstützen.

Geiser, Oberst. Ich schließe mich ganz dem Antrage
des Herrn Berichterstatters au. Ich hätte denselben schon von
mir aus gestellt, wenn ich Hoffnung gehabt hätte, daß er
durchgehen würde.

Abstimmung.
1) Für den Artikel mir den vom Herrn Bericht¬

erstatter zugegebenen Modifikationen Gr. Mehrheit



2) Für die Erheblichkeit bei von Herr Friedli Herr ve rlchte r st at t e r. Die Mitglieder deö Re-

gestellten Antrages lì Stimmen. gierungSrathe» wun>chen über die definitive Redaktion noch

3) Dagegen Gr. Mehrheit, jl» berathen. Dieselbe wird morgen vorgelegt werden.

Art. 13 bis Art. 20 werden ohne Einsprache in der vom
Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen Form genehmigt. Bel
Art. 10 ist auf dessen Antrag in der letzten Linie zu setzen:

halb jährlich statt viertel jährlich

§. 2t.

C à n i e r. Ich frage, ob eS nicht zweckmäßiger wär«,
die Worte „Pulver» und Postregal" zu streichen, denn beide

Regalien sind jetzt eidgenössisch.

Herr Berichterstatter. Diese Regalien gehen
allerding» an die Eidgenossenschaft über; aber der Uebergang
ist noch nicht erequirt. Jetzt wird die Bestimmung gerade
wichtig, denn wenn wir von der Sidgenoss-nschafr die für die
Post beanspruchte Summe bekommen, so wird dieselbe nach
vorliegender Bestimmung dem Staate al» Kapital erhalten.
ES ist also zweckmäßig und schadet gar nicht», daß die
Bestimmung deS §. 21 auch in Hinficht te» Pulver» und Post-
regal» angenommen werde.

C ü n i e r. Ich bin damit einverstanden.

Der Artikel wird ohne Veränderung durch» Handmehr
genehmigt.

Art. 22—29 werden ohne Diskussion in der vom Herrn
Berichterstatter vorgetragenen Redaktion genehmigt. Bei Art 30
wird der Zeitpunkt deS Inkrafttreten» auf den 1. Oktober
1319 festgesetzt. Der Eingang wird unverändert angenommen.

Herr Berichterstatter. Man kaun sogleich die
definitive Redaktion de» Gesetze» vornehmen. Die erste Re-
daktionSverändcrung betrifft den Z. 11, wo e» einfach statt 5
7 Juchartcn heißen soll. Die zweite Aenderung betrifft den
§. 12, wo man folgenden Beisatz aufnehmen kann : „Im Fall
de» Borhandensein» von Nachgeboten kann die definitive Hingabe

der Sache erst dann erfolgen, nachdem unter den sämmtlichen

Betheiligten eine öffentliche Konkurrenz veranstaltet
worden ist.

Matthy». In gegenwärtig bestehendem Betreibung»,
gesetz ist vorgeschrieben, daß eine Ucbcrsteigerung stattfinden
soll, daß aber bei derselben bloß Diejenigen Theil nehmen
können, welche Nachgcbote eingereicht haben oder Gläubiger
der Masse find. Bei vcr zweiten Berathung diese» Betreibung»,
gesetze» hat jedoch die Gesetzgebungskommission den Vorschlag
gemacht, man möchte bei der Nachsteigerung eine allgemeine
Konkurrenz eintreten lassen, denn mancher reichte kein Nrch-
gebot ein, weil er wußte, daß noch eine Nachsteigerung statt»
finden sollte. Wenn er nun nicht Gläubiger der Masse ist,
so wäre er von der Nachsteigerung ausgeschlossen; der Zweck
würde also besser erreicht, wenn man eine allgemeine Konkurrenz

eintreten und die Nachstcigerung publiziren ließe.

Herr Berichterstatter. Ich kann eine Redaktion in
diesem Sinne zugeben.

v. E r l a ch. Ich glaube, die Redaktion soll, weil sie
definitiv sein soll, vcrgelesen werden.

Antrag de» RegierungSrathe», betreffend die Jategraler-
neuerung der Bezirksbeamten.

Stämpfli, Präsident de» RegierungSrathe», al»
Berichte, staller. Herr Präsident, meine Herren! Bei der

Verlesung deS Protokoll» über die vor einigen Tagen sorge-
nommenen Wahlen wurde gefragt, ob die Betreffenden für
1 Jahre ang-stellt sein sollen, oder nur für den Rest der Amid»
dauer derjenigen Beamten, welche sie zu ersetzen hatten. Die
Frag« soll durch den jetzt abgelesenen Ge'etzcSenlwurf beantwortet

werden. Die Verfassung sagt nicht» darüber, ob die

BezirkSbeamten ebenso wie der Große Rath und der Regie»

rungSrath einer Gesammterneuerung unterliegen sollen. In
Bezug aus den letztern sagt die Verfassung: „Nach jeder
Gesammterneuerung de» Großen RatheS findet auch eine

Gesammterneuerung de» RegierungSratheS statt. Die in der

Zwischenzeit ledig gewordenen Stellen de» RegierungSrathe»
werden von dem Großen Rathe sogleich wieder besetzt." Hiev
ist also klar und deutlich ausgesprochen, daß nach einer Ge-
sammterneuerneuerung de» Großen RatheS auch der Regie-
rungSralh in seiner Gesammtheit erneuert werde«, und
Mitglieder, die in der Zwischenzeit gewählt worden, ebenfall»
abtreten sollen. In Bezug auf die RegierungSstatthalt.r ist

Folgende» gesagt: „Der Große Rath erwählt auf einen zwei»

fachen Vorschlag der Wahlversammlung deö Amtsbezirke» und
auf einen zweifachen Vorschlag de» RegierungSrathe» für jeden

Amtsbezirk einen Regierungsstatthaller. Die Amlèdauer de»

RegierungSstatthalters ist 1 Jahre." Hier ist einfach
ausgesprochen, der Große Rath wähle die Regierungsstatthaller und
deren Amtödauer sei 1 Jahre. Hinsichtlich dc» Obergerichte»
enthält die Verfassung folgende Bestimmung: „Die Mitglieder

und Ersatzmänner deö ObergerichieS werden von dem

Großen Rathe erwählt. Ihre Amlsdauer ist 8 Jahre Sie
treten abtheilungSwcise von 1 zu 4 Jahren aus." Hier
besteht also der Unterschied, daß da» Obergericht nicht in seiner

Gesammtheit, sondern alle 4 Jahre zur Hälfte erneuert wird.
Hinsichtlich dec Gerichtspräsidenten und der Amtsrichter lautet
die Bestimmung so: „Die Mitglieder und Ersatzmänner de»

Amtsgerichte» werden von der Wahlversammlung de» Amt»-
gerichlSbezirkes erwählt. Die AmtSdauer de» Präsidenten»
der Mitglieder und Ersatzmänner der Amtsgerichte ist 4 Jahre."
Nun fragt e» sich zuerst, hat man nach der Verfassung noch

freie Hand, die Sache so oder ander» auszulegen. Der Re-
gierungSrarh glaubt, ja. Denn au» den Verhandlungen de»

VerfassungSralhe» gehl ganz klar oder ziemlich deutlich hervor,

daß man auch da» System der Gesammterneuerung der
BezirkSbeamten im Aage halte, al» e» sich um daö System
der Gesammterneuerung de» RegierungSrathe» und de» Großen

Rathe» handelte. Wir können also im Sinne des vom
RegierungSrathe gestellten Antrages die Verfassung in dem

ergänzen, wa» ihr Disposi iv nicht ausstellt. Nun fragt e»

sich aber, ist es zweckmäßig, daß eS so oder ander» gemacht
werde. Für die Unzweckmäßigkeit de» vom RegierungSrathe
gemachten Vorschlages kann man anführen: ES ist unangenehm

für einen im letzten Jahre der Amtsperiode gewählten
Beamten, die Stelle noch anzunehmen; eö wird schwer sein,
Solche zu finden, welche diese Beamrung bekleiden wollen.
Dieser Einwand wird auf der andern Seile wesentlich durch
folgende Rücksicht geschwächt. Das Syst-m der Gesammterneuerung

hat den Zweck, dem Volke die Gelegenheit zu ge-
ben, seinen Willen von Zeit zu Zeit wieder vollständig geltend
zu mach:» und diejenigen an die Spitze der Geschäft« zu stellen

zu denen eS vollkommen Vertrauen hat. Dieser Zweck
wäre nach der Meinung de» RegierungSratheS nicht ganz
erreicht wenn die Gesammterneuerung nur auf den Großen
Rath und den RegierungSrath beschränkt wäre, nicht aber auch
auf diejenigen Beamten ausgedehnt würde, welche auch au»
den Vorschlägen oder den Wahlversammlungen deS Volke»
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hervorgehen. Diejenigen Beamten, welche bloß von Admini-
strativbehörden gewählt werden, kommen hier nicht in Be-
tracht. Jener Zweck kann mit dem bisherigen System nicht
erreicht werden, renn in der Zwischenzeit von 1846—1830 find
in einzelnen Amtsbezirken Beamte gestorben, abgetreten oder
ergänzt worden. Im Jahre 1830 wäre eS also diesen
Amtsbezirken nicht möglich, ihre Beamten zu erneuern. Diese
Möglichkeit wäre ihnen erst im Verlaufe der folgenden AmtS-
periode gegeben. Für das erste Jahr würde dieß noch keinen
großen Uebelstand zur Folge haben, weil dabei bloß 3 oder 6
Bezirke betheiligr find; aber in den Jahren 1830 — 1834
treten wieder andere Beamte ab, und so ginge eS fort, so daß
bei der Erneuerung deS RegierungSrarheS im Jahre 1853
vielleicht die meisten BezirkSbeamten noch 1—2 Jahr« in
Funktion blieben. Auf diese Weise wäre in den Volkswahlen
so zu sagen keine Einheit mehr. Statt daß daS Volk im
Jahr« 1830 alle Bezirksbeamten erneuert, wird einer derselben
im Frühjahr, der andere im H-rbste deS JahreS 1831 und
der dritte im Jahre 1832 gewählt. So wären die Wahltage
nach und nach verrückt, daS Volk würde in der Ausübung
seiner Wahlrechte läßig, während eS Hauptsach» ist» daß es

wisse, eS könne alle 4 Jahre mit seinen Beamten aufräumen.
Dieß, Herr Präsident, meine Herren! find die Gesichtspunkte,
von denen fich der RegierungSrath bei diesem Vorschlag« leiten
ließ. ES soll nun definitiv regulirt werden, in welchem
Zeitpunkt die Wahlversammlung stattfinden solle, ob bei Anlaß
der Neuwahlen oder nach vorhergegangener Konstituirung de»

Großen Rathe» und de» RegierungSratheS? DaS e ste System
ist vorzuziehen. Der Große Rath hat bereits erheblich erklärt,
«S solle kirchgemeindSweise abgestimmt werden. Bei diesem

Anlaß könnten zugleich auch die Vorschläge für die Stellen
der Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und Regierungsstatt.
Halter gemacht werden. Heute handelt eS sich aber bloß darum,
ob Sie da» eine oder andere System annehmen wollen? Da»
definitive Gesetz über die Eintheilung der Wahlkreise wird erst
bet Ausführung de» Grundsätze» erlassen werden, daß die

Abstimmung kirchgemeindSweise stattfinden solle.

Nig geler. Ich finde mich veranlaßt, über den
vorliegenden Gegenstand auch einige Worte auSzuspreche». Ich
erkläre von vornen herein, daß ich mit dem Antrage de» Re-
gierungSrathe» nicht einverstanden bin. Ich frage einfach:
hat die Verfassung eine solche Beschränkung, wie fie der
RegierungSrath will, vorgesehen? Ich behaupte nein. Der Herr
Berichterstatter selbst hat die einschlagenden Bestimmungen
abgelesen; die elben sagen ausdrücklich, die Gesammterneue-
rung findet einzig beim Großen Rath und R gierungörath statt;
da» Obergericht w'rd alle 4 Jahre zur Hälfte erneuert, die
übrigen Beamten werden auf 4 Jahre gewählt. Ich glaube daher
nicht, daß man sagen könne, diese Beamten könnten nur auf
ein Iah? oder gar nur auf einige Monate gewählt werden.
Man hat zwar gesagt, aus Sinn und Geist der Verfassung
lasse sich ein derartiges Verfahren ableiten. Allein ich glaube
dieß nicht, denn im VerfassungSrath hat man den Fall der
Jntegralerneuerung vor sich gehabt. Wenn er dieselbe auf
alle Beamten hätte ausdehnen wollen, so hätte er dieß thun
können. Aber gerade dadurch, daß er dieselben auf die drei
obersten Landesbehörden beschränkt hat, bewies er, daß er
dieses System nicht wollte. Mir Recht, wie ich glaube; denn
die Jntegralerneuerung hat in ihrem Gefolge offenbar sehr
viele Nachtheile. Man hat dieß in der letzten Zeit gesehen.
Die Beamten, oder Bürger überhaupt entschließen sich nur
vngerne, aus ihrer bisherigen Stellung in die neue zu treten,
vielleicht nur für ein paar Monate oder ein halbes I Hr.
Ich hatte auch bereits gehört, eS hätten mehrere der neuge-
wählteu BezirkSbeamten erklärt, daß ste unter keinen Umständen

eintreten würden, wenn der Voxschlag de» RegierungSratheS

durchginge. Ich bin überzeugt, daß die Gewählten sehr

schwer zu ersetzen sein würden. Dieß könnte für die
Staatsverwaltung bedeutende Nachtheile mit sich führen. Man sagt,
ja, diese» System soll wenigstens in Hinsicht derjenigen
Beamten durchgeführt werden, welche durch daS Volk, oder unter
dessen Mitwirkung gewählt worden, denn sonst würde der
Volkswille nicht zur Geltung kommen. J H könnte diese An¬

ficht nicht theilen. Wenn man die Jntegralerneuerung will,
so soll dieselbe auch in Hinsicht derjenigen Beamten stattfinden,
welche ohne Mitwirkung de» Volke» gewählt werden. Wenn
man sagt, der BolkSwille könne fich nicht geltend machen, so

geht man offenbar von einer ganz irrigen Anficht au», denn
ob ein RegterungSstatthalter heute oder in 4 Jahren gewählt
werde, ist in Hinficht de» Volkswillen», der fich immer
geltend machen wird, gleichgültig. Da» Volk hat immerhin
erklärt, e» wolle diesen Beamten. Eher ließe fich hingegen
die Jntegralerneuerung derjenigen Beamten vertheidigen,
welche ohne Mitwirkung de» BolkeS von dem Regierungsrathe
oder Großen Rathe gewählt werden. Man kann nämlich
geltend machen, der Große Rath wie auch der RegierungSrath
seien zwar Ausfluß de» VoltSwillens; aber während der
Amtsperiode von 4 Jahren könnte« fich diese Räthe dergestalt
ändern, daß fie nach und nach ganz zu neuen Behörden würden,

und nicht mehr den früheren Volkswillen aussprächen.
Wenn nun die abtretende Behörde noch Beamte wählen kann,
so können zwischen den politischen Ansichten der neuen und
alten Beamten und Behörden Konflckte entstehen, welche da»
friedliche Zusammenleben derselben gefährden Allein der
Vorschlag deS RegierungSratheS geht nicht dahin, die
Jntegralerneuerung auch bei diesen Beamten eintreten zu lassen. Ich
glaube wieder mit Recht. Wenn man nämlich die Jntegralerneuerung

in allen Branchen der Staatsverwaltung durchführen

wollte, wie man müßte, wenn man konsequent sein wollte,
so wäre eS schwierig, in diese einig« Ordnung zu bringen.
Ich mache nur auf die Ausführung deS Strafprozesses
aufmerksam. Derselbe macht die Aufstellung von StaatSanwIl-
ten, Untersuchungsrichtern und andern Beamten nothwendig.
Nun würde e» äußerst schwierig sein, die Beamten bloß für
die Zeit von 6 Monaten zu erhalten. Am Ende wäre e»

unmöglich, da» Strafgesetzbuch in Anwendung zu bringen.
ES ist aber doch zuverläßig eben so wichtig, daß ein Staats«
anwalt durchaus die Gesinnung derjenigen theile, in deren
Interesse er handeln muß, indem er nämlich die Interessen
de» Staates zuerst zu wahren hat. Ich wiederhole also, wenn
die Jntegralermuerung bei irgend einer Beamtung vorgeschrieben

werden sollte, so müßte e» gerade bei denjenigen rer Fall
sein, bei deren Bekleidung fich da» Volk nicht betheiligt hat.
Ich trage aber darauf an, e» sei der Vorschlag deS

RegierungSratheS zu verwerfen.

v. E rlach. Ich müßte auch die Ansichten de» Herrn
Niggeler unterstützen. Ich finde nicht, daß die Verfassung in
der vorliegenden Frag« einen Zweifel übrig lasse; denn e»

heißt in derselben ausdrücklich, daß die Beamten auf 4 Jahre
gewählt werden. Sie macht gar keine Ausnahme für
diejenigen welche nicht im Anfange der AmtSperiode gewählt
werden. Ich begreife zwar, daß man den Wunsch haben kann,
eS möcht« anders sein, denn e« mag für da» bei der
Jntegralerneuerung angenommene Regierungssystem sehr fatal sein,
wenn dasselbe durch daS spätere Hineintreten von Beamten
gestört wird, deren Gesinnungen mit dem alten System
zusammenhängen. Es zeigt fich jetzt, daß e» doch seine bedenklichen

Folgen haben kann, wenn die Beamten von der Regierung

abberufen werden können. Ich war im Verfassung»-
rathe für die Kompetenz der Regierung, Beamte unter gewis,
sen Bedingungen abberufen zu können; allein eS wurde diese»
nicht beliebt, und so zeigt fich jetzt die Folge deS angenommenen

Grundsatzes. NichtS desto weniger mache ich mir zur
Pflicht, die Verfassung zu handhaben, wie sie ist. Ich bin
nun ganz der Anficht, daß die betreffenden Beamten auf vier
Jahre gewählt seien, mögen dieselben nun im Jahre 1846 oder
1849 gewählt worden sein.

M atth y ». Der Regierungsrath bringt einen
Vorschlag, der nach meinem Dafürhalten sehr wichtig ist, und
wenn die vorschlagende Behörde einen Vorschlag zur Berathung
bringt, so ist man nur so sehr geneigt, demselben ohne Weiteres

beizustimmen. Ich fühle mich deßhalb verpflichtet, in
Kürze meine Ansichten dagegen vorzutrage«. Herr Präsident,
meine Herren! Im 8 21 der Verfassung ist bestimmt, daß
alle 4 Jahre eine Gesammterneuerung de» Großen HatheS



stattfinden soll, und im Z. 35 ist festgesetzt, daß nach jeder
G-sammterneucrung tes Großen Ralves auch eine solche sûr
den Regierungsralh eintreten soll. Diese Bestimmung finden
Sie nicht in Bezug aus das Obergerichr, nicht in Bezug auf
Regierungsstatlhalter und Gerichtsp àfioenren. Also folgt auS
dem Dispositiv der Verfassung nicht, daß der VerfassangSrath
der Anficht gewesen, eS sollen die Regierungsstaithalccr und
Gerichtspräsidenten jedesmal erneuert werden, wenn eine Ge-
sammierneuerung dcS Großen Rathes und deS Regierungs-
ralheS eingetreten sei. Im Gegentheil halte ich dafür, weil
im H. 47 bestimmt ist, der Regierungsstatthalier werde auf die
Dauer von 4 Jahren gewählt, und der §. 59 die nämliche
Bestimmung in Bezug auf die Gerichtspräsidenten, Migtlieder
und Ersatzmänner der Amtsgerichte enthält, so sei der
VerfassungSrath wenigstens in den ausgesprochenen Worten —
und diese sind bei der Interpretation zuerst ins Auge zu fassen

— von der Anficht ausgegangen, »S trete der Amtsnachfolger

des in der Zwischenzeit abgetretenen Regierungsstalt-
halterS, Gerichtspräsidenten oder Amtsrichters für 4 Jahre
ein. Nach meinem Dafürhalten sprechen also die ausdrucklichen

Worte der Verfassung gegen den Antrag deS RegierungS-
rathes. Angenommen jedoch, wir seien nach der Verfassung
zur Annahme seimS Borschlages befugt, so frage ich: ist es

zweckmäßig, daß man denselben zum Beschluß erhebe? Und
da finde ich nein. Herr Präsident > meine Herren Man
lagt zur Begründung desselben, die j weiligen Wahlen sollen
d r Gesammiausdruck des becnischen Volkes sein. Ich bin
damit einverstnidcn; aber daS bernische Volk macht keine
Sprünge. Wenn es im November 1819 den L. zur Wahl
eineS Regierungsstalthalters oder Gerichtspräsidenten vor-
lchlägt, oder denselben zum Milglieae deS Amtsgerichtes wählt,
und dieser F. rechtfertigt bis zum Mai 1850 das Zutrauen
deS Volkes durch gute Verwaltung oder Führung der
Geschäfte, so s-tze ich voraus, er werde baö Zutrauen deS Volkes

auch noch im Jahre 1850 besitzen, und ist dieß der Fall,
so repräsen irt der Beamte, der im November 1319 gewählt
worden, das bernische Volk auch dann noch, wenn auch im
Mai 1850 k-ine neue Wahl stattgefunden hat. Glauben Sie,
Herr Präsident, meine Herren! ein Bürger, der irgendwo sein
Auskommen findet» werde die Chancen laufen» nach Ablauf
von einem ba-ben Jahre oder 3 Monaten von seinem Amte
indirekt verstoßen zu werden, und die häuslichen Emnchtun-
gen, die mir großen Kosten verbunden waren, umsonst gemacht
zu haben? Ich glaube also, durch die Verfassung sewn wir
nicht verpflichtet, den Antrag des RegierungSralhcS anzunehmen,

und Gründe der Zweckmäßigkeit seien gegen denselben.

I. U. Lehmann, NegierungSrath. Ich hingegen
werte den Antrag des Regieruugsralhes unterstützen. Es
kann zwar allerdings der Fall sein, daß Jemand eine Stelle
nicht annimmt, wenn er zu derselben unmittelbar vor Ablauf
der Amtsperiode gewählt wird; wenn er hingegen seine Pflichten

treu ertüllr, so wirb er in der folgenden Periode wieder
gewädll werden. Ich finde, Sinn und Geist der Verfassung
spreche» gerade für die Jnte^ralerneuerung; denn die Verfassung

will, daß die Beamten entfernt werden, sobald das Volk
nicht mehr mit ihnen zufrieden ist.

N i g g e l e r. Ich erlaube mir eine bisher noch nicht
erwähnte Bemerkung Wenn wir den Staarskalender zur Hand
nehmen, i» finden wir, daß die Beamten lhetlS am 1. Dezember

1846. tpcils am ersten Juni 1817, theils im Laufe des
JahreS 1847 u. I848gewäpll worden find. Wir seden also von vorn
Verein, daß tue AmiSdauer aller unserer Beamten 4 Jabre ist.
Run meine Herren, möchte ich fragen, was würde geschehen,
wenn wir den Vorschlag des Regicrungsra-be« annähmen
Glauben Sie, daß die Beamten, die in der Meinung waren,
auf 4 Jah:e gewählt worden zu sein, nichts dazu sa^en wür-
den, wenn fie auf ein Mal durch einen Machlspruch des Großen

Rathes beseitigt würden? Nach der Verfassung können die
Beamten nur durch ein U theil des Richter» emf.rnr werden.
Wir würden al o ebenso viele Presse erpalle», als nicht wieder

gewählte Bezirksbeamlen wären.

F r i e d l i. In ganz gleichem Falle steht der Re.ie-
rungSralh und der Gcoßs Ralh, denn man hat die Mitglieder
dieser Räche erst vor 3 Jahren im August gewählt. Wen«
man bald diesen, bald jenen zu wählen hat, so gehl viel Zeit
und Geld verloren, und gerade um die Wahlen nicht zu vcr-
stümpeln (ich weiß keinen b ssern AuSvruck) bin ich für den

Anirag des RegierungSrarh.S.

G y g ar. Ich begreife, daß man auS dem Buchstaben
der Verfassung Gründe gegen die Erneuerung folgern kann;
allein als gewesenes Mitglied des Verfassnugsralhes bm ich
der Ansicht, und bereits Alle, oder die Meisten werden mir mir
einverstanden fein, daß sich der Verfassungsralh für Jntegr-l-
erneuerung ausgesprochen habe. Will man auch j tzt das

Gegentheil annehmen, so stimme ich dennoch für Itegral-
ecneuerung.

Herr Berichterstatter. Sie haben bei Anlaß de»

speziellen Wahl deS Regirungsstatlhalters von Aarberg dem

Rcgicrungsralh den Auftrag gegeben, über die Vorliegend«
Frage Bericht zu erstatten. D-rselbe theilt Ihnen nun sein«
Anficht mit, und sagt, die Verfassung lasse den Grundsatz tc»
Jnregralerneuerung zu. Ich glaube nun, die Gesetzgebung
müsse die Anwendung eineS Grundsatzes präzifiren dürfen,
ohne sich den Vorwurf zuzuziehen, sie streite gegen die Grundsätze

der Verfassung. Zudem kommt namenttich da», was
bereits von mir und Herrn Gygar berührt worden ist. Im
Verfassungsraih war man nicht anderer Ansicht; dessen

Mitglieder haven im Geiste d«S Vorschlags gehandelt, und dieser
Geist liegt mehr oder minder in der Veriassung, die das Volt
angenommen hat. Eine andere Frage ist die der Zweckmäßigkeit.

Ich glaube, diejenigen Umstände, welche gegen den
Vorschlag find geltend gemacht worden, werden durch diejenigen
überwogen, welche für denselben ausgelprochen worden find.
Wenn heute die Wahl eineS Amtsrichters stattfindet, so nehmen

an derselben sehrWerng« Theil; denn die meisten denken,
cS ist blos eines der 6 Mitglieder; es hak also nicht viel zu
bedeuten, wenn ich auch nicht hingehe. Wenn aber alle sechs

Amtsrichter mit einander in die Wahl kommen, so wnd dt«

Wahl belebt. Richten Sie die Wahlen so ein daß dieselbe«
von Zeit zu Zeit in daS Volk wieder Leben bnngen. ES wird
der Fall sein, wenn Sie die Volköwahlen auf den gleiche»
Zeilpunkr konzentriren. Wenn man glaubt, diejenigen, welch«
bloß auf etwa sechs Monate gewählt werden» würden sich zu»
Annahme der Mahlen nicht verstehen, so müßte m.n. wie die

meisten andern Kantone, die Annahme der Wahl obligatorisch
machen. Ich glaube jedoch, der Vorschlag des Reg erungs-
rarheS könne ohn« dieses Mittel ausgeführt w.rden. Was die letzt«
Gemerkung des Herrn Niggeler betrifft, so haben wir bereits ein
Gesetz, daS dem Großen Rathe die Befugniß einräumt, die

ülerflussigen Stellen aufzuheben. Wenn 1846 Bezirkst»»-
amre erst im Dezember gewählt worden find, so kann man
viell-ichr mit Rücksicht auf diele lägen, der Nachfolger soll erst
im Dezemver der kommenden Periode eintreten. Ich glaube
indeß, wir werden in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten
haben; denn die Beamten wenden immer unter dem Vord».
halt gewählt, daß die Gesetzgebung in Beziehung auf da»
Wahlsystem Aenderungen treffen könne. Entscheiden Sie
jedoch wie Sie wollen, der NegierungSrath hat seinen GefichtS-
punk. geltend gemacht. '

Abstimmung.
1) Für die Annahme des Projekcbeschlusses 55 Stimm««.
2) Für Verwerfung desselben 33
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Der Präsident der zur Untersuchung der Verhältnisse deS

Advokatenstandes niedergesetzten Kommission zeigt durch Schreiben

an, die Kommission würde ihren Bericht in dieser Session
abgegeben haben, wenn nicht der von ihr bezeichnete Rapporteur.

Herr Carlin, in dessen Händen sich die betreffenden
Papiere befänden, krank gewesen wäre.

Schluß der Sitzung um 1</z Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schà rer.
B r i n g o l f.

Ktlbö zu Tlvann, Krops, Kurz, Moreau, Moser, Nenhaus,
Reber, Renfer, Roth Arlilleriemajor, Roth Negotiant, Schtäppi,
Schm.d, Schneebergcr im Schwnkoos, Schneeverger Notar,
beide Schüpbach, von Stnger, Teuscher, Wirth und Zybach.
ohne Entschuldigung: die Herren Affolter, beide Anderegg,
Hätschelet, Bähler, Beutler, Bircher, Barter. Brunn°r, Bücwe.
Bühlmann, Bürki, Carrel, Chopard, Cünier, Dähler zu

Oppligen. V. Srlach, Frieden, Gautier, Geiser Metzger.
Gfeller, Girardin, Grimaitre, Habegger, Heilmann, Helg,
Herren, Hofer zu Hast«, Hofer im Sand, Kehrli älter, Keller,
Kernen, Kiicher, Köisctet. Krebs zu RüeggiSberg, alle drei

Küng, Locher, Marquis. Marti, MüUer zu Nivau, Mützcnberg,
Prüton» Rieder, Rilscharv zu Aarmühle, RötyliSberger zu
LanperSwyl, Rubin » Rüedi, Salzmann Schaffr»r, Schei-
degger, Schild, Sckneebcrger Tdierarzt, Schneider zu Fru-
tigen, Schürch, Siämpfli auf dem Schüpberg, Steiner, Sterchi,
Stettler, Stocker, Sträub, Streit zu Zimmerwald, Streit zu
Köniz, Sluder, von Tavel, Tuche, Tscharner zu Kehrsatz,

Vallat, Verdat und Vielle.

Berichtigung.
Nachfolgendes ist als Fortsetzung der Rede deS Herrn

VaudtrekcorS über die Anst:ll mg von Stenographen auf pag.
zu lclen: In Folge dieser finanziellen Opfer sind wir nun

wir reutlchen Stenographen versehen, die ihre Verichkungen
auf eine befriedigende Weise versehen. WaS das französische

Tagblatt anbetrifft, so wurden wir durch einen Umstand ge-ch-

thigt, noch eine transirorische Maßregel zu treffen. Es wurde
nämlich die Stelle deS zweiten französischen Sekretärs durch
Gesetz vom 15. Mai 1843 aufgehoben; diesem Gesetze gemäß
hätte man nun dem Herrn Renaud eine Entschädigung ode?

ihm eine andere Stelle bei der EtaatSkanzlei gehen müssen.
Bi ß hat nun den R'gierungöcath Veranlaßt, ihn zum Redaktor

des französischen Tagbkattes zu ernennen. Da aber Herr
Renau'' kein Stenograph ist, so wurde er beauftragt, sich im
Gr. Rath unter seiner Verantwortlichkeit vertreten zu lassen.
Der Staat bewilligt für den an seiner Stelle funktionircnden
Gtenographen eine Entschädigung von 6 Fr. per Sitzung; zu
gleiche? Zeit aber ist Herr Renaud gehalten, auf der französischen

Kanzlei zn arbeiten, wo stc'S genug zu thun ist, so haß
kein Verlust entsteht. Da der jetzige französische Stenograph
auf eine angemessene Weise funklionirt, so ist zu wünschen,
d>K die gegenwärtige Einrichtung bis zum Ablauf der Amts-
d mer deS He?rn Renaud beibehalten weeds. Dieß ist der

Antrag deS Rezinungsratheö, den ich zu unterstützen die Eh?e
habe.

Neunte Uitzung

Mittwoch, den 7. August 181S.

Morgens um 7 Uhr im groß n Caflnosaale.

Präsident: Herr Nig geler.

Bei Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:

die Herren Begerr, Blösch, Boivin, Bühler, Carlin,
Dähler zu Seltigen, Egger. Eggimann, Fleury, Frole, Funk,
Ganguillet, Gouvernon, Greppin, Gygar, beide HirSbrunner,
Hodel, Hofer zu Diesbach, Hubler, Jnvermüyle, Jngold,
Kanziger, Karlen zu Diemtigen, Kehrli Fürsprecher, Kohli,

Tagblatt deS Großen Rathes 18g!»

DaS Protokoll wird verlesen und ohne Einsprache durch
d-s Handmehe genehmigt.

Ein Anzug von Herrn Großrath Zahler und 12 andern

Herren G.oßrärhen, betreffend die Prvbeschießen behufs der

Aufnahme unter daS Scharsschützenkorpö, wird verlesen uns
auf den Kanzleitisch gelegt.

Tagesordnung.
Die endliche Redaktion der zweiten Berathung deS Kc-

setzesentwurfS über einige Abänderungen in der Hypolhekar-
gesetzgebung wird vorgelegt und mit folgender Abänderung
genehmigt.

§, 11.

M ô schi ng. Nach dem soeben abgelesenen Paragraphen
scheint eS sich mir nicht ganz deutlich zu ergeben, daß die

Psandobligation auch die Bezeichnung des SrwerbnngsakreS
enthalten soll. Ich wünsche, daß dieses zu Nro- 3 beigefügt
werde, indem es zu einer geregelten Buchführung gehört.

M atth y s, als Berichterstatter. Ich kann diesen An-
trag des Herrn Mölching zugeben, obgleich ich da^ür halt«,
es sei nicht wesentlich nothwendig, weil der SrwerbungStitel
im Zeugniß der Schätzer angegeben ist und diese« durch den

Gemeinveralh verifizirc werden muß. Daß dieses Zeugniß eine

absolut nothwendige Beilage zur Psandobligation sein müsse,

ist nicht gerade nöthig; indessen kann ich diesen Beisatz doch

zugeben.

Die Redaktion wird mit diesem Zusatz durch das Handmehr

genehmigt.

Die endliche Redaktion der zweiten Berathung des Gc-
setzeSentwurfs über die Verwaltung und Gewährleistung des

SraatsvermögenS wird in Ver vom RegierungSrcuhe vorgelegten

Form genehmigt.

Zweite Berathung des Gesetzesentwurfs über die

Beseitigung abgestandener Thiere.
Lehmann (älter), Reg.-Rath, als Berichterstatter. Ich

will Sie nicht lange aufhalten durch Aufzählung der Gründe,
welche diesen Gesetzeseniwurf veranlassen; denn diese wurdn
seiner Zeit weitläufig erörtert. Ich will mich heule darauf
beschränken, Ihnen kurz den Zweck, die Bestimmungen und

SI



die Vortheile» welche ich mir von diesem Einwürfe versp eche

hervorzuheben. Der Zweck deS Entwurfes besteht darin » die

Nachtheile zu entfernen, welche entstehen können» wenn
abgestandene Thiere nicht beförderlich und auf passende Weise
beseitigt werden. Die Polizei hat sich von jeher in den meisten

Staaten mir der Sorge für Beseitigung solcher Thiere befaßt,
und wo dieß nicht geichieht, entstehen oft die nachrheiligsten
Folgen, indem besonders Krankheiten, und zwar «ehr gefährliche

und meistens ansteckend-, »wer Menschen und Thieren
dadurch veranlaßt werden In Polen und Ungarn herrschen
ouS diesem Grunde beinahe beständig die gefährlichsten Seuchen.
Den eben erwähnten Zweck loll nun das vorliegende Gesetz

erreichen, und sucht dabei die finanziellen Nichtheile und
Bemühungen der Besitzer abgestandener Thiere möglichst zu
verringern. Wie Sie wissen, hatte man bisher, sowohl bei
kleinern als bei größern Thieren und sogar bei Ungeziefer, den
Wasenmcister rufen müssen. In Zukunft wird dieses anders
sein. Der Biehbesitzer kann in den meisten Fällen die Beseitigung

des abgestandenen Thieres selbst besorgen und dasselbe,
wo eS sich ohne Nachtheil thun läßt, selbst benutzen. ES wird
dem Besitzer bloß zur Pflicht gemacht, deijentgen Person, welche
von der OrtSpolizei dazu bestellt worden ist. anzuzeigen, daß
ein Thier abgestanden sei und wie er dasselbe zu beseitigen
gedenke. Diese Bestimmung findet übrigens nicht einmal in
allen Fällen Nnwendung, indem der § 4 einige Ausnahmen
enthält. Die betreffende, von der Ortspolizei bezeichnete Person

wird wahrscheinlich meistens ein Vieh- oder ein Bergin-
spektor sein. Bei einer ansteckenden Krankheit wird Vor der
Beseitigung deS Thiers noch eine Untersuchung desselben durch
Sachverständige nothwendig sein. W>U der Besitzer da« Thier
nicht selbst beseitigen, so hat er sich zum Zwecke der Beieili-
gunq ebenfalls an die von der OrtSpolizei dazu bezeichnete
Person zu wenden. Dieses, Herr Präsident, meine Herren!
sind die Bestimmungen und der Zweck deS Gesetzes. Die
Vortheile, welche ich mir davon verspreche, find hauptsächlich
folgende. Vorerst wird der Biehbesitzer den Werth deS
abgestandenen Thieres so viel als möglich noch retten und
ausbeuten können, während er bis dahin nichts von demselben

hatte, indem eS dem Wakenmeister anheim fiel. ES werden
zweitens in den meisten Fällen keine oder bloß geringe Kosten
mit der Beseitigung verbunden sein, und endlich wird daS

Publikum mehr, als es bis dahin der Fall war» vor attiälli-
gen Nach heilen geschützt, indem bekanntlich bis dahin die
Beseitigung solcher abgestandener Thiere unter keiner polizeilichen
Aussicht war. Sie haben, Herr Präsident, meine Herren!
bereits im März letzthin dieses Proj-kc berathen. Es fragt sich

jetzt, ob Sie zum zweiten Male in dasselbe eintreten und eS

berathen wollen. Ich darf wohl hoffen, paß Ihnen dieß
belieben werde, da bekanntlich eine zw> ckmäßigere Reglirung dieser
Angelegenheit längst gewünscht wurde und man bereits in die
erste Berathung ohne Wider pruch eingetreten ist. Auch seither
sind weder auf amtlichem Wege, noch in öffentlichen Blättern
Bemerkungen gemacht Worten; vielmehr wurde mir gesagt,
daß da« Projekt befriedigend sei. Ich trage deßhalb darauf
an, daß daS Projekt in globo behandelt werde.

Mösching. Das uns jetzt zur Berathung vorliegende
Gesetz berührt die Viehbesitzer in dem Maße, daß es mir
zweckmäßig scheint, man sollte damit warten, biü die Versammlung

zahlreicher ist. Ich bin überzeugt, daß einige dermal
abwesende Mitglieder gerne da mitsprechen würden. Ich
verkenne keineswegs manche darin nieoergelegte gute Grundsätze;
allein eS werden dadurch auch einige neue Beschränkungen
aufgestellt, und wenn schon die öff ntlichen Blätter sich darüber
nicht auSgelprochen haben, so harre man sonst Gelegenheit,
privatim deßhalb Stimmen m vernehmen Da ich nun dieser
Behörde wegen der kleinen Anzahl der Mitglieder keinen Borwurf

zuziehen helfen möchte, so beantrage ich, die Berathung
VieseS Gesetzes bis out die nächste Großralhssitznng zu
verschieben Ohnehin wird eS sich fragen, ob die reglemenrarische
Mirgliederanzahl bis anS Ende der Berathung bleibe.

C ü n i e r. Ich widersetze mich dem Antrage des Herrn
Mösching, welcher die Berathung, unter dem vorwande ver-

schieben will, eS seien mehrere Mitglieder, welche diesen G setz-S-

enlwurf zu bekämpien wünschen, abwesend. Dieß ist kein

Grund; denn eS scheint mir, daß. wenn «S diesen Herre r

wirklich so am Herzen läge, an dieser Berathung Theil za

nehmen, eS ihr« erste Pflicht gewesen wäre, hier zu bleiben,

um so mehr, als heule die letzte Sitzung g-halten wird, tzäßc

sich àr nicht vielmehr aas ihrer Abwelenheit schließen, sie

seien mit dem Gesetzesentwurse einverstanden, und sie haben

nichîs dagegen einzuwenden? Ich verlange also die Fortsetzung
der Berathung, insofern wir in hinreichender Zahl beisammen
sind.

v. Tillier. Ich glaube wicklich, wir seien nicht mehr
in der hinlängliche» Anzahl vorhanden, um die Bcrathungeo
fortzusetzen.

Herr Präsident. Die Stimmenjähler erklären, die

reglementarische Anzahl von Mitgliedern sei vorhanden.

Fried li. Ich müßte auch gegen das Eintreten stimmen.
Das Gesetz ist gewiß für einen Vi-dbesitzer wichtiger, alS man
glaubt, indem eS verschiedene Beschränkungen enthält. Zudem
hat Niemand die zweite Redaktion in den Hände», welche bloß
abgelesen worden ist. All-S will ja nach Hanse gehen und
die Berathungen verschieben.

Siegenthaler unterstützt diesen Antrag.

Herr Berichterstatter. ES ist mir leid» daß die An-
träge auf Nichteintreten nicht vor dem EingangSrapport gestellt
worden sind. Obgleich ich ebenfalls wünschte, daß mehr Mitglieder
anwesend wären, so muß ich doch bemerken daß man heute schon

wichtigere Sachen als das vorliegende Gesetz berathen hat, und

g'eichwohl von Niemanden ein Antrag auf Nichteintreten gestellt
worden ist. Ich bemerke dem Herrn Fried i, taß er mirgestern selbst

gesagt hat, er wünsche, daß daS Gesetz noch d-me zur Ber,-
thung komme. Da« Gesetz wurde übrigens schon bei der erste»

Berathung so weitläufig disknrirt und auch den mästen damals
geäußerten Wünschen so sehr Rechnung getragen, daß ich glaube,
eS könne bei einer zweiten Berathung nicht mehr Viel Wesentlich

S vorgebracht werden. Man hat gesagt, daS Gesetz »nl-
halte bedeutende Besckränknngin; allein ick behaupte, daß d e

g-genwärlig bestehenden Bo schns-en in j-der Beziehung viel
lästiger seien. Nach dem bestehenden Bergfahrtsreglcmenl muß
z. B. in vorkommenden Fällen nicht nur der Berginspekror,
sondern auch der Wascnmeister und der V eharzt Pergerufe»
werden. Ich l age deßhalb auf Eintreten an.

Abstimmung.
Sogleich einzutreten Gr. Mehrheit.
Die Behandlung zu verschieben 17 Stimmen.
Die Behandlung in glodo vorzunehmen Handmehr.

Herr Berichterstatter. DaS Gesetz besteht au»
11 Paragraphen. Im F 1 ist einfach ber Grundsatz entha-
ten» daß abgestandene Thiere beseitigt werden sollen. ES wir»
nicht nothwendig sein, noch etwa« über diesen Grundsatz zu
bemerken, welcher schon bei der ersten Berathung unverändert
angenommen worden ist. Im 8 2 ist der Hauptgrundsatz deS

Gesetzes enthalten, welcher darin bestehr, daß bei einer von
der Ortspolizei zu bestimmenden Person Anzeige von dem B»e-
sall gemacht werde, und zwar entweder von dem Inhaber deS

abgestandenen Thieres oder» wo dasselbe herrenlos ist, vo»
dem Inhaber des Grund und BodenS. Endlich ist noch
bestimme, daß die Anzeige innert 24 Stunden, nachdem bat
Thier abgestanden, gemacht werden soll. Der §. 3 sagt, we,
die Beseitigung eines abgestorbenen Thiere« zu besorgen habe,
nämlich entweder der Inhaber oder, wo dieß aus irgend einem
Grunde nicht geschieht, diejenige Person, welche von der Ort«.
Polizei zu diesem Zwecke zu bestellen ist. Ob da» Eine ode,
daS Andere geschehen solle, ist bei der Anzeige des Tode« deS

Thiere« zu entscheiden. Diese Bestimmung ist deßhalb ausge-
nommen, damit mau so schnell als möglich wisse, wem dieses
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Geschäft obliege. Die Beseitigung durch den Besitzer darf
uur mit Bewilligung der O.lsvol-zgi geschehen. Diese Hai auch

zu bestimmen, auf welche Weise die Beseitigung stattfinde»
solle, damit dieß zecenfaUS auf eine Weise gtvchchc, welche für
Niemand irgend eine nachtheilige Folge haben könne. In
dem zweitletzten Satze dcS 8. 3 sind endlich noch Bestimmungen

über die Kosten enrhalien, nämlich daß die Kost-n der
Beseitigung von dem Inhaber des Thieres und, wo dasselbe

herrenlos ist, von der Ortspolizei zu tragen seien. Die fer-
n-re Best mmung über die Kosten ist die, daß die Ortspolizei
die Entschädigung zu bestimmen habe, welche die Von ihr
bezeichnete Person verlangen darf. Die 88 2 und 3 haben
bei der ersten Berathung bloß unwesentliche Veränderungen

erlitten, statt nämlich die erwähnten Pflichten einfach
der Ortêpoliz-i zu übertragen, beschloß man, zu sagen: „Die
von der Ortspolizei bestellte oder bezeichnete Person." Ferner

wurde b.stimmt, statt „Besitzer" überall >u sagen
„Inhaber". Der 8. 4 enthält nun Ausnahmen von den in
den 8s- 2 und 3 aufgestellten Regeln. Diese Ausnahmen
wurden bei der ersten Berathung durch einen Zusatz, welcher

von Herrn v- Erlach gestellt und von mir
zugegeben worden ist, vermehrt. Bei dem §. 5 wurde bei der
ersten Berathung eine Begünstigung für entlegene Vichblsitzer
aufgenommen, indem diese nicht gehalten find, binnen 24 Stunden

die Anzeige bei der Ortspolizei zu machen. Sie haben
bloß innert der nächsten 14 Tage nach der Beseitigung des

Thieres zu bescheinigen, daß dasselbe wirklich abgestanden sei.

Dieser Zusatz wurde auf den Wunsch mehrerer Mitglieder aus
Bcrggegendcn angenommen. Der §. K enthält Bestimmungen,
wie die Beseitigung stattfinden könne, nämlich entweder durch
Eingrabung oder durch Benutzung. Der Ort der Eingrabung
ist von dem Inhaber des Thieres, oder wo dieses aus irgend
einer Ursache nicht thunlich oder unzweckmäßig wäre, von der
Gemeinde anzuweisen. Es ist ferner gesagt, daß dieser Ort
so gelegen und beschaff n » und die allfällige Benutzung auf
solche Weise g'schehen müsse, daß dabei kein Nachtheil, weder
für Menschen noch für Thiere erwachsen kann. Endlich
enthält der letzte Satz dieses Paragraphen die Bestimmung, daß,
wenn daS Thier an einer ansteckenden Krankheit abgestanden,
oder dessen nur verdächtig sei, die Beseitigung nur nach
vorheriger Untersuchung durch einen pakentirren Thierarzt, in
zweifelhaften Fällen durch zwei, und unter Berücksichtigung
ihres Ergebnisses stattfinden dürfe. Diese Bestimmung ist
deßhalb sehr nochwendig, damit man möglichst schnell K.nnl-
niß vom Vorhandensein ansteckender Krankheiten unter den
Thieren erhalte und Maßregeln dagegen ergreisen könne. Der
ß 7 wurde seiner Z-it ebenfalls von Mitgliedern aus Berg-
gegenten gewünscht und lautet folgendermaßen: „Die Inhaber

von abgestandenen Thieren, welche nicht Eigenthümer
derselben find, oder die Aussetzer von solchen find verpflichtet,
die Thiere im Interesse der Eigenthümer bestmöglichst zu
benutzen » wo dagegen kein polizeiliches Hinderniß obwaltet."
Dieses ist ebenfalls zum Schutze enisernterer Eigenthümer von
Bergvieh aufgenommen worden. Obgleich eigentlich ein« solche

Bestimmung nicht in das Gesetz gehört, so finde ich doch, man
könne fie jetzt stehen lassen, da fie auf mehrfache Wünsche
angenommen worden ist. D-r §. 8 enthält Strafdestimmun-
gcn. WaS die Bußen anbetrifft, so wurde bei der ersten
Berathung das Minimum hinunter- und das Marimum hinaufgesetzt.

Sie sehen, daß dem Richter ziemliche Laftlüde gcge-
den ist. Im Uebrigen betreffen die Abänderungen der ersten

Berathung mehr bloß die Redaktion. Der 8 9 verst ht fich

von selbst, nämlich, daß für geschlachtete Thiere, deren Fleisch
auS irgend einem Grunde nicht genießbar ist, die in den

vorhergehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen ebenfalls
gellen. Die Verrichtungen, von denen im 8- ^ die Rede

ist, lagen bis dahin nach verschiedenen Gesetzen dem Wasen-
metstec ob, jetzt aber deijenig-n Perlon, welche nach §. 3 von
der Ortspolizei zu diesem Zwecke zu bestimmen ist. Solche
Bestimmungen waren in den Gesetzen über Rotz und wuth-
kranke Hunde, in einer Verordnung über Rande bei den Pferden

»c. w enthalten. Der 8 Id endlich enthält die Bcst-m-
mung, daß der RegierungSrarh die weiter« nothwendigen
Bestimmungen über die Vollziehung dieses Gesetzes zu treffen

habe. Ich glaubte, eS sei passenler, in das Gesetz bloß die
Grundjätze aufzunehmen, und die VollziehungSmaßregcln dem
Reglement zu überlassen, weil diese lctz ern häufigen A änbe-
rungen unterworfen find. Was den Zeitpunkt anbetrifft, an
welchem dieses Gesetz in Kraft treten soll, so schlage ich dazu
den 1. November 1849 vor. Vorher kann es nicht geschehen,
weil noch bedeutende Vorkehren zu treffen find Ich habe nur
noch zwei kleine Einschaltungen zu beantragen. Im 8- 5
möchte ich nach dem Worte „befinden" beitügen: „und nicht
mit einer ansteckenden Krankheit behaftet waren." In den
Fällen nämlich, wo wegen der Entfernung die Anzeige nicht
innert der ersten 24 Stunden zu machen ist, glaube ich, wäre
es ein U-delstand, die Anzeige länger zu verschieben, wenn
das Thier mir einer ansteckenden Krankheit behaftet war. Die
zweite Einschaltung, die ich wünsche, ist, daß am Ende der
ersten L>n e des 8 8 noch beigefügt werde: „und die daraus
beruhenden Vollziehungsvorschriflen," damit auch Wider
Handlungen gegen die Vollziehungsvorschrifren geahnter werben kön-
nen. Weiter habe ich nichlS zu bemerken.

F r i e d l i. Nach den letzten Erläuterungen deS Herrn
Berichterstatters bin ich mit dem Gesetz ziemlich einverstanden.
Nur muß ich noch fragen, ob im 8 wo es sich um die
Beseitigung junger abgestandener Thiere handelt, diese eben-
falls durch den Inhaber vorgenommen werden muß. Dieß
wird nicht jedes Mal geschehen können, sondern die von der
Ortspolizei bestimmte Pe. son wird dieses oft machen müssen.
Ich wünsche, daß diese» noch in dem § 4 deutlich gesagt
werbe.

Herr Berichterstatter. Nach einem frühern
Paragraphen verst-ht sich dieses von selbst.

F riedli. Im 8- 8 sollte auch dem Polizeidiener ein
Anzeigslohn gegeben werden. Es ist bekannt, daß auf dem
Lande nicht gern Einer den Andern verleider; wenn nun der
Polizeidiener keinen Anzeigerlohn erhält, so werden gar keine
Anzeigen gemacht weiden.

H e b l e r. Ich möchte bloß zum jetzigen 8> 3 ein,
Bemerkung machen. Es heißt nämlich daselbst: „Wide,Handlungen

gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und der daraus
beziehenden Vollziehungsvorschriflen find mit einer Buße von
Fr. 1 — 25 oder verhäftnißmäßiger Gefangenschaft zu best a-
sen." Ueber daS Maximum und Minimum der Buße kann
hier kein Zweifel obwalten. Allein in welchem Verhältniß
soll die Gcfangenschaftsstraft festgestellt werten? Ich möchte
lieber statt dieser verhältnißmäßigen Gefangenschaft ein
Maximum von 10 Tagen festsetzen.

B e l r i ch a r d. Herr Präsident, meine Her-
reu! Ick finde im Titel diescS Gesetzes die Worte „Ab-
theilung Sanitälswesen" nicht zweckmäßig. ES wäre nach
meinem Dafürhalten besser, den Paragraphen -inen Eingang
vorauszuschicken, in welchem auf allgemeine Gesundheirerück-
sichten beruhende Motivs leicht ihren Platz gefunden hätten.
Ich glaube, eS sei ungesetzlich, ein Gesetz ohne Eingang hier-
her zu bringen. Im ersten Paragraphen ist von «animaux
morts» (abgestandenen Thieren) die Rede; daS Wort «morts.,
sollte nach meinem Dafürhalten nicht für Thiere angewendet
werden, und eS wäre besser zu sagen «animaux psris »—Ich
habe den deutschen Ter: nicht vor mir, vielleicht enthält ,r
den angemessener»! Ausdruck und der französische ist nur f hler-
haft übersetzt. Ich kann nicht umhin, im Vorbeig-Hen zu be-
merken, wie schlecht die Übersetzungen im Allgemeinen gemacht
sind, und ich ersuche den Herrn Präsidenten, dafür zu sorg n,
daß in Zukunft besser übersetzt werde. Dieß i» Betreff der
Übersetzung. Laut 8- 2 ist der Inhaber eineS solchen Thieres

gehalten, der von der Ortspolizei bestellten Perlon innert
24 Stunden nach dem Vorfalle davon Anzeige zu machen. Ich
frage Sie nun, ist dieß immer ausführbar? Hätte man nicìr
einige Ausnahmen, namentlich für die Landleute machen
sollen? 8. 3 sagt: „Die Beseitigung eine« abgestandenen Thi.-



reS besorgt entweder der Inhaber desselben, und zwar in allen
Fällen, wo dieß nicht geschieht, eine zu diesem Zwecke von der
Orrspotizei bestellte Person." ES heißt serner, es solle
entschieden werden. Wer soll entscheiden, ist'S der Inhaber deS

ThiereS o'er die von der OrtSpoliz-i bestellte Person? Warum
dieses ES? Mir scheint, cS harre wenig Mähe gekostet, zu
b zeichnen, wer entscheiden soll- Ein Gesetz soll immer so

denilich alS möglich und in bestimmten Ausdrücken abgefaßt
werden. Bei §. 10 möchte ich daS Wort «lnnnlinns» (Ver-
r Hiunaen) durch «clrargvs« ersetzen, denn Funktionellen
beziehen si y aut Staatsbeamte, und es ist gar nicht ehrbar, sich

dieses Ausdruckes hier zu bedienen. AlS Anhang zum 8. 10
steht: „Das Kreisschreiben vom 13. Juni 1808 ist aufgehoben."

Muß nun die Aufhebung eines K eiêschreibcnS zum
Paragraphen eines Gesetzes werden, und wäre eS nicht viel
einfacher gewesen, wenn die Regierung dasselbe durch ein De-
kr:r oder durch ein anderes Kreisschreiben aufgehoben hätte,
statt die Aushebung hier dem Gesetze einzuverleiben?

Herr Berichterstatter. Ich will bei der letzten
Bemerkung deS Herrn Belrichard anfangen, welcher glaubt,
eS sollen im Eingang deS Gesetzes die Worte „Abtheilung
Gesundheitswesen" gestrichen werden, weil diese Sektion der
Direktion des Innern nicht gesetzlich sei. Ich glaube, Herr
B lrichard sei hier im Irrthum, indem nach dem Direktorial-
g setz einzelne Berwaltungszweige getrennt werden dürfen.
So ist in der Finanzdirektton die Abtheilung „Domänen und
Forsten" und in dec Direktion des Innern die Abtheilung „Ge-
sundh itswesen." Waö die Bemerkung über die franz. Uebersetzung
betrifft, so bin ich damit einverstinden. daß sie sehr fehlerhaft ist

Ich habe sie aber heule zum ersten M le gesehen. Im §. 3

wünicht Herr Belrichard eine deutlichere Redaktion. Ich glaube,
sie werde durch das Folgende deutlicher, und bedürfe kein r
Abänderung WaS seine Bemerkung über dn Z. 10 betrifft,
man werde der Ortspolizei dieses Geschäft doch nicht aufladen,
so hat Heer Belrichard wahrscheinlich überhört, baß bei der
ersten Berathung hinter das Wort „Ortspolizei" eingeschaltet
würde: „oder die von ihr bestellte Person". Was die Auf-
h bung des Kreisschreibens Vom 13. Juni 1803 betrifft, die

v.rr Belrichard hier nicht nothwendig findet, so bemerke ich, daß
dieses Kreisschreiben die einzigen Strafbestimmnngen enthält,
die bis dahin Geltung hatten, allein sie beziehen sich bloß auf
den Fall, wo jemand anders als der Wasenmeister abgestandene

Thiere beseitigt, und schützt bloß die Wasenmeister. Da
diese in Zukunft nicht mehr best Heu, so muß daS Gesetz
aufgehoben werden. WaS die Bemerkung des Herrn Friedli über
Leu Anzeigerlohn der Polizeidiener betrifft, so halte ich die
Bestimmung deS Gesetzes für passend. Es ist so ziemlich als
Regel angenommen, den Polizeidienern, weil sie gut bezahlt
sind, keinen Anzeigerlohn zu lassen. Sie sollen pflichtgemäß
die Anzeige machen, und nicht, weil im einzelnen Fall eine
Belohnung in Aussicht steht. Ich gebe zu, daß eS Polizei-
di ner giebt, bet welchen lie Aussicht auf Gewinn gut wäre.
Allst« wir werden eS wohl noch dahin klingen, d.ß fie auch
ohne Belohnung ihre Pflicht erfüllen. Der Antrag de« Herrn
Hebler endlich in Bezug auf 8. 8 ist nicht neu. Schon bei
der ersten Berathung hat Herr Tschiffsti aus das Nämliche
aufmerksam gemacht, und cS wurde ihm damals bemerkt, baß
ähnliche Vorschriften bereits in andern Gesetzen enthalten seien,
so daß doch eine gewisse Regel gstte. Es ist zu erwarten, daß
,n der nächsten Zeit eine allgemein geltende Regel über dieses
Verhältniß aufgestellt werde. Bei der ersten Berathung hat
die Versammlung gegen d-n Antrag des Herrn Tschiffeli ent-
schieden und eS ist zu hoffen, daß sie auch j-.tzt daS Nämliche
gegen den Antrag des Heern Hebler, welcher ganz der gleiche
ist. thun werde. Da ich keine der gemachten Bemerkungen
erheblich erklären kann, so empfehle ich die unveränderte An-
«ahme leS En wurseS.

Abstimmung.

Das Gstetz nach dem Antrage deS Herrn
Berichterstau.-.s anzunehmen Gr Mehrheit.

Auch den gestellten Anteägen Rechnung zu
tragen 12 Stimmen.

Folgende Strafnachlaßgesuche werden aus den An-
trag des RcgierungSratheS in dem vorgeschlagenen Maße durch
das Hantmehr beschlossen -

1) Der Maria Kühn, geb. Weber, von Brüttelen, den
2. Juli letzthin wegen Diebstahl vom Obergericht zu 18
Monaten ZuchrhauS verurtheilt, welche Strafe jedoch in 50 Tage
Gefangenschaft bei Wasser und Brod umgewandelt worden ist,
wird der Rest der Gefanzcnschaftsstrafe in Eingrenzung in ihre
Heimathgemeinde umgewandelt.

2) Dem Johann Friedrich Hofmann, Keßler und Ge-
schirrflicker in Laltrigcn, wegen ausgestoßener Brandi-rohung
am 2. Juli letzthin durch daS Oberg-richt zu einjähriger Kan-
tonêverweisung verurtheilt, wird die VerweisungSstrafc in Ein-
greuzung in seine Heimalhgemeinde umgewandelt.

3) Der Rosa Christ von Kammersrohr, Kan ons So-
lothurn, wegen Verheimlichung der Niederkunft und
Beiseitschaffung der todten Leibesfrucht, den 17. Februar 1811 peinlich

zu 5 Jahren Zuchthaus und zu 5 Jahren Verweisung aus
dem Kanton verurtheilt, wird der Rest der FortweisuiigSstras«
erlassen.

Her- Regicrungsrath Albert Jazgi zeigt in elncr Zuschrift
an, daß er sich verpflichtet halte, seine Funktionen a S Mitglied

des RegieiungsralheS und Direktor der Justiz und Potizci
bis mr nächsten Sesson deS Großen Rathes fortzusetzen. E -
warte jedoch spätestens im Laufe deS Oktobers ersetzt zu wer-
den. -- DaS Schreiben veranlaßt keine weitere Beschlußnahme
und geht einfach an den RcgierungSrath zur Kenntniß.

In Genehmigung deS Antrages des RegierungSralh-S und
de? Finanzdireklion (Abtheilung Domänen und Forsten) wird
tie Ermächtigung ertheilt, ein auf der MittagSseire deS Bätte»
kmden PfrundwaldeS befindliches Waldstück von 7 Jubarten
1180 sammt darauf stehendem Holz um Fr. 11,500 an den

Meistbietenden, Hrn. Großralh Nüedi, kaufSweisc hinzugeben.

Garnier. Ich ergreife bloß das Wort, um den

Herrn Präsidenten zu bitten, mir Auskunft übe. Aktenstücke
zu geben, welche man versprochen harte, in dieser S ssioa
hierher zu bringen. Diese Akten find schon längst übermittelt
norden und Niemand will elwaS davon wissen. Ich find«
»» unzweckmäßig, Geschäfte so lange herumzuziehen, ohne
darüber irgend einen Entscheid zu fassen. Die betreffenden Aktenstücke

find jedoch von großcr Bedeutung; daS eine ist ein»
Beschwerde zahlreicher Einwohner von Noirmont und berufst
Gemeinderechnungen. DaS andere ist eine Beschwerde gegen
den RegierungSstatthaller. 13 Monate find verflossen seil
H rr Reg.-Raih Lehmann mir gesagt, diese Akten (Unter,
brechung. Mehrere Sätze werden deS LärmeS wegen nicht
verstanden) — es ist nicht zum ersten Male, daß ich diese Re-
klamation hier vorbringe, man sehe nur in den Verhandlungen
des Großen Rathes nach, wo meine Worte deutsch und
französisch getreu wieder gegeben sind.

Lehmann, RegierungsrNh. Ich will Herrn Garnier
kurz Auskunft geben. Ich war der Erwartung, daß er in-
terpelliren werde, denn er hat schon in den zwei letzten
Sitzungen und nun heute zum kritten Mal wegen dieser
Vorstellungen interpellirt. Er macht es gewöhnlich so, dß er
die von ihm verfaßten Vorstellungen später in der Sitzung
des Großen Raths mit Nachdruck empfiehlt; andere Adookaten
schlagen in dieser Beziehung ein anderes Verfahren ein. W na
ich nun im Regierungsrath gesagt habe, die Beschwerden »n



jenen Borstellungen seien entweder ohne Grund oder übertrieben

und deren Gegenstand zur Zeit der Eingabe der Bor-
stellung bereits gehoben gewesen, so behaupte ich dieß noch

einmal, halte j-doch dafür, es sei heute nicht an der Zeit,
einzutreten, weil die Vorstellung der 61 Bürger von Noirmont
bei der Biktschriftenkommission liegt» und der Reglerungsrath
über dieselbe schon vor längerer Zeit berichtet hat. Was die

Vorfälle in Saignelegier betrifft, so ist die Sache wenigstens
von der Direktion des Innern aus erledigt und auch die

Direktion der Erziehung hat rappsrtirt; ob die Sache auch

bereits bei der Bittschriftenkommission anhängig sei, weiß ich

nicht.

Herr Präsident deS RegierungsraiheS. ZH will
das so eben Gesagte dahin ergänzen, daß die Sache der Bitt-
schrtftenkommiffion überwiesen und vom Regierungsrathe
erledigt ist.

Garnier. Ich bin so frei, bloß daS Wort zu
ergreifen, bezüglich eines persönlichen Angriffs des Herrn Reg.-
Rath Lehmann. Ich rede hier nicht als Fürsprecher, sondern
alS Mitglied des Großen Rathes, in dieser Eigenschaft bin
ich befugt denjenigen, welche mich gewählt haben, Recht wi-
Verfahren zu lassen. Herr Reg.-Rath Lehmann setzt meinen
Klagen Verneinungen entgegen und behauptet, die in der
Beschwerde angeführten Thatsachen seien falsch. Ich hingegen
erkläre, seinen Verneinungen ungeachtet, die Thatsachen für
wahr. WaS verlangt man? eine Untersuchung. Man untersuche

also, und es wird sich dann zeigen, auf welcher Seite die
Wahrheit ist.

Ia g gt, Justîzdirckwr. Ich glaube, eS sei eigentlich
nicht der Fall, hier die Geschäfte materiell gerade wie im
Gerichtshof zu behandeln; allein da Herr Garnier die Wahr,
heit alle« dessen, was er hier bereits zum zweiten Mal
angebracht hat, so energisch behauptet hat, so möchte ich ihn doch
in Beziehung eines einzigen Faktums deS Gegentheils üb.r-
zeügen, wenn dieß nicht dem Großen Rathe gelingt. Her?
Garnier hat gesagt, der NegierungSstatthalter von Saignelegier
habe Wahlen von Gemetnderalhsmitgliedern vorgenommen,
wozu er nicht befugt gewesen, indem solche Wahlen von der
GemeindSversammlung ausgehen müssen; er hat dieß so

dargestellt, als wären diese Wahlen definitiv gewesen. ZH habe
bereits gesagt, daß dieß nicht der Fall sein könne und habe
die Sachlage folgendermaßen dargestellt: Der RegierungSrath
hat eine Reihe von GemeindSbeamren eingestellt und beim
Obergericht auf deren Abberufung angetragen, zugleich aber
den Regierungsstatthalter beauftragt, für die provisorische
Wiederbefttzung dieser Stellen zu sorgen. Also hat es sich

nicht um definitive Wahlen handeln können, und dieß ist auch
seither gezeigt worden. WaS ich als meine Meinung über
die HanZUmgsweise des RegierungSstatthalrecS geäußert habe,
hat sich bestätigt, das, was Herr Garnier behauptet hat, ist
also durchaus unwahr.

Garnier. (Hier und auch später wurde Herr Garnier

vom französischen Stenographen des LärmS wegen nicht
verstanden.)

Herr Präsident. Ich muß bitten, diese Diskussion
abzubrechen Nur als Präsident deS Großen RatheS und der
Biltschriftenkommission muß ich bemerken, daß allerdings noch
mehr Gegenstände zur Behandlung vorliegen; aber während
dieser Sitzung konnte sich die Bittschriftenkommission nicht
versammeln, indem Vormittags und Nachmittags Sitzungen deS

Großen Rathes stattfanden, oder wenn auch nur eine Sitzung
stattfand, dieselbe spät geschlossen wurde.

Garnier. (Der Redner wird nicht verstanden.)

Herr Präsident. Ich bitte, diese Diskussion abzu-
brechen.

Herr Zustizdirektor. Ich muß dieß alS unwahr
erklären.

Garnier. Ja nun, und ich auch.

Tillier. Wenn wir warten wollten, bis diese Herren
übereinstimmten, so könnten wir noch lange warten. Ich glaube,
daß der Herr Präsident die Berathung schließen solle.

vr. Lehmann, Regierungsrath. Herr Garnier hat da»
Wort dreimal ergriffen und zum zweiten Mal erklärt, es sei

wahr, waS im RegierungSrath alS unwahr dargestellt worden
sei. Ich berufe mich auf die Ak en und das Protokoll
deS NegierungsrathcS. Aus demselben geht hervor, daß die
Behauptung in den Vorstellungen, der RegierungSrath habe
die Beschwerden nicht unkeesuchen wollen, unwahr und die spätere,
daß noch immer keine Untersuchung eingslettel worden, »ine
zweite Unwahrheil sei.

(Von mehreren Seiten wird Schluß verlangt.)

Herr Präsident. ES ist Schluß verlangt worden.

Aubry. Erlauben Sie, ich habe das Wort noch nicht
genommen.

(Der Schluß wird noch dringender verlangt.)

F net er. DaS Reglement erlaubt dem Redner, noch
das Wort zu ergreifen.

Aubry. Man ist hier in einem Irrthum befangen (hef-
tige Unterbrechung). Ich sage, man ist im Irrthum (Lärm).
Man verwechselt. Herr Lehmann spricht von einer Sache und
Herr Garnier von einer andern, und dieser Irrthum hat die
Interpellation herbeigeführt. Da ich sehe, daß Verwechslung
entstanden ist, so finde ich für gur, eS zu bemerken. — Ihr
Geschrei, meine Herren, wird mich nicht zu iprechen hindern.
Hier bin ich Volksvertreter, und als solcher habe ich Pflichten
zu erfüllen; ihres Lärmens ungeachtet werde ich sprechen, wann
ich es für meine Pflicht halte.

Herr Präsident. ES scheint eben, das Anklingen
von Berichtigungen und Berichtigungen mache die Sache nur
noch verwickelter. Ich gedenke, eS sei am Besten, mit dem

Gegenstand abzubrechen.

C ü n i e r. (Wird nicht verstanden.)

Herr Präsident. Ich habe bereits erwähnt, daß es
mir während dieser Session unmöglich war, die Mitglieder der
Billschriftenkommission zusammenzurufen, weil der Gr. Rath
Vormittags und Nachmittags saß und auch Sitzungen der Ge-
sctzgebungskommission stattfanden; dieser Gegenstand wird in
der nächsten Sitzung vorkommen.

Garnier erklärt sich jetzt zufrieden.

Ebersold. Ich möchte fragen, ob solche Anzüge, welche
nur in Bezug auf diese Sitzung eingegeben worden, jedoch noch
nicht 2 mal 24 Stunden auf dem Kanzletrisch gelegen, noch
in dieser Sitzung behandelt werden können. Wenn Sie den

von mir gemachten Anzug erst in der nächsten Session behandelten,

so hätte derselbe gar keinen Werth mehr.

Herr Präsident. Nach dem Reglement behandelte man
bis jetzt die Anzüge nicht vor Ablauf von 2 mal 24 Stunden nach
ihrec Eingabe; in außerordentlich dringenden Fällen hat jedoch
der Gr. Rath allerdings daS Recht, »ine Abweichung zu beschließen.
Da eS sich aber im vorliegenden Fall nicht um einen definitiven

Beschluß, sondern bloß um das Hinweisen auf einen
Gegenstand handelt, so kann man dieß in Form einer Ein-

i>t *
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gäbe an den RegierungSrath oder auf andere Weise bewert- wärtige Session geschlossen und wünsch« allseitig glückliche
stelligen. Heimreise.

Sb er sold erklärt sich zufrieden.
Schluß der Sitzung und der Session um 50»/« Uhr.

Herr Präsident. Die Zeit ist ziemlich vorgerückt;
auck hat man von verschiedenen Seiten Aushebung der Sitzung
verlangt, weil einige Mitglieder noch die Schulsynode besuche«
wollen. Die dringenden Geschäfte find erledigt. Ich danke

Ihnen nun für den Fleiß und die Ausdauer, erkläre die gegen-

Für die Redaktton:

K. Schär er.
B r i n g o l f.
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